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1 Kurzfassung 
Das Marktanreizprogramm ist das zentrale Instrument der Bundesregierung zur Förderung 
der Wärmegestehung aus erneuerbaren Energien. Seit 1999 hat der Zuspruch zum Pro-
gramm ständig zugenommen. Es hat wesentliche Impulse insbesondere für den Ausbau der 
thermischen Nutzung der Biomasse und auf dem Solarkollektormarkt gesetzt. 

Zwischen dem 1. Januar 2004 und dem 31. Dezember 2005 wurden im Rahmen des MAP 
207.252 Zuschüsse und 1.124 vergünstigte Darlehen ausgezahlt. Durch die Förderung in 
Höhe von insgesamt € 284,3 Millionen wurden Investitionen von insgesamt 
€ 2,257 Milliarden ausgelöst. Damit beträgt die Förderung im Durchschnitt 12,6 % der Inves-
tition. 61 % der Förderung entfällt auf Solarkollektoren, gefolgt von Biomasse mit einem An-
teil von 30 %. Die im Betrachtungszeitraum 1.1.2004 bis 31.12.2005 errichteten Anlagen 
vermeiden jährlich zwei Millionen Tonnen Kohlendioxid. 

Zentral für die Evaluierung des Programmerfolges sind folgende Fragestellungen: 

1. Inwieweit war die Förderung durch das MAP ursächlich für die Verbreitung der 
geförderten Technologien? 

2. Wie hoch ist die gewährte Förderung im Verhältnis zu den gesamten Kosten einer 
Anlage? Dies ist insbesondere im Hinblick auf den Gemeinschaftsrahmen zu 
Umweltschutzbeihilfen von Bedeutung.  

3. Inwieweit sind Kostensenkungen bei den Anlagen zu beobachten und inwieweit 
sind diese auf die Förderung zurückzuführen? 

Bei Solarkollektoren stieg im Betrachtungszeitraum die Anzahl der Anträge um 75 % von 
gut 84.000 im Jahr 2004 auf über 148.000 im Jahr 2005, während die beantragte Kollektor-
fläche im selben Zeitraum sogar um 86 % von 820.000 m² auf 1.526.000 m² anstieg. Die 
Anzahl der in Betrieb genommenen Solaranlagen stieg um 5 % von 85.834 im Jahr 2004 auf 
89.929 im Jahr 2005. Das bedeutet einen Anstieg der geförderten Kollektorfläche von 
762.000 m² auf 807.000 m². Das im Vergleich zur stark gestiegenen Antragszahl nur mode-
rate Wachstum der realisierten Anlagen lässt sich aus großen Überhängen aus Vorperioden 
und der ausstehenden Realisierung noch sehr vieler in 2005 beantragter Anlagen erklären. 

Die flächenspezifischen Preise einer neu errichteten Anlage sind bei einer über alle Kollek-
tortypen und Verwendungszwecke aggregierten Betrachtungsweise leicht um 1,7 % auf 
737 €/m² leicht gestiegen. Dabei bewegen sich die Preise weiterhin unter dem Niveau des 
Jahres 2003. Von Herstellerseite werden gestiegene Rohstoffkosten (insbesondere Kupfer) 
dafür verantwortlich gemacht. Auch die im Berichtszeitraum sprunghaft gestiegene Nachfra-
ge kann zu Preiserhöhungen  geführt haben. 

Die Richtlinienänderung zum 1.7.2005 mit einer Absenkung der Förderung für Brauchwas-
seranlagen und gleichzeitiger Anhebung für Anlagen zur Heizungsunterstützung hat zu einer 
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deutlichen Verschiebung der Antragszahlen hin zu letzteren geführt. 42 % der beantragten 
Anlagen und 62 % der beantragten Kollektorfläche entfielen nach der Richtlinienänderung 
auf Heizungsanlagen. Potenzielle Investoren wurden auf diese Weise motiviert, größere An-
lagen mit höheren solaren Beiträgen zu errichten. Auf diese Weise wurde ein Marktwachs-
tum stimuliert. 

Die stark gestiegenen Preise fossiler Brennstoffe haben die Wettbewerbsposition von Solar-
kollektoren verbessert. Selbst mit der über das MAP gewährten Förderung verbleibt aller-
dings immer noch eine erhebliche Kostenlücke, die durch Eigenleistung ausgefüllt werden 
muss. Es wird eine Fortsetzung der Förderung auf mindestens gegenwärtigen Niveau emp-
fohlen. Dabei sollte insbesondere die Förderung größerer Kollektoranlagen intensiviert wer-
den, deren großes Potenzial bisher noch wenig erschlossen wird. 

Der Markt für kleine Biomassekessel bis zu einer Leistung von 100 kW ist in den vergan-
genen Jahren kontinuierlich gewachsen. Insbesondere bei den Pelletkesseln konnte mit 
75 % Wachstum von 2004 auf 2005 ein hoher Anstieg beobachtet werden. Sowohl das An-
gebot an Kesseln in unterschiedlichen Leistungsklassen wie auch das Angebot an Brenn-
stoffen (insbesondere Pellets) hat sich weiter erhöht. Auch die technische Entwicklung der 
Feuerungsanlagen wurde weiter vorangetrieben und es traten vor allem beim Bedienungs-
komfort sowie beim Schadstoffausstoß Verbesserungen ein. Letztere sind auch auf die Vor-
gaben des MAP zurückzuführen.  

Bei den Scheitholz-, Pellet- und Hackschnitzelkesseln werden mehr als die Hälfte aller Feue-
rungen von österreichischen Herstellern geliefert, wie die Auswertung von 1000 repräsentativ 
ausgewählten Originalunterlagen zum MAP zeigt. 37 % der insgesamt geförderten Anlagen 
stammen von deutschen Herstellern. In etwa einem Drittel (29 %) aller Fälle handelt es sich 
um Anlagen für Neubauten, überwiegend werden aber Altanlagen (z. B. bestehende Heizöl-
kessel) ersetzt. Dabei werden bei automatisch beschickten Anlagen in weniger als der Hälfte 
aller Fälle Wärmespeicher eingebaut. Bezogen auf Schadstoffemissionen – gemessen an 
den Werten der Typenprüfungsmessungen –ist bei Holzhackschnitzelkesseln (beim Kohlen-
monoxidausstoß) und bei Scheitholzkesseln (beim Gesamtstaubausstoß) eine positive Häu-
fung der "saubersten" Anlagen festzustellen, so dass insgesamt davon auszugehen ist, dass 
tendenziell eher die derzeit emissionsärmeren Kessel von der Förderung profitieren.  

Kostensenkungen konnten für die Anlagen über den (relativ kurzen) Betrachtungszeitraum 
nicht nachgewiesen werden. Bei den Brennstoffpreisen zeigt sich vielmehr eine auch für die 
Biomasse steigende Tendenz, allerdings hat der Abstand zum fossilen Vergleichsbrennstoff 
Heizöl stark zugenommen.  

Aus den Auswertungen der 1000-Anlagen-Stichprobe wurden die Funktionen der von der 
Nennwärmeleistung abhängigen Kosten für die Heizanlage, Montage, Peripherie sowie ggf. 
Raumaustrag und Pufferspeicher abgeleitet, um für die vier geförderten Gruppen "Scheit-
holzkessel", "Hackschnitzelkessel", "Pelletkessel" und "Pelletöfen mit Wassertaschen" Wirt-
schaftlichkeitsberechnungen durchführen zu können. Die Rentabilität kleiner Holzfeuerungen 
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hat sich gegenüber Heizölkesseln deutlich verbessert. Nur noch für kleine Pelletkessel 
(15 kW) wären demnach beim heutigen Preisstand Förderzuschüsse für das Erreichen der 
Wirtschaftlichkeitsschwelle erforderlich. Insbesondere bei den größeren Holzhackschnitzel-
anlagen sind die mittleren spezifischen Wärmegestehungskosten derzeit auch ohne Förde-
rung günstiger als bei Heizölanlagen. Voraussichtlich werden aber sowohl die Preise fossiler 
wie auch biogener Brennstoffe in absehbarer Zukunft deutlich schwanken, mit der Folge, 
dass die Preisrelation von biogenen und fossilen Brennstoffen nicht konstant, sondern dau-
ernden Veränderungen unterworfen ist. Damit lassen sich für jene Referenzsysteme, die 
derzeit gegenüber fossilen Kesseln nur knapp wirtschaftlich sind, auch keine eindeutigen 
Aussagen zu ihrer langfristigen Wirtschaftlichkeit treffen. Um dieses beim Anlagenbetreiber 
verbleibende Risiko zu mindern, sollte in diesen Fällen die Förderung weiter aufrechterhalten 
werden, selbst falls kurzfristig betrachtet eine knappe Wirtschaftlichkeit gegeben ist. Dabei 
handelt es sich insbesondere um alle Kessel bis zu einer thermischen Leistung von 30 kW.  

Hinzu kommt, dass Holzfeuerungen für den Betreiber mit verschiedenen nicht-monetären 
Nachteilen gegenüber Heizöl verbunden sind, die sich hemmend auf die weitere Entwicklung 
dieser Energienutzung auswirken (z. B. allgemeine Komforteinbußen, hoher Handarbeitsan-
teil, Reinigungs- und Überwachungsaufwendungen, Lagerraumbedarf, zum Teil kein Betrieb 
bei Abwesenheit, teilweise erforderliche Maschinen und Geräte für Umschlagprozesse etc.). 
Ein wesentliches Hemmnis stellt auch der deutlich höhere Investitionsbedarf für Biomasse-
feuerungen dar, der beispielsweise bei kleinen und mittleren Pelletfeuerungen etwa doppelt 
so hoch ist wie bei Heizölkesseln. Zum Ausgleich dieser nichtmonetären Hemmnisse kann 
es sinnvoll sein, auch dann, wenn die Wärmegestehungskosten im Durchschnitt nicht über 
denen einer Heizölfeuerung liegen, Anlagen weiterhin im Rahmen des MAP zu fördern. Ins-
besondere bei Scheitholz- und Pelletkesseln erscheint dies sinnvoll, zumal sich das MAP 
nach Aussage der befragten Hersteller und Anbieter trotz der geringen Förderhöhe nach wie 
vor vertriebsfördernd auswirkt.  

Angesichts der derzeit anstehenden Überarbeitung der 1. Bundes-Immissionsschutzverord-
nung (1.BImSchV) und der erwarteten Verschärfung der Emissionsgrenzwerte bleibt der 
Druck zur Weiterentwicklung von Technologien für die energetische Holznutzung bestehen. 
Insbesondere kann es zukünftig sinnvoll und erforderlich werden, dass auch in Kleinfeuerun-
gen unter bestimmten Bedingungen sekundäre Abgasreinigungstechniken eingesetzt werden 
(z. B. filternde oder elektrostatische Abscheider, Abgaskondensationsanlagen). Da derartige 
Techniken jedoch neben den zusätzlichen Investitionen auch erhöhte Betriebskosten (War-
tung, Stromverbrauch) nach sich ziehen, kann damit die Rentabilität der Holzbrenn-
stoffnutzung deutlich eingeschränkt sein. Hier könnten spezielle Förderanreize die serienrei-
fe Entwicklung und Markteinführung solcher innovativer und umweltfreundlicher Technolo-
gien stimulieren. 

Im Betrachtungszeitraum wurden 669 große Biomassekessel mit einer Gesamtnennwärme-
leistung von 310 MW gefördert. Davon sind 632 Anlagen oder 242 MWth reine Heizwerke, 
wobei nur 2,5 % der Holzkessel eine thermische Leistung von mehr als 1 MW aufweisen. Die 
restlichen 68 MWth (22 % der Gesamtleistung) entfallen auf lediglich 37 Holzheizkraftwerke. 
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Deutlich mehr als ein Drittel der Gesamtwärmeleistung wird trotz der niedrigen Stückzahl in 
Anlagen größer als 1 MWth dargestellt. Dominierend ist mittlerweile die Anwendung in der 
Betreibergruppe der Energieversorger. Die potenziell wichtige Gruppe der öffentlichen Ein-
richtungen sind als Anwender bisher kaum vertreten, obwohl sie seit dem 1.1.2004 antrags-
berechtigt sind. Die geförderten Anlagen sind sehr ungleichmäßig über Deutschland verteilt. 
Eine gleichmäßigere Verteilung ist anzustreben, letztlich auch, damit eine leistungsfähige 
Brennstofflogistik bundesweit verfügbar wird. 

Die im MAP gewährten zinsgünstigen Darlehen entfalten in Zeiten niedriger Marktzinsen nur 
eine geringe Förderwirkung. Wichtiger sind die darüber hinaus gewährten Zuschüsse in 
Form des Erlasses eines Teils der Darlehensschuld. In den letzten Jahren war der stetig 
steigende Ölpreis ein weiteres wesentliches Argument für Investitionen in thermische Bio-
masseanlagen, was sich ganz besonders während des Jahres 2005 ausgewirkt hat. Der Öl-
preis ist mittlerweile so hoch, dass Heizwerke mit mehr als 150 kW Kesselleistung zur Errei-
chung der Wirtschaftlichkeit unter den gegenwärtigen Randbedingungen keiner weiteren 
Förderung bedürfen. 

Generell sollte die Förderung von Holzkesseln mehr auf die Rauchgasreinigung (Staubfilte-
rung) abgestellt werden, um im Leistungssegment unter 500 kWth die technische Entwicklung 
in diese Richtung anzustoßen und den Einsatz von Staubfiltern zum Standard zu machen. 
Ein möglicher Ansatz dafür ist, von den 60 €/kW Teilschulderlass 40 €/kW für die Förderung 
eines Elektro- oder Gewebefilters zu verwenden und die restlichen 20 €/kW für den Holzkes-
sel selbst. Allerdings erscheint es angesichts der Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsrechnung 
sinnvoll, bei den Heizwerken eine Leistungsobergrenze für die MAP-Förderung einzuführen 
(z.B. 1.000 kW). Bei KWK-Anlagen ist es sinnvoll, den Einbau von Staubfiltern für eine MAP-
Förderung grundsätzlich zur Bedingung zu machen. 

Etwa 27 % der im Betrachtungszeitraum installierten Biogasleistung wurde über das MAP 
gefördert. Bestimmend für die Wirtschaftlichkeit der Anlagen sind die Regelungen des EEG, 
das in seiner Fassung vom 1. August 2004 die Vergütung von Biogasanlagen weiter diffe-
renziert und verbessert hat. Während sich die Wirtschaftlichkeit großer Anlagen, das sind 
Anlagen über 150 bis 200 kWel, durch das EEG gut bis sehr gut darstellt, bleiben kleine An-
lagen bei landwirtschaftlichen Einzelbetrieben in der Regel unwirtschaftlich. Daraus ergibt 
sich, dass große Biogasanlagen aus der MAP-Förderung entlassen werden könnten, wäh-
rend der Teilschulderlass in Höhe von € 15.000 für Anlagen unter 70 kWel für einen wirt-
schaftlichen Betrieb bei weitem nicht ausreicht. Eine 30 kW-Hofanlage, die ausschließlich 
Gülle vergärt, müsste sogar einen Teilschulderlass in Höhe der gesamten Anfangsinvestition 
erhalten, um bei Vollkostenrechnung die Gewinnschwelle zu erreichen. 

Die Nutzung der tiefen Geothermie ist in Deutschland nach wie vor gering. Es gibt jedoch 

viel versprechende Anzeichen für ein stärkeres Wachstum in den kommenden Jahren: Die 

Anzahl der inzwischen genehmigten bzw. beantragten Erlaubnisfelder lässt allein im süd-

deutschen Molassebecken etwa 70 bis 80 Geothermieprojekte vermuten, die einem Investiti-
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onsvolumen von etwa € 2 Mrd. entsprächen. Diese konzentrieren sich aber bislang auf die 

Stromerzeugung und sehen nur in seltenen Fällen auch eine Nutzung als Wärme vor. Im 

Betrachtungszeitraum wurden nur fünf Anlagen zur Wärmenutzung im Rahmen des Marktan-

reizprogramms mit einer Kreditsumme von € 15,5 Mio. und einem Teilschulderlass von 

€ 3,5 Mio. gefördert. Damit wurde allerdings ein beachtliches Investitionsvolumen von über 

€ 100 Mio. angestoßen. Die bisherige Förderung sollte beibehalten werden. Darüber hinaus 

sollten im Zusammenhang mit geotherme KWK-Anlagen die Errichtung und der Anschluss 

an Nahwärmenetze im selben Umfang wie bei der reinen Wärmebereitstellung gefördert 

werden. 

Im Betrachtungszeitraum wurden über 270 Nahwärmesysteme mit einer kumulierten Rohr-
leitungslänge von 85 km im Rahmen des MAP gefördert. Gegenüber 2004 verdoppelte sich 
die geförderte Rohrlänge in Jahr 2005. Damit konnten auf Bundesebene erste Impulse für 
die weitere Anwendung dieser Schlüsseltechnologie gesetzt werden. Mit Nahwärmenetze 
können erneuerbare Energien kostengünstig erschlossen werden. Es wird daher empfohlen, 
die Förderung in diesem Bereich auszubauen. Die Errichtung und der Ausbau von Nahwär-
menetzen, die aus erneuerbaren Energien gespeist werden, sollten im Rahmen des Markt-
anreizprogramms weiter gefördert werden und dabei alle Arten erneuerbarer Energien ein-
schließen. Es wird empfohlen, die bisher bereits bestehende Förderung von Nahwärmenet-
zen im Bereich der festen Biomasse und der Geothermie auf alle anderen erneuerbaren E-
nergieträger auszudehnen. Somit sollte auch Wärme aus KWK-Anlagen gefördert werden, 
soweit diese mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Die Förderung sollte dabei ge-
währt werden, wenn mindestens 50 % der ins Nahwärmenetz eingespeisten Wärme aus 
erneuerbaren Energien stammt. 

Folgende Tabelle fasst die Empfehlungen zu Umfang und Ausgestaltung der MAP-
Förderung zusammen.  
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Solarthermie 
1. Förderung mindestens im gegenwärtigen Umfang notwendig. 
2. Pauschalen statt flächenbezogener Förderung für Warmwasseranlagen. 
3. Innovationsbonus. 
4. Schrittweise Einführung des Solar-Keymark und Aufhebung des Mindestertrags pro Quadratme-

ter Kollektorfläche und Jahr. 
5. Zusätzliche Förderung von Nahwärmesystemen analog wie bei Biomasse- und Geothermie-

anlagen. 
6. Förderung von Planungen mit Solarkollektoren. 
7. Verstärkte Ansprache öffentlicher Investoren. 
8. Einstufiges Förderverfahren. 

Kleine Biomassekessel unter 100 kW 
1. Förderung für Anlagen bis 30 kW mindestens im gegenwärtigen Umfang notwendig. 
2. Herabsetzung der Mindestleistung einheitlich für automatisch beschickte Kessel und für Scheit-

holzvergaserkessel. 
3. Gleichstellung von Kesseln ohne Wärmedämmung. 
4. Verschärfung der Emissionsanforderungen. 
5. Innovationsbonus 
6. Einstufiges Förderverfahren. 

Große Biomassekessel über 100 kW 
1. Förderung der Rauchgasreinigung. 
2. Förderung nur noch bis 1 MW Kesselleistung. 
3. Ausweitung der Förderung von Nahwärmnetzen. 

Biogas 
1. Förderung von Nahwärmenetzen, auch bei schon bestehenden Biogasanlagen. 
2. Förderung von Biogasnetzen und -leitungen. 

Geothermie 
1. Unterstützung bei der Absicherung des Bohrrisikos 
2. Förderung auch von Nahwärmenetzen im Zusammenhang mit geothermen KWK-Anlagen 

Nahwärmenetze 
1. Technologieunabhängige Förderung der Errichtung und Erweiterung von Nahwärmenetzen, die 

überwiegend mit erneuerbaren Energien gespeist werden. 
2. Zuschüsse an Nutzer, die sich an Nahwärmenetze anschließen. 
3. Bezug der Förderung auf die Trassenlänge anstatt auf die Rohrlänge. 
4. Entfall der Forderung nach Mindestwärmeabsatz.  
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2 Einleitung 

2.1 Das Marktanreizprogramm 
Das Marktanreizprogramm (MAP) fördert schwerpunktmäßig die Nutzung erneuerbarer E-
nergien zur Wärmebereitstellung. Bis zum 1.7.2005 wurden daneben – allerdings mit deutlich 
kleinerem Volumen und geringerer Anzahl – auch der Einsatz von Photovoltaikanlagen in 
Schulen und die Erweiterung, Reaktivierung oder Sanierung von Wasserkraftanlagen geför-
dert. Zweck des Programms ist es, über den Einsatz erneuerbarer Energien die Abhängigkeit 
von fossilen Energieträgern zu verringern und die Emission von Treibhausgasen zu mindern. 
Über die beschleunigte Markteinführung sollen implizit auch die Kosten der Nutzung erneuer-
barer Energien gesenkt werden. Bestimmte quantitative Ziele, wie sie beispielsweise im EEG 
oder im "100.000-Dächer-Programm" formuliert wurden, existieren beim MAP nicht. 

Das MAP trat zum 1.9.1999 als Nachfolger des so genannten "100-Millionen-Programms" 
des Bundeswirtschaftsministeriums in Kraft. Verbunden damit war eine erhebliche Auswei-
tung des Fördervolumens, so dass der Förderbedarf weit besser als im Vorgängerprogramm 
befriedigt werden konnte und kann. Das zur Verfügung gestellte Finanzvolumen orientiert 
sich dabei an den zusätzlichen Einnahmen aus der Stromsteuer auf die Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien im Rahmen der ökologischen Steuerreform. 

Das MAP hatte von vorneherein seinen Fokus auf der Förderung von Wärme aus erneuerba-
ren Energien. Die Richtlinien, welche Techniken in welchem Umfang gefördert werden, sind 
seit Bestehen des Programms acht Mal angepasst worden, zuletzt am 12.6.2006 (Tabelle 1 
und Tabelle 21). Aufgrund der großen Nachfrage bei gleichzeitig begrenztem Budget wurden 
im Jahr 2006 zweimalig die Zuschüsse für Solarkollektoren und kleine Biomassekessel redu-
ziert, während die Förderung größerer Anlagen (Tabelle 2) unverändert blieb.  

                                                 

1 Zwecks übersichtlicherer Darstellung sind die Regelungen der Richtlinien vom 20.8.99 und 
23.3.2001 zur Zuschussförderung in Tabelle 1 nicht mehr berücksichtigt. Vergl. Evaluation 2004. 



 

Tabelle 1:  BAFA-Zuschussförderung im Rahmen des Marktanreizprogrammes. Entwicklung der Förderbedingungen seit dem Jahr 2001. 
 Richtlinien vom 
 23.07.01 15.03.02 1.02.03 26.11.03 17.6.05 14.3.06 12.6.06 

Gültig seit 25.07.01 23.3.02 1.02.03 1.01.04 1.7.05 21.3.06 21.6.06 

Warmwasser  
≤200 m²: 105 €/m² 84 €/m² 54,60 €/m² 92 €/m² 125 €/m² 
>200 m²: 60 €/m² 48 €/m² 

Heizungsunterstützung 
≤200 m²: 135 €/m² 108 €/m² 70,20 €/m² 

170 DM/m² 
max. 50.000 DM 

max. 25.000 € 

< 200 m²: 110 €/m² 
>200 m²: 60 €/m² 

>200 m²: 60 €/m² 48 €/m² 
Keine Erweiterung Erweiterung 60 €/m² Erweiterung 48 €/m² 

Solarkollektoren 

Leistung min. 350 kWh/m²/a ab 1.6.04:  
min. 525 kWh/m²/a 

Feste Biomasse < 100 kW 

> 15 kW: 50 €/kW > 15 kW: 40 €/kW 15-30 kW: 26 €/kW 

Mindestförderung, falls η ≥ 90 % handbeschickt Keine Förderung 

1.500 € 1.500 € 15-30 kW: 780 € 

< 30 kW 38,40 €/kW 
55 €/kW 60 €/kW 60 €/kW 

> 30 kW 24 €/kW 

Mindestförderung, falls η ≥ 90 % 
1.700 € 1.360 € < 30 kW: 1.088 € 

Mindestförderung Strahlungskesseln falls η ≥ 90 % 

100 DM/kW,  
max. 4000 DM 

1.500 € 

1.000 €  800 € 640 € 

automatisch

Min 3 kW, max. 100 kW, bis 50 kW nur mit Zentralheizung Min 8 kW, sonst gleich wie vorher 

generell Anforderungen an max. Emissionen und Mindestwirkungsgrad 

PV in Schulen 6.000 DM pro Anlage 3.000 € pro Anlage Keine Förderung 



 

Tabelle 2: Teilschulderlass bei KfW Darlehen im Rahmen des Marktanreizprogramms (ohne Wärmepumpen und Energieeinsparung. 

Richtlinien vom  

20.08.99 23.03.01 25.07.01 15.03.02 26.11.03 17.6.05 

Gültig seit 1.09.99 25.03.01 25.07.01 23.03.02 1.01.04 1.7.05 

Flachk. > 100 m²: 125 DM/m² 

Vakuumk. > 75 m2: 160 DM/m² 

Erweiterung 100 DM/m² 

Max 250.000 DM/Anlage 

Solarkollektoren 

bis 12/00: Zuschuss Funktions-
kontrollgerät & Wärmezähler 

Kein Teilschulderlass 

120 DM/kW, 

zzgl. 360 DM/kWe bei KWK 
60 €/kWth, max. 275.000 €/Anlage;  e 

zzgl. Wärmenetze: 50 m Rohr-
länge, max. 600.000 €; 

zzgl. Wärmenetze: 
50 €/m Rohrlänge, 
max. 550.000 €; 

Biomasse 
automatisch  
beschickt > 100 kWth 

Max 1,5 Mio.  DM/Anlage 

10.000 DM/Anlage 55 €/kWth, 
max. 250.000 € 

zzgl. KWK ≤ 250 kWe: 250 €/kW 

Biogas 30% der Investitionskosten, max. 300.000 DM Kein Teilschulderlass < 70 kWe: 15.000 €/Anlage 

Wasserkraft 
< 500 kW 

Errichtung: 1.500 DM/kW 
Erweiterung/Reaktivierung:600 DM/kW Kein Teilschulderlass Keine Förderung 

103 €/kW, max. 1 Mio. €/Anlage; Geothermie 

200 DM/kW, max. 1 Mio. DM 
 zzgl. Wärmenetze: 50 €/m 

Rohrlänge, max. 600.000 € 

zzgl. Wärmenetze: 
50 €/m Rohrlänge, 
max. 550.000 €; 
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Kleine Anlagen für die Anwendung in privaten Haushalten werden dabei bevorzugt über In-
vestitionskostenzuschüsse gefördert, größere Anlagen dagegen eher über zinsvergünstigte 
Darlehen. Letztere werden teilweise durch einen Verzicht auf einen Teil der Darlehensschuld 
ergänzt, was sich in der Praxis wie ein Investitionskostenzuschuss an die Investoren aus-
wirkt. Im Auftrag des BMU werden die Zuschüsse vom Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) abgewickelt, das Darlehensprogramm über die Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW). Zuschüsse wie auch Teilschulderlässe werden als Festbeträge je Leis-
tungseinheit vergeben, ihre Höhe wird damit unabhängig von der Höhe der Investition be-
stimmt. Auf diese Weise kann ein durch die Förderung induzierter Preisauftrieb verhindert 
werden, wie er bei einer Berechnung der Zuschusshöhe als Anteil an den Investitionskosten 
entstände, da Preisminderungen in vollem Umfang dem Investor zufließen. 

Zwischen dem 1. Januar 2004 und dem 31. Dezember 2005 wurden im Rahmen des MAP 
207.252 Zuschüsse und 1.124 vergünstigte Darlehen ausgezahlt. Durch die Förderung in 
Höhe von insgesamt € 284,3 Millionen wurden Investitionen von insgesamt 
€ 2,257 Milliarden ausgelöst. Damit beträgt die Förderung im Durchschnitt 12,6 % der Inves-
tition. 61 % der Förderung entfällt auf Solarkollektoren, gefolgt von Biomasse mit einem An-
teil von 30 % (Abbildung 1).  

BAFA  Solar
61,0%

KfW Biomasse 
KWK
1,5%

KfW Biomasse
7,2%

KfW 
Wasserkraft

0,3%

BAFA  
Biomasse

21,3%

KfW 
Geothermie

1,5%

KfW Biogas
6,9%

BAFA PV
0,4%

 

Abbildung 1: Anteile unterschiedlicher erneuerbarer Energien an der gesamten MAP-
Förderung in Höhe von € 284 Millionen im Zeitraum 1.1.2004 bis 31.12.2005. 

Als direkte Zuschüsse wurden € 238,7 Millionen ausgezahlt. Teilschulderlässe in Höhe von 
€ 21,3 Millionen wurden gewährt. Der Vorteil aus zinsvergünstigte Darlehen belief sich rech-
nerisch auf weitere € 24,3 Millionen (Abbildung 2). Zur Berechnung des letzteren wurde an-
genommen, dass die über das MAP vergebenen Darlehen einen um einen Prozentpunkt 



 16

niedrigeren Zinssatz als der übliche Marktzins aufweisen und eine Laufzeit von zwanzig Jah-
ren besitzen. Weiterhin wurden die für die einzelnen Technologien im Betrachtungszeitraum 
typischen Anteile der Kredite an der Gesamtinvestition und die jeweils im Betrachtungszeit-
raum durchschnittlich in Anspruch genommenen tilgungsfreien Jahre berücksichtigt. 

Zinsvorteil
9%

Zuschüsse
83%

Teilschuld-
erlass

4%

 

Abbildung 2: Anteil der unterschiedlichen Zuwendungsformen an der gesamten MAP-
Förderung in Höhe von € 284 Millionen im Zeitraum 1.1.2004 bis 31.12.2005. 

Die im Betrachtungszeitraum 1.1.2004 bis 31.12.2005 errichteten Anlagen vermeiden jährlich 
zwei Millionen Tonnen Kohlendioxid (Tabelle 3). Je nach technischer Lebensdauer der Anla-
gen ergeben sich diese Einsparungen über einen Zeitraum von meist zwanzig bis maximal 
fünfzig Jahre. Zur Berechnung der vermiedenen Emissionen wurden dabei je nach Technik 
und Kapazität unterschiedliche typische jährliche Vollbenutzungsstunden für die Anlagen 
angenommen. Mit 43 % entfällt der größte Anteil dabei auf Biogasanlagen. 

Tabelle 3: Jährliche CO2-Vermeidung durch die über das MAP geförderten Anlagen. 

Errichtungsjahr 
 

2004 
[t/a] 

2005 
[t/a] 

Gesamt 
[t/a] 

Solarkollektoren 72.610 76.872 149.482 
kleine Biomasse 149.231 252.537 401.768 
große Biomasse 60.902 460.968 521.870 
Biogasanlagen 194.081 657.707 851.788 
Wasserkraft 11.741 15.381 27.122 
Geothermie 12 17.262 17.274 
Gesamt 488.578 1.480.728 1.969.306 

2.2 Methode der Evaluation 
Die Evaluierung des MAP gliedert sich in zwei Ebenen. Zum einen wird retrospektiv die Wir-
kung des Programms für den Betrachtungszeitraum 1. Januar 2004 bis 31. Dezember 2005 
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begutachtet, zum anderen werden darauf aufbauend Empfehlungen für die Weiterentwick-
lung des Programms gegeben. Dazu werden unterschiedliche Informationen herangezogen:  

1. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) als mit der Abwicklung des Programms beauftragten Institutio-
nen stellen regelmäßig Statistiken über eingegangene Anträge, Fördervolumen und 
ausgelöste Investitionen bereit. Für die Evaluierung wurden weitere Merkmale der 
Antragsteller und der Geförderten zusammengestellt. Diese Statistiken geben Auf-
schluss über Umfang und Geschwindigkeit der Verbreitung der geförderten Technolo-
gien (vergleiche Kapitel 2 bis 7, insbesondere jeweils die Abschnitte "Antragszahlen, 
Bewilligungen und Förderung von Vorhaben"). 

2. Über Interviews mit Multiplikatoren (das sind Berater, Planer, Hersteller und Ver-
bände) lassen sich Stärken und Schwächen des MAP identifizieren. Gleichzeitig er-
hält man Anhaltspunkte für mögliche Verbesserungen. 

3. Diesem Zweck dient auch die Sichtung relevanter Literatur. 

2.2.1 Wirkungen des Programms  
Die retrospektive Begutachtung des MAP analysiert die Technologieentwicklung (Leistung, 
Qualität, Handhabung, Produktion, Umweltwirkungen), die Entwicklung der Anlagenkosten, 
die Entwicklung der Märkte (Wachstum, Anwender, regionale Verteilung) und den Pro-
grammablauf (Zufriedenheit der Fördernehmer, Verwaltungsaufwand, Informations-
verbreitung). Zentral für die Evaluierung des Programmerfolges sind dabei folgende Frage-
stellungen: 

1. Inwieweit war die Förderung durch das MAP ursächlich für die Verbreitung der geför-
derten Technologien? 

2. Wie hoch ist die gewährte Förderung im Verhältnis zu den gesamten Kosten einer 
Anlage?  

3. Inwieweit sind Kostensenkungen bei den Anlagen zu beobachten und inwieweit sind 
diese auf die Förderung zurückzuführen? 

4. Wie groß ist der Beitrag des Programms zur Treibhausgasemissionsminderung? 

MAP als Ursache für die Marktverbreitung erneuerbarer Energien  
Die Zahlen aus der Förderstatistik von BAFA und KfW sind ins Verhältnis zu setzen zum ge-
samten Absatz der jeweiligen Technik im Betrachtungszeitraum, um so die Bedeutung des 
MAP für das Marktgeschehen abschätzen zu können. Soweit es sich um Wärme bereit-
stellende Techniken handelt, kann die Anzahl der gesamten Heizungsneuinstallationen und 
Heizungsmodernisierungen in den jeweiligen Jahren als Hinweis für die obere Grenze des 
Marktes dienen. Änderungen der Förderbedingungen des MAP haben häufig große Auswir-
kungen auf die Anzahl der eingehenden Anträge aber auch auf den Absatz der betroffenen 
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Techniken insgesamt. Allerdings sind auch andere Faktoren wie das Energiepreisniveau 
oder die allgemeine Investitionsneigung der Zielgruppen von Bedeutung. 

Weiterhin müssen auch Wechselwirkungen mit anderen Förderpolitiken auf Bundesebene 
und mit Förderungen der Bundesländer beachtet werden. Insbesondere ist zu fragen, inwie-
weit andere Fördermaßnahmen bereits den Förderzielen des MAP genüge tun. Bezüglich 
der Länderförderung wird untersucht, inwieweit diese für die unterschiedliche regionale Ver-
teilung der geförderten Anlagen ursächlich ist. Je nach Ausgestaltung kann eine Landesför-
derung unterschiedliche Wirkung auf die Inanspruchnahme von MAP-Fördermitteln im betref-
fenden Land haben: Ist von Seiten der Landesförderung die Kumulierung der Landesmittel 
mit MAP-Mitteln zulässig2, dann beschleunigt die Landesförderung die Verbreitung im betref-
fenden Land. Ist dagegen eine Kumulierung seitens des Landes ausgeschlossen und gleich-
zeitig die gewährte Landesförderung aus Sicht der Investoren attraktiver als die MAP-
Förderung, so werden aus diesem Land weniger oder sogar keine Anträge auf MAP-
Förderung erfolgen. Daneben können auch Einflussfaktoren für die unterschiedliche regiona-
le Verteilung der geförderten Anlagen wie etwa die unterschiedliche Verteilung natürlicher 
Ressourcen, unterschiedliche Einkommensverhältnisse, unterschiedliche Eigentumsverhält-
nisse bei Wohnungen oder unterschiedliche durchschnittliche Größe von Wohngebäuden 
erklärend sein. 

Wirtschaftlichkeit der geförderten Technologie 
Zur Ermittlung der Wirtschaftlichkeit werden Wärme- und Stromerzeugungskosten typischer 
Referenzanlagen unterschiedlicher Größe, mit unterschiedlichen Technologien und ggf. auch 
unterschiedlichen Brennstoffen betrachtet. Bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit mit und 
ohne Förderung mit Hilfe der Referenzanlagen ist zu beachten, dass je nach Anwendungsfall 
und Rahmenbedingungen die sich tatsächlich ergebenden Erzeugungskosten erheblich von 
den hier berechneten, als typisch angesehenen Kosten abweichen können. 

Soweit es sich bei den Geförderten um Unternehmen handelt (wobei nur kleinere und mittle-
re Unternehmen im MAP zugelassen sind), müssen die Investitionsmehrkosten über einen 
Vergleich der Kosten der geförderten Anlagen mit denen einer typischen Vergleichsanlage 
bestimmt werden. Bei Solarkollektoranlagen kann dies als einfach gelten, da die Kollektoren 
gemeinhin zusätzlich zu einem konventionellen Kessel betrieben werden. Bei biomasse-
befeuerten Anlagen müssen als Vergleichswert typische Investitionskosten öl- oder gasbe-
feuerter Kessel in unterschiedlichen Kesselgrößen zugrunde gelegt werden. Kosten der Sys-
temintegration der erneuerbaren Energien sind zusätzlich zu berücksichtigen. 

                                                 

2 Das MAP lässt eine Kumulierung mit anderen Förderungen mit Ausnahme der Förderung von Solar-
kollektoren mit der Vorgabe gewisser Obergrenzen prinzipiell zu. 
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Erzielte Kostensenkungen 
Die Entwicklung der spezifischen Investitionskosten in der Berichtsperiode wird ermittelt. Da 
der Betrachtungszeitraum mit zwei Jahren allerdings relativ kurz ist, lassen das in diesem 
Zeitraum erzielte Marktwachstum und der technische Fortschritt nur geringe Kosten-
senkungen erwarten. Diese Kostenentwicklungen werden am Markt aber von (regionalen) 
Knappheiten und strategischen Preissetzungen überlagert, so dass sich theoretisch zu er-
wartende Kostensenkungen nicht im entsprechenden Maße in den Marktpreisen widerspie-
geln.  

Bei der Analyse der Kosten sind auch Steigerungen in der technischen Leistungsfähigkeit 
und Zuverlässigkeit zu berücksichtigen. Für einzelne Technologien werden technologische 
Entwicklungen dargestellt, wie sie sich in den vergangenen drei Jahren ergeben haben. Da-
bei werden insbesondere Fragen der spezifischen Leistungsfähigkeit, Wartungsintervalle, 
Emissionen und Integration in die Wärmeversorgung begutachtet. Diese Analyse basiert auf 
eigenen und fremden Untersuchungen und Vergleichtests sowie auf den Multiplikatoren-
interviews mit Herstellern (siehe dazu auch weiter unten). 

Um die Wettbewerbsfähigkeit der unterschiedlichen Anlagen bezüglich der Wärmegestehung 
zu ermitteln, werden die Wärmegestehungskosten unter Berücksichtigung typischer (Bio-
masse-) Brennstoff- und Wartungskosten berechnet und mit denen konventioneller Anlagen 
verglichen. 

Emissionsminderung 
Unter Zugrundelegung typischer Vollbenutzungsstunden und Emissionsfaktoren können die 
vermiedenen Emissionen berechnet werden (siehe Abschnitt 2.1). 

2.2.2 Weiterentwicklung des Marktanreizprogramms 
Aus der umfassenden Analyse der Förderfälle wie auch den Ergebnissen der Befragungen 
lassen sich Empfehlungen für die zukünftige Gestaltung der Förderung ableiten. In Ermange-
lung expliziter quantitativer Ziele kann diese Ableitung aber leider nicht systematisch im Sin-
ne eines Soll-Ist-Vergleiches geleistet werden. Die allgemeinen Zweckbestimmungen der 
Förderung, formuliert im § 1.1 der MAP-Richtlinie3, können diesbezüglich nur einen Rahmen 
für die Bewertung des Programmerfolges darstellen. Zur Bewertung im Sinne eines Soll-Ist-
Vergleichs wurden daher im Auftrag des Bundesumweltministeriums erstellte Szenarien ei-
ner zukünftig nachhaltigen Energieversorgung herangezogen.  

Die Anpassung der Förderung kann in vier Dimensionen erfolgen:  

                                                 

3 In der Fassung vom 12. Juni 2006. 
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1. Hinzunahme oder Ausschluss bestimmter Technologien oder Berechtigter.  

2. Erhöhung oder Absenkung der spezifischen Förderhöhe. 

3. Veränderung der technischen Anforderungen an die geförderten Techniken. 

4. Änderung bei Art der Förderung (Zuschuss, Teilschulderlass, vergünstigte Darlehen) 

Anpassungen sind insbesondere dann geboten, wenn für eine bestimmte Technik eine wei-
tere Marktdurchdringung in angemessenem Umfang auch ohne oder mit geringerem Förder-
mitteleinsatz wahrscheinlich ist.  

Die Weiterentwicklung des MAP unterliegt bestimmten Restriktionen. Zum einen ist das heu-
te und zukünftig für das MAP zur Verfügung stehende Budget zu berücksichtigen. Obwohl 
kein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Förderung besteht, so sollte dennoch vermieden 
werden, dass Antragsteller aufgrund ausgeschöpfter Budgets nicht gefördert werden können. 
Andernfalls würde eine positive Marktentwicklung durch Unsicherheit gefährdet werden. 
Auch sind die Restriktionen des Gemeinschaftsrahmens für Umweltschutzbeihilfen zu be-
rücksichtigen, wobei diese sich nur auf die Förderung gewerblicher Anwender, nicht aber auf 
die Förderung privater Haushalte bezieht.  

Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen zur Förderung erneuerbarer Energien sind e-
benfalls zu beachten. Hier ergeben sich ggf. Überschneidungen mit Förderungen der Länder.  

2.2.3 Förderstatistiken 
Die Auswertung der von den fördernden Institutionen zur Verfügung gestellten Statistiken 
berücksichtigt alle Anträge, Bewilligungen und Bescheide. Dabei gilt, dass die Anzahl der 
Anträge größer als die Anzahl der Bewilligungen, diese wiederum größer als die Anzahl der 
letztendlich ausgezahlten Förderungen ist. Durch die langen zulässigen Zeiträume zwischen 
Bewilligung und Errichtung (bis zu neun Monate) bzw. zwischen Errichtung und Nach-
weis/Förderung (bis zu drei Monate) beziehen sich Angaben für einen bestimmten Zeitraum 
zu beantragten, bewilligten, errichteten oder geförderten Anlagen in diesem Bericht nicht auf 
die gleichen Anlagen. Für die Entwicklung der Antragszahlen werden diejenigen Anträge be-
rücksichtigt, die während des Untersuchungszeitraums eingingen. Für die Entwicklung der 
Installationen sind es diejenigen Anlagen, die innerhalb des Untersuchungszeitraums in Be-
trieb gingen. Darunter können sich auch Anlagen befinden, für die bereits vor dem Untersu-
chungszeitraum schon Förderung beantragt wurde, sowie Anlagen, für die erst im Folgejahr 
die Förderung ausgezahlt wurde. Für die Betrachtung der aufgebrachten Fördermittel sind 
schließlich diejenigen Anlagen relevant, deren Förderung innerhalb des Untersuchungs-
zeitraums ausgezahlt wurde. Auch hier gilt, dass sich darunter Anlagen befinden, die schon 
vor dem Untersuchungszeitraum beantragt oder errichtet wurden. Von dieser Darstellungs-
weise wurde nur dann abgewichen, wenn Auswirkungen von Richtlinienänderungen auf das 
Errichtungsverhalten untersucht werden.  
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Von den die Förderung abwickelnden Instituten BAFA und KfW werden im Allgemeinen nur 
die unbedingt zur Antragsbearbeitung notwendigen Daten erfasst. Daher können verschie-
dene Fragestellungen leider nicht bearbeitet werden. Weiterhin werden von der KfW nur we-
nige Antrags- und Anlagendaten elektronisch gespeichert. Insbesondere im von der KfW zu 
verantwortenden Bereich ist daher eine Evaluierung schwierig. Dies hat sich insbesondere 
bei der Evaluierung der Förderung von Nahwärmenetzen als hinderlich erwiesen. 

2.2.4 Multiplikatoreninterviews 
Multiplikatoren spielen bei der Wirksamkeit eines Förderprogramms eine wichtige Rolle. 
Hierzu zählen Planer, Handwerker, Berater, Fachverbände, Experten, Hersteller sowie der 
Handel. Über Tiefeninterviews mit Vertretern solcher Gruppen sollen folgende Fragen geklärt 
werden: 

• Hat das Programm die Anwender motiviert, in die neuen Techniken zu investieren? 
Welche Energieträger wurden dabei ersetzt und – indirekt – welche Emissionen 
vermieden? 

• Wurden Hersteller angeregt, Techniken weiterzuentwickeln, um preisgünstiger an-
bieten zu können? 

• Wurde der Handel zu verstärkten Importen angeregt? 

• Wurden die Planer motiviert, die Techniken stärker zu empfehlen und in die Ener-
gieversorgung einzubinden? 

• Wurden die Handwerker angeregt, sich über Installation und Wartung der Techni-
ken zu informieren und fortzubilden? 

 
In den Interviews wurden folgende Themen besprochen: Bekanntheit und Akzeptanz des 
Programms, Rolle des Programms z. B. im Vergleich mit anderen Maßnahmen und der Län-
derförderung, Entscheidungsfindung der Investoren, Investitionshemmnisse, Verbesserungs-
vorschläge für das Programm und seine Abwicklung sowie Empfehlungen für Programm 
begleitende Maßnahmen. Mit den Ergebnissen können auch die subjektiven Einschätzungen 
des Programms durch die Zielgruppen, die in der Repräsentativbefragung erfasst sind, auf 
eine breitere Basis gestellt werden. 

Durch die auszuwählenden Personen sollten alle geförderten Technologien abgedeckt wer-
den. Für den Bereich Geothermie wurden spezialisierte Fragen gestellt. Die Interviews wur-
den in der Regel telefonisch, in Einzelfällen persönlich auf der Grundlage eines ausführlichen 
Gesprächsleitfadens durchgeführt. Es wurden insgesamt 22 Interviews geführt.  
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3 Solarthermie 
Im MAP werden Flachkollektoren, Vakuumröhrenkollektoren sowie Luftkollektoren gefördert. 
Letztere spielen allerdings gegenüber Flach- und Röhrenkollektoren eine nur untergeordnete 
Rolle. Das gleiche gilt für Anlagen zur Bereitstellung von Prozesswärme gegenüber Anlagen 
zur reinen Warmwasserbereitung und Anlagen zur kombinierten Warmwasserbereitung und 
Heizungsunterstützung (im Folgenden: Anlagen zur Heizungsunterstützung). Deshalb wer-
den sie im vorliegenden Bericht in der Regel nur genannt oder unkommentiert in Übersichts-
abbildungen aufgenommen. 

3.1 Marktentwicklung 
In Deutschland wurden im Jahr 2004 rund 86.000 Solarkollektoranlagen errichtet, die aus 
Mitteln des MAP gefördert wurden, im Jahr 2005 knapp 90.000 (Tabelle 4). Geht man davon 
aus, dass Kollektoren häufig im Zusammenhang mit dem Einbau eines Heizkessels installiert 
werden, so errechnet sich ein Anteil am Heizungsmarkt (Absatz von Öl- und Gaskesseln) 
bezogen auf die Anzahl von 13,6 % gegenüber 11,6 % im Jahr 2004. Damit wird bereits bei 
mehr als jeder achten Heizkesselinstallation eine Solaranlage berücksichtigt. Da es sich bei 
einem Teil der Kesselinstallationen um Etagenheizungen in Mehrfamilienhäusern handelt, 
bei denen die Integration einer Solarkollektoranlage schwierig ist, liegt der tatsächliche Anteil 
am potenziell erschließbaren Markt sogar noch höher.  

Tabelle 4: Bedeutung von Solarkollektoranlagen in Deutschland. (BAFA 2006, BSW 2006, 
STAT 2006, BDH 2006, VDI 2006)4. 

 
Es besteht weiterhin ein deutlicher Trend zu Kombianlagen. Insbesondere werden Kombian-
lagen in Kombination mit Pellet- und Holzkesseln oder Öfen von privaten Eigenheim-
Bauherren angefragt. Gründe hierfür sind die geänderten Förderbedingungen des MAP, aber 

                                                 

4  Die in Tabelle 4 nachrichtlich eingefügten Angaben zum jährlichen Absatz von Kollektoranlagen 
bzw. Kollektorfläche weichen von den Zahlen der MAP-geförderten Anlagen auf Grund unterschied-
licher Abgrenzung bei der Erhebung ab 

2004 2005
Anzahl Gebäude Neubauten 198.400 171.400
Heizkesselabsatz (Öl + Gas) 740.000 660.000

Davon Ersatz 541.600 488.600
Anzahl MAP-geförderte Kollektoranlagen 85.834 89.929
Marktanteil bezogen auf Heizkesselabsatz 11,6% 13,6%
MAP-geförderte Kollektorfläche [m2] 762.000 807.000

Absatz Kollektoranlagen 74.800 95.000
Absatz Kollektorfläche [m2] 757.000 962.000

nachrichtlich:
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auch Befürchtungen gegenüber weiter steigenden Energiepreisen sowie ein weiter voran-
schreitender Bewusstseinswandel bezüglich der Klimaproblematik. Standard Solaranlagen 
zur Warmwasserbereitung werden von den Kesselherstellern vielfach als 'Öko-Variante' im 
Paket mit effizienten Gas- und Ölkesseln angeboten. Insbesondere nutzt die Mineralölwirt-
schaft das positive Image der Solartechnik für ihre Kampagnen. Ebenso werden effiziente 
Wärmepumpen mit thermischen Solaranlagen angeboten, da die Warmwasserbereitung mit 
Wärmepumpen meist mit einer ungünstigen Arbeitszahl erfolgt. 

Exportorientierte Hersteller haben ihre Produktpalette um Kompaktanlagen für den Einsatz in 
Einfamilienhäusern und im Wohnungsbau in südlichen Ländern erweitert. Annähernd alle 
Anbieter von Flachkollektoren führen nun auch einen Vakuumröhrenkollektor. Die Verbrei-
tung mittelgroßer Anlagen (> 30 m2, 21 kWth) insbesondere im Wohnungsbau und auf öf-
fentlichen Gebäuden bleibt weiterhin hinter den Erwartungen zurück. Derzeit laufen Untersu-
chungen, wie die Anreize für Investoren in diesem Sektor entscheidend verbessert werden 
können. Durch den erfolgreichen und strategischen Aufbau der Solarthermie-Märkte der 
großen südlichen Länder Spanien, Frankreich und Italien rücken die Technologien zur sola-
ren Klimatisierung und solaren Prozesswärme verstärkt in das Marktinteresse. 

Die vergangenen beiden Jahre sind durch einen starken Nachfrageanstieg und steigende 
Verkaufszahlen in Deutschland sowie eine Exportorientierung der deutschen Hersteller ge-
prägt. Bei vielen Firmen hatten daher Investitionen in die Erweiterung ihrer Produktionsanla-
gen und Vertriebsstrukturen Vorrang gegenüber den eigentlichen Produktinnovationen. 
Durch die gestiegene Nachfrage nach Solaranlagen und den Rückgang der Installationszah-
len für konventionelle Kessel sind verstärkt traditionelle Installationsbetriebe in die Solar-
technik eingestiegen. Speziell die großen Kesselhersteller haben hierdurch einen großen 
Bedarf an Schulung und Betreuung dieser Neueinsteiger. Zur flächendeckenden Belieferung 
der traditionellen Betriebe wird vermehrt auf Großhandel und neu entstandene Logistikzent-
ren gesetzt. Der Preisdruck auf dem Markt ist gestiegen: Zum einen wird mit breit angelegten 
Verkaufskampagnen um Marktanteile gerungen, zum anderen führt die derzeitige Verknap-
pung an Rohmaterialien zu höheren Kosten für die Hersteller. Insbesondere der um 150 % 
gestiegene Kupferpreis (Referenz 2002) drückt auf die Margen. 

Derzeit sind ca. 50 Anbieter von Solarkollektoranlagen auf dem deutschen Markt vertreten 
(Meyer 2005). Die fünf größten Anbieter haben einen Marktanteil von über 50 %. Dabei ha-
ben alle großen Anbieter von Heizungskesseln mittlerweile Solarkollektoren in ihr Angebot 
aufgenommen. Mit Viessmann und Buderus sind zwei Heizungskesselhersteller Marktführer 
auf dem Kollektormarkt, erst an dritter und vierter Stelle folgen mit Wagner und Sonnenkraft 
auf Solarkollektoren spezialisierte Hersteller. Verschiedene Unternehmen haben sich auf die 
Produktion von Vorprodukten wie der Absorberbeschichtung und der Verlötung der Absorber 
und Rohrregister zu Absorberplatten spezialisiert. Darüber hinaus produzieren viele Anbieter 
Kollektoren nicht selbst, sondern beziehen diese von so genannten OEM-Produzenten (Ori-
ginal Equipment Manufacturer). Einige der größeren Hersteller, die ihre Kollektoren bisher 
von OEM-Produzenten bezogen, haben allerdings eigene Kollektorproduktionsanlagen auf-
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gebaut. Aufgrund des stark ansteigenden Gesamtvolumens der Solarthermie fand jedoch 
auch bei den OEM-Produzenten eine weitere Erhöhung der Produktionskapazitäten statt. 

Im Jahr 2004 hat sich die installierte Fläche von Vakuumröhrenkollektoren auf einem Anteil 
von rund 10 % am Gesamtkollektormarkt eingependelt, es wurden etwa 75.000 m² abgesetzt 
(Meyer 2005). Ungefähr derselbe Anteil war 2005 zu verzeichnen, was jedoch auf Grund des 
Wachstums des Gesamtmarktes auch einen deutlichen Zuwachs bei den Röhrenkollektoren 
bedeutete (Meyer 2006). 

Von den insgesamt 50 deutschen Firmen, die auf dem Solarkollektormarkt aktiv sind, haben 
16 Warmwassersysteme mit Vakuumröhren im Angebot bzw. 17 Anlagenpakete zur Hei-
zungsunterstützung. Die Röhren selbst werden weitgehend im Ausland (insbesondere Chi-
na) hergestellt, z.T. werden dann in Deutschland daraus komplette Kollektoren gefertigt.  

3.2 Technische Entwicklung 

Solaranlagen mit integrierten Brennern und Kesseln 
Bereits seit einigen Jahren dominieren Kombianlagen mit integrierten Gas-Brennwertgeräten 
die obere Preisklasse. Neben der hervorragenden Effizienz überzeugen sie durch ihre Kom-
paktheit (einfache Montage) und integrierte Bauweise (wenig Fehlerquellen). Aufgrund der 
guten Nachfrage und Beliebtheit bei Installateuren wurden von den Systemanbietern ent-
sprechende Varianten auch für Ölbrennwertgeräte entwickelt. Im Kommen sind ebenfalls 
Komplettgeräte, die Speicher und Kessel, auch Holz- und Pelletkessel, in einer Einheit oder 
einem Schrank vereinen. Im Vordergrund steht bei diesen Entwicklungen das Gesamtsystem 
mit einer abgestimmten Regelung und Betriebsweise. 

Kompaktanlagen 
Von mehreren Herstellern wurden einfache und kompakte Solaranlagen zur Warmwasserbe-
reitung entwickelt (< 4 m2 Kollektorfläche, < 200 l Speichervolumen). Als Drain-back-Anlagen 
ausgeführt kommen diese mit einem Minimum an Sicherheits-komponenten aus und können 
somit bei beschränkten Platzverhältnissen auch im Wohnungsbereich installiert werden. Sie 
sind daher insbesondere als kostengünstige Modelle für den südeuropäischen Markt geeig-
net. Zahlreiche Hersteller haben ihre Produktpalette durch eine Thermosiphonanlage erwei-
tert. Ebenso werden Platz sparende Wohnungs-Einbauspeicher angeboten. 

Einbindung des Kollektorkreises parallel zum Heizkessel 
Bei diesem neuen, sehr einfachen Anlagenschema (Warmwasser- und Kombianlagen) wird 
der Kollektor direkt parallel zum Heizkessel an den Speicher angeschlossen. Es werden effi-
ziente Vakuumröhrenkollektoren verwendet, da die Einspeisung in den Bereitschaftsteil des 
Speichers bei höheren Temperaturen erfolgt. Der Kollektor wird mit Wasser betrieben, so 
dass auf Wärmeüberträger verzichtet werden kann. Der Frostschutz wird durch eine geeig-
nete Regelung gewährleistet, die bei Minustemperaturen einen Minimaldurchfluss aufrecht-
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erhält. Der wesentliche Vorteil dieser Einbindung besteht in der sehr einfachen und kosten-
günstigen Einbindung in bestehende Anlagen sowie dem kompletten Verzicht auf Glykol. 

Kollektortechnik 
Bei den Kollektoren stehen zwei Aspekte im Vordergrund: 

• die Anpassung der Kollektoren an eine fortschreitende Automatisierung der Ferti-
gung, 

• die erhöhten Kosten für die Absorberfertigung aufgrund der gestiegenen Kupferprei-
se. 

Die meisten Absorberhersteller betreiben derzeit eine Erweiterung ihrer Produktionsanlagen 
auf Alu-Absorber, um mehr Unabhängigkeit vom Kupfer zu erlangen. Sie stellen eine erhöhte 
Nachfrage nach Alu-Absorbern seitens des Markts fest und von Insidern wird der Marktanteil 
von Alu-Absorbern bereits auf 25 % geschätzt. Derzeit ergibt sich ein Preisvorteil für Alu-
Absorber. Auf längere Sicht kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund der energiein-
tensiven Herstellung von Aluminium und weiter steigenden Energiepreisen auch der Preis für 
Alu-Absorber ansteigt. Momentan drückt dieser Preisanstieg auf die Marge der Hersteller 
oder wird zum Teil an die Endkunden weiter gegeben. 

Immer mehr Unternehmen verwenden Sputterschichten. Als Schweißverfahren haben sich 
Ultraschallschweißen und Laserschweißen durchgesetzt. 

Bei Vakuumröhrenkollektoren setzen sich Röhren nach dem Thermoskannenprinzip durch, 
welche vollständig ohne Glas-Metall-Übergänge gefertigt werden. Es wurden Vakuumröh-
renkollektoren entwickelt, die direkt mit Wasser als Wärmeträgermedium betrieben werden 
können. 

Eine Reihe von spezialisierten Herstellern bietet Fassadenkollektorsysteme zur architekto-
nisch hochwertigen Gebäudeintegration an. 

Einzelentwicklungen dienen zur Optimierung der Montagefreundlichkeit (einfache, jedoch 
sehr flexible Montagesysteme) und Standfestigkeit der Kollektoren (verbessertes Stagnati-
onsverhalten). 

Speicher 
Die Verbesserung der Förderbedingungen für Anlagen zur Heizungsunterstützung hat zu 
einer starken Zunahme der Verkaufszahlen von Kombispeichern und Pufferspeichern ge-
führt. Kombispeicher werden typischerweise von 300 l bis 1500 l angeboten. Einzelne Her-
steller bieten Speicher bis 40 m3 sowie drucklose Speicher aus Kunststoff an. Solarstation, 
Frischwasserstation oder gar der Brenner werden bereits vielfach in die Speicher integriert. 
Erste seriengefertigte Latentwärmespeicher sind erhältlich. 
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Regler 
Die Hersteller von Solarreglern bieten die breite Palette von Einfach-Reglern für Solaranla-
gen zur Warmwasserbereitung bis hin zu freiprogrammierbaren Reglern für Großanlagen an. 
Bei den Neuentwicklungen stehen Verbesserungen von Bedienung, Funktionskontrolle und 
Fernüberwachung im Vordergrund. Die konsequente Implementierung mehrer Fremdspra-
chen in die Reglermenüs unterstreicht den Exportwillen der Branche. 

Hydraulische Komponenten 
Immer mehr OEM-Produzenten von hydraulischen Komponenten bieten spezialisierte Bau-
gruppen für Solaranlagen an. Bei Pumpengruppen fällt die höhere Integration der Kompo-
nenten auf. Sie beinhalten oftmals den Regler und werden auf dem Speicher vormontiert. 
Frischwasserstationen zur Wassererwärmung im Durchflussbetrieb werden speziell für die 
Betriebsbedingungen von Solaranlagen angeboten. Der Leistungsbereich dieser Komponen-
ten reicht vom Einfamilienhaus bis zur Versorgung von 50 Wohneinheiten und mehr. Bei 
mittelgroßen Anlagen im Wohnungsbau hat sich der Einsatz von Wohnungsübergabestatio-
nen (Warmwasser, Heizung, Wärmemengenerfassung) als besonders erfolgreich gezeigt. 

Großanlagentechnik 
Eine wesentliche Verbesserung stellt die Verfügbarkeit von Standard-Anlagentechnik für 
mittelgroße Solaranlagen seitens einer Reihe von Herstellern dar (Großmodule, Dachintegra-
tion, Baugruppen, Regler). Durch eingehende Untersuchungen wurde eine verbesserte 
Stagnationsfestigkeit der Anlagen- und Sicherheitstechnik erreicht. Anhand von Demonstra-
tionsvorhaben werden die Anlagenkonzepte weiter unter technischen und wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten optimiert. Im Vordergrund steht hier das Zusammenspiel von konventionel-
lem Wärmeerzeuger, Solaranlage und Verteilsystem. Darüber hinaus werden Anlagenkon-
zepte und Technologien zur solaren Nahwärme und saisonalen Wärmespeicherung im 
Rahmen von Pilotvorhaben weiterentwickelt. 

Solare Kühlung 
Die Verfügbarkeit von Kühlaggregaten, die mit Sonnenwärme betrieben werden können, ist 
insbesondere im Bereich kleiner Leistungen besser geworden. Durch Entwicklungen kleine-
rer Sorptionsmaschinen von verschiedenen Herstellern können jetzt neue Anwendungsbe-
reiche erschlossen werden. Mit Demonstrationsprojekten und Pilotanlagen werden Erfahrun-
gen gesammelt, um in Zukunft robuste, ausgereifte und standardisierte Lösungen bereitstel-
len zu können (Henning 2005). 

Solare Prozesswärme 
Speziell in südlichen Ländern besteht großes Interesse am Einsatz von Solaranlagen zur 
Erzeugung von Prozesswärme (z.B. Lebensmittelindustrie, Waschanlagen, Meerwasserent-
salzung). Die dafür erforderlichen Temperaturen liegen meist zwischen 60 und 250 °C. Eine 
Reihe von Unternehmen und Instituten arbeitet an der Entwicklung und Optimierung von 
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hocheffizienten Flachkollektoren, Vakuumröhrenkollektoren und konzentrierenden Kollekto-
ren für diesen Einsatzbereich. 

3.3 Kostenentwicklung 
Die folgenden Kostendatenbasieren auf Angaben der im Rahmen des MAP Geförderten. 
Dabei handelt es sich immer um Gesamtkosten der Anlage, ohne dass nach Kollektor, Spei-
cher, Montage etc. differenziert worden ist. Damit ist auch nicht klar, welchen Leistungsum-
fang die Kosten beinhalten. Sollten bei einer größeren Zahl von Anlagen nur die Kosten für 
den eigentlichen Kollektor angeben worden sein, so wären die tatsächlichen Anlagenkosten 
höher als hier ausgewiesen. Da die Anlagen üblicherweise komplett von einem Monteur in-
stalliert werden, ist es jedoch relativ unwahrscheinlich, dass die Rechnungen, mit denen die 
Kostenangaben vom Errichter individuell nachgewiesen werden, nicht die gesamte Anlage 
umfassen. 

Da im MAP eine Förderung für jeden angefangenen Quadratmeter Kollektorfläche gewährt 
wird, vom BAFA aber auch nur die geförderte Kollektorfläche und nicht die tatsächliche Kol-
lektorfläche erfasst wird, kann sich darüber hinaus für kleine Anlagen mit 6 m² ein Fehler von 
bis zu 15 % bei der Berechnung der spezifischen Kollektorkosten ergeben. Das bedeutet, 
dass die tatsächlichen spezifischen Kollektorkosten bei kleinen Anlagen um bis zu 15 % hö-
her sind als hier ausgewiesen. Dieser systematische Fehler nimmt aber mit der Größe der 
Kollektorfläche deutlich ab. 

Zeitlich werden die Anlagen nach dem Inbetriebnahmezeitpunkt ("Bereitschaftsdatum") den 
beiden Jahren zugeordnet. 

Die flächenspezifischen Kosten einer neu errichteten Anlage sind im Betrachtungszeitraum 
bei einer über alle Kollektortypen und Verwendungszwecke aggregierten Betrachtungsweise 
jeweils leicht gestiegen: für Neuerrichtungen um 1,7 % auf 737 €/m² und für Erweiterungen 
um 4,2 % auf 492 €/m². Damit bewegen sich die Kosten allerdings immer noch unter dem 
Niveau des Jahres 2003. Anlagenerweiterungen kosteten flächenspezifisch zwischen 65 % 
(2004) und 67 % (2005) des Wertes für Neuerrichtungen. Die leicht gestiegenen Kosten 
werden von den Herstellern insbesondere mit stark gestiegenen Rohstoffkosten insbesonde-
re von Kupfer begründet. Gleichzeitig ist zu beachten, dass die Leistungsfähigkeit der Kollek-
toren kontinuierlich zunimmt. So nahm der Ertrag der am Forschungs- und Testzentrum für 
Solaranlagen (TZS Stuttgart) geprüften Anlagen im Zeitraum von 1994 bis 2003 von Jahr zu 
Jahr um durchschnittlich 0,5 % zu, d.h. heute sind neu entwickelte Anlagen um 5 % leis-
tungsfähiger als vor zehn Jahren (Drück 2006). 

Flachkollektoren verteuerten sich im Mittel von 2004 bis 2005 um 1,8 % auf 695 €/m², wäh-
rend die durchschnittlichen Preise für Röhrenkollektoranlagen mit 1088 €/m² stabil blieben.  

Die Preise für Anlagen zur Brauchwassererwärmung sind weniger gestiegen als von Anlagen 
zur Heizungsunterstützung. Brauchwasseranlagen kosteten 2005 im Mittel 738 €/m² und 
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damit um 0,7 % mehr als 2004. Der Preis für Anlagen zur Heizungsunterstützung stieg deut-
licher, um annähernd 3,5 % auf 730 €/m² im Jahr 2005. Der Kostenvorteil der tendenziell 
größeren Heizungsanlagen gegenüber den Brauchwasseranlagen betrug im Jahr 2005 somit 
bezogen auf die flächenspezifischen Kosten nur noch ein Prozent gegenüber 3,4 % im Jahr 
2004. Die seit 1.7.2005 gewährte höhere Förderung für Heizungsanlagen ist für diese unter-
schiedliche Preissteigerungen nicht verantwortlich, da die gegenüber den Warmwasseranla-
gen stärkere Preiserhöhung insbesondere vor der Richtlinienänderung eintrat, nach der 
Richtlinienänderung dagegen sich die Preise für beide Anlagenarten relativ gleichförmig be-
wegten. Damit war die Richtlinienänderung nicht preistreibend. 

Kostenentwicklung für Referenzanlagen 
Um den Anteil der Förderung an den Gesamtkosten darstellen zu können, werden im Fol-
genden die durchschnittlichen Kosten von typischen Referenzanlagen differenziert nach Kol-
lektortyp, Anlagengröße und Verwendungszweck exemplarisch für die bedeutendsten Mark-
segmente dargestellt. Die Kostenentwicklung der Referenzanlagen ist uneinheitlich. Wäh-
rend im zurückliegenden Evaluationszeitraum noch fast durchgängig deutliche Kostensen-
kungen konstatiert werden konnten, überwiegen im Zeitraum von 2004 bis 2005 leicht die 
Kostensteigerungen. 

Der historisch wichtigste Anwendungsfall ist der Flachkollektor zur Warmwasserbereitung für 
ein Ein- bis Zweifamilienhaus mit einer Kollektorfläche von bis zu 6 m². Im Evaluierungszeit-
raum entfielen auf dieses Segment noch 27 % aller geförderten Anlagen. Die Kosten lagen 
2004 bis 2005 konstant bei etwas über 800 €/m² und damit über denen im zurückliegenden 
Evaluierungszeitraum. Die nächst größere Klasse der Flachkollektoren (bis 20 m² Kollektor-
fläche) ist mittlerweile mit 35 % der geförderten Anlagen das stärkste Marktsegment. Die 
Kosten in dieser Klasse, für die stellvertretend eine 10 m²-Flachkollektoranlage steht, stiegen 
von 2004 bis 2005 leicht auf 656 €/m² (+0,6 %). Auch für die übrigen Größenklassen der 
Flachkollektoren zur Warmwasserbereitung blieben die Kosten zwischen 2004 und 2005 
stabil. Allerdings lagen die Kosten für die größeren Referenzanlagen (25 m² bzw. 75 m²) ü-
ber denen im Jahr 2003 (Abbildung 3)5.  

                                                 

5  Zu beachten ist dabei der begrenzte Aussagewert dieser Kosten aufgrund der nach wie vor gerin-
gen Fallzahlen in diesen Größenklassen. Zu den Kosten vor 2004 vgl. Evaluierung 2004. 
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Abbildung 3: Spezifische Investitionskosten der im MAP geförderten Flachkollektoranlagen 
zur Warmwasserbereitstellung. 

Bei den Flachkollektoranlagen zur Heizungsunterstützung, deren Markt in der zweiten Jah-
reshälfte 2005 durch die Richtlinienanpassung einen starken Impuls erhielt, entwickelten sich 
die Kosten uneinheitlich. Die anteilig wichtigste Klasse unter den Anlagen zur Heizungsunter-
stützung waren Flachkollektoranlagen mit einer Kollektorfläche über 6 m² bis 20 m². Auf die-
se Klasse entfielen 19 % aller geförderten Anlagen. Die Kosten für diese Klasse (Abbildung 
4, Anlage „10 m² Flach“) stiegen zwischen 2004 und 2005 um 5,7 % auf 554 €/m²). Kosten 
für Anlagen von 20 m² bis zu 50 m², repräsentiert durch die Referenzanlage mit 
„25 m² Flach“, blieben zwischen 2004 und 2005 konstant bei etwa 590 €/m². Diese Klasse 
entsprach 2,5 % aller geförderten Anlagen. 
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Abbildung 4:  Spezifische Investitionskosten der im MAP geförderten Flachkollektoranlagen 
zur Raumheizung und Warmwasserbereitstellung. 

Die wichtigsten Größenklassen der Röhrenkollektoren zur Warmwasserbereitung sind dieje-
nigen, die den Referenzanlagen „4 m² Röhre“ und „10 m² Röhre“ entsprechen (Abbildung 5). 
Die Kosten der „4 m² Röhre“-Warmwasser-Anlage (mit 7 % aller geförderten Anlagen das 
wichtigste Segment der Röhrenkollektoren) konnten um 3 % auf 1083 €/m² gesenkt werden. 
Die Kosten für die „10 m² Röhre“-Warmwasser-Anlage stiegen dagegen um 3,7 %.  
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Abbildung 5:  Spezifische Investitionskosten der im MAP geförderten Röhrenkollektoranlagen 
zur Warmwasserbereitstellung. 
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Die Kosten für die Röhrenkollektoranlage „10 m² Röhre“ zur Heizungsunterstützung stiegen 
zwischen 2004 und 2005 um 2% (Abbildung 6). Dieser Referenzanlage entsprechen etwa 
2,8 % aller geförderten Solarkollektoranlagen. 
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Abbildung 6:  Spezifische Investitionskosten der im MAP geförderten Röhrenkollektoranlagen 
zur Raumheizung und Warmwasserbereitstellung. 

Die gewährten Zuschüsse deckten typischerweise 10 % bis 20 % der erforderlichen Investiti-
on ab, mit steigender Tendenz hin zu großen Anlagen. Im Fall der Referenzanlage mit 75 m² 
Kollektorfläche machen die Zuschüsse sogar knapp ein Drittel der Investitionskosten aus. 
Hier ist allerdings wie schon beschrieben zu berücksichtigen, dass die zugrunde gelegten 
Investitionskosten auf einer geringen Anlagenzahl basieren und zudem eine große Streuung 
aufweisen. 

Die spezifische Förderung je Quadratmeter Kollektorfläche ist durch die Richtlinienänderung 
einhergehend mit der Nachfrageverschiebung zu Anlagen zur Heizungsunterstützung leicht 
von 109 €/m² im Jahr 2004 auf 114 €/m² im Jahr 2005 gestiegen. 

3.4 Antragszahlen, Bewilligungen, Förderung und Investitionsvolumen 
Die folgende Auswertung basiert auf der vom BAFA geführten Statistik, die alle Anträge, Be-
willigungen und Bescheide enthält. Dabei werden je nach Fragestellung jeweils relevante 
Untermengen berücksichtigt. Für die Entwicklung der Antragszahlen werden also diejenigen 
Anträge berücksichtigt, die während des Untersuchungszeitraums eingingen. Für die Ent-
wicklung der Installationen sind es diejenigen Anlagen, die innerhalb des Untersuchungs-
zeitraums in Betrieb gingen. Darunter können sich auch Anlagen befinden, für die vor dem 
Untersuchungszeitraum schon Förderung beantragt wurde, sowie Anlagen, für die erst im 
Folgejahr die Förderung ausgezahlt wurde. Für die Betrachtung der aufgebrachten Förder-
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mittel sind schließlich diejenigen Anlagen relevant, deren Förderung innerhalb des Untersu-
chungszeitraums ausgezahlt wurde. Auch hier gilt, dass sich darunter Anlagen befinden, die 
schon vor dem Untersuchungszeitraum beantragt oder errichtet wurden. 

Antragszahlen 
Im Betrachtungszeitraum vom 1. Januar 2004 bis 31. Dezember 2005 wurden 232.655 An-
träge auf Förderung von Solarkollektoren gestellt. In der Summe stieg die Anzahl der Anträ-
ge um 75 % von gut 84.000 im Jahr 2004 auf über 148.000 im Jahr 2005, während die bean-
tragte Kollektorfläche im selben Zeitraum sogar um 86 % von 820.000 m² auf 1.526.000 m² 
anstieg. Der Anteil der Erweiterungen unter den beantragten Anlagen fiel von knapp 2 % im 
Jahr 2004 auf ca. 1,5 %. Bezogen auf die beantragte Kollektorfläche betrug der Anteil der 
Erweiterungen sogar nur 1,5 % (2004) bzw. 1,0 % (2005). 

Der Verlauf der monatlichen Antragszahlen ist in beiden betrachteten Jahren von zunächst 
niedrigen Zahlen und einem Anstieg im Lauf des Jahres gekennzeichnet (Abbildung 7).  
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Abbildung 7: Verlauf der Antragseingänge für Solarkollektoranlagen, nach Kollektortyp. 

Vier Zeitpunkte prägen den Verlauf der Antragszahlen:  

• Der Jahreswechsel 2003-2004: Die Antragszahlen waren zum Jahresende 2003 auf 
über 26.000 für den Monat Dezember angestiegen, nachdem die Absicht einer Ab-
senkung der Förderung auf 110 €/m² zum 1.1.2004 bekannt geworden war. Die Folge 
dieser Vorzieheffekte war ein Rückgang der monatlich eingehenden Anträge auf we-
niger als 3.600 für Januar 2004. Dies entspricht nur 14 % des Vormonats-Wertes. 
Zwischen März und November 2004 stiegen die Antragszahlen wieder annähernd 
kontinuierlich von ca. 5.000 auf ca. 9.000 pro Monat. 
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• Der Jahreswechsel 2004-2005: Auch hier kam es zu einem Vorzieheffekte ähnlich 
demjenigen ein Jahr zuvor, wieder begründet in Gerüchten über eine Förderabsen-
kung, allerdings fiel er schwächer aus: Die Antragszahlen stiegen von November bis 
Dezember 2004 von ca. 9.000 auf ca. 12.500 an, bevor sie für den Januar 2005 wie-
der auf ca. 4.400 zurückgingen (47 % des Vormonats-Wertes). 

• Die Richtlinienänderung vom 17. Juni 2005: Mit der Änderung wurden die Zuschüsse 
für Anlagen zur Heizungsunterstützung auf 135 €/m² erhöht und für Anlagen zur 
Warmwasserbereitung auf 105 €/m² abgesenkt. Zum Juni hin stiegen die Antrags-
zahlen sprunghaft von ca. 9.800 auf ca. 14.000 pro Monat an, um in der Folge für drei 
Monate auf annähernd konstantem Niveau zu verharren. Hier kann wohl nicht von ei-
nem Vorzieheffekt infolge der Richtlinienänderung ausgegangen werden.  

• Der Bewilligungsstopp Mitte Oktober 2005: Nach Ausschöpfen des vorgesehenen 
Budgets durch eine unerwartet hohe Inanspruchnahme des MAP wurde ein Bewilli-
gungsstopp verhängt. In der Folge gingen die monatlichen Antragszahlen, die zwi-
schen Januar und September von ca. 4.400 auf ca. 21.700 gestiegen waren, wieder 
deutlich zurück und betrugen für November bzw. Dezember 16.800 bzw. 12.000. 

Zusätzlich zu diesen eindeutig datierbaren Ereignissen ist die Entwicklung der Antragszah-
len– insbesondere im Jahr 2005 – u. a. vor dem Hintergrund der Entwicklung der Energie-
preise zu sehen (Abbildung 8). So stieg der Preisindex für leichtes Heizöl zwischen Januar 
und September 2005 um annähernd 50 Prozentpunkte. 
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Abbildung 8: Entwicklung der Heizöl- und Kraftstoffpreise 2004-2005, (Quelle: Statistisches 
Bundesamt, Wiesbaden 2006 (http://www.destatis.de/shop, Stand: 19.04.2006). 
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Ein zusammenfassender Vergleich der Jahresverläufe ergibt eine klar ansteigende Ten-
denz: Nachdem die Antragszahlen für das ganze Jahr 2004 in der Folge der Richtlinienände-
rung zu Beginn des Jahres deutlich hinter den Werten vor der Änderung zurück blieben, wur-
de ab April 2005 wieder annähernd dieselbe Zahl an Anträgen gestellt wie im April 2003. Ab 
Juni bis zum Bewilligungsstopp wurden die jeweils korrespondierenden Monatswerte des 
Jahres 2003 deutlich übertroffen. 

Der Anteil der unterschiedlichen Kollektortypen änderte sich über den Betrachtungszeit-
raum kaum. Auf Vakuum-Röhrenkollektoren entfielen in jedem Monat des betrachteten Zeit-
raums 10-14 % der Anträge. Der Rest entfiel fast ausschließlich auf Flachkollektoren 
(Abbildung 7). 

Differenziert man die Daten dagegen nach Verwendungszweck, so ist am monatlichen Ver-
lauf der Anträge deutlich der Zeitpunkt der Richtlinienanpassung vom Juni 2005 zu erken-
nen, zu dem die Förderung für Warmwasseranlagen von 110 auf 105 €/m² abgesenkt und 
die Förderung für Anlagen zur Heizungsunterstützung von 110 auf 135 €/m² angehoben 
wurde: Zwischen Januar 2004 und Juni 2005 entfielen 20-35 % der monatlichen Anträge auf 
Anlagen zur Heizungsunterstützung. Ab Juli 2005 lag dieser Wert stets über 40 %. Der Rest 
der Anträge entfiel fast ausschließlich auf Anlagen zur Warmwasserbereitung. Dieser Effekt 
beeinflusst auch die Verhältnisse bei der jahresbezogenen Betrachtung der beantragten An-
lagen und Kollektorfläche deutlich, obwohl er erst in der zweiten Jahreshälfte 2005 wirksam 
wurde: Die Anzahl der beantragten Anlagen zur Heizungsunterstützung stieg im Jahr 2005 
um 237 % gegenüber dem Vorjahr, während die Anzahl der beantragten Anlagen zur 
Warmwasserbereitung „lediglich“ um 55 % stieg. (Abbildung 9). Auf Anlagen zur Heizungs-
unterstützung entfielen 2005 38 % aller Anträge gegenüber 28 % im Vorjahr. 

 

Abbildung 9: Verwendungszweck der beantragten Anlagen nach Anzahl und Anteil. 

Durch die größere mittlere Quadratmeterzahl fiel diese Entwicklung bei der Betrachtung der 
beantragten Kollektorfläche noch deutlicher aus: Während die beantragte Fläche zur Warm-
wasserbereitung von 2004 bis 2005 um 45 % auf 675.000 m² stieg, stieg die beantragte Flä-
che zur Heizungsunterstützung um 250 % (Abbildung 10) auf 843.000 m². Dadurch hat sich 
das Verhältnis der beiden Teilmengen nahezu umgekehrt: 2004 entfielen noch 57 % der be-
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antragten Fläche auf Anlagen zu Warmwasserbereitung, 2005 entfielen bereits 56 % auf 
Anlagen zur Heizungsunterstützung. 

 

Abbildung 10: Verwendungszweck der beantragten Kollektorfläche in %. 

Die Verschiebung zugunsten der Heizungsunterstützung fällt noch stärker aus, wenn anstatt 
der Kalenderjahre 2004 und 2005 der Zeitraum vor der Richtlinienänderung vom Juni 2005 
mit dem Zeitraum danach verglichen wird (Abbildung 11 und Abbildung 12). Im Zeitraum 
nach der Richtlinienänderung lag der Anteil der Anlagen zur Heizungsunterstützung bereits 
bei 42 % (vorher 27 %), ihr Anteil an der beantragten Kollektorfläche bei 62 % (vorher 41 %). 
Entsprechend nahm die durchschnittliche Größe der ab Juli 2005 beantragten Anlagen von 
9,6 m² auf 10,8 m² zu. Bleibt die differenzierte Förderung bestehen, so ist vermutlich auch in 
Zukunft mit vergleichbarer Verteilung auf die unterschiedlichen Anlagentypen zu rechnen. 

 

Abbildung 11: Anträge nach Verwendungszweck vor und nach der Richtlinienänderung vom 
Juni 2005. 
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Abbildung 12: Beantragte Kollektorfläche nach Verwendungszweck vor und nach der Richt-
linienänderung vom Juni 2005. 

Die Analyse nach Wirtschaftszweig der Antragsteller zeigt, dass die privaten Haushalte 
die Nachfrage nach Solaranlagen mit 97,6 % unverändert dominieren. Der zweitgrößte Anteil 
entfällt mit rund 1,5 % auf Gewerbe und Handel. Der Anteil der öffentlichen Antragsteller 
steigt auf sehr niedrigem Niveau von 0,3 auf 0,5 %. Auf alle übrigen Zweige zusammenge-
nommen (u. a. Industrie, KMU, Landwirtschaft) entfallen nur wenige Promille.  

Ein Drittel der Anträge kam aus Bayern, gefolgt von Baden-Württemberg mit 19 % und Nord-
rhein-Westfalen mit 11 % der Anträge. Der Anteil der Anträge aus Bayern und Baden-
Württemberg ging von 2004 auf 2005 um jeweils über einen Prozentpunkt zurück, während 
der Niedersachsens um einen Prozentpunkt stieg. Überdurchschnittliche Steigerungen der 
Antragszahlen verzeichneten insbesondere Bundesländer mit geringen Anteilen wie Schles-
wig-Holstein (131 %), Bremen (122 %) und Thüringen (107 %). 
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Abbildung 13: Anzahl und Anteil der Anträge nach Bundesland. 
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Auch bezogen auf die Einwohnerzahl sind Bayern und Baden-Württemberg führend in der 
Beantragung von Solaranlagen (Abbildung 14). Eine mittlere Position weisen hier die Länder 
Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen auf. 
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Abbildung 14: Anträge auf Förderung pro 10.000 Einwohner nach Bundesland. 

Bewilligungsquote 
In dem zweistufigen Förderverfahren wurden zwischen Januar 2004 und September 2005 
(der Bewilligungsstopp war im Oktober 2005) 184.790 Anträge gestellt. Im Betrachtungszeit-
raum wurden von diesen Anträgen 178.881 bewilligt, was einer Quote von annähernd 97 % 
entspricht. In den ersten drei Monaten des Jahres 2004 (möglicherweise in der Folge der 
hohen Antragszahlen vom Dezember 20036) und im September 2005 (letzter Monat des Be-
trachtungszeitraums) lag die Quote unter 97 %, im Zeitraum dazwischen aber stets zwischen 
97 und 98 %. 

Bewilligungsdauer 
Die mittlere Bewilligungsdauer (Zeitraum vom Eingang des Antrags zum Tag der Bewilli-
gung) betrug im Betrachtungszeitraum 9,8 Tage. Sie lag für alle Monate zwischen Februar 

                                                 

6  Über die Gründe für die höheren Ablehnungsraten kann hier nur spekuliert werden. Ähnlich wie bei 
der Abrufquote (vgl. den Abschnitt auf S. 38) ist denkbar, dass in Erwartung einer Verschlechterung 
der Förderkonditionen zum Jahreswechsel Anträge gewissermaßen „auf Verdacht“ gestellt wurden 
und deshalb die Realisierungswahrscheinlichkeit und die Qualität dieser Anträge geringer waren als 
im Mittel.  
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2004 und September 2005 zwischen vier und 15 Tagen. Erwartungsgemäß fiel die mittlere 
Bewilligungsdauer für Anträge in Monaten mit hohem Volumen tendenziell länger (z. B. De-
zember 2004: 15 Tage) und in Monaten mit geringem Antragsvolumen tendenziell kürzer 
(z. B. Februar 2005: 4 Tage) aus. Trotz höherer Antragszahlen konnte im Jahr 2005 die Be-
willigungsdauer gegenüber 2004 deutlich gesenkt werden. 
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Abbildung 15:  Mittlere Bewilligungsdauer (Eingang bis Bewilligung) und Anzahl der Anträge 
nach Monat. 

Anzahl der geförderten Anlagen 
Innerhalb des Betrachtungszeitraums wurden 172.115 Solarkollektoranlagen gefördert, dar-
unter 155.583 (90 %), die auch während dieses Zeitraums in Betrieb gingen, während die 
verbleibenden 10 % schon vor 2004 in Betrieb gegangen waren. Unter diesen Anlagen wa-
ren wiederum 108.110 (63% aller Anträge), die auch innerhalb des Evaluierungszeitraums 
beantragt wurden, während 64.005 (27%) Anlagen vor 2004 beantragt wurden. 

Abrufquote und Abrufdauer 
Die mittlere Abrufquote7 im Betrachtungszeitraum betrug 73 %, das heißt, dass über ein 
Viertel aller Antragsteller letztlich auf eine Förderung verzichtet hat, obwohl sie ihnen bewil-

                                                 

7  Die Abrufquote ist das Verhältnis der Anzahl der Mittelabrufe zur Anzahl der Antragsbewilligungen. 
Gemäß der Richtlinie müssen Anlagen spätestens neun Monate nach der Bewilligung in Betrieb 
gehen, die Fördermittel müssen nach weiteren drei Monaten abgerufen sein. Zur Gewährleistung 
der Repräsentativität beziehen sich alle Angaben zu Abrufquote und –dauer deshalb auf Bewilligun-
gen im Zeitraum von Januar 2004 bis einschließlich März 2005 (unabhängig vom Datum des An-
tragseingangs), da Auszahlungen mit dem Stand bis 31. März 2006 erfasst sind. 
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ligt worden war. Die Abrufquote stagniert verglichen mit der zurückliegende Evaluierungs-
periode (74%; Quelle: Evaluierung 2004). 

Bei einer Differenzierung nach Bewilligungsmonat (Abbildung 16) fallen die Abrufquoten für 
Januar und Februar 2004 sowie - in geringerem Maße - für Januar 2005 etwas aus der Rei-
he: hier wurden lediglich 54 % bzw. 57 % Anfang 2004 und 65 % im Januar 2005 der in die-
sem Monat bewilligten Förderungen in Anspruch genommen. Im übrigen Zeitraum liegt die 
monatliche Abrufquote zwischen 71 % und 83 %. Die niedrige Abrufquote für Januar 2004 
steht möglicherweise im Zusammenhang mit der Absenkung der Fördersätze zum Monats-
anfang: Zum einen wurden viele der eingegangenen Anträge noch im Vormonat gestellt. 
Denkbar ist, dass ein Teil der Antragsteller sich lediglich die Möglichkeit der höheren Förde-
rung sichern wollte, ohne eine Investitionsentscheidung getroffen zu haben. Gegebenenfalls 
wäre es zu diesen Anträgen ohne bevorstehende Richtlinienänderung also teilweise erst 
später, teilweise überhaupt nicht gekommen. Zum andern könnten einige Antragsteller auf-
grund der niedrigeren Fördersätze ihre Investitionsentscheidung rückgängig gemacht haben. 

Nachdem die Förderbedingungen zwischen Januar 2004 und März 2005 konstant waren, 
lässt sich über Ursachen für die Schwankungen der Abrufquote in diesem Zeitraum nur spe-
kulieren. Möglicherweise sind zum Jahresende jeweils erneut Anträge „auf Verdacht“ gestellt 
worden, insbesondere dann, wenn eine Verschlechterung der Förderung vermutet wurde. 

Schließlich besteht immer die Möglichkeit, dass Anlagen nicht realisiert werden konnten oder 
ein Teil der Investoren trotz Anlagenerrichtung auf die Förderung verzichtet hat. Diesbezüg-
lich hatte eine Befragung von Antragstellern in der zurückliegenden Evaluierungsperiode 
ergeben, dass der ganz überwiegende Teil jener Antragsteller, die die Förderung nicht abru-
fen, dann auch keine Anlage installiert haben (Evaluierung 2004).  

                                                                                                                                                      

 Hierbei ist zu beachten, dass im relevanten Zeitraum ca. 6.300 (3,7 %) von 172.000 Inbetriebnah-
men nach dem spätesten zulässigen Inbetriebnahmetermin lagen, darunter ca. 194 (0,1 %) mindes-
tens 30 Tage danach. 4.300 Auszahlungen (2,5 %) lagen nach dem spätesten vorgesehenen Aus-
zahlungstermin, davon 2.500 (1,5 %) mindestens 30 Tage danach. Es bleibt unklar, ob die Erklä-
rung hierfür in abwicklungsbedingte Zahlungsverzögerungen, Kulanz bei der Bearbeitung oder an-
deren Ursachen zu suchen ist.  
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Abbildung 16: Abrufquote nach Monat des Bewilligungsbescheids. 

Im Mittel über alle Förderfälle des relevanten Zeitraums gingen die geförderten Anlagen 
18 Wochen nach der Ausstellung des Bewilligungsbescheids in Betrieb. Dabei streuten die 
Monatsmittelwerte zwischen 28 Wochen im Januar 2004 und 12 Wochen im Juli 2004 deut-
lich, worin sich die saisonalen Schwankungen in der Errichtung der Anlagen widerspiegeln. 
Die Förderung wurde im Mittel 27 Wochen nach Bewilligung ausgezahlt. Die Monatsmittel-
werte für die Abrufdauer liegen zwischen 22 und 37 Wochen (vgl. Abbildung 17).  
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Abbildung 17: Mittlere Abrufdauer nach Monaten. 
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Zur Abschätzung, wie viel Marktvolumen in welchen Zeiträumen aus Antragszahlen resultie-
ren, ist die Häufigkeitsverteilungen der Inbetriebnahmedauer (Zeitraum zwischen Bewilligung 
und Inbetriebnahme; Abbildung 18) von Interesse. Ein halbes Jahr nach Bewilligung ist dem-
nach die Hälfte aller bewilligten Anlagen in Betrieb gegangen. Bezogen auf die Anzahl aller 
tatsächlich errichteten Anlagen sind damit nach einem halben Jahr zwei Drittel aller zu er-
wartenden Anlagen errichtet, da nur knapp drei Viertel der bewilligten Anträge auch tatsäch-
lich zur Auszahlung kommen (s.o.). In den ersten sechs Wochen nach Bewilligung werden 
sehr viele Anlagen in Betrieb genommen. Ein zweiter Peak ergibt sich am Ende des laut 
Förderbedingungen möglichen Inbetriebnahmezeitpunktes von neun Monaten nach Bewilli-
gung.  
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Abbildung 18: Häufigkeitsverteilung der Dauer Bescheid bis Inbetriebnahme. 

Errichtete Solaranlagen8 
Die Anzahl der in Betrieb genommenen Solaranlagen stieg von 85.834 im Jahr 2004 um auf 
89.929 im Jahr 2005 (+ 4,8 %). Das bedeutete ein Anstieg der geförderten Kollektorfläche 
von 762.000 m² auf 807.000 m² (+ 5,8 %). Angesichts der deutlich gestiegenen Antragszah-
len mag diese verhaltene Entwicklung erstaunen (vgl. S. 31). Sie ist darauf zurückzuführen, 
dass ein Teil der Anträge aus der zweiten Jahreshälfte 2005 noch nicht umgesetzt wurde. 
Weiterhin ist der Überhang aus Anträgen vom Dezember 2003 etwa doppelt so hoch wie der 

                                                 

8  Grundlage sind Daten mit Stichtag 31.5.2006. Da bis zu drei Monate nach Errichtung Verwen-
dungsnachweise eingereicht werden können, sind bis auf wenige Ausnahmen somit alle im Jahr 
2005 errichteten Anlagen erfasst, die auch bewilligt waren.  
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Überhang vom Dezember 2004: Im Dezember 2003 wurden etwa 27.000 Anträge gestellt, im 
Dezember 2004 etwa 12.500. Schließlich schlägt sich hier auch der Bewilligungsstopp ab 
Oktober 2005 nieder.  

Die Errichtung von Anlagen fällt typischerweise in den Sommer (Abbildung 19). 
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Abbildung 19: Errichtete Solarwärmeanlagen und Kollektorfläche nach Monat. 

Röhrenkollektoren machten 9 % der errichteten Kollektorfläche aus, Flachkollektoren die 
restlichen 91 %. Bezogen auf die Anlagenzahl haben Röhrenkollektoren mit 12 % einen 
leicht höheren Marktanteil als bezogen auf die Kollektorfläche.  

148.551 m²; 
9%

1.418.514 
m²; 91%

Flachkollektor Röhrenkollektor Luftkollektor

 153.947   ; 
88%

 21.647   ; 
12%

 

Abbildung 20: Errichtete Anlagen in Anzahl und Anteilen (links) bzw. Kollektorfläche in m² und 
Anteilen (rechts) nach Kollektortyp. 
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Im Berichtszeitraum dominierten Anlagen zur Warmwasserbereitung mit 72 % aller errichte-
ten Anlagen. Auf diese Anlagen entfiel 59 % der installierten Kollektorfläche. Die Verteilung 
der aktuellen Antragszahlen lässt allerdings vermuten, dass unter den aktuell gegebenen 
Förderbedingungen der Anteil der Anlagen zur Heizungsunterstützung bezogen auf die An-
zahl die Hälfte und bezogen auf die Fläche zwei Drittel aller errichteten Anlagen ausmachen 
wird. 

203; 0%
48.503; 

28%

125.718; 
72%

643.181m²; 
41%

3.210m²; 
0%

910.401m²; 
59%

Heizungsunterstützung Warmwasserbereitung
Prozesswärme  

Abbildung 21: Errichtete Anlagen (in Anzahl und Anteilen) und Kollektorfläche (in m² und An-
teilen) nach Verwendungszweck. 

Der Anteil von Röhrenkollektoren an Anlagen zur Heizungsunterstützung ist zwar mit 13 % 
geringfügig höher als ihr Gesamtanteil. Auf der anderen Seite wurden im Jahr 2005 29 % der 
Röhrenkollektoren in Anlagen zur Heizungsunterstützung eingebaut, während dies auf 31 % 
der Flachkollektoren zutraf. Damit ist die relative Bedeutung der Heizungsunterstützung bei 
Flachkollektoren sogar höher als bei Röhrenkollektoren.  

Die mittlere Kollektorfläche der errichteten Anlagen blieb zwischen 2004 und 2005 stabil 
bei 8,9 m². Für Flachkollektoren lag sie knapp über 9 m², für Röhrenkollektoren etwas unter 
7 m². Anlagen zur Heizungsunterstützung hatten in beiden Jahren eine mittlere Kollektor-
fläche von etwas über 13 m², die Kollektorfläche der reinen Warmwasseranlagen stieg leicht 
von 7,1 auf 7,4 m². Anlagen mit einer Kollektorfläche bis 10 m² stehen für über die Hälfte der 
insgesamt errichteten Fläche (Abbildung 22). Bezieht man Anlagen bis zu 20 m² mit ein, 
dann ist sogar fast 90 % des Marktes abgedeckt. Größere Anlagen haben dagegen nach wie 
vor kaum eine Bedeutung, obwohl deren Anwendungen großes Potenzial besitzen. 



 44

-  

20.000 

40.000 

60.000 

80.000 

100.000 

120.000 

140.000 

160.000 

180.000 

200.000 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Anlagengröße in m²

K
ol

le
kt

or
flä

ch
e 

m
²

 

Abbildung 22: Verteilung der in 2004 und 2005 installierten Kollektorfläche über Anlagengröße. 
Anlagen über 51 m² Kollektorfläche sind nicht dargestellt. 

Investitionsvolumen der errichteten Anlagen 
Im Betrachtungszeitraum wurden über eine Förderung von € 181 Millionen Investitionen von 
zusammen € 1,126 Milliarden ausgelöst. Dies entspricht einer Förderquote von 16,1 %. Da-
mit ist die Förderquote gegenüber der letzten Evaluierungsperiode um etwa zwei Prozent-
punkte gestiegen. Die getätigten Investitionen betrugen im Jahr 2004 ca. € 538 Millionen, im 
Jahr 2005 ca. € 587 Millionen. Da das zugehörige Fördervolumen im selben Zeitraum mit 90 
bzw. 91 Millionen Euro fast konstant bleib, fiel die Förderquote um etwas über einen Prozent-
punkt auf 15,5 %. Durch die zweimalige Absenkung der Fördersätze im Frühjahr 2006 wird 
die Förderquote im Jahr 2006 vermutlich deutlich unter zehn Prozent absinken. Das Investi-
tionsvolumen entfiel jeweils zu über 99 % auf neu errichtete Anlagen. Der Anteil der Erweite-
rungen stieg auf sehr niedrigem Niveau von 0,4 % des Investitionsvolumens im Jahr 2004 
auf etwa 0,7 % im Jahr 2005. 

In Flachkollektor-Anlagen wurden 2004 458 Mio. € investiert. Dies entspricht 85 % aller In-
vestitionen in Solarkollektoranlagen. 2005 entfielen 504 Mio. € bzw. 86 % des Investitions-
volumens auf die Flachkollektoranlagen.  

Auszahlung 
Im Untersuchungszeitraum wurden 176,1 Mio. € an Fördergeldern für Solarkollektoranlagen 
ausgezahlt. Im Jahr 2004 waren es 95,9 Mio. und im Jahr 2005 80,3 Mio. €. Angesichts der 
deutlich gestiegenen Antragszahlen mag diese Entwicklung erstaunen (vgl. S. 31). Sie ist 
darauf zurückzuführen, dass ein Teil der Anträge aus der zweiten Jahreshälfte 2005 noch 
nicht umgesetzt wurden. Weiterhin ist der Überhang aus Anträgen vom Dezember 2003 etwa 
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doppelt so hoch wie der Überhang vom Dezember 2004: Im Dezember 2003 wurden ca. 
27.000 Anträge gestellt, im Dezember 2004 etwa 12.500.  

Abbildung 23 zeigt den monatlichen Verlauf der Auszahlungen im Untersuchungszeitraum. 
Der steile Anstieg der Zahlungen in der zweiten Jahreshälfte 2005 ist deutlich erkennbar. Im 
November 2005 wurde zudem erstmals mehr Fördergeld für Anlagen zur Heizungsunter-
stützung ausgezahlt als für Anlagen zur Brauchwassererwärmung. 
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Abbildung 23: Förderung von Solaranlagen nach Auszahlungszeitpunkt. 

3.5 Wirtschaftlichkeitsberechnung 
Für die Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden für mehrere Referenzsysteme die Wärme-
gestehungskosten auf der Basis der mittleren Investitionskosten der im MAP geförderten 
Anlagen ermittelt9. Die angenommenen Randbedingungen sind dabei für alle Systeme 
gleich: 6 % Zinssatz, 20 Jahre Abschreibungszeit und Betriebs- und Wartungskosten von  
1,5 % der Investitionskosten p.a.. Bei Flachkollektoren zur ausschließlichen Warmwasser-
bereitung wurden jährliche Nutzwärmeerträge von 400 kWh/m²*a, bei Heizungsunterstützung 
mit Ausnahme der 6 m² Anlage (hier auch 400 kWh/m²*a) 300 kWh/m²*a zugrunde gelegt. 
Bei Röhrenkollektoren zur Warmwasserbereitung wurden 580 kWh/m²*a angenommen, zur 
Heizungsunterstützung mit Ausnahme des kleinsten Systems mit 4 m² Kollektorfläche (bei 
dem auch ein Ertrag von 580 kWh/m²*a angenommen wird) 370 kWh/m²*a.10 Durch den Ein-

                                                 

9  Vergleiche Abschnitt 3.2. 

10  Unberücksichtigt bleibt hierbei, dass neu entwickelte Anlagen im Durchschnitt um 0,5 % leistungs-
fähiger sind als Anlagen aus dem Vorjahr, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass alle in 
einem bestimmten Jahr errichteten Anlagen auch in diesem Jahr entwickelt wurden. Die tech-
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satz von Solaranlagen wird fossiler Brennstoff eingespart. Im Betrachtungszeitraum hat sich 
der Heizölpreis fast verdoppelt, der Erdgaspreis ist dem Heizölpreis mit Verzögerung gefolgt. 
Entsprechend ist die Spannweite der vermiedenen Wärmegrenzkosten angegeben, wobei 
der obere Wert eher der Situation am Ende des Berichtszeitraums und der untere Wert eher 
die Situation zu Beginn des Berichtszeitraums widerspiegelt. 

Für kleine Flachkollektorsysteme mit 6 m² Kollektorfläche zur Brauchwassererwärmung er-
geben sich Wärmegestehungskosten von 0,20 €/kWh (Abbildung 24). Röhrenkollektoren-
anlagen weisen für diesen Versorgungsfall etwas niedrigere Kosten auf (Abbildung 25). Die 
Gestehungskosten neuer Anlagen haben im Berichtszeitraum nicht abgenommen. Größere 
Systeme (25 m²) erreichen Wärmegestehungskosten bis hinunter zu 0,15 €/kWh. Die ge-
währten Zuschüsse trugen bei typischen Kleinanlagen zu einer Reduzierung der Wärmege-
stehungskosten um sieben Prozent bei.  

Die für die Heizungsunterstützung in Einfamilienhäusern typischen Flachkollektoranlagen 
weisen typischerweise Wärmegestehungskosten von 0,24 bis 0,25 €/kWh auf, größere Anla-
gen können zu 18 €/kWh Wärme zur Verfügung stellen (Abbildung 26). Röhrenkollektoranla-
gen zur Heizungsunterstützung weisen im Durchschnitt höhere spezifische Kosten als Flach-
kollektoranlagen auf. Die gewährten Zuschüsse trugen bei typischen Anlagengrößen bis zu 
25 m² Kollektorfläche zu einer Reduzierung der Wärmegestehungskosten um sieben Prozent 
bei.  
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Abbildung 24: Wärmegestehungskosten von Referenzanlagen für Flachkollektoren zur Warm-
wasserbereitung. 

                                                                                                                                                      

nischen Leistungssteigerungen schlagen sich also am Markt im Verlauf mehrerer Jahre nieder. Zu 
weiteren Details der Wirtschaftlichkeitsrechnung vergleiche Anhang 1. 
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Abbildung 25: Wärmegestehungskosten von Referenzanlagen für Röhrenkollektoren zur 
Warmwasserbereitung. 
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Abbildung 26: Wärmegestehungskosten von Referenzanlagen für Flachkollektoren zur kombi-
nierten Heizungsunterstützung und Warmwasserbereitung. 
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Abbildung 27: Wärmegestehungskosten von Referenzanlagen für Röhrenkollektoren zur kom-
binierten Heizungsunterstützung und Warmwasserbereitung 

Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen ergeben insgesamt, dass der Einsatz von Solarkollekto-
ren in Deutschland weiterhin nicht mit fossilen Energieträgern konkurrieren kann. Größere 
Anlagen sind jedoch wirtschaftlich deutlich günstiger zu bewerten als Kleinanlagen. 

3.6 Förderprogramme der Bundesländer 
In etwa der Hälfte der Bundesländer (Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Thüringen) existieren ebenfalls Förder-
programme für solarthermische Anlagen. Teilweise sind diese auf bestimmte Anwendungen 
(Schwimmbäder) oder auf einen Zusammenhang mit Modernisierungen (energetische Sanie-
rung, Heizungserneuerung) beschränkt. Die Kumulierbarkeit mit der Bundesförderung nach 
dem MAP wird unterschiedlich gehandhabt. Ein Zusammenhang zwischen Länderförderpro-
grammen und regionaler Verteilung der installierten Anlagen ist nicht erkennbar. Die Förder-
programme sind im Detail im Anhang aufgeführt.  

3.7 Zusammenfassung 
In der Summe stieg im Betrachtungszeitraum die Anzahl der Anträge um 75 % von gut 
84.000 im Jahr 2004 auf über 148.000 im Jahr 2005, während die beantragte Kollektorfläche 
im selben Zeitraum sogar um 86 % von 820.000 m² auf 1.526.000 m² anstieg. Die Anzahl der 
in Betrieb genommenen Solaranlagen stieg um 5 % von 85.834 im Jahr 2004 auf 89.929 im 
Jahr 2005. Das bedeutet einen Anstieg der geförderten Kollektorfläche von 762.000 m² auf 
807.000 m². Das im Vergleich zur stark gestiegenen Antragszahl nur moderat Wachstum der 
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realisierten Anlagen lässt sich aus großen Überhängen aus Vorperioden und der ausstehen-
den Realisierung noch sehr vieler in 2005 beantragter Anlagen erklären. 

Die flächenspezifischen Preise einer neu errichteten Anlage sind bei einer über alle Kollek-
tortypen und Verwendungszwecke aggregierten Betrachtungsweise um 1,7 % auf 737 €/m² 
leicht gestiegen. Dabei bewegen sich die Preise weiterhin unter dem Niveau des Jahres 
2003. Von Herstellerseite werden gestiegene Rohstoffkosten (insbesondere Kupfer) dafür 
verantwortlich gemacht. Auch die im Berichtszeitraum sprunghaft gestiegene Nachfrage 
kann zu Preiserhöhungen geführt haben. 

Die Richtlinienänderung zum 1.7.2005 mit einer Absenkung der Förderung für Brauchwas-
seranlagen und gleichzeitiger Anhebung für Anlagen zur Heizungsunterstützung hat zu einer 
deutlichen Verschiebung der Antragszahlen hin zu letzteren geführt. 42 % der beantragten 
Anlagen und 62 % der beantragten Fläche entfielen nach der Richtlinienänderung auf Hei-
zungsanlagen. Potenzielle Investoren wurden auf diese Weise motiviert, größere Anlagen 
mit höheren solaren Beiträgen zu errichten. Auf diese Weise wurde ein Marktwachstum sti-
muliert. 

Die stark gestiegenen Preise fossiler Brennstoffe haben die Wettbewerbsposition von Solar-
kollektoren verbessert. Selbst mit der über das MAP gewährten Förderung verbleibt aller-
dings immer noch eine erhebliche Kostenlücke, die durch Eigenleistung ausgefüllt werden 
muss. Es wird eine Fortsetzung der Förderung auf gegenwärtigen Niveau empfohlen. Dabei 
sollte insbesondere die Förderung größerer Kollektoranlagen intensiviert werden, deren gro-
ßes Potenzial bisher noch wenig erschlossen wird. 
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4 Kleine Biomassekessel bis 100 kW Leistung 
Bei der Förderung der energetischen Nutzung der Biomasse unterscheidet das Marktanreiz-
programm (MAP) im Wesentlichen zwischen Anlagen unter und über 100 kW Nennwärme-
leistung. Während kleine Anlagen über Investitionskostenzuschüsse, abgewickelt von der 
BAFA, gefördert werden, werden für größere Anlagen vergünstigte Darlehen gewährt und 
teilweise auch ein Teil der Schulden erlassen. Entsprechend werden diese beiden Bereiche 
getrennt evaluiert, so dass im Folgenden ausschließlich auf Anlagen kleiner als 100 kW 
Nennwärmeleistung eingegangen wird, während größere Anlagen in Kapitel 5 beschrieben 
werden.  

4.1 Trends und Entwicklungen bei Holz-Kleinfeuerungen 
Nachfolgend werden die Entwicklungen vorgestellt, die sich in den letzten Jahren bei kleinen 
Feuerungen für Holzbrennstoffe abzeichnen und die eine gewisse Bedeutung für den Markt 
mit diesen Feuerungen erlangt haben.  

4.1.1 Marktentwicklung 
In Deutschland wurden im Jahr 2004 rund 15.000 Holzfeuerungen errichtet, die aus Mitteln 
des MAP gefördert wurden, im Jahr 2005 knapp 26.000 (Tabelle 5). Damit errechnet sich ein 
Anteil am Heizungsmarkt (Absatz von Öl- und Gaskesseln) bezogen auf die Anzahl von 
3,9 % gegenüber 2,0 % im Jahr 2004.  

Tabelle 5: Bedeutung von Biomassekessel in Deutschland. (BAFA 2006, STAT 2006, BDH 
2006, VDI 2006)11. 

  2004 2005 
Anzahl Gebäude Neubauten 198.400 171.400 
Heizkesselabsatz (Öl + Gas) 740.000 660.000 

Davon Ersatz 541.600 488.600 
Anzahl MAP-geförderte Biomassekessel 14.790 25.914 
Marktanteil bezogen auf Heizkesselabsatz 2,0% 3,9% 

 

4.1.2 Allgemeine Trends 
Die gestiegene Nachfrage nach häuslichen Holzfeuerungen ist in den vergangenen drei bis 
fünf Jahren mit technischen Entwicklungen einhergegangen, die sowohl bei der Anwender-

                                                 

11 Die in Tabelle 4 nachrichtlich eingefügten Angaben zum jährlichen Absatz von Kollektoranlagen 
bzw. Kollektorfläche weichen von den Zahlen der MAP-geförderten Anlagen auf Grund unterschied-
licher Abgrenzung bei der Erhebung ab 
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freundlichkeit und Betriebssicherheit als auch im Immissionsschutz zum Teil signifikante 
Verbesserungen bewirkt haben. Letzteres ist vor allem an den beständig gesunkenen Bean-
standungsquoten bei den jährlichen oder einmaligen Überwachungsmessungen durch die 
Kaminkehrer abzulesen. Innerhalb des Zeitraumes von 2000 bis 2005 sank die Quote der 
Beanstandungen (alle Messungen) von 27,8 % auf nur noch 13,0 %, wobei der Wert für 
handbeschickte Anlagen (hier werden nur Erstmessungen durchgeführt) heute auf dem glei-
chen Niveau liegt, wie bei mechanisch beschickten Anlagen (Wazula 2006). Unverändert ist 
allerdings der größte Teil der Beanstandungen auch in 2005 auf einen zu hohen Staubaus-
stoß zurückzuführen, nämlich 9,9 % (von 12,1 % gesamt) bei handbeschickten bzw. 8,2 % 
(von 8,9 % gesamt) bei mechanisch beschickten Anlagen (z.T. inkl. Doppelursache 
Staub + CO), wobei hierfür jeweils nur die Erstmessungen verglichen wurden. Aber auch bei 
den wiederkehrenden Messungen zeigt die allmähliche Modernisierung des Anlagenbestan-
des Wirkung. Allein von 2000 bis 2005 sank die Gesamtbeanstandungsquote der mecha-
nisch beschickten Anlagen von 29,6 % auf 13,7 %. Dabei drücken vor allem die neu hinzge-
kommenen bzw. ausgetauschten Anlagen den Durchschnittswert, denn die Beanstandungs-
quote bei den Erstmessungen an mechanisch beschickten Anlagen war deutlich geringer. 
Von 2000 bis 2005 fiel sie von 17,5 % auf nur noch 8,9 %. Darin sind auch die Pelletfeue-
rungen enthalten, die erfahrungsgemäß nur sehr geringe Beanstandungsquoten aufweisen 
und bei denen sich auch der besonders deutliche mengenmäßige Zuwachs der letzten Jahre 
vorteilhaft bei der Mittelwertbildung im Gesamtbestand auswirkt. Die Gesamtbeanstandungs-
quote bei Pelletkesseln liegt derzeit – d. h. in 2005 – nur noch bei 8,3 %, wobei auch hier die 
Staubmessung mit einer Teilquote von 7,7 % am stärksten ins Gewicht fällt (Wazula 2006).  

Entwicklungsanreize und -tendenzen. Einen Anreiz für die technologische Weiter-
entwicklung von Kleinfeuerungen bietet die angekündigte Verschärfung der Abgasemissions-
grenzwerte im Rahmen der derzeit laufenden Novellierung der 1.BImSchV, die zudem durch 
die seit Anfang 2005 aufgekommene Diskussion über Feinstaubemissionen intensiviert wur-
de. Insbesondere die erwartete Verschärfung der Staubgrenzwerte führte in jüngster Zeit 
bereits zu Verbesserungen durch Primärmaßnahmen (z. B. verbesserte Feuerungs-
prinzipien, geänderte Feuerraumgeometrie, automatische Wärmetauscherreinigung). Es fin-
den aber auch erste Entwicklungen bzw. Erprobungen von sekundären Staubabscheide-
techniken statt (z. B. Metallgewebefilter, Kleinstelektrofilter). Bei den Sekundärtechniken ist 
eine Markteinführung zu den bei Kleinanlagen erforderlichen günstigen Anschaffungskosten 
derzeit aber noch nicht absehbar.  

Mit dem Marktwachstum der vergangenen Jahre sind auch bei Scheitholz- und Hackschnit-
zel-Zentralheizungen verstärkt neue Nutzerkreise involviert, die vor allem Öl- oder Gaskessel 
ersetzen. Entsprechend ist ein Trend zu einem erhöhten Bedienkomfort zu beobachten, d. h. 
dass beispielsweise größere Aschebehälter verwendet werden oder die elektronische Steue-
rung benutzerfreundlicher gestaltet und mit einem übersichtlichen – teils farbigen – Display 
ausgestattet ist. Außerdem erfolgt die Wärmetauscherreinigung zunehmend automatisch, 
ebenso gilt das auch für die Rostreinigung (z. B. Kipp-, Rüttel- oder Drehrost), sofern es sich 
um eine automatisch beschickte Feuerung handelt. Zudem werden größere Pufferspeicher 
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verwendet, die längere Heizunterbrechungen ermöglichen und damit den Komfort verbes-
sern. Insgesamt sind die Prozesse zunehmend automatisch geregelt und es sind weniger 
Benutzereingriffe erforderlich.  

Generell ist ein gewisser Trend zu kleineren Anlagenabmessungen bei ansonsten gleich 
bleibender Wärmeleistung zu erkennen. Oftmals sind kompaktere Bauformen in den vorhan-
denen Aufstellräumen leichter zu errichten, zumal die Forderungen nach größeren Puffer-
speichervolumina mit entsprechendem Platzbedarf dann leichter erfüllt werden können. Aber 
auch die Nennwärmeleistungen der installierten Kessel sind wegen des verbesserten Wär-
medämmstandards der Gebäude rückläufig. Hinzu kommt, dass in der Praxis die bisher im-
mer noch häufige Überdimensionierung infolge von Sicherheitszuschlägen durch intensive 
Beratungsarbeit etwas rückläufig ist.  

Einige Anbieter haben sich auf die Nachfrage nach Heizkesseln eingestellt, die außer mit 
Pellets auch mit Scheitholz oder mit Hackschnitzeln betrieben werden können, und bieten 
mittlerweile eine große Vielfalt solcher Kessel an. Die Motivation zur Anschaffung eines 
Kombikessels ist dann gegeben, wenn der Kunde kostengünstigen Zugang zum Rohstoff 
Holz hat (z. B. Waldbesitz), gleichzeitig aber auch über längere Phasen auf einen automati-
schen Heizbetrieb angewiesen ist. Außerdem besteht so eine Möglichkeit, sich gegen stärke-
re Preiserhöhungen bei Holzpellets abzusichern. 

Wärmespeicher. Bei den Wärmespeichern kommen heute überwiegend Schichtspeicher 
statt einfacher Pufferspeicher („Tanks“) zum Einsatz. Das gilt vor allem bei Kombination 
mehrerer Wärmeerzeuger (z. B. Holzheizung mit solarthermischer Nutzung). Die beim 
Schichtspeicher besser ausgeprägte Temperaturschichtung erlaubt eine differenziertere 
Verwendung jeweils optimaler Temperaturen für Brauchwasser, Heizkreislauf bzw. für den 
gegebenenfalls vorhandenen Solarkollektor-Rücklauf, wodurch Effizienzgewinne erzielt wer-
den können.  

Normung. Für Holz-Zentralheizungsanlagen sind bereits seit längerem in ganz Europa gülti-
ge Normen in Kraft (z.B. DIN EN 303-5). Inwieweit die derzeit nahezu abgeschlossene Erar-
beitung einer Vielzahl von europäischen Normen für feste Biomassebrennstoffe innerhalb 
des CEN TC335 (Brennstoffklassifizierung, Prüfmethoden, Probenahmemethoden, Qualitäts-
sicherung, Terminologie etc.) in Zukunft einen Einfluss auf den Betrieb von Kesselanlagen 
für diese Brennstoffe (Betriebssicherheit, Emissionen, Wirkungsgrad etc.) haben wird, bleibt 
noch abzuwarten. Festzustellen ist aber, dass das Spektrum der unterschiedlichen naturbe-
lassenen Brennstoffarten auch durch die Normung bewusst nicht eingeschränkt wird und 
dass gleichzeitig das Interesse an einer Verwendung von Feuerungsanlagen für Nicht-
Holzbrennstoffe, wie z. B. Getreide, Mühlennebenprodukte, Gras, Stroh oder Rapspress-
kuchen, in jüngster Zeit stark zugenommen hat. Entsprechende technologische Entwick-
lungen, die den Einsatz dieser Brennstoffe auch in Kleinfeuerungen ermöglichen sollen, be-
finden sich ungeachtet der im Gültigkeitsbereich der 1.BImSchV teilweise noch nicht gege-
benen Zulässigkeit derzeit in der Phase der Markteinführung. Generell könnten diese techno-
logischen Entwicklungen langfristig auch positive Effekte für die Anlagentechnik bei den 
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weitaus weniger schwierigen Holzbrennstoffen nach sich ziehen. Hier sind insbesondere 
positive Auswirkungen hinsichtlich der Minderung der Schadstoffemissionen zu erwarten. 

4.1.2.1 Entwicklung bei Scheitholz-Zentralheizungen 
Verbrennungsprinzipien. Scheitholz-Zentralheizungskessel decken bei der Nennwärme-
leistung einen Bereich von etwa 12,5 kW bis ca. 400 kW (maximal 800 kW) ab. Als Verbren-
nungsprinzip hat sich fast durchgehend der "untere Abbrand" durchgesetzt. Bei kleinen Leis-
tungen sind aber vereinzelt noch "Durchbrandkessel" am Markt verfügbar. Insgesamt ver-
wenden etwa gleich viele Anbieter das "seitliche Unterbrand-" und das "Sturzbrandprinzip" 
(zur Erläuterung vgl. Hartmann 2003), wenn man die baugleichen Anlagen hier als eigen-
ständige Anbieter mitzählt. Das zeigt eine Zuordnungstabelle für die Deutschland anbieten-
den Hersteller kleiner Zentralheizungskessel (Anhang 4).  

Für das Prinzip des seitlichen Unterbrandes ist hierzu festzustellen, dass es sich um eine 
asymmetrische Brenngasführung im Primärverbrennungsbereich (Glutbett) handelt. Die 
Brenngasdüse, über die die Brenngase in die Sekundärbrennzone eintreten, ist seitlich an-
geordnet, so dass die vier Winkel des meist rechteckigen Brennraumbodens unterschiedlich 
stark von Primärluft angeströmt werden. Dies hat zur Folge, dass der Ausbrand des Kohle-
rückstandes am Ende des Chargenabbrandes gelegentlich nicht ganz vollständig ist. Dieser 
technische Nachteil wird in Kauf genommen, weil das Verbrennungsprinzip eine kompaktere 
Bauart mit geringerer Bauhöhe ermöglicht und der Füllschacht (Holzvorrat) bei gleicher Bau-
höhe etwas größer ausgeführt werden kann als bei Sturzbrandfeuerungen. Außerdem kann 
eine einfache Entaschung über den hier stets vorhandenen Rost erfolgen.  

Sturzbrandfeuerungen besitzen dagegen eine in der Mitte des Feuerraumbodens symme-
trisch eingelassene Brenngasdüse (z. T. auch als länglicher Schlitz ausgebildet), bei dem 
sich über die Glutbodenfläche wegen der symmetrischen Brenngasführung im Primär-
verbrennungsbereich (Glutbett) relativ gleichmäßigere Verbrennungsbedingungen einstellen. 
Allerdings beansprucht dadurch die direkt unter dem Glutboden liegende Nachbrennkammer 
einen Teil der Bauhöhe des Vorratsschachtes. Aufgrund der brenntechnischen Vorteile 
zeichnet sich jedoch ab, dass dieses Prinzip zumindest bei Kleinfeuerungsanlagen zukünftig 
überwiegen dürfte. 

Gebläse. Naturzuganlagen (ohne Gebläse) befinden sich eher im Rückzug, bleiben aber 
wegen des deutlich niedrigeren Anschaffungspreises als Beistellkessel (mit Öl/Gas oder Pel-
lets) interessant, da hier eine Heizungsunterstützung mit kostengünstigen Brennstoffen er-
reicht werden kann. Allerdings ist hier unter anderem mit Einbußen beim Wirkungsgrad zu 
rechnen. Gebläsekessel können auch im Teillastbetrieb arbeiten, eine Drosselung auf 50 % 
der Nennwärmeleistung ist hier maximal möglich. 

Beschickung und Brennstoffe. Bei der Beschickungsart wird inzwischen mehr die Front- 
als die Obenbeschickung eingesetzt. Das ist auch damit zu begründen, dass die Arbeit des 
Heizens vielfach von Frauen im Haushalt erledigt wird, die geringere Füllhöhen bevorzugen. 
Meterholzkessel sind allerdings meist von oben beschickt, sie werden weiterhin angeboten 
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(ab 45 kW Nennwärmeleistung). Zunehmende Probleme bereitet allerdings deren hohes 
Einbringmaß wegen der oft zu kleinen Heizraumtüren. Scheitholzkessel für maximal 33 cm 
lange Scheite sind fast vollständig vom Markt verschwunden (nur noch einzelne Vertreter bei 
Durchbrandkesseln). Inzwischen überwiegen Feuerungen für maximale Scheitlängen von 
etwas mehr als 50 cm. Die Verwendung von 50-cm-Scheiten führt zu einer deutlichen Ar-
beitszeiteinsparung bei der Brennstoffbereitung, da ein Meterscheit lediglich ein Mal gesägt 
werden muss.  

Zündung. Eine automatische Zündung von Scheitholzkesseln wird gelegentlich optional an-
geboten, setzt sich aber kaum durch. In jüngster Zeit ist die Zündung ohnehin schon allein 
dadurch komfortabler geworden, dass die heute übliche Gebläseausstattung ein vereinfach-
tes und sicheres Anfachen des Feuers gewährleistet.  

Regelung und Wärmemanagement. Auch bedingt durch die Anforderungen des MAP sind 
heutige Anlagen zumeist mit einer Lambdaregelung oder zumindest einer Abgastemperatur-
regelung ausgestattet. Auch der Einbau eines Pufferspeichers in der geeigneten Dimensio-
nierung erfolgt heute mit größerer Selbstverständlichkeit, das gilt auch bei teillastfähigen 
Anlagen und vor allem bei Kombinationen von Holz und Solaranlagen.  

Betrieb, Wartung, Reinigung. Für den Benutzer ist der Betrieb von Scheitholzkesseln 
(Heizmanagement, Beschicken, Ascheentleeren) nach wie vor relativ arbeitsintensiv. Ein 
Komfortzuwachs bei der Bedienung ergibt sich durch elektronische Pufferspeicher-Lade-
zustandsmelder in Wohnräumen, die dem Benutzer das Heizmanagement erleichtern. Dies 
wird unterstützt durch moderne Regelungssysteme für den Pufferspeicher. Die Reinigung 
des Wärmetauschers wird inzwischen von fast allen Anbietern mechanisierbar angeboten, 
wobei dies meist von Hand über eine Hebelmechanik erfolgt. Automatische Systeme sind 
eher selten, da hierfür oft ein eigener Antrieb erforderlich wäre, der bei automatisch be-
schickten Anlagen in Form des Stoker- oder Entaschungsschneckenantriebs bereits vorhan-
den ist.  

4.1.2.2 Entwicklung bei Hackschnitzelheizungen 
Verbrennungsprinzipien. Automatisch beschickte Hackschnitzelkessel werden ab 15 kW 
Nennwärmeleistung verwendet. Bei den angebotenen Verbrennungsprinzipien überwiegen 
Rostfeuerungen, die nahezu von zwei Dritteln aller Hersteller eingesetzt werden. Unter-
schubfeuerungen machen dahingegen nur ein Viertel der angeboten Varianten aus, Quer-
einschubfeuerungen ohne Rost werden mit nur ca. 12 % der Feuerungstypen noch seltener 
angeboten (vgl. Anhang 4). Diese Angaben erlauben zwar keine Aussage über den Anla-
genbestand oder die abgesetzten Stückzahlen, sie zeigen aber, wie häufig das jeweilige 
Verbrennungsprinzip realisiert wurde und geben Anhaltspunkte über seine Bedeutung am 
Markt. Neben den o. g. bewährten Techniken werden inzwischen auch weitere Varianten der 
vorgenannten Verbrennungsprinzipien angeboten. Hierbei handelt es sich um Drehrost-
feuerungen (bei größeren Feuerungen), Rüttelroste, Rollroste und Kipproste. Gemeinsames 
Ziel dieser Entwicklungen ist die verbesserte Entaschung und Lockerung im Glutbett. Beides 
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ist vor allem bei aschereichen und zur Verschlackung neigenden Brennstoffen (z. B. minera-
lisch verunreinigte Hackschnitzel oder Rinde, Stroh, Getreide) sinnvoll.  

Zündung, Regelung, Pufferspeicher. Die Zündung erfolgt über einen Glühstab oder über 
ein separates Heißluftgebläse. Alle automatisch beschickten Hackschnitzelfeuerungen sind 
mit einem Verbrennungsluft- und/oder Abgasgebläse ausgestattet. Zunehmend werden 
Lambdaregelungen verwendet, eine Leistungs- und Verbrennungsluftregelung auf Basis der 
Kesselwasser- bzw. Abgastemperatur ist bereits Standard. Auch die Heizkreisregelung ist 
zunehmend in die Feuerungsregelung integriert, zumal die witterungsgeführte Regelung der 
Vorlauftemperatur ohnehin durch die Energieeinsparverordnung (EnEV) gefordert und we-
gen der inzwischen abgelaufenen Übergangsfrist seit kurzem auch überprüft wird. Zusätzli-
cher Komfort ist erreichbar durch eine Heizungssteuerung bzw. Fehlermeldung per Handy, 
da die Hackschnitzelfeuerung bei Bedarf via Modem angesteuert bzw. überwacht werden 
kann.  

Pufferspeicher sind auch bei Hackschnitzelfeuerungen sinnvoll und daher zunehmend im 
Einsatz, wenngleich die erforderliche Ladekapazität im Vergleich zu Scheitholzkesseln ge-
ringer ist. Von einigen Herstellern wird der Pufferspeichereinsatz empfohlen, andere Herstel-
ler raten aber oft auch aus Wettbewerbsgründen vom Einbau ab und werben mit der Fähig-
keit ihrer Anlagen, ohne Pufferspeicher zu funktionieren. 

Betrieb, Wartung, Reinigung. Die bei der Verbrennung entstehende Flugasche setzt sich 
auf den Flächen des Wärmetauschers ab und muss – um einen guten Wärmeübergang zu 
gewährleisten – von Zeit zu Zeit abgereinigt werden, um stets einen guten Wirkungsgrad zu 
erreichen. Inzwischen ist die Automatisierung dieser Wärmetauscherreinigung weit verbrei-
tet, zumal heute auch bei Anlagen mit liegenden Wärmetauscherzügen vermehrt intermittie-
rend angetriebene Reinigungsspiralen für die Wärmetauscherrohre angeboten werden. 
Daneben existieren halbautomatische Reinigungen, bei der die Reinigungsspiralen ("Turbu-
latoren") über eine Hebelmechanik von außen bewegt werden. Dennoch sollte der Kessel 
einmal im Jahr einer Komplettreinigung unterzogen werden. Auch die vermehrt realisierte 
automatische Entaschung über Austragsschnecken hat zu einer wesentlichen Erhöhung des 
Bedienungskomforts von Hackschnitzelfeuerungen beigetragen.  

Kombikessel. In jüngster Zeit werden auch Kombinationskessel für Scheitholz und Holz-
hackschnitzel angeboten, wobei das Scheitholz hier – im Gegensatz zu früheren Ausführun-
gen als Durchbrandkessel – nach dem unteren Abbrandprinzip verbrannt wird. Ähnliche 
Entwicklungen sind auch bei Pelletfeuerungen zu beobachten.  

4.1.2.3 Entwicklung bei Pelletheizungen 
Pellethandhabung. Die Entwicklung von Pelletheizungen ist zum großen Teil verknüpft mit 
Vereinfachungen bei der Handhabung und Lagerung des Brennstoffs. Inzwischen hat sich in 
Deutschland bei Zentralheizungsanlagen fast vollständig die lose Pelletanlieferung durchge-
setzt. Es werden hauptsächlich Lagerräume im Gebäude (meist im Keller) verwendet, Erd-
tanks haben bislang nur eine geringe Bedeutung erlangt. Die pneumatische Lagerentnahme 
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über Saugsonden gewinnt vermehrt an Bedeutung, vor allem wenn die baulichen Gegeben-
heiten eine Direktbeschickung mittels Förderschnecke nicht erlauben, weil Lagerraum und 
Heizraum nicht in benachbarten Räumen liegen. Neben den festen Lagereinbauten kommen 
auch vermehrt Gewebesilos (z. B. aus Trevira) zum Einsatz, da sich diese kostengünstig und 
rasch aufstellen lassen.  

Anwendungsbereich. Aufgrund der speziellen Anforderungen der immer häufiger realisier-
ten Niedrigenergiehäuser haben die Hersteller in jüngster Zeit ihr Angebotsspektrum erwei-
tert und bieten nun auch Heizungssysteme mit sehr kleiner Leistung von nur noch 8 bis 9 kW 
Nennwärmeleistung an. Im Teillastbetrieb wird bei diesen Feuerungen zum Teil eine Leis-
tung von nur noch 2 kW erreicht. Entsprechend verringern sich auch Abmessungen, Gewicht 
und Preis der Anlagen, wodurch diese Systeme attraktiver werden. 

Verbrennungsprinzipien. Zu den am häufigsten realisierten Verbrennungsprinzipien für 
Holzpelletkessel zählt die Abwurffeuerung. Dieses Prinzip wird bei 43 % der angebotenen 
Typen verwendet, wie die Typenzuordnung in Anhang 4 zeigt. Es ist mit relativ wenig bauli-
chem Aufwand zu realisieren und kommt deshalb auch als Zusatzbrenner an Scheitholz oder 
Ölfeuerungen zum Einsatz. Bei vielen erst in jüngster Zeit neu auf den Markt kommenden 
Feuerungstypen wird auch das Quereinschubfeuerungsprinzip verwendet. Die zahlenmäßig 
größte Gruppe bei den Verkaufszahlen wird aber – trotz der kleineren Anzahl von baulichen 
Varianten (vgl. Anhang 4) – bei den Unterschubfeuerungen vermutet, zumal es sich um ein 
Verbrennungsprinzip "der ersten Stunde" handelt. Neben den im Anhang 4 genannten Feue-
rungen können auch alle für Hackschnitzelfeuerungen einsetzbaren Techniken und Anlagen 
verwendet werden. In jüngster Zeit ist daher auch das Vorschubrostprinzip in den Markt für 
"reinrassige" Pelletkessel eingeführt worden.  

Pellet-Brennwertkessel. Unter den häuslichen Holz-Zentralheizungsanlagen stellen Pellet-
feuerungen die erste Bauartengruppe dar, bei der seit wenigen Jahren auch erste Brenn-
wertkessel angeboten werden. Derartige Kessel nutzen auch die latente Wärme aus der 
Kondensation des im Abgas vorhandenen Wasserdampfes aus, sofern eine Nutzung der 
dabei zwangsläufig auf niedrigem Temperaturniveau anfallenden Wärme gegeben ist (z. B. 
bei Wand- oder Fußbodenheizung). Diese Technik, bei der als gewünschter Nebeneffekt 
auch eine gewisse Staubabscheidung mit dem Kondensat eintritt, muss sich allerdings im 
Markt erst noch durchsetzten. In Deutschland (außer Bayern) wird ihre Einführung derzeit 
durch eine fehlende Regelung für die Einleitung der Kondensate in das Abwassersystem 
behindert.  

Zündung, Regelung, Pufferspeicher. Gebläse und automatische Zündung sind bei Pellet-
kesseln durchweg üblich. Wie bei Hackschnitzelfeuerungen werden Leistungs- und abgasge-
führte Verbrennungsluftregelungen verwendet und auch die Heizkreisregelung ist üblicher-
weise in die Feuerungsregelung integriert. Auch eine Heizungssteuerung bzw. Fehlermel-
dung per Handy (über Modem) wird angeboten. Pufferspeicher werden vor allem bei Kombi-
nation mit solarunterstützter Heizung verwendet. Sie können wegen der gegebenen Leis-
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tungsanpassung (maximale Drosselung auf 25 % der Nennwärmeleistung) relativ klein be-
messen sein. In der Praxis fehlen sie häufig ganz.  

Neuere Entwicklungen. Die attraktiven Einspeisetarife, die im Rahmen des Erneuerbare 
Energien Gesetzes (EEG) gewährt werden, haben in jüngster Zeit auch bei Kleinanlagen zur 
Entwicklung von Pellet-Zentralheizungen mit Kraft-Wärme-Koppelung geführt. Hierbei han-
delt es sich um den Einsatz von Stirlingmotoren (z. B. "Sunmachine"). Der Nachweis der 
Alltagstauglichkeit und des wirtschaftlichen Einsatzes im Langzeitbetrieb muss allerdings 
noch erbracht werden. 

4.1.3 Auswertung einer 1000-Anlagen-Stichprobe (MAP-Förderung) 
Vorgehen. Im Rahmen der hier durchgeführten Evaluierung wurde eine repräsentative 
Stichprobe mit 1000 Förderfällen des MAP genommen. Die Datensätze mit den Abrech-
nungsunterlagen stammen aus einer Gesamtzahl von insgesamt 36.964 im Zeitraum von 
Januar 2004 bis Dezember 2005 geförderten Kleinfeuerungen. Sie wurden zufällig aus den 4 
geförderten Gruppen "Scheitholzkessel", "Hackschnitzelkessel", "Pelletkessel" und "Pelletö-
fen mit Heizkreislaufanschluss" ausgewählt, wobei zusätzlich nach Bundesländern und nach 
dem Anteil der Bauartengruppe geschichtet wurde. In der Stichprobe der von 2004 bis 2005 
geförderten Anlagen sind insgesamt 96 Fälle enthalten, die aus der Beantragungsphase 
2003 stammen, in der Scheitholzfeuerungen gemäß der damaligen Förderrichtlinie noch 
nicht bezuschusst wurden.  

Zu jedem der ausgewählten Förderanträge wurde die zwischen 2 und 61 Seiten umfassende 
Originalrechnung des ausführenden Unternehmens nach unterschiedlichen Kriterien ausge-
wertet und die Daten in eine hierfür angelegte Datenbank eingegeben. Die Auswertung und 
Eingabe erfolgte durch fachkundiges Personal des TFZ. Diese Fachkunde war erforderlich, 
um eine einheitliche Zuordnung der einzelnen Positionen der Rechnung zu den jeweiligen 
Kostenblöcken der Auswertung zu gewährleisten. 

4.1.3.1 Allgemeine statistische Auswertungen 
Von den 1000 zur Verfügung gestellten Datensätzen waren 987 auswertbar, lediglich in 13 
Fällen war den Rechnungsunterlagen kein Hinweis auf den Hersteller zu entnehmen. Durch 
die Schichtung konnte eine gute Übereinstimmung der Verteilung der Stichprobe mit der Ver-
teilung der Grundgesamtheit bezüglich regionaler Verteilung und Bauarten erreicht werden 
(vergl. Anhang 3). 

Aus dem Kontext der Abrechnungen des ausführenden Unternehmens konnte in den meis-
ten Fällen (985 Anlagen) auch festgestellt werden, ob es sich bei der Maßnahme um einen 
kompletten Neubau der Heizungsanlage oder nur um den Austausch eines bestehenden 
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Heizungskessels handelte.12 Es handelt sich bei etwa einem Drittel (29 %) aller Fälle um 
Anlagen für Neubauten, überwiegend werden aber Altanlagen ersetzt (Abbildung 28). Das 
gilt vor allem für Scheitholzkessel, bei denen dieser Anteil mit 83 % am höchsten ist. Pellet-
kessel werden dagegen besonders häufig bei Neuinstallationen verwendet, die fast die Hälf-
te (46 %) aller Fälle ausmachen. Aber auch hier findet der Kesseltausch häufig statt (54 %). 
Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei Pelletheizungen um eine relativ neue Technologie 
handelt, kann aber angenommen werden, dass diese Anlagen in der Regel nicht als Ersatz 
für eine bereits vorhandene Pelletheizung, sondern im Austausch für eine vorhandene Öl- 
oder Gasheizung verwendet werden. Eventuell kommt auch der Ersatz oder die Ergänzung 
einer vorhandenen Scheitholz-Zentralheizung in Frage.  

Alle Anlagen (n=985) 

Neuanlagen
29%

Kesseltausch
71%

 
Scheitholzkessel (n=492) Hackgutkessel (n=97) 

Kesseltausch
83%

Neuanlagen
17%

 

Kesseltausch
79%

Neuanlagen
21%

 
Pelletkessel (n=358) Pelletofen mit WT (n=38) 

     

Neuanlagen
46%

Kesseltausch
54%

   

Neuanlagen
37%

Kesseltausch
63%

 
Abbildung 28: Anteil der Neuinstallationen und des Kesseltausches der vier Bauarten von 

Holzfeuerungen (n = Größe der auswertbaren Stichprobe, WT = Wassertasche)  

                                                 

12 Ein kompletter Neubau der Heizungsanlage wurde beispielsweise daran erkannt, dass auch Heiz-
körpermontagen oder ähnliche bauliche Maßnahmen in den Rechnungspositionen aufgelistet wa-
ren. Ein Kesselaustausch zeigte sich beispielsweise in der gegebenenfalls in Rechnung gestellten 
Altkesselentsorgung bzw. an den dann fehlenden Positionen für die Raumheizeinrichtungen. Im Fall 
des Kesseltauschs war allerdings nicht feststellbar, in wie weit es sich bei der Altanlage um Holz-
heizkessel oder um konventionelle Heizanlagen (z. B. Heizölkessel) handelte. 
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Bei den Hackschnitzelheizungen gibt es Anhaltspunkte, dass es sich in fast allen Fällen um 
Erstanlagen handelt, bei der nicht eine bereits vorhandene Hackschnitzelfeuerung ausge-
tauscht wurde. Hierfür spricht die Tatsache, dass in 95 % aller Fälle auch ein Raumaustrag 
(Lagerentnahme) mit eingebaut wurde, was darauf hindeutet, dass vor der Maßnahme noch 
kein entsprechender Einbau (z. B. von einer Altanlage) vorhanden war. Auch bei den Pellet-
feuerungen wurde in 95 % aller Fälle ein Raumaustrag eingebaut. Anlagen mit manueller 
Befüllung des ggf. vorhandenen Vorratsbehälters sind hier offenbar selten.  

4.1.3.2 Marktanteile 
Über die Identifikation der Hersteller der geförderten Feuerungsanlagen können die inner-
halb des MAP realisierten Marktanteile der Hersteller in Deutschland sowie die Herkunftslän-
der auf Basis der 1000-Anlagen-Stichprobe ermittelt werden. In Folge der Anforderungen 
des MAP bildet diese Statistik nicht den Gesamtmarkt ab (z. B. sind Naturzugkessel nicht 
berücksichtigt). Weiterhin ist zu beachten, dass aufgrund des schnellen Wachstums die 
Marktstruktur schnellen Änderungen unterworfen sein kann. 

Marktanteile der einzelnen Hersteller. Der Marktanteil der beteiligten Hersteller im MAP 
wurde separat für die einzelnen Bauarten bestimmt. Bei der mengenmäßig bedeutendsten 
Gruppe der Scheitholzkessel liegt die österreichische Firma Fröling (Grieskirchen) mit etwa 
einem Drittel Marktanteil deutlich vor dem deutschen Hersteller HDG (14 %) und den mit 
jeweils 7 % etwa gleich bedeutenden Herstellern Windhager, Künzel und Atmos (Abbildung 
29). Bei den übrigen Herstellern mit weniger als 10 Anlagen in der 492 Fälle umfassenden 
Stichprobe sind noch die folgenden 22 Hersteller zu nennen: Broetje, Baxi, Herz, Viessmann, 
Eder, Sieger, Buderus, Fischer, Herlt, Köb & Schäfer, Rennergy, Ferro, KWB, Schmid, EL-
KO-Klöckner, Hovalwerk AG, sht, Solarfocus (Kalkgruber), Wolf, ARCA, Heitzmann, Oert-
li/Rohleder, Olymp und Thermostrom/Strebel.  

Weniger ungleichmäßig sind die Anlagenzahlen bei den Hackschnitzelkesseln verteilt. Hier 
liegt die bayerische Firma Heizomat vor der Firma Sommerauer&Lindner und Fröling-
Grießkirchen (Abbildung 29). Unter den weiteren Herstellern mit weniger als 5 Anlagen in der 
97 Fälle umfassenden Stichprobe sind 7 weitere Firmen zu nennen: Hargassner, Ala Talkka-
ri, Köb & Schäfer, Fröling-Overath, CN Maskinfabrik, Gilles und WVT Bioflamm.  

Bei den Pelletkesseln war die repräsentative Stichprobe mit 360 geförderten Anlagen deut-
lich größer. Anders als bei den beiden vorgenannten Bauarten ist hier auch die Vielfalt der 
Anbieter größer. 29 % der Pelletkessel wurden von insgesamt 31 Herstellern bzw. Anbietern 
bereitgestellt, die jeweils mit weniger als 10 Anlagen vertreten waren (Abbildung 29). Es han-
delt sich hierbei um die Firmen Solvis, ProSolar, Rennergy, Sommerauer & Lindner, Fröling, 
Overath, ETA, Gilles, SONNIG Solar, Herz, Wagner & Co, Atmos, Eder, EN-TECH, Buderus, 
Capito, Fischer, HDG, Künzel, SOLARvent, Stocksbro-K, Baxi, BioTherm, Brunner, Clima, 
CN Maskinfabrik, Eco Tec, HMS, Manglberger, Naturalis, Pilevang und Thermo-
strom/Strebel.  
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Allerdings sind diese Daten als Momentaufnahme mit geringer Gültigkeitsdauer zu interpre-
tieren, da einige der genannten Hersteller oder Anbieter erst seit Kurzem am Markt anbieten 
und zudem vielfach baugleiche Anlagen aus fremder Fertigung verkaufen (vgl. hierzu 
Anhang 4). Weitgehende Baugleichheit besteht beispielsweise zwischen den Pelletkesseln 
der Firmen KWB (Österreich), Ökofen (Österreich), Paradigma (Deutschland), Solvis 
(Deutschland) und pro solar (Deutschland). Die Marktführerschaft liegt aber deutlich bei den 
österreichischen Anbietern, die fünf der ersten sechs Plätze in der Rangfolge besetzen.  
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Abbildung 29: Anteil der im MAP beteiligten Hersteller am Gesamtabsatz innerhalb der jeweili-
gen Baugruppe. (n = Größe der auswertbaren Stichprobe, WT = Wassertasche)  

Die Stichprobe bei den Pelletöfen mit Wassertasche (WT) ist vergleichsweise klein (38 Anla-
gen), so dass Aussagen über die Marktanteile der Hersteller bei den geförderten Anlagen 
schwierig sind. Allerdings lässt sich hier die klare Marktführerschaft der Firma Wodtke er-
kennen (Abbildung 29), die zugleich als Wegbereiter für diese Anlagenbauart in Deutschland 
gelten kann.  

Herkunftsländer der Feuerungsanlagen. Über die Marktanteile der einzelnen Hersteller 
lassen sich die geförderten Anlagen auch Herkunftsländern zuordnen (Abbildung 30). Dem-
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nach stammt die Mehrzahl aller geförderten Anlagen von österreichischen Herstellern 
(57 %). Deutsche Anbieter liefern insgesamt etwa 37 % des geförderten Bestandes, während 
die übrigen Herkunftsländer kaum ins Gewicht fallen. Wegen der in nennenswerter Stückzahl 
nach Deutschland verkauften Scheitholzkessel ist hier nur noch die Tschechische Republik 
als weiteres wichtiges Herkunftsland für insgesamt 4 % aller geförderten Kessel zu erwäh-
nen. 

Bei den einzelnen Bauarten ist tendenziell kaum eine Verschiebung dieses generellen 
Trends erkennbar. Nur bei den – allerdings zahlenmäßig unbedeutenden – Pelletöfen mit 
Wassertasche überwiegt der deutsche Marktanteil mit 53 %. Als weitere Herstellerländer 
sind in abnehmender Reihenfolge Dänemark, Italien, Schweiz, Finnland und Schweden zu 
nennen.  
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Abbildung 30: Nach Anlagenstückzahl (nur Feuerungsanlage) berechneter Marktanteil der ge-

förderten Holz-Heizungsanlagen (n = Größe der auswertbaren Stichprobe, WT = 
Wassertasche)  
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Aus den Angaben zu Herkunftsländern und den in der Stichprobe festgestellten Einzel-
verkaufspreisen lassen sich die in den Jahren 2004 und 2005 durch das MAP ausgelösten 
Umsätze allein der Kesselanschaffung – d.h. ohne Speicher, Montage, Peripherie etc. – 
nach Herkunftsländern hochrechnen (Tabelle 6). Demnach ergibt sich ein Gesamtinvestiti-
onsvolumen von ca. 221 Mio. Euro (nur für Heizgeräte), davon entfallen ca. 84 Mio. Euro auf 
deutsche Hersteller. Bei den weniger bedeutenden Ursprungsländern wie Finnland, Italien, 
Dänemark, Schweden und Schweiz sind die Umsatzangaben jedoch kaum als repräsentativ 
anzusehen. Da ein Heizkessel nur ca. 60 % der Gesamtinvestition ausmacht (vgl. hierzu 
Kapitel 4.1.3.5), dürfte sich das geschätzte Gesamtvolumen im Betrachtungszeitraum um 
etwa 150 Mio. Euro erhöhen.  

Tabelle 6: Hochrechnung des durch das MAP in den Herkunftsländern ausgelösten Gesamt-
umsatzes durch Kesselverkäufe (ohne Speicher, Montage, Peripherie etc.). 

Land 
Anzahl 

i.d. Stichprobe 
Umsatz 

i.d. Stichprobe
(€) 

Gesamtanzahl MAP
2004 - 2005 

Gesamtumsatz MAP
2004 – 2005 

(€) 
Österreich A 358 2.174.307 20.872 126.768.286 
Schweiz CH 3 18.331 175 1.068.749 

Tschechien CZ 27 95.558 1.574 5.571.303 
Deutschland D 231 1.447.781 13.468 84.409.743 
Dänemark DK 7 28.294 408 1.649.621 
Finnland FIN 3 8.550 175 498.489 

Italien I 4 13.067 233 761.843 
Schweden S 1 5.175 58 301.717 

Summe  634 3.791.063 36.964 221.029.751 
 

4.1.3.3 Verwendung von Wärmespeichern 
Den Originalabrechnungsunterlagen der Heizungsbauer ließen sich in den meisten Fällen 
auch Hinweise zur Art und Größe des gegebenenfalls verwendeten Wärmespeichers (Puf-
ferspeichers) entnehmen.  

Häufigkeit des Wärmespeichereinbaus. Bei Scheitholzfeuerungen ist der Einbau eines 
Wärmespeichers bei den geförderten Anlagen mit insgesamt 89 % naturgemäß am höchsten 
(Abbildung 31), zumal dies gemäß der Förderrichtlinie sogar eine der Voraussetzungen für 
die Förderung war. Es kann davon ausgegangen werden, dass bei den übrigen 11 % der 
Anlagen "ohne Pufferspeicher" bereits ein Speicher vorhanden war, so dass es sich mit ho-
her Wahrscheinlichkeit in diesen Fällen um den Austausch einer bereits bestehenden Scheit-
holzfeuerung handelte. Ebenso ist es möglich, dass der Speicher aus einer bestehenden 
Solarthermieanlage mitgenutzt wurde oder als Bestandteil in der Förderung der Solaranlage 
enthalten ist und somit bei der Scheitholzfeuerung nicht explizit aufgeführt wurde.  

Bei den übrigen Feuerungen war der Einbau eines Wärmespeichers zur Erfüllung der För-
dervoraussetzungen nicht erforderlich. Dieser Einbau erfolgt bei Hackgutkesseln nur in et-
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was mehr als einem Drittel (37 %) der geförderten Fälle. Bei Pellet-Zentralheizungskesseln 
ist er dagegen etwas häufiger (44 % der Fälle).  
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Abbildung 31: Häufigkeit eines Wärmespeichers bei nach dem MAP geförderten Holz-
feuerungen (n = Größe der auswertbaren Stichprobe, WT = Wassertasche).  

Art des Wärmespeichers. Bei den Pelletkesseln lässt sich der höhere Anteil eingebauter 
Pufferspeicher durch die Tatsache erklären, dass ein Wärmespeicher hier offenbar wegen 
der oft zugleich vorhandenen Solarkollektoranlagen ohnehin erforderlich ist. Dies zeigt der 
hohe Anteil von Kombispeichern, die bei diesen Anlagen verwendet werden (Abbildung 32). 
Bei den Kombispeichern handelt es sich entweder um Wärmespeicher mit integriertem 
Brauchwasservorrat, d. h. bei gleichem Speichervolumen ist das effektive Wärmespei-
chervermögen für den Heizwärmekreislauf um den Brauchwasserinhalt vermindert, oder um 
eine integrierte Brauchwassererwärmung im Durchlaufprinzip, die entweder durch im Spei-
cher integrierte Rohrschlangen für die Brauchwassererwärmung oder über einen außen lie-
genden Wärmetauscher realisiert wurde. Ferner kann es sich bei den Kombispeichern auch 
um Wärmespeicher mit integrierter Heizschlange für einen Solarkreislauf handeln. 

Bei Scheitholzfeuerungen überwiegt dagegen die Verwendung von Speichern, die für die 
alleinige Heizwärmespeicherung eingesetzt werden (89 % "nur Pufferspeicher"). Das Gleiche 
gilt auch für die Hackgutfeuerungen, bei denen der Stichprobenumfang mit 36 Anlagen aller-
dings sehr gering ist. Bei den Pelletöfen mit Wassertasche ist hierzu wegen des noch gerin-
geren Stichprobenumfangs keine sinnvolle Aussage möglich.  
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Abbildung 32: Art des Wärmespeichers bei durch das MAP geförderten Holzfeuerungen (n = 

Größe der auswertbaren Stichprobe, WT = Wassertasche). 

Wärmespeichervolumen. Das erforderliche Volumen des eingesetzten Wärmespeichers 
nimmt mit Zunahme der Heizleistung zu. Daher wird der Quotient aus dem Volumen und der 
Nennwärmeleistung der Feuerung für die einzelnen Anlagentypen verglichen13.  

Für die einzelnen Feuerungsbauarten lassen sich folgende Durchschnittswerte für den spezi-
fischen Pufferspeicherinhalt angeben: 

- Scheitholzkessel: 66 l/kW 

- Hackschnitzelkessel: 29 l/kW 

- Pelletkessel: 49 l/kW 

- Pelletöfen mit Wassertasche: 103 l/kW 

Bei den Pelletöfen mit Wassertasche ist der berechnete Mittelwert von 103 l/kW allerdings 
wegen der geringen Stückzahl kaum interpretierbar. Auch bei den Stückholzkesseln ist der 
Mittelwert nur beschränkt interpretierbar, da im Rahmen des MAP ein Mindestspeichervolu-
men von 55 l/kW gefordert wird.  

                                                 

13  Für die geförderten Anlagen mit Wärmespeicher war eine solche Berechnung aus den vorgelegten 
Originalunterlagen größtenteils möglich, wobei allerdings die Stichprobe bei den geförderten Pellet-
öfen mit Wassertasche für eine Auswertung zu gering war (nur sechs Pufferspeicher). Wenn es sich 
bei den Speichern um einen Kombispeicher handelte, wurde für die Berechnung des spezifischen 
Speichervolumens in der Regel der gesamte Speicherinhalt berücksichtigt; lediglich in den Fällen, 
in denen im Speicherbehälter eine separate Brauchwasserbevorratung erfolgte ("Brauchwasser-
blase"), wurde dieses Volumen – sofern separat ausgewiesen – vom Gesamtspeichervolumen ab-
gezogen. 
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Insgesamt ist bei automatisch beschickten Feuerungen mit zunehmender Nennwärmeleis-
tung meist eine leicht abfallende Tendenz beim spezifischen Speichervolumen erkennbar 
(Abbildung 33). Bei Scheitholzkesseln ist dieser Zusammenhang wegen des oben genannten 
Mindestspeichervolumens nicht feststellbar.  
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Abbildung 33: Spezifische Speichervolumina in Litern Wasservolumen je kW Nennwärme-
leistung bei den nach dem MAP geförderten Holzfeuerungen (n = Größe der 
auswertbaren Stichprobe) 

 

4.1.3.4 Schadstoffemissionen der geförderten Anlagen 
Aus der festgestellten Anzahl der jeweiligen geförderten Anlagentypen und der dazu indivi-
duell vorgenommenen Zuordnung der jeweiligen Schadstoff-Emissionsdaten, die der BAFA-
Liste der geförderten Anlagen (BAFA 2006) entnommen wurden, ließ sich für die hier be-
trachtete 1000-Anlagen-Stichprobe eine Klassifizierung nach dem Schadstoffausstoß vor-
nehmen.  

Kohlenmonoxidemission. Für die Kohlenmonoxid(CO-)Emission ist die Häufigkeitsver-
teilung bestimmter CO-Messwerte in Abbildung 34 dargestellt. Für Holzhackschnitzelkessel 
zeigt die Darstellung eine schiefe, nach links geneigte Verteilung. Das bedeutet, dass im 
Rahmen des MAP überwiegend die hinsichtlich der Vollständigkeit der Verbrennung besten 
Hackschnitzelanlagen gefördert wurden. Bei den übrigen Bauarten ist keine klare Tendenz 
erkennbar, zumal die CO-Emissionen bei Typenprüfungen (hier: Volllastmessungen) insge-
samt ohnehin meist auf besonders günstigem Niveau liegen. Die Einhaltung des im MAP 
geforderten CO-Maximalwertes von 250 mg/Nm3 (bei 13 % O2) ist im Allgemeinen nicht 
schwierig. Selbst bei einer Halbierung dieses Maximalwertes (125 mg/Nm3) würden mehr als 
zwei Drittel (68 %) der geförderten Anlagen die Vorgabe erfüllen, bei Hackgutkesseln wären 
es 92 %, während bei Pelletkesseln sogar 95 % unter diesem Wert lägen.  
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Abbildung 34: Häufigkeitsverteilungen der nach dem MAP geförderten Holzfeuerungen in Be-
zug auf die Kohlenmonoxid(CO-)Emission. Hier: Daten aus Volllastmessungen 
in Typenprüfungen gemäß Bafa-Liste (BAFA 2006) (n = Größe der auswertbaren 
Stichprobe, WT = Wassertasche)  

Gesamtstaubemission. Bei den Staubemissionen zeigt sich für die Hackschnitzelfeue-
rungen eine relativ ausgeglichene Verteilung, während bei den übrigen Bauarten eine links-
geneigte schiefe Verteilung vorliegt (Abbildung 35). Somit ist festzustellen, dass hinsichtlich 
des Parameters Gesamtstaub überwiegend die "sauberen" Anlagen gefördert wurden, wobei 
diese Tendenz vor allem bei den Scheitholzkesseln und den Pelletöfen mit Wassertasche 
besonders ausgeprägt ist. Die Einhaltung des im MAP geforderten Gesamtstaub-
Maximalwertes von 50 mg/Nm3 (bei 13 % O2) ist auch hier nicht schwierig, zumal bei den 
geforderten Prüfstandsmessungen einheitlich günstige Verbrennungsbedingungen einge-
stellt werden und gemäß der Prüfnorm DIN EN 303-5 qualitativ hochwertige Prüfbrennstoffe 
mit festgelegten Eigenschaften zu verwenden sind. Würde der Maximalwert im MAP auf 
25 mg/Nm3 halbiert, so könnten immer noch 90 % der hier geförderten Scheitholzanlagen 
diese neue Vorgabe erfüllen, bei Hackgutkesseln wären es 81 %, während bei Pelletkesseln 
sogar 97 % unter diesem strengeren Wert lägen.  
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Abbildung 35: Häufigkeitsverteilungen der nach dem MAP geförderten Holzfeuerungen in Be-
zug auf die Gesamtstaubemission. Hier: Daten aus Volllastmessungen in Ty-
penprüfungen gemäß Bafa-Liste (BAFA 2006) (n = Größe der auswertbaren 
Stichprobe, WT = Wassertasche)  

Insgesamt ist festzuhalten, dass das dargestellte Schadstoffemissionsniveau auf einen ho-
hen technischen Entwicklungsstand hindeutet. Die derzeit gültigen Grenzwerte der 1. Bun-
des-Immissionsschutzverordnung (1. BImSchV) für Kohlenmonoxid und Gesamtstaub liegen 
mit 4000 mg/Nm3 (bis 50 kW Nennwärmeleistung) bzw. 150 mg/Nm3 deutlich über den in 
Feuerungsprüfungen auf dem Prüfstand gemessenen Werten.  

4.1.3.5 Auswertung der Kostenangaben 
Im Rahmen der 1000-Anlagen-Stichprobe wurden – soweit die Datensätze hierzu eine diffe-
renzierte Aussage ermöglichten – die spezifischen Kosten differenziert für die jeweiligen An-
lagenkomponenten berechnet und zusammengestellt. Durch den Bezug der Kosten auf die 
Nennwärmeleistung lassen sich Kostendegressionseffekte mit steigender Anlagenleistung 
darstellen. Nachfolgend sind diese leistungsabhängigen Kostenverläufe für die fünf Kosten-
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komponenten "Feuerung", "Peripheriebauteile", "Pufferspeicher", "Raumaustrag" und "Mon-
tage" dargestellt.  

Anschaffungskosten für Feuerungen. Bei den Anschaffungskosten für Heizkessel oder 
Pelletöfen mit Wassertaschen zeigt sich mit zunehmender Anlagenleistung durchgehend ein 
Trend zu sinkenden spezifischen Anschaffungskosten. Dieser Zusammenhang ist in 
Abbildung 36 für den spezifischen Preis in Euro (ohne MWSt.) je Kilowatt Nennwärme-
leistung dargestellt. Wegen der großen Preisunterschiede ist allerdings das Bestimmtheits-
maß für die Regression meist sehr niedrig.  

Mit 286 von insgesamt 492 Feuerungen waren für 58 % der Scheitholzkessel anlagen-
spezifische Kostenangaben auswertbar; bei Hackgutkesseln waren es 79 %, bei Pellet-
kesseln 65 % und bei den Pelletöfen mit Wassertaschen 86 %. 
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Abbildung 36: Spezifische Anschaffungspreise der geförderten Holzfeuerungen (nur Feue-
rungsanlage, Angaben ohne MWSt.). (n = Größe der auswertbaren Stichprobe, 
WT = Wassertasche)  

Die hier ausgewerteten Anschaffungskosten für die Heizkessel liegen in der Regel niedriger 
als die vom Hersteller angegebenen Listenpreise. Um für zukünftige Kostenrechnungen eine 
Einschätzung über diese Preisdifferenz zu erhalten, wurde eine Vielzahl von Listenpreis-
angaben, die am TFZ im Jahr 2004 im Rahmen einer Kostenrecherche zusammengestellt 
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worden waren, mit den entsprechenden Preisangaben für die gleichen Kesseltypen der 
1000-Anlagenstichprobe gegenübergestellt. Die jeweilige Preisdifferenz wurde in Prozent 
ausgewiesen, um daraus anschließend einen Mittelwert zu errechnen. Die Ergebnisse dieser 
Berechnung sowie den dafür verwendeten Datenumfang zeigt Tabelle 7. Demnach liegt der 
übliche Preisabschlag vom Listenpreis relativ einheitlich bei ca. 17 %.  

Tabelle 7: Mittlere Rabatte bei den Kesselanschaffungskosten. Vergleich von Listenpreis-
angaben für 2004 und Kostenangaben in der 1000-Anlagen-Stichprobe (für glei-
che Anlagentypen) 

Bauart Rabatt-Satz (Mittelwert) Anzahl der Daten 

Hackgutkessel 16,1% 5 

Pelletkessel 18,2% 52 

Scheitholzkessel 17,3% 82 

Pelletöfen mit WT – – 

Gesamt 17,2% 139 
 

Kosten für Peripheriebauteile. Zu den Peripheriebauteilen zählen beispielsweise Rege-
lung, Pumpen, Mischer, Verrohrung, Ausdehnungsgefäße, Verteiler, Absperrungen, Entlüf-
tungen, andere Armaturen, Verbrauchsmaterial etc.. Nicht dazu zählen die Kosten für den 
Wärmespeicher oder für die Wärmeverteilung im Gebäude (z. B. Heizkörper, Fußbodenhei-
zung). Sofern aus den Datensätzen der 1000-Anlagen-Stichprobe die Kosten für die zusätz-
lichen Bauteile herauslesbar waren, wurden diese aufsummiert und als "Peripheriekosten" 
für den betrachteten Datensatz festgehalten. Mit 288 von insgesamt 492 Feuerungen waren 
für 59 % der Scheitholzkessel derartige Peripheriekostenangaben auswertbar; bei Hackgut-
kesseln waren es 69 %, bei Pelletkesseln 56 % und bei den Pelletöfen mit Wassertaschen 
50 %.  

Die berechneten spezifischen, d. h. die auf das Kilowatt Nennwärmeleistung bezogenen "Pe-
ripherie"-Kosten, zeigt Abbildung 37. Auch hier ist – wie bei der eigentlichen Feuerungs-
anlage – ein degressiver Verlauf der spezifischen Kosten erkennbar. Das bedeutet bei-
spielsweise, dass bei einer 15 kW Scheitholzfeuerung Kosten für die Zusatzbauteile im Wert 
von 1.900 € entstehen, diese Kosten steigen aber bei der doppelten Leistung nur auf ca. 
2.500 € an (jeweils ohne MwSt). Insgesamt zeigt sich bei den Hackschnitzel- und Pellet-
feuerungen ein etwa einheitliches Kostenniveau, während die Peripheriekosten für Scheit-
holzanlagen bei gleicher Nennwärmeleistung etwas darüber liegen. Das wird auch durch die 
Auswertung der durchschnittlichen Einzelkostenanteile an der Gesamtinvestition bestätigt 
(vgl. hierzu Abbildung 41).  
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Abbildung 37: Spezifische Kosten für die Peripheriebauteile einer Holzheizungsinstallation 
(z. B. Regelung, Verrohrung, Pumpen, Mischer, Ausdehnungsgefäße, Verteiler, 
Absperrung, Entlüftung, Verbrauchsmaterial, etc.). Alle Angaben ohne MWSt. 
(n = Größe der auswertbaren Stichprobe, WT = Wassertasche).  

Kosten für Wärmespeicher. Beim Wärmespeicher wurde auf eine nach Anlagenbauarten 
differenzierte Darstellung verzichtet, da hier keine Unterschiede zu erwarten sind und ver-
zerrte Darstellungen infolge zu geringen Datenumfangs bei einzelnen Bauarten vermieden 
werden sollten. Eine Gesamtauswertung zu den Anschaffungskosten (ohne MwSt) zeigt 
Abbildung 38. Aufgrund der technologischen und preislichen Vielfalt bei den Herstellern oder 
Zulieferern und der vielfach gegebenen Schwierigkeit, die Einzelposition des Wärmespei-
chers aus dem Kontext der Originalabrechnungen vollständig herauszulösen, ist die 
Schwankungsbreite der Anschaffungspreise in Abbildung 38 relativ groß und das Bestimmt-
heitsmaß mit R2 = 0,093 entsprechend gering. Abweichungen um 100 % nach unten oder 
oben sind nicht selten. 
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Abbildung 38: Volumenabhängige Anschaffungskosten für den Wärmespeicher (Angaben oh-
ne MWSt., Größe der auswertbaren Stichprobe: 478 Datensätze).  

Kosten für den Raumaustrag. Raumausträge sind bei automatisch beschickten Feuerungs-
anlagen erforderlich. Hierzu zählen z. B. Blattfederrührwerke mit Entnahmeschnecken, 
Schrägbodenaustragsschnecken oder – für Holzpellets – auch pneumatische Absaugsonden 
mit Gebläse oder Spiralförderer. Nicht enthalten sind die Kosten für ggf. verwendete Gewe-
besilos sowie Kosten für Schreiner- bzw. Betonarbeiten zur Erstellung der Lagerraumwan-
dungen. Sofern hierzu Kostenangaben (z. B. Preispositionen oder separate Handwerker-
rechnungen) vorlagen, wurden diese von den Raumaustragskosten abgezogen. Weitere 
Bauteile eines Lagerraumes (z. B. Anschlussstutzen für pneumatische Beschickung, Abdich-
tungen, Belüftungen, Prallmatte für Pelleteintrag, etc.) ließen sich jedoch aufgrund der viel-
fach gegebenen Schwierigkeit, diese Einzelpositionen aus dem Kontext der Original-
abrechnungen der Stichprobe vollständig herauszulösen, nicht in Abzug bringen. Sie sind 
somit – sofern nicht explizit aufgelistet – in den Peripheriekosten mit enthalten (vgl. hierzu 
Abbildung 41). 

Hackschnitzelfeuerungen weisen bei gleicher Nennwärmeleistung etwas höhere spezifische 
Kosten für den Raumaustrag aus als Pelletkessel (Abbildung 39)14. Insgesamt ist auch hier 
die Streuung der Einzelwerte hoch, so dass Abweichungen um mehr als 100 % nach unten 
oder oben möglich sind. Nicht enthalten in den Raumaustragskosten sind die zusätzlichen 
Gebäudekosten oder die Kosten für den Bau eines Siloraumes bzw. einer Lagerraum-
abtrennung im Keller.  

                                                 

14  Für 39 von insgesamt 97 Feuerungen (40 % der Hackgutkessel) konnten Raumaustragskosten 
ermittelt werden; bei Pelletkesseln waren es 29 %. 
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Abbildung 39: Spezifische Kosten für den Raumaustrag bei den geförderten Pellet- und Hack-
schnitzelfeuerungen. Angaben ohne MWSt. (n = Größe der auswertbaren Stich-
probe, WT = Wassertasche).  

Kosten für die Montage. Zu den Montagekosten waren die Angaben in den Original-
unterlagen der 1000-Anlagen-Stichprobe am wenigsten vollständig, zumal hierin oft auch 
weitere Rechnungspositionen (z. B. Kleinteile) zusammengefasst werden. Außerdem ist die 
Montage in vielen Ablagenbauteilen, d. h. zum Beispiel in den Kessel- oder Wärmespeicher-
preisen, enthalten, wobei folglich in solchen Fällen auch deren Preisangaben nicht auswert-
bar waren. Mit 197 von insgesamt 492 Feuerungen konnten 40 % der Datensätze für Scheit-
holzkessel zu den Montagekosten verwendet werden; bei Hackgutkesseln waren es 57 %, 
bei Pelletkesseln 41 % und bei Pelletöfen mit Wassertaschen 34 %.  

Bei der Montage ergibt sich ebenfalls eine Degression der spezifischen Kosten mit steigen-
der Nennwärmeleistung (Abbildung 40). Im Vergleich der Anlagenbauarten liegen die Mon-
tagekosten bei den Pelletkesseln etwas höher als bei Scheitholz- oder Hackschnitzel-
feuerungen mit gleicher Nennwärmeleistung. Für Pelletöfen mit Wassertaschen ist aufgrund 
des geringen Datenumfangs kein klarer Mittelwert erkennbar. Insgesamt ist auch hier die 
Streuung der Einzelwerte besonders hoch; Abweichungen um mehr als 100 % nach unten 
oder oben sind üblich. 
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Abbildung 40: Spezifische Kosten für die Montage der geförderten Holzfeuerungen. Angaben 
ohne MWSt.. (n = Größe der auswertbaren Stichprobe, WT = Wassertasche). 

Aufteilung der Gesamtkosten. Aus den Datensätzen der 1000-Anlagen-Stichprobe, in de-
nen eine differenzierte Aufteilung der Kosten nach Kostengruppen möglich war, wurde eine 
Berechnung der Kostenanteile für die Anlagenkomponenten Heizanlage, Montage, Periphe-
rie sowie ggf. Raumaustrag und Pufferspeicher vorgenommen (Abbildung 41).  

Mit 57 % (Scheitholzkessel) bis 67 % (Hackgutkessel) trägt das eigentliche Feuerungsgerät 
den größten Teil zu den Gesamtkosten bei. Für die Pelletöfen mit Wassertasche ist diese 
Auswertung wegen der geringen Anzahl auswertbarer Datensätze kaum belastbar, sie wird 
daher in Abbildung 41 nur zur Vervollständigung der Daten dargestellt. Der Montagekosten-
anteil ist bei den Scheitholzkesseln am höchsten, er fällt bei den Hackschnitzelfeuerungen 
dagegen auch wegen der insgesamt höheren Investitionskosten weniger ins Gewicht. Au-
ßerdem wird hier häufig auf den Einbau eines Pufferspeichers verzichtet (vgl. Kapitel 
4.1.3.3), so dass geringere Montagekosten anfallen.  

Noch höher als der Montagekostenanteil ist der Anteil der Peripheriekosten, d. h. der Kosten 
für Regelung, Pumpen, Mischer, Verrohrung, Ausdehnungsgefäße, Verteiler, Armaturen, 
Entlüftung, Verbrauchsmaterial, etc. Er liegt mit 21 % bei den Scheitholzheizungen am 
höchsten. Nicht enthalten sind darin die Kosten für die Wärmeverteilung im Gebäude (z. B. 
Heizkörper). Der Raumaustrag fällt mit 11 (Pelletkessel) bis 17 % (Hackschnitzelfeuerung) 
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der Gesamtkosten ins Gewicht. Nicht enthalten sind hier die zusätzlichen Gebäudekosten 
oder der Bau eines Siloraumes oder einer Lagerraumabtrennung.  

Scheitholzkessel  (n=197) Hackgutkessel  (n=26) 
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Abbildung 41: Zusammensetzung der Gesamtkosten bei den geförderten Anlagen (n = Größe 
der auswertbaren Stichprobe, WT = Wassertasche).15 

4.2 Kostenentwicklung 
Die für die Wirtschaftlichkeit von Biomasseanlagen entscheidenden Rahmenbedingungen 
stellen die Investitionskosten (Anlagenpreise) und die Brennstoffpreise dar. Zu beiden Kos-
tengruppen werden nachfolgend entsprechende Auswertungen und Berechnungen für die 
zurückliegenden Jahre vorgestellt.  

Entwicklung der Anlagenkosten. Aus den Daten der 1000-Anlagen-Stichprobe lässt sich 
die Kostenentwicklung über den Betrachtungszeitraum 2004 bis 2005 ableiten. Um die 
Preisentwicklung nach Brennstoffarten zu differenzieren, werden hier die Preise für die ei-
gentliche Heizungsanlage, die zwischen 57 und 67 % der Gesamtinvestition ausmacht (vgl. 

                                                 

15  Die Summe der Kostenanteile für alle vier Bauarten ist größer 100 %. Das liegt daran, dass in vie-
len Datensätzen nicht immer durchgehend alle Kostenanteile anfielen, etwa bei fehlendem Puffer-
speicher oder Raumaustrag, oder es fielen durch Eigenleistung keine Montagekosten an. Wenn 
sich in solchen Fällen für die übrigen Anlagenkomponenten dennoch ein Kostenanteil errechnen 
ließ, ging ein dadurch vergleichsweise höherer Kostenanteil in die Mittelwertbildung ein. 
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Abbildung 41), und die Gesamtkosten betrachtet. Pelletöfen mit Wassertaschen werden we-
gen des geringen Datenumfangs hier nicht ausgewertet.  

Es ist kein einheitlicher Preistrend bei den Anlagenkosten erkennbar (Tabelle 8). Die Preise 
von Scheitholz- und Hackschnitzelkesseln sinken leicht, während die Preise für Pelletfeue-
rungen etwas ansteigen. In wie weit es sich hierbei um tatsächliche Preisveränderungen 
oder eher um einen Trend zu teureren bzw. billigeren Produkten handelt, ist nicht feststell-
bar. Die berechneten Kostenmittelwerte können auch durch einen Trend zu steigenden oder 
sinkenden Leistungen überlagert sein. Daher sollten diese Berechnungen hier vorsichtig in-
terpretiert werden, zumal die Darstellung für Scheitholzfeuerungen etwas verzerrt ist, da sich 
wegen der Wiedereinführung der Förderung dieses Anlagentyps in 2004 Verzögerungseffek-
te ergeben hatten, die bei den automatisch beschickten Anlagen wegen der durchgehend 
schon in 2003 möglichen Beantragung nicht eingetreten waren. Generell ist also festzustel-
len, dass – wie in den Evaluierungsergebnissen zur Auswerteperiode 2002-2004 (vgl. Evalu-
ierung 2004) – keine eindeutige Tendenz bei der Kostenentwicklung ablesbar ist. Es ist da-
her davon auszugehen, dass das Kostenniveau in allen drei Größenklassen über beide Be-
trachtungszeiträume in etwa konstant geblieben ist.  

Tabelle 8: Preistrends bei den Biomassefeuerungen im Betrachtungszeitraum von 2004 
bis 2005, in spezifischen Preise in €/kW der Feuerung (Angaben ohne MWSt), 
Werte in Klammern: Größe der auswertbaren Stichprobe. Für die Kessel- und 
Gesamtinvestition wurden einheitliche Datensätze verwendet.  

 Scheitholz- 
anlagen 
(€/kW) 

Hackschnitzel 
anlagen  
(€/kW) 

Pelletanlagen (Zent-
ralheizung) 
(€/kW) 

nur Kesselanschaffung:    

2004 184 (n=227) 215 (n=51) 390 (n=162) 

2005 179 (n=265) 200 (n=46) 410 (n=168)  

Gesamtinvestition:    

2004 341 (n=227) 305 (n=51) 682 (n=162) 

2005 330 (n=265) 318 (n=46) 709 (n=168) 

Entwicklung bei den Brennstoffpreisen. Der jüngste Preisanstieg beim Heizöl kann als 
Auslöser für das seit Kurzem stark gestiegene Interesse an alternativen Brennstoffen ange-
sehen werden. Allerdings unterliegen auch Biomassebrennstoffe gewissen Preis-
schwankungen. Für einen Energieträgervergleich auf Basis einheitlicher Energieeinheiten 
müssen die Rohstoffpreise über die jeweiligen Energiegehalte in energiemengenbezogene 
Preise umgerechnet werden.  

Seit etwa Mitte 2004 steigen die Heizölpreise rasch an, während die Biomassepreise zu-
nächst unverändert blieben (Abbildung 42). In jüngster Zeit hat der zunehmende Biomasse-
verbrauch aber auch zu steigenden Preisen geführt. Insbesondere beim Scheitholz führt die 
steigende Anlagenzahl vor allem von Einzelfeuerstätten, aber auch die Wiederinbetriebnah-
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me vorhandener Feuerungen zu einer Nachfragesteigerung. Wegen der langen Trocknungs-
dauer von ca. einem Jahr bis zum Verkauf als "ofenfertiges" Scheitholz können die Produ-
zenten aber nur sehr unelastisch auf eine steigende Nachfrage reagieren. Zudem wirkte sich 
der kalte Winter 05/06 nachfrage- und preissteigernd aus. Am Holzpelletmarkt traten daher 
Anfang 2006 sogar vereinzelt Lieferengpässe ein.  

Generell lässt sich aber feststellen, dass die Preisschwankungen bei Biomassebrennstoffen 
deutlich geringer sind als beim Heizöl (Abbildung 42). Es ist jedoch anzunehmen, dass sich 
der zum Heizölpreis verzögert eingesetzte Preisauftrieb mit zunehmender Biomassenutzung 
fortsetzt, da das Angebot regional oft nicht so rasch ausgeweitet werden kann wie die Nach-
frage steigt (z. B. bei trockenem Scheitholz). Allerdings ist zu erwarten, dass ein deutlicher 
Abstand zum Heizölpreis auch zukünftig bestehen bleibt, insbesondere bei Scheitholz und 
Hackschnitzeln. Preisdämpfend können sich auch Brennstofflieferungen aus Osteuropa 
auswirken. 
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Abbildung 42: Preisverlauf von Biomasse-Festbrennstoffen und Heizöl, in ct pro Liter Heizöl-
äquivalent. Quellen: Für Heizöl: Tecson 2006 (Monatsmittelwerte); Holzpellets 
/Hackschnitzel: CARMEN e.V.; Scheitholz: Höldrich et al 2006.  

4.3 Antragszahlen, Bewilligungen, Förderung und Investitionsvolumen  
Die folgende Auswertung basiert auf der vom BAFA geführten Statistik, die alle Anträge, Be-
willigungen und Bescheide enthält. Dabei werden je nach Fragestellung jeweils relevante 
Untermengen berücksichtigt. Für die Entwicklung der Antragszahlen werden also diejenigen 
Anträge berücksichtigt, die während des Untersuchungszeitraums eingingen. Für die Ent-
wicklung der Installationen sind es diejenigen Anlagen, die innerhalb des Untersuchungs-
zeitraums in Betrieb gingen. Darunter können sich auch Anlagen befinden, für die vor dem 
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Untersuchungszeitraum schon Förderung beantragt wurde. Für die Betrachtung der aufge-
brachten Fördermittel sind schließlich diejenigen Anlagen relevant, deren Förderung inner-
halb des Untersuchungszeitraums ausgezahlt wurde. Auch hier gilt, dass sich darunter Anla-
gen befinden, die schon vor dem Untersuchungszeitraum beantragt oder errichtet wurden. 

Antragszahlen 
Im Betrachtungszeitraum 1. Januar 2004 bis 31. Dezember 2005 wurden 69.974 Anträge auf 
Förderung kleiner Biomassekessel gestellt. Die Antragszahl verdoppelte sich von 23.190 im 
Jahr 2004 auf 46.784 im Jahr 2005 und das, obwohl die Antragszahlen nach Bekanntgabe 
des Förderstopps im Oktober 2005 stark zurückgegangen sind (Abbildung 7). Der Verlauf 
der monatlichen Antragszahlen ist in beiden Jahren von einem zunächst vergleichsweise 
niedrigen Niveau am Jahresanfang und einem dann stetigen Anstieg im Jahreslauf gekenn-
zeichnet. Dabei setzte sich im Jahr 2004 das sich im Jahr 2003 abzeichnende Wachstum 
kontinuierlich fort. Der steile Anstieg zum Jahreswechsel 2004-2005 lässt sich möglicherwei-
se durch Vorzieheffekte erklären, die aus Befürchtungen über eine Förderabsenkung genährt 
wurden: Die Antragszahlen stiegen von November bis Dezember 2004 von ca. 2.700 auf ca. 
3.600 an, bevor sie im Januar 2005 wieder auf ca. 1.600 zurückgingen (44 % des Vormo-
nats-Wertes). Danach vervierfachten sich die monatlichen Antragszahlen bis September 
2005 und lagen jeweils höher als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Nach dem Bewilli-
gungsstopp fielen die Antragszahlen im November und Dezember leicht auf 5.800 bzw. 
5.100 zurück, was aber immer noch deutlich über dem Vergleichsmonat des Vorjahres liegt. 
Prägend für die Entwicklung der Antragszahlen im Jahr 2005 waren aber weniger vermutete 
oder tatsächliche Änderungen der Förderrichtlinie, sondern vielmehr die rasant steigenden 
Energiepreise16. So stieg der Preisindex für leichtes Heizöl zwischen Januar und September 
2005 um annähernd 50 Prozentpunkte. 

                                                 

16 Vergleiche Abbildung 42. 
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Abbildung 43: Verlauf der Antragseingänge für Biomassekessel bis 100 kW Leistung nach 
Beschickungsart. 

Die Analyse nach Wirtschaftszweig der Antragsteller zeigt, dass die privaten Haushalte 
die Nachfrage nach kleinen Biomassekesseln mit 95 % unverändert dominieren. Der zweit-
größte Anteil entfällt mit rund 3,4 % auf Gewerbe und Handel. Aus dem landwirtschaftlichen 
Bereich stammen 0,8% der Anträge, wobei relativ wie auch absolut die Zahl der Anträge aus 
diesem Bereich 2005 gegenüber 2004 deutlich abnahm. Auf öffentlich rechtliche Antragstel-
ler entfällt ein halbes Prozent der Anträge, auch deren Bedeutung hat abgenommen. Auf alle 
übrigen Zweige zusammengenommen (u. a. Industrie, KMU) entfallen nur wenige Promille. 
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Abbildung 44: Anzahl und Anteil der Anträge nach Bundesland 
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Über 40 % der Anträge kam aus Bayern, gefolgt von Baden-Württemberg mit 17 % der An-
träge und Nordrhein-Westfalen mit 10 % der Anträge. Der Anteil der Anträge aus Bayern 
ging von 2004 auf 2005 um vier Prozentpunkte zurück, während Hessen, Nordrhein-
Westfalen, Niedersachsen und Rheinlandpfalz leichte Steigerungen von ein bis zwei Pro-
zentpunkte erreichen konnten. Um die unterschiedliche Ressourcenlage in den Bundeslän-
dern zu berücksichtigen, ist auch der Bezug der Antragszahlen auf die bewirtschaftete Wald-
fläche sinnvoll. (Abbildung 14). Auch hier steht Bayern mit 1,3 Anträgen je km² an der Spitze, 
gefolgt von Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Der Anteil des Erdgases ist in 
Bayern etwa ein Fünftel niedriger als im Bundesdurchschnitt, nicht zuletzt weil die Erdgas-
versorgung im Flächenstaat Bayern bisher nicht flächendeckend ausgebaut ist. Entspre-
chend höher ist hier der Anteil von Heizöl, aber auch traditionelle Holzheizungen konnten 
sich besser halten. Da steigende Heizölpreise aber gemeinhin schnell und direkt motivieren, 
die Heizölkosten über den Einsatz von erneuerbaren Energien, sei es Solarenergie oder 
Biomasse, zu senken, ergibt sich in Bayern eine besonders günstige Ausgangslage für diese 
Technologien. Weiterhin ist die energetische Nutzung der Biomasse vom Land Bayern, aber 
auch vom Land Baden-Württemberg in den vergangenen 15 Jahren umfassend über Zu-
schüsse und ein breites Informationsangebot gefördert worden. Auch Nordrhein-Westfalen 
hat in den vergangenen Jahren verstärkt die Umsetzung von Pelletkesseln gefördert. 
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Abbildung 45: Anträge auf Förderung nach Bundesländern je km² bewirtschaftete Waldfläche. 

Bewilligungen 
Bis zum Bewilligungsstopp im Oktober 2005 wurden 43.502 Biomassekessel bewilligt. Das 
sind 98,8 % aller Anträge. Durchschnittlich vergingen 17 Tage vom Eingang des Antrags bis 
zur Bewilligung. Eine außergewöhnliche lange durchschnittliche Bewilligungsdauer ergab 
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sich im Januar 2004 mit 53 Tagen, verursacht durch die extrem hohe Anzahl von Solaranträ-
gen im Dezember 2003. Trotz deutlich höherer Antragszahlen konnte die Bewilligungsdauer 
im Jahr 2005 auf durchschnittlich 13 Tagen deutlich gegenüber dem Jahr 2004 mit 23 Tagen 
gesenkt werden.  

Installierte Anlagen 
Die Abrufquote17 im relevanten Zeitraum bis März 2005 lag im Durchschnitt bei 85 %, d.h. 
85 % der bewilligten Förderungen wurden auch tatsächlich in Anspruch genommen. Die 
Quote liegt damit deutlich höher als bei den Solarkollektoranlagen, bei denen im Durch-
schnitt nur 73 % der bewilligten Förderungen in Anspruch genommen wurden. Ähnlich wie 
bei den Solarkollektoranlagen lag die Abrufquote für die zu Beginn des Jahres 2004 bewillig-
ten Anträge deutlich niedriger als im Mittel (Abbildung 46). Vermutlich sind zu Ende des Jah-
res 2003 noch viele Anträge nur auf Verdacht gestellt worden, ohne dass konkrete Planun-
gen vorlagen.  
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Abbildung 46: Abrufquote nach Monat des Bewilligungsbescheids. 

Zur Abschätzung, wie viel Marktvolumen in welchen Zeiträumen aus Antragszahlen resultie-
ren, ist die Häufigkeitsverteilungen der Inbetriebnahmedauern (Zeitraum zwischen Bewilli-

                                                 

17 Die Abrufquote ist das Verhältnis der Anzahl der Mittelabrufe zur Anzahl der Antragsbewilligungen. 
Gemäß der Richtlinie müssen Anlagen spätestens neun Monate nach der Bewilligung in Betrieb 
gehen, die Fördermittel müssen nach weiteren drei Monaten abgerufen sein. Zur Gewährleistung 
der Repräsentativität beziehen sich alle Angaben zu Abrufquote und –dauer deshalb auf Bewilligun-
gen im Zeitraum von Januar 2004 bis einschließlich März 2005 (unabhängig vom Datum des An-
tragseingangs), da Auszahlungen mit dem Stand bis 31. März 2006 erfasst sind. 
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gung und Inbetriebnahme; Abbildung 18) von Interesse. 21 Wochen nach Bewilligung ist 
demnach die Hälfte aller bewilligten Anlagen in Betrieb gegangen. Bezogen auf die Anzahl 
aller tatsächlich errichteten Anlagen sind damit nach einem halben Jahr zwei Drittel aller zu 
erwartenden Anlagen errichtet, da nur 85 % der bewilligten Anträge auch tatsächlich zur 
Auszahlung kommen (s.o.). In den ersten sechs Wochen nach Bewilligung werden sehr viele 
Anlagen in Betrieb genommen. Ein zweiter Peak ergibt sich am Ende des laut Förderbedin-
gungen möglichen Inbetriebnahmezeitpunktes von neun Monaten nach Bewilligung.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Dauer Bewilligung bis Inbetriebnahme in Wochen (aufgerundet)

K
um

ul
ie

rt
e 

H
äu

fig
ke

it 
[%

]

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

H
äu

fig
ke

it 
[%

]

Häufigkeit der Dauer Bewilligung bis Inbetriebnahme; Summenlinie

Häufigkeit der Dauer Bewilligung bis Inbetriebnahme; Verteilungsdichte

 

Abbildung 47: Häufigkeitsverteilung der Dauer Bescheid bis Inbetriebnahme. 

Im Betrachtungszeitraum gingen insgesamt 40.704 im Rahmen des MAP geförderte kleine 
Biomassekessel im Betrieb, davon 14.790 mit insgesamt 422 MWth Leistung im Jahr 2004 
und 25.914 mit insgesamt 722 MWth im Jahr 2005. Dies entspricht bezogen auf die Anzahl 
einer Steigerung um 75 %. Die Hälfte der Anzahl entfiel auf handbeschickte Scheitholzkes-
sel, gefolgt von Pellets mit einem Anteil von 46 % (Abbildung 48). Bezogen auf die Leistung 
fällt die Dominanz der handbeschickten Anlagen noch deutlicher aus, da diese Anlagen im 
Mittel größer sind als die pelletgefeuerte Anlagen. Die Bedeutung handbeschickter Kessel ist 
gegenüber Pelletkesseln im Berichtszeitraum leicht zurückgegangen, während die Zahl der 
Hackschnitzelkessel mit einer Verdopplung von 2004 auf 2005 überproportional gestiegen 
ist. 
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Abbildung 48: Anzahl (links) bzw. Leistung (rechts) der errichteten Anlagen nach 
Beschickungsart. 

Betrachtet man alle Kessel, ohne nach Beschickungsart bzw. Brennstoff zu differenzieren, so 
war die wichtigste Leistungsklasse die der Kessel „20 bis 50 kW“. Auf diese Klasse entfie-
len 57 % der Anlagen und 61 % der geförderten Nennleistung. Die Zahl der geförderten An-
lagen dieser Leistungsklasse lag mit 14.975 im Jahr 2005 um 79 % höher als 2004. In der 
Leistungsklasse „bis 20 kW“ wurden im Jahr 2005 insgesamt 8.517 Anlagen gefördert. Dies 
entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 82 %. Damit umfasste diese Leis-
tungsklasse 32 % der Anlagen und 16 % der geförderten Nennleistung. In der obersten Leis-
tungsklasse der kleinen Biomassekessel, der Klasse „50 bis 100 kW“, stieg die Zahl der in 
Betrieb genommenen geförderten Anlagen zwischen 2004 und 2005 um 37 % auf 2.401. 
Damit umfasste diese Leistungsklasse die verbliebenen 10 % der Kessel und 23 % der Kes-
selleistung. Die Anlagen „bis 20 kW“ waren mit 92 % überwiegend Pelletkessel, diejenigen 
„bis 50 kW“ mit 72 % vorwiegend manuell beschickte Stückholzkessel und diejenigen „bis 
100 kW“ zu 48 % Hackschnitzelkessel. 

Holzhackschnitzelkessel sind zu fast zwei Drittel größer als 50 kW. Dabei entfiel allein über 
ein Viertel der installierten Leistung auf Hackschnitzelkessel in der Klasse von 95 bis 
100 kW. Manuell beschickte Kessel fallen zu 85 % in die Leistungsklasse "20 bis 50 kW", 
hier ist insbesondere die Klasse von 30 bis 35 kW zu nennen. Bei Pelletkesseln dominiert 
deutlich die Leistungsklasse „bis 20 kW“ (64 % aller Pelletkessel), wobei Kessel zwischen 10 
und 15 kW besonders beliebt sind. Bezogen auf die Leistung sind dagegen die Anteile der 
Klassen „bis 20 kW“ und „20 bis 50 kW“ bei Pelletkesseln gleich, was für die Einschätzung 
der Nachfrage von Pellets von Bedeutung ist.  

Fördervolumen 
Das Fördervolumen für 2004 in Betrieb genommene kleine Biomassekessel betrug 
€ 20,7 Mio. und verdoppelte sich im Folgejahr fast auf € 40,8 Mio. Über beide Jahre betrach-
tet entfielen jeweils etwa 45 % der Förderung auf Pellet- und handbeschickte Kessel, die 
restlichen 10 % auf Holzhackschnitzelkessel. Im Zeitverlauf nahm der Anteil von Pelletkes-
seln von 57 % (2004) auf 41 % (2005) ab, während der Anteil insbesondere von handbe-
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schickten Kesseln (von 37 % auf 47 %), aber auch von Holzhackschnitzel-Kesseln (6 % auf 
12 %) deutlich zunahm. 

Mit der Förderung wurden Investitionen von insgesamt € 559,3 Mio. ausgelöst (€ 199 Mio. in 
2004, € 360 Mio. in 2005). Über beide Jahre betrachtet betrug die Förderquote damit im 
Durchschnitt 11 %. Sie stieg leicht von 10,4 % auf 11,3 %, verursacht durch den gestiegenen 
Anteil insbesondere von handbeschickten Anlagen.  

4.4 Wirtschaftlichkeitsberechnung 

4.4.1 Vorgehen und Annahmen 
Für die Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden Referenzsysteme definiert, die im Rahmen 
des MAP gefördert werden und die repräsentativ für die derzeitigen Leistungsbereiche sind 
(Tabelle 9). Die zu Grunde liegenden Berechnungsgrundlagen und Rahmenannahmen wer-
den nachfolgend vorgestellt.  

Tabelle 9: Übersicht über Referenzsysteme 

Wärmeleistung Feuerungsart Einsatzbereich 

15 kWth Pelletkessel /  

Scheitholzvergaserkessel 

Biomassebefeuerte Zentralheizung für Einfamilien-
häuser zur Heiz- und Brauchwassererwärmung; 

Hier werden vorwiegend automatisch beschickte 
Pelletkessel oder handbeschickte Scheitholz-
vergaserkessel eingesetzt, während Hackgut-
kessel in diesem Leistungsbereich noch nicht in 
nennenswertem Umfang vorkommen.  

35 kWth Pelletkessel / 

Scheitholzvergaserkessel /  

Hackgutkessel 

Biomassebefeuerte Zentralheizung für Mehr-
familienhäuser zur Heiz- und Brauchwasser-
erwärmung 

Hier werden sowohl automatisch beschickte Pellet- 
und Hackschnitzelkessel als auch handbeschickte 
Scheitholzvergaserkessel eingesetzt.  

70 kWth Hackgutkessel Biomassebefeuerte Zentralheizung für Mehr-
familienhäuser zur Heiz- und Brauchwasser-
erwärmung 

In der Leistungsklasse werden gemäß Förder-
statistik (Stichprobe) nur Hackschnitzelfeuerungen 
eingesetzt. 

 
Kapitalgebundene Kosten. Die kapitalgebundenen Kosten wurden für Heizkessel sowie 
Wärmespeicher und Installationsbauteile über eine einheitliche Nutzungsdauer von 20 Jah-
ren berechnet. Das entspricht der Empfehlung der VDI-Richtlinie 2067, Blatt 1 (VDI 1983), 
die bei Kesseln 20 Jahre und bei den übrigen Komponenten 15 bis 20 Jahre Nutzungsdauer 
vorsieht. Die Berechnungen erfolgten nach der Annuitätenmethode bei einem Zinsfuß von 
6 % pro Jahr.  
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Die Festsetzung der Investitionskosten orientiert sich an den Kostenauswertungen der 1000-
Anlagenstichprobe der BAFA-geförderten Anlagen, die in Kapitel 4.1.3.5 vorgestellt wurden. 
Dabei erfolgt die Berechnung der Investitionskosten analog zu den individuell ausgewerteten 
Kostengruppen, das heißt dass die Regressionsanalysen zu den jeweils betrachteten Anla-
genkomponenten Heizanlage, Montage, Peripherie sowie ggf. Raumaustrag und Pufferspei-
cher verwendet werden, um daraus die gesamten Investitionskosten für den jeweiligen Refe-
renzfall zu bestimmen. Da es sich bei den Investoren mehrheitlich um Endverbraucher han-
delt, werden die dargestellten Kosten noch zusätzlich um die Mehrwertsteuer (derzeit 16 %) 
erhöht. Die teilweise sehr hohen Schwankungen der Einzelwerte18 machen eine Übertragung 
der hier berechneten Werte auf Einzelanlagen nicht sinnvoll.  

Bei den Investitionskosten für Holzfeuerungen wird in allen Fällen angenommen, dass auch 
ein geeigneter Wärmespeicher erforderlich ist, zumal im Rahmen des MAP für Scheitholz-
kessel ohnehin ein Mindestspeichervolumen von 55 l/kW gefordert wird. Da es der guten 
fachlichen Praxis entspricht, auch bei automatisch beschickten Feuerungen einen Wärme-
speicher einzubauen, wird dieser auch bei Pellet- und Hackschnitzelfeuerungen angenom-
men, wenngleich hierauf in der Praxis häufig verzichtet wird (vgl. Kapitel 4.1.3.3). Bei einem 
Verzicht auf den Wärmespeicher können sich die häufigeren An- und Abschaltvorgänge mit 
ungünstigen Betriebszuständen negativ auf die Nutzungsdauer auswirken, so dass die hier 
unterstellte Anlagennutzungsdauer von 20 Jahren dann nicht sicher erreicht werden kann. 
Als spezifisches Pufferspeichervolumen wird für Scheitholzkessel ein Wert von 100 Litern je 
Kilowatt Nennwärmeleistung angesetzt, bei Hackschnitzel- und Pelletkesseln sind es einheit-
lich 20 l/kW.  

Zur Vervollständigung der heiztechnischen Ausstattung wurde für alle Referenzfälle eine 
einheitliche große Brauchwasseraufbereitung angenommen. Die Kosten für die Investition 
wurden auf Basis einer Preiserhebung unter Herstellern ermittelt, wobei hier marktübliche 
10 % Rabatt vom Herstellerpreis (inkl. MWSt.) abgezogen wurden (vgl. Tabelle 11).  

Nicht in die Berechungen fließen die baulichen Leistungen für die Errichtung fester Aufstell- 
oder auch Lagergebäude bzw. -räume ein. Es wird stattdessen vereinfachend davon ausge-
gangen, dass entsprechende Räume für die Lagerung vorhanden sind, ohne dass dadurch 
Opportunitätskosten entständen. Allerdings sind bei Pelletheizungen neben den Raum-
austragungskosten stets auch noch weitere spezielle Kosten für den Bau eines Schräg-
bodens, für die Aufstellung eines Gewebesilos oder für die Anschaffung und Einbringung 
eines Erdtanks erforderlich. Diese Kosten waren den Originaldaten der 1000-Anlagen-
Stichprobe meist nicht zu entnehmen oder wurden bei der Abtrennung der Kosten für den 
Raumaustrag abgezogen. Daher ist es erforderlich, dass bei der Wirtschaftlichkeits-
berechnung hierfür ein Zuschlag erfolgt, zumal auch bei einer Heizölfeuerung, die hier bei 
den Berechnungen als Vergleichssystem gewählt wurde, Kosten für die Anschaffung des 

                                                 

18 Vergleiche Abschnitt 4.1.3.5 
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Tanks angerechnet werden. Vereinfachend werden daher diese Zusatzkosten für Pellet-
heizungen in der Höhe der Anschaffung eines Gewebesilos (ohne Aufstellung und Montage) 
angenommen. Die Preise wurden hierzu bei Herstellern erhoben und in Form einer Kosten-
funktion in Abhängigkeit von der Nennwärmeleistung bei den Berechnungen verwendet. Von 
den ermittelten Preisen wurden 10 % Rabatt abgeschlagen. 

Verbrauchsgebundene Kosten. Hierzu zählen Brennstoff- und Hilfsenergiekosten. Den 
weitaus größten Anteil machen die Brennstoffkosten aus. Hierfür wurde ein mittlerer Preis 
über den Betrachtungszeitraum von 2004 bis 2005 unterstellt (vgl. Tabelle 10). Die Kosten-
angaben wurden mit den üblichen Umrechungsfaktoren in eine Preisangabe je kWh umge-
rechnet, sie stimmen überein mit den Brennstoffpreisen, die auch für die Darstellung in 
Abbildung 42 verwendet wurden.  

Tabelle 10: Mittlere und aktuelle Preise für Brennstoffe inkl. MWSt. Quellen: Höldrich et. al 
2006 (Scheitholz), CARMEN (Holzpellets, Holzhackschnitzel), Tecson (Heizöl). 

Zeitraum 2004-2005 Aktuell (Juli 2006) 
Brennstoff 

Preis je Einheit ct/kWh Preis je Einheit ct/kWh 

Scheitholza 61,63 (€/Rm) 4,01 69,76 (€/Rm) 4,54 

Holzhackschnitzelb  49,24 (€/t) 1,57 60,00 (€/t) 1,91 

Holzpellets (€/t)c 177,19 (€/t) 3,75 196,88 (€/t) 4,17 

Heizöl ELd 47,44(€/l) 4,80 62,00 (€/l) 6,27 
a  Hartholz, trocken, 33 cm gespalten inkl. Lieferung bis 10 km 
b  Bezugswassergehalt 35 %, inkl. Anlieferung bis 20 km 
c  5 t Anlieferung lose, bis 50 km 
d  3000 Liter inkl. Anlieferung 
 

Die Annahme, dass für die Kostenrechnungen die tatsächlichen Marktpreise für die Bio-
massebrennstoffe zu verwenden sind, erscheint auch dann sinnvoll, wenn der Betreiber als 
Selbstwerber oder Selbstaufbereiter eine wesentlich kostengünstigere Holzversorgung be-
sitzt. Da er mit seiner Eigenleistung ein marktfähiges Produkt erzeugt, sind für den Brenn-
stoff die üblicherweise erzielbaren Marktpreise als Opportunitätskosten anzusetzen. Ohne 
Berücksichtigung der häufig eingebrachten Eigenleistung bei der Holzbereitstellung wären 
die Kosten deutlich niedriger (Höldrich et al. 2006). Ähnliches gilt für Betreiber von Holzhack-
schnitzelfeuerungen.  

Bei den jährlichen Brennstoffkosten wird die erforderliche Brennstoffmenge aus dem Wär-
mebedarf errechnet, der sich bei praxisüblichen 1500 Jahresvollbenutzungsstunden ergibt. 
Hinzu kommt die Wärmemenge für die Brauchwassererzeugung für einen 4-Personen-
Haushalt (50 l Warmwasser je Person und Tag). Über den jeweiligen Jahresnutzungsgrad 
errechnet sich schließlich der Brennstoffverbrauch für den jeweiligen Gesamtwärmebedarf 
des Referenzfalles. Bei den Jahresnutzungsgraden wurden die gegenüber Heizölfeuerungen 



 86

geringeren Wirkungsgrade und die höheren Betriebsbereitschaftsverluste dadurch berück-
sichtigt, dass beim Nutzungsgrad mit 75 % (Scheitholz), 84 % (Holzpellets) bzw. 79 % 
(Hackgut) ein geschätzter bis zu 10%-iger Abschlag gegenüber Heizöl (85 %, ohne Brenn-
wertnutzung) vorgenommen wurde (vgl. Tabelle 11). 

Der Stromverbrauch wird mit 0,7 % (Scheitholz- und Heizölfeuerungen) bzw. 1,2 % (Pellet- 
und Hackschnitzelfeuerungen) der thermischen Arbeit angenommen. Als Strompreis wurden 
0,16 €/kWh angesetzt.  

Betriebsgebundene Kosten. Die Betriebskosten beinhalten alle Aufwendungen für Wartung 
und Instandhaltung sowie die Kosten für die Bedienungsarbeit, die Emissionsmessungen 
und die Entsorgung der Verbrennungsrückstände (wobei Letztere hier vernachlässigt wur-
den). In Modellrechnungen werden die Wartungs- und Instandsetzungskosten häufig verein-
fachend pauschal mit jährlich 1,5 % der Gesamtinvestitionssumme angesetzt (VDI 1983), da 
angenommen wird, dass Wartungs- und Reparaturarbeiten nicht vom Betreiber in Eigenregie 
geleistet werden.  

Die Kosten des Kaminkehrers sind im o. g. Pauschalansatz nicht enthalten. Hier gelten je 
nach Feuerungsanlage und Bundesland unterschiedliche Gebührensätze. In den vorliegen-
den Berechnungen wurden die Werte für das Bundesland Bayern verwendet. Die Kamin-
kehrerleistungen umfassen das Kehren, die Rauchrohrreinigung und die Prüfung der Lüf-
tung. Zusätzlich werden die einmaligen (bei Scheitholzkesseln) und die wiederkehrenden 
Emissionsmessungen als jährliche bzw. auf die Nutzungsdauer umgelegte Kostengröße an-
gerechnet.  

Sonstige Kosten. Bei den hier betrachteten Kleinfeuerungen zählen zu den sonstigen Kos-
ten lediglich die Kosten für Versicherungen, da Steuern und Abgaben, Verwaltungskosten 
etc. hier nicht relevant sind. Die Versicherungskosten werden pauschal mit jährlich 0,5 % der 
Investitionssumme angesetzt. 

Kosten für das Vergleichssystem Heizölfeuerung. Für das Vergleichssystem einer Heiz-
ölfeuerung konnte nicht auf eine Stichprobenauswertung zurückgegriffen werden. Es wurde 
deshalb eine Recherche der Herstellerpreise durchgeführt. Aus den Preisangaben für 72 
Heizölfeuerungen (ohne Brennwertnutzung) wurde eine leistungsabhängige Kostenfunktion 
abgeleitet (Abbildung 49). Um auch hier die stets gewährten Rabatte, die in den Preisen der 
1000-Anlagenstichprobe für Holzfeuerungen bereits enthalten waren, einzubeziehen, wurde 
ein pauschaler Rabattansatz von 25 % gewählt. Hierbei handelt es sich um einen Erfah-
rungswert aus der Heizungsbauerpraxis.  
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Heizölkessel  (n=72) Heizöltank  (n=289) 
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Abbildung 49: Anschaffungskosten für Heizölkessel und Heizöltanks nach Herstellerangaben 
(ohne Rabatte). Angaben inkl. MWSt. (n = Anzahl Werte) 

In gleicher Weise wurde bei den übrigen Kostenkomponenten vorgegangen. Bei den Heizöl-
tanks war die Anzahl der Kostenangaben mit 289 am höchsten. Anders als bei den übrigen 
Komponenten wurde hier eine lineare Regression angewendet (Abbildung 49). Offenbar tre-
ten hier – anders als bei den übrigen Systemkomponenten – mit zunehmender "Größe" kei-
ne sichtbaren Kostendegressionseffekte ein. Möglicherweise ist dies auf eine dann erforder-
liche „Batterieaufstellung“ mit mehr erforderlichem Zubehör zurückzuführen. Als gewähltes 
Heizöltankvolumen wurde der für jede Anlagenleistung in den Referenzfällen berechnete 
Jahresbrennstoffverbrauch verwendet. Bei den Tanks wurde ebenfalls der oben genannte 
pauschale Rabattansatz von 25 % angewendet. 

Auch erfolgte eine separate Erfassung der Anschaffungskosten der zu jedem Heizölkessel 
vom Hersteller mit angebotenen Zusatzkomponenten ("Peripherie"). Hierbei handelte es sich 
um die Regelung, Verrohrung, Sicherheitseinrichtung und ggf. um den Sockel. Aus den ins-
gesamt vorliegenden 72 Einzelpreissummen wurde die folgende Kostenfunktion bestimmt  

K = 216,18 Ln(p) + 1643,7 

wobei K den Anschaffungspreis inklusive MWSt. (in €) und p die Nennwärmeleistung des 
Heizölkessels (in kW) darstellt. Bei den Peripheriekosten wurde ein etwas höherer pauscha-
ler Rabattansatz von 30 % bezogen auf den Preis inkl. MWSt. angewendet.  

Zu den Montagekosten für Heizölanlagen liegen keine Recherche- oder Stichprobenwerte 
vor. Hier wurde davon ausgegangen, dass der Montageaufwand wegen der größeren Anla-
genstückzahl, der größeren Routine beim ausführenden Handwerksunternehmen und wegen 
der einfacheren Anlagenkomponenten um 20 % niedriger liegt als der Vergleichswert für 
Hackschnitzelanlagen, der aus der 1000-Anlagen-Stichprobenauswertung von Biomasse-
heizungen abgeleitet worden war.  
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4.4.2 Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
Auf Basis der in Kapitel 4.4.1 dargestellten Berechnungsgrundlagen wurde eine Kostenkal-
kulationsmatrix erarbeitet (Tabelle 11). Es wurden die Kosten für die Wärmebereitstellung in 
Euro je Kilowattstunde berechnet, wobei hier auch der Wärmebedarf für die Brauchwasser-
bereitstellung mit einbezogen ist (Tabelle 11). Die gewährte Förderung im Rahmen des MAP 
ist hier noch nicht Kosten mindernd berücksichtigt.  

Tabelle 11: Berechnung der Kosten für die Wärmebereitstellung der Referenzsysteme so-
wie für vergleichbare Heizölkessel19. Brennstoffpreise hier: Mittelwerte von 2004 
bis 2005 (vgl. Tabelle 10)  

Kessel-Nennleistung in kW: 15 15 15 35 35 35 35 70 70 
Brennstoff: Heizöl Scheit Pellet Heizöl Scheit Hackg. Pellet Heizöl Hackg.

Anlagen- und Betriebsdaten:   
Wärmebedarf Heizung MWh/a 22,5 22,5 22,5 52,5 52,5 52,5 52,5 105 105
Wärmebedarf Brauchwasser MWh/a 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98
Gesamtnutzungsgrad  % 85 75 84 85 75 79 84 85 79
Summe Brennstoffeinsatz MWh/a 30,0 34,0 30,3 65,3 74,0 70,2 66,0 127,0 136,7
Zeitbedarf für Reinigung und Betrieb h/a n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
Häufigkeit der Kaminkehrung /a 2 3 2 2 3 2 2 2 2
Investitionen   
Feuerungsanlage € 2.107 3.969 7.961 2.683 6.985 9.944 8.810 3.154 15.243
Brennstoffaustrag  -  - 1.286  -  - 2.565 1.983  - 2.890
Öltank bzw. Pellet-Sacksilo € 1.757  - 2.010 3.902  -  - 2.411 7.656  -
Brauchwasserspeicher € 1.109 1.109 1.109 1.109 1.109 1.109 1.109 1.109 1.109
Pufferspeicher €  - 1.969 689  - 2.643 1.363 1.363  - 1.914
Installationsbauteile (Peripherie) € 1.541 2.220 2.178 1.664 2.998 2.257 2.220 1.764 2.195
Lieferung, Montage, Inbetriebnahme € 673 1.179 1.499 1.080 1.665 1.349 1.844 1.122 1.403
Summe Investitionen  € 7.187 10.445 16.731 10.437 15.399 18.587 19.740 14.805 24.753
kapitalgebundene Kosten   
Annuität Investition €/a 627 911 1.459 910 1.343 1.620 1.721 1.291 2.158
Summe kapitalgebundene Kosten €/a 627 911 1.459 910 1.343 1.620 1.721 1.291 2.158
verbrauchsgebundene Kosten   
Brennstoffkosten €/a 1.439 1.362 1.144 3.134 2.966 1.108 2.491 6.100 2.156
angelegte Stromkosten €/kWh 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
Strom bzw. Hilfsstromverbrauch €/a 29 29 49 62 62 107 107 121 207
Summe verbrauchsgeb. Kosten  €/a 1.468 1.391 1.193 3.196 3.028 1.215 2.597 6.221 2.364
betriebsgebundene Kosten   
Wartung/Instandsetzung €/a 108 157 251 157 231 279 296 222 371
Lohn für Reinigung und Betrieb €/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emissionsmessungen €/a 34 6 89 34 6 89 89 34 89
Schornsteinfegen etc.  €/a 23 56 39 23 56 39 39 23 39
Summe betriebsgebundene Kosten €/a 165 218 379 214 293 407 425 279 500
sonstige Kosten          
Versicherung €/a 36 52 84 52 77 93 99 74 124
Summe jährliche Gesamtkosten €/a 2.295 2.572 3.114 4.372 4.741 3.335 4.841 7.864 5.145
Kosten der Wärmebereitstellung €/kWh 0,090 0,101 0,122 0,079 0,085 0,060 0,087 0,073 0,048
 
Den Vergleich der in Tabelle 11 errechneten Kosten für die einzelnen Referenzfälle und für 
den Vergleichsfall einer Heizölfeuerung zeigt Abbildung 50. Da es sich um die Berechnungen 
mit den mittleren Brennstoffpreisen von 2004 bis 2005 handelt, spiegelt die Darstellung in 
etwa die Bedingungen wider, die auch während der hier bewerteten Laufzeit des Förder-
programms vorlagen (zugrunde gelegte Zuschüsse: 50 €/kW (handbeschickt) bzw. 60 €/kW 
(automatisch beschickt) sowie mindestens 1500 bzw. 1700 €/kW).  

                                                 

19 Erläuterungen und Annahmen siehe Abschnitt 4.4.1. 
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Demnach lagen die Wärmegestehungskosten bei den kleineren Biomasseanlagen bis 15 kW 
um ca. 1 bis 3 ct/kWh über dem Vergleichswert einer Heizölfeuerung. Die Förderung selbst 
schlägt hier mit ca. 0,5 bis 0,6 ct/kWh zu Buche, auch unter Berücksichtigung der MAP-
Förderung können diese Anlagen somit nicht rentabel betrieben werden. 

Bei der mittleren Anlagengröße kommen auch Holzhackschnitzelkessel zum Einsatz. Für 
diesen Brennstoff zeigen sich bereits wirtschaftliche Vorteile gegenüber der Heizölvariante. 
Für Pellet- oder Scheitholzfeuerungen ist die Rentabilitätsschwelle aber trotz Förderung noch 
nicht ganz erreicht. Bei den größeren Anlagenleistungen kommen im Rahmen des MAP nur 
noch Hackschnitzelfeuerungen zum Einsatz. Deren Betrieb wäre unter den hier angenom-
menen Rahmenbedingungen auch ohne Förderung bereits wirtschaftlich gewesen.  

Generell kann festgehalten werden, dass sich der Kostenabstand zum Heizöl-Vergleichs-
system mit steigender Anlagenleistung (und damit mit steigendem Brennstoffverbrauch) ver-
bessert. Das liegt daran, dass bei Heizölfeuerungen der Anteil der Brennstoffkosten an den 
Gesamtkosten mit zunehmender Anlagenleistung von 63 % (15 kW) über 72 % (35 kW) bis 
auf 78 % (70 kW) zunimmt, so dass die kostengünstigeren Holzbrennstoffe zunehmend zur 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit beitragen können.  

Der Anteil der Förderung an den Wärmegestehungskosten war im Betrachtungszeitraum 
2004 bis 2005 relativ gering. Er schwankt zwischen 3,2 % (35 kW Scheitholz) und 7,1 % 
(70 kW Hackschnitzel). Bei den kleinen Anlagenleistungen war er mit 5,1 % (15 kW Scheit-
holzkessel) und 4,8 % (15 kW Pelletkessel) etwa gleich hoch. 
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Abbildung 50: Wärmegestehungskosten der Referenz-Biomasseanlagen und Förderung durch 
das MAP. Brennstoffpreise hier: Mittelwerte 2004 bis 2005 (vgl. Tabelle 10) 



 90

Berechnung auf Basis aktueller Brennstoffpreise. Für eine Beurteilung der derzeitigen 
Kostensituation wurde eine zusätzliche Berechnung der Wärmegestehungskosten auf Basis 
der aktuellen Brennstoffpreise (Preisbasis Juli 2006, vgl. Tabelle 10) durchgeführt. Aufgrund 
der vermuteten Konstanz bei den Anschaffungs- und Errichtungskosten für die Anlagen (vgl. 
Kapitel 4.2) blieben alle anderen Annahmen in dieser Berechnung konstant, das gilt hier ver-
einfachend auch für die Förderbeträge, die ebenfalls auf dem Niveau des Zeitraumes 2004-
2005 gehalten wurden20.  

Die Ergebnisse in Abbildung 51 zeigen, dass sich die Konkurrenzfähigkeit der Biomasse-
feuerungen wegen des fortgesetzten Ölpreisanstiegs und trotz der ebenfalls eingetretenen 
Biomassepreissteigerungen weiter verbessert hat. Inzwischen kann auch bei kleineren 
Scheitholzfeuerungen von Kostengleichheit mit Heizölfeuerungen ausgegangen werden. 
Lediglich bei den kleineren Pelletkesseln ist weiterhin ein Kostennachteil gegeben, der auch 
durch die Förderzuschüsse nicht kompensiert werden kann. Insgesamt hat die Erhöhung der 
Brennstoffpreise aber auch auf breiter Front zu einer Wärmekostensteigerung geführt. Diese 
fällt bei den Biomassefeuerungen mit maximal 0,7 ct/kWh noch wesentlich moderater aus als 
bei Heizölfeuerungen (einheitlich 1,7 ct/kWh). 
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Abbildung 51: Wärmegestehungskosten der Referenz-Biomasseanlagen und Förderung durch 
das MAP. Brennstoffpreise Juli 2006 (vgl. Tabelle 10).  

                                                 

20 automatisch beschickte Anlagen: 60 €/kW (mind. 1.700 €), handbeschickte Anlagen: 50 €/kW (mind. 
1.500 €) 
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Trotz dieser in jüngster Zeit für die Biomasse günstigen Kostenentwicklung sollte jedoch 
nicht übersehen werden, dass Holzfeuerungen für den Betreiber mit verschiedenen nicht-
monetären Nachteilen gegenüber Heizöl verbunden sind, die sich hemmend auf die weitere 
Entwicklung dieser Energienutzung auswirken. Vor allem der hohe Bedienungsaufwand bei 
Scheitholz- aber auch bei Hackschnitzelkesseln ist hier zu nennen. Insbesondere ist hierzu 
das bei Scheitholzkesseln erforderliche Herantragen des Brennstoffs und im Winter das täg-
liche händische Beschicken sowie die auch bei Hackschnitzelfeuerungen etwa wöchentlich 
erforderliche Aschebehälterentleerung und die ggf. notwendige Wärmetauscherreinigung zu 
nennen. Hinzu kommt bei Anlagen mit Wärmespeicher die ständig erforderliche Überwa-
chung des Wärmevorrates zur Feststellung des nächsten Beschickungszeitpunktes.  

Derartige Komforteinbußen lassen sich nur schwer in einer Wärmegestehungskosten-
berechnung berücksichtigen. Daher wurde hier auch auf einen Kostenansatz für die anfal-
lende Arbeit verzichtet. Hinzu kommen weitere Hemmnisse wie die großen erforderlichen 
Lagerräume (die hier als gegeben vorausgesetzt wurden) oder der bei Scheitholz nicht ge-
gebene automatische Betrieb während einer Abwesenheit des Betreibers, was oftmals dazu 
führt, dass weitere Feuerungen (z. B. Heizöl) betriebsbereit gehalten werden. Auch sind bei 
Hackschnitzelfeuerungen für das Befüllen des Austragssilos weitere Maschinen und Geräte 
erforderlich, die hier nicht in Anrechnung gebracht wurden.  

Förderanteil an der Investitionssumme. Ein wesentliches Hemmnis stellt aber auch der 
deutlich höhere Investitionsbedarf für Biomassefeuerungen dar, insbesondere bei Miet-
immobilien, bei denen der Investor nicht direkt von den niedrigeren verbrauchsgebundenen 
Kosten profitiert. Bei kleinen und mittleren Pelletfeuerungen ist dieser Investitionsbedarf etwa 
doppelt so hoch wie bei Heizölfeuerungen (Abbildung 52). Der Anteil der Förderung an den 
Investitionskosten liegt zwischen 10,2 % (15 kW Pellets) und 17,0 % (70 kW Hackschnitzel) 
und damit auf einem ähnlichen Niveau, wie im vorhergehenden Evaluierungszeitraum (Jan. 
02 bis Aug. 04, vgl. Evaluierung 2004). Bei allen Biomassefeuerungen ist somit eine deutlich 
breitere Kapitalgrundlage erforderlich, um von den hier errechneten, teilweise langfristig ein-
tretenden Kostenvorteilen im Laufe der Nutzungsdauer profitieren zu können. Auch diese 
Gesichtspunkte sind bei der Beurteilung der Förderwürdigkeit eines Energienutzungs-
verfahrens zu berücksichtigen.  
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Abbildung 52: Spez. Investitionskosten der Referenz-Biomasseanlagen und Förderung durch 
das MAP. 

Kosten bei Pelletöfen mit Wassertasche. Für Pelletöfen ist ein Kostenvergleich mit Hack-
schnitzel-, Scheitholz- oder Pelletkesseln wegen der kaum gegebenen Leistungsüber-
lappung schwierig. Außerdem ist auch die Datenbasis für Pellet-Kaminöfen mit Wasser-
taschen deutlich geringer. Da die geförderten Anlagen relativ einheitlich bei einer Nenn-
wärmeleistung von 10 kW liegen (vgl. Kapitel 4.1.3.5, Abbildung 36), wurde die Wirtschaft-
lichkeit ausschließlich für diese spezielle Leistung berechnet. Das heißt, dass alle Datensät-
ze zu Anlagen mit weniger oder mehr als 10 kW Leistung bei der Mittelwertbildung der spezi-
fischen Kosten für die Feuerung, Peripherie und Montage nicht berücksichtigt wurden. We-
gen der zudem hier besonders hohen Streuung der Einzelwerte (vor allem für Peripherie und 
Montage) sind die Berechnungen, die auf diesen Mittelwerten basieren, besonders vorsichtig 
zu interpretieren. Die Verwendung eines Wärmespeichers wurde in der Berechnung nicht 
angenommen, da dieses Bauteil in der Stichprobe nur selten vorkam (vgl. Kapitel 4.1.3.3).  

Die Förderung von 100 € je Kilowatt Leistung macht etwa 13 % der Gesamtinvestition aus 
(Abbildung 53, links). Die Förderung reduziert die Wärmegestehungskosten um ca. 
0,5 ct/kWh (Abbildung 53, rechts). Damit bleiben die Wärmegestehungskosten aber noch 
oberhalb der Kosten, die bei einer vergleichbaren Heizölfeuerung auftreten. Das liegt unter 
anderem auch daran, dass die Pelletpreise (hier: Sackware) mit ca. 230 €/t um 30 % höher 
angenommen wurden als für lose angelieferte Pellets.  

Wenn anstelle der mittleren Brennstoffpreise von 2004-2005 die aktuellen Preise (Juli 2006) 
angenommen werden (vgl. Tabelle 10), liegen die Wärmegestehungskosten bei diesen Be-
rechnungen für eine 10-kW-Pelletfeuerung mit 11,4 ct/kWh leicht unterhalb der Kosten einer 
vergleichbaren Heizölfeuerung (11,6 ct/kWh).  
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Abbildung 53: Investitions- und Wärmegestehungskosten eines Pelletofens mit Wassertasche, 
verglichen mit einer Heizölfeuerung (Preisbasis: 2004-2005) 

4.5 Förderprogramme der Bundesländer 
Eine Erklärung für die regional unterschiedliche Verbreitung biomassebefeuerter Heizkessel 
könnten auch die Förderungen der Länder sein, die zum einen den Kauf eines biomasse-
befeuerten Kessels attraktiver machen, andererseits aber auch zum Bekanntheitsgrad dieser 
Technologie beitragen. Im Anhang sind die derzeit gültigen Förderprogramme der Bundes-
länder zusammenfassend dargestellt.  

Für natürliche Personen werden in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern (nur Wohn-
gebäude die älter als 25 Jahre sind und mindestens 3 Wohnungen umfassen), Bremen, 
Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein und 
Thüringen Förderungen für kleine Biomasseanlagen angeboten. Für die Attraktivität der Pro-
gramme ist insbesondere relevant, ob die Landesprogramme mit dem MAP kumulierbar sind. 
Eine Kumulierung wird allerdings in vielen Fällen ausgeschlossen bzw. sind Förderhöchst-
grenzen gesetzt, die nicht überschritten werden dürfen. 

4.6 Expertenbefragung 
Die Befragung von Multiplikatoren im Bereich der kleinen Biomassefeuerungen erfolgte im 
Rahmen einer Veranstaltung am TFZ, in der ca. 50 Teilnehmer aus dem Bereich der Herstel-
ler, Planer, Forschung, Verbände, Vertrieb, Umweltbehörden sowie der Kaminkehrerinnung 
vertreten waren (10. Sitzung des Arbeitskreis Holzfeuerung am TFZ in Straubing). Die Fra-
gen wurden gemeinsam durchgesprochen und einzeln beantwortet. Der Interviewleitfaden 
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war gegenüber der Befragung im Jahr 2004 unverändert. Im Folgenden werden die Ergeb-
nisse vorgestellt.  

Das Marktanreizprogramm war unter den Befragten gut bis sehr gut bekannt, keinem der 
Befragten war es unbekannt. Auch die Bekanntheit unter den Fachleuten (Planer, ausfüh-
rende Firmen) und den Nutzern des Programms wurde als gut eingeschätzt. Viele Hersteller 
werben mit der Förderfähigkeit ihrer Anlagen und tragen so zur weiteren Bekanntmachung 
des Programms bei. Zur Steigerung der Bekanntheit wurden die Verbesserung der Informa-
tion über das Internet, eine Bekanntmachung des Programms über Massenmedien sowie die 
bessere Information des Handwerks vorgeschlagen.  

Das Marktanreizprogramm wurde von der großen Mehrzahl der Befragten als angemessen 
hinsichtlich Höhe der Förderung und der Förderkonditionen angesehen. Entsprechend 
sprach sich auch eine Mehrheit für die Beibehaltung der Fördersätze für handbeschickte und 
automatisch beschickte Anlagen aus. Jeweils ein Fünftel der Befragten wünscht eine höhere 
Förderung der automatisch beschickten Anlagen und eine geringere Förderung der handbe-
schickten Anlagen. Hier kommt der Wunsch nach einer stärkeren Differenzierung entspre-
chend der Anlagentechnik zum Ausdruck. Als wesentlicher Grund für den Verzicht auf die 
Inanspruchnahme des Programms wurden der Kauf kostengünstiger, aber nicht förderfähiger 
Kessel und Zeitmangel genannt.  

Die wesentlichen technischen Entwicklungen werden von den Befragten übereinstimmend 
mit der Einschätzung in Kapitel 4.1 gesehen. Da die Kesselanlagen insgesamt bereits ein 
hohes technisches Niveau erreicht haben, betreffen die Weiterentwicklungen der letzten Jah-
re lediglich Detailverbesserungen, wie Regelung und Verbesserung des Bedienkomforts. 
Insbesondere für den Bereich der Lambda-Regelung wurde ein direkter Zusammenhang mit 
dem Marktanreizprogramm gesehen: Nach Auffassung der Befragten hat hier das Marktan-
reizprogramm mit seinen Förderkriterien zu einer stärkeren Verbreitung dieser Technologie 
beigetragen. Auch durch die übrigen Förderkriterien bestand ein direkter Anreiz für die Her-
steller, ihre Technik so weiterzuentwickeln, dass die Anlagen diesen Förderkriterien entspre-
chen. Damit werden die wesentlichen Einflüsse des Marktanreizprogramms in der Verbesse-
rung des Wirkungsgrades und der Minderung der Emissionen gesehen. Als wesentlicher 
Einfluss für die weitere technische Entwicklung werden die zukünftig erwarteten Anforderun-
gen an die Schadstoffemissionen z.B. infolge der bevorstehenden Novellierung der 1. 
BImSchV gesehen.  

Nach Einschätzung der Befragten hat das Marktanreizprogramm eine deutliche Wirkung auf 
die Investitionsentscheidung der Anwender. Es ist entweder Auslöser für eine Investition 
oder bewirkt eine Anpassung des Investitionszeitpunktes.  Hierbei ist es sowohl möglich, 
dass eine Investition vorgezogen wird um die Förderung in Anspruch zu nehmen, als auch 
dass eine Investition verzögert wird, weil der Förderbescheid noch nicht vorliegt. Hinsichtlich 
der Auswirkungen des Programms auf die Angebotsseite sind sich die Befragten einig, dass 
das Marktvolumen merklich gesteigert wurde und durch das Programm auch positive Be-
schäftigungseffekte bewirkt wurden. Diese Einschätzungen können als fundiert angesehen 
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werden, da unter den Befragten ein großer Anteil von Vertretern der Hersteller war. Ein Ein-
fluss auf die Anlagenkosten wurde von den Befragten jedoch übereinstimmend nicht gese-
hen. 

Insgesamt wurde das Programm überwiegend als positiv und angemessen beurteilt. Für die 
zukünftige Ausrichtung des Programms wurde aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen für 
fossile Energieträger jedoch die Förderbedürftigkeit einzelner Anlagentypen in Frage gestellt. 
Eine Anpassung der Fördersätze sollte jedoch stufenweise erfolgen, um verstärkte Vorzieh-
effekte zu vermeiden.  

4.7 Zusammenfassung 
Der Markt für Biomassekessel bis zu einer Leistung von 100 kW ist in den vergangenen Jah-
ren kontinuierlich gewachsen. Insbesondere bei den Pelletkesseln konnte mit 75 % Wachs-
tum von 2004 auf 2005 ein hoher Anstieg beobachtet werden. Sowohl das Angebot an Kes-
seln in unterschiedlichen Leistungsklassen wie auch das Angebot an Brennstoffen (insbe-
sondere Pellets) hat sich weiter erhöht. Auch die technische Entwicklung der Feuerungsan-
lagen wurde weiter vorangetrieben und es traten vor allem beim Bedienungskomfort sowie 
beim Schadstoffausstoß Verbesserungen ein. Letztere sind auch auf die Vorgaben des MAP 
zurückzuführen.  

Die Entwicklung wird aber auch stark von ausländischen Einflüssen geprägt, zumal nur 37 % 
der hier geförderten Anlagen von deutschen Herstellern stammen. Bei den Scheitholz-, Pel-
let- und Hackschnitzelkesseln werden mehr als die Hälfte aller Feuerungen von öster-
reichischen Herstellern geliefert, wie die Auswertung von 1000 repräsentativ ausgewählten 
Originalunterlagen zum MAP zeigt. In etwa einem Drittel (29 %) aller Fälle handelt es sich 
um Anlagen für Neubauten, überwiegend werden aber Altanlagen (z. B. bestehende Heizöl-
kessel) ersetzt. Dabei werden bei automatisch beschickten Anlagen in weniger als der Hälfte 
aller Fälle Wärmespeicher eingebaut, wobei das spezifische Speichervolumen bei Hack-
schnitzelfeuerungen mit 29 l/kW am geringsten ist. Bei den Schadstoffemissionen – gemes-
sen an den Werten der Typenprüfungsmessungen – zeigt sich eine meist ausgeglichene 
Verteilung der geförderten Anlagen, allerdings ist bei Holzhackschnitzelkesseln (beim Koh-
lenmonoxidausstoß) und bei Scheitholzkesseln (beim Gesamtstaubausstoß) eine positive 
Häufung der "saubersten" Anlagen festzustellen, so dass insgesamt davon auszugehen ist, 
dass aus dem förderfähigen Anlagenspektrum tendenziell eher die besseren Technologien 
ausgewählt wurden.  

Kostensenkungen konnten für die Anlagen über den (relativ kurzen) Betrachtungszeitraum 
nicht nachgewiesen werden. Bei den Brennstoffpreisen zeigt sich vielmehr eine auch für die 
Biomasse steigende Tendenz, allerdings hat der Abstand zum fossilen Vergleichsbrennstoff 
Heizöl stark zugenommen.  

Aus den Auswertungen der 1000-Anlagen-Stichprobe wurden die Funktionen der von der 
Nennwärmeleistung abhängigen Kosten für die Heizanlage, Montage, Peripherie sowie ggf. 
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Raumaustrag und Pufferspeicher abgeleitet, um für die vier geförderten Gruppen "Scheit-
holzkessel", "Hackschnitzelkessel", "Pelletkessel" und "Pelletöfen mit Wassertaschen" Wirt-
schaftlichkeitsberechnungen durchführen zu können. Die Rentabilität kleiner Holzfeuerungen 
hat sich gegenüber Heizölkesseln deutlich verbessert. Nur noch für kleine Pelletkessel 
(15 kW) wären demnach beim heutigen Preisstand Förderzuschüsse für das Erreichen der 
Wirtschaftlichkeitsschwelle erforderlich. Insbesondere bei den größeren Holzhackschnitzel-
anlagen sind die mittleren spezifischen Wärmegestehungskosten derzeit auch ohne Förde-
rung günstiger als bei Heizölanlagen. Voraussichtlich werden aber sowohl die Preise fossiler 
wie auch biogener Brennstoffe in absehbarer Zukunft deutlich schwanken, mit der Folge, 
dass die Preisrelation von biogenen und fossilen Brennstoffen nicht konstant, sondern dau-
ernden Veränderungen unterworfen ist. Damit lassen sich für jene Referenzsysteme, die 
derzeit gegenüber fossilen Kesseln nur knapp wirtschaftlich sind, auch keine eindeutigen 
Aussagen zu ihrer langfristigen Wirtschaftlichkeit treffen. Um dieses beim Anlagenbetreiber 
verbleibende Risiko zu mindern, sollte in diesen Fällen die Förderung weiter aufrechterhalten 
werden, obwohl kurzfristig eine knappe Wirtschaftlichkeit gegeben ist. Dabei handelt es sich 
insbesondere um alle Kessel bis zu einer thermischen Leistung von 30 kW. 

Allerdings treten bei den verwendeten Kostenfunktionen für die Anlagen und Anlagenkompo-
nenten durchweg sehr hohe Streuungsbreiten auf, so dass die Berechnung der Wärme-
gestehungskosten mit einer großen Unsicherheit behaftet ist und die Ergebnisse lediglich als 
grobe Mittelwerte anzusehen sind. Hinzu kommt, dass Holzfeuerungen für den Betreiber mit 
verschiedenen nicht-monetären Nachteilen gegenüber Heizöl verbunden sind, die sich 
hemmend auf die weitere Entwicklung dieser Energienutzung auswirken (z. B. allgemeine 
Komforteinbußen, hoher Handarbeitsanteil, Reinigungs- und Überwachungsaufwendungen, 
Lagerraumbedarf, zum Teil kein Betrieb bei Abwesenheit, teilweise erforderliche Maschinen 
und Geräte für Umschlagprozesse etc.).  

Ein wesentliches Hemmnis stellt aber auch der deutlich höhere Investitionsbedarf für Bio-
massefeuerungen dar, der beispielsweise bei kleinen und mittleren Pelletfeuerungen etwa 
doppelt so hoch ist wie bei Heizölfeuerungen. Da bei allen Biomassefeuerungen somit eine 
deutlich breitere Kapitalgrundlage erforderlich ist, kann es sinnvoll sein, dieses Hemmnis und 
zugleich die vorgenannten nichtmonetären Nachteile auch dann durch eine Förderung zu 
kompensieren, wenn die Wärmegestehungskosten im Durchschnitt nicht über denen einer 
Heizölfeuerung liegen. Insbesondere bei Scheitholz- und Pelletkesseln erscheint es daher 
weiterhin sinnvoll, eine maßvolle Bezuschussung aufrecht zu erhalten, zumal sich das MAP 
nach Aussage der hier befragten Hersteller und Anbieter trotz der geringen Förderhöhe nach 
wie vor vertriebsfördernd auswirkt.  

Angesichts der derzeit anstehenden Überarbeitung der 1. Bundes-Immissionsschutzverord-
nung (1.BImSchV) und der erwarteten Verschärfung der Emissionsgrenzwerte bleibt der 
Druck zur Weiterentwicklung von Technologien für die energetische Holznutzung bestehen. 
Insbesondere kann es zukünftig sinnvoll und erforderlich werden, dass auch in Kleinfeuerun-
gen unter bestimmten Bedingungen sekundäre Abgasreinigungstechniken eingesetzt werden 
(z. B. filternde oder elektrostatische Abscheider, Abgaskondensationsanlagen). Da derartige 
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Techniken jedoch neben den zusätzlichen Investitionen auch erhöhte Betriebskosten (War-
tung, Stromverbrauch) nach sich ziehen, kann damit die Rentabilität der Holzbrenn-
stoffnutzung deutlich eingeschränkt sein. Hier könnten spezielle Förderanreize die serienrei-
fe Entwicklung und Markteinführung solcher innovativer und umweltfreundlicher Technolo-
gien stimulieren.  
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5 Biomasse über 100 kW Wärmeleistung 
Neben den in Kapitel 4 behandelten Anlagen bis 100 kW Nennwärmeleistung werden über 
das Marktanreizprogramm auch Biomasseanlagen über 100 kW Nennwärmeleistung geför-
dert, di in diesem Kapitel behandelt werden. Während kleine Anlagen über Investitionskos-
tenzuschüsse gefördert werden, erhalten die Antragsteller für den Bau größerer Anlagen 
vergünstigte Darlehen der KfW, teilweise ergänzt um einen Teilschulderlass. Da sich des 
Weiteren bei den größeren Anlagen die Einsatzbedingungen für Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen durch das EEG gänzlich anders darstellen als für reine Biomasseheiz-
werke, werden diese im Folgenden getrennt behandelt. 

5.1 Marktentwicklung 

5.1.1 Thermische Nutzung 
Holzkessel mit einer Leistung von mehr als 100 kWth werden weiterhin überwiegend zur 
Wärmeversorgung großer Objekte im kommunalen Bereich eingesetzt. Dabei handelt es sich 
in vielen Fällen um die Versorgung eines einzelnen Gebäudes oder um die Wärmelieferung 
an wenige, nah beieinander liegende Gebäude bzw. Verbraucher über ein kleines Nahwär-
menetz. Die entsprechenden Wärmenetze weisen in der Regel Trassenlängen von wenigen 
Hundert Metern auf. 

Die Auswertung der KfW-Daten über die im Untersuchungszeitraum geförderten großen Bio-
massekessel zeigt, dass die Leistung der Kessel in mehr als 83 % der Fälle weniger als 
500 kW beträgt (Abbildung 54). Dies ist durchaus repräsentativ für den gesamten Markt, da 
eine ähnliche Häufigkeitsverteilung auch in den diversen Förderprogrammen der Länder zu 
beobachten ist (z.B. EnergieHolz-Programm Baden-Württemberg). Die Zahl der über die 
KfW geförderten wirklich großen Heizzentralen mit Kesseln, die mehr als 1 MW thermische 
Leistung aufweisen, ist im Vergleich dazu mit 16 Projekten (2,5 % Anteil) sehr gering. Projek-
te ohne Nahwärmenetz kommen überdies häufiger vor als Wärmeversorgungen, bei denen 
die Wärme an mehrere Gebäude verteilt wird. 

Trotz der mit zunehmender Leistung rasch abnehmenden Stückzahlen liegt die kumulierte 
Leistung pro Leistungsklasse ausgehend von einem mittleren Wert in der kleinsten Klasse 
bei den darüber liegenden Leistungsklassen merklich höher. Bei den Systemen, die ohne 
Nahwärmenetz betrieben werden, erreicht sie in den Leistungsklassen oberhalb von 200 kW 
gleich bleibend etwas mehr als 40 MW, während Systeme mit Nahwärmenetz ein ausge-
prägtes Maximum in der Klasse 200 bis 500 kW von rund 33 MW aufweisen (Abbildung 55). 
Die gesamte thermische Leistung aller Heizwerke, die in den Jahren 2004 und 2005 über die 
KfW gefördert wurden, beläuft sich auf 242 MW. 
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Abbildung 54: Verteilung der im MAP geförderten großen Biomassekessel auf die Leistungs-
klassen. Datenbasis erstreckt sich über die Jahre 2004 und 2005. 

 

Abbildung 55: Kumulierte installierte Leistung pro Leistungsklasse der von der KfW geförder-
ten Holzkessel. Datenbasis 2004 und 2005. 

Die Nachfrage nach Holzkesseln ist im Jahr 2005 gegenüber dem Vorjahr offensichtlich 
deutlich angestiegen, wie die Daten der KfW nahe legen. Genauere Zahlen dazu sind im 
Abschnitt 5.4 zu finden. Diese Entwicklung korreliert mit den seit Anfang 2005 stark gestie-
genen Ölpreisen. 

Bei der Durchschnittsleistung der Holzkessel ist im betrachteten Zeitraum eine gewisse Än-
derung festzustellen (Tabelle 12). In den drei Leistungsklassen, die das Intervall von 100 bis 
1.000 kW umfassen, gibt es zwischen den Jahren 2004 und 2005 praktisch keinen Unter-
schied beim Durchschnittswert. In der Gruppe der kleinsten sowie der Kessel von 500 – 
1000 kW geht der Anteil der Leistungsklasse an der pro Jahr installierten Summenleistung 
im Jahr 2005 allerdings etwas zurück. Dagegen ist in der größten Leistungsklasse beim Mit-
telwert und beim Leistungsanteil ein deutlicher Sprung nach oben festzustellen. Dies ist der 
wesentliche Grund für den Anstieg des Gesamtmittelwertes um 13 % zwischen 2004 und 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

100-200 200-500 500-1000 >1000

Leistungsklassen [Grenzen in kW]

A
nz

ah
l H

ol
zk

es
se

l

ohne NW mit NW

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

100-200 200-500 500-1000 >1000

Leistungsklassen [Grenzen in kW]

K
um

ul
ie

rt
e 

Le
is

tu
ng

 [k
W

]

ohne NW mit NW



 100

2005. Auf Grund der geringen Stückzahl der größten Kessel kann daraus jedoch noch kein 
eindeutiger Trend abgeleitet werden. 

Tabelle 12: Mittelwerte der installierten Leistung in kWth und Anteile an der jährlich instal-
lierten Summenleistung der im MAP geförderten großen Holzkessel nach Leis-
tungsklassen und Jahr. 

 

Eine Bewertung der Marktentwicklung insgesamt zeigt, dass die Zahl der Holzheizwerke 
zwar zunimmt und diese in steigendem Maße zur Wärmeversorgung beitragen, jedoch weist 
der Markt bei weitem nicht die Dynamik auf, die im Stromsektor zu beobachten ist. 

5.1.2 Kraft-Wärme-Kopplung 
Seit der Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes im August 2004 ist die Förderung 
der gekoppelten Strom- und Wärmeerzeugung aus Holz mit Hilfe der Verbrennung von 
Hackschnitzeln auf eine neue Grundlage gestellt worden, da die Vergütungssätze für Strom 
aus Biomasse deutlich angehoben wurden. Parallel dazu besteht weiterhin die Möglichkeit, 
aus dem Marktanreizprogramm zinsverbilligte Darlehen sowie einen Teilschulderlass bei der 
Errichtung von Holzheizkraftwerken in Anspruch zu nehmen. 

Insgesamt entwickelte sich jedoch der Markt für die Holzheizkraftwerke in den Jahren 2004 
und 2005 sehr verhalten. Von einem Boom vergleichbar mit Biogas kann in diesem Markt-
segment nicht die Rede sein. Da bei Kraft-Wärme-Kopplung mit Holzverbrennung die Wir-
kungsgrade der Stromerzeugung deutlich geringer sind als bei der Verwertung von Biogas 
(Abschnitt 5.2), verschiebt sich das Verhältnis von erzeugter Wärme- zu Strommenge deut-
lich zugunsten der Wärme. Die niedrige Stromkennzahl im Falle der Holz-KWK ist außerdem 
der Grund dafür, dass zum Erreichen eines rentablen Betriebs neben dem Strom auch die 
Wärme möglichst komplett abgesetzt werden muss. Das heißt, die Realisierung von Holz-
heizkraftwerken erfordert immer das Vorhandensein eines vergleichsweise großen Wärme-
bedarfs, der häufig erst mit erheblichem Aufwand über Nahwärmenetze erschlossen werden 
muss. Durch den Bau möglichst vieler solcher Nahwärmenetze wäre es möglich, den Markt 
für Holzheizkraftwerke deutlich auszuweiten. 

Insgesamt 37 Holzheizkraftwerke wurden in den Jahren 2004 und 2005 über das Marktan-
reizprogramm gefördert. Dies ist nur ein Bruchteil der Anzahl der Holzheizwerke (knapp 
6 %). Das entsprechende Investitionsvolumen weist jedoch eine vollkommen andere Relati-
on auf: mit € 61,5 Mio. wurde trotz der geringen Stückzahlen mehr als die Hälfte des Markt-

Gesamt
Pmittel [kW] Anteil Pges Pmittel [kW] Anteil Pges Pmittel [kW]

100-200 147,8 19,8% 152,5 17,6% 151,1
200-500 349,5 30,5% 336,7 30,6% 340,1
500-1000 745,7 32,5% 745,6 25,7% 745,6
>1000 2.475,0 14,4% 3.700,6 25,1% 3.394,2
Gesamtergebnis 350,8 397,3 383,2

2004 2005
Leistungsklasse [kW]
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volumens der Heizwerke (€ 118 Mio.) umgesetzt. Die Statistik legt zunächst nahe, dass auch 
der KWK-Markt in 2005 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gewachsen ist. Diese Entwicklung 
spiegelt sich allerdings bei der Analyse von Länderprogrammen, wie z.B. dem EnergieHolz-
Programm in Baden-Württemberg, nicht wider. Dort lagen die Installationszahlen 2004 deut-
lich höher als 2005. 

Die thermische Leistung der über das MAP geförderten Holzheizkraftwerke lag insgesamt 
bei 68 MW, wobei 2004 nur 2 MW in Betrieb gingen. Die Leistungsbandbreite der 37 geför-
derten Biomasse-KWK-Anlagen erstreckt sich von 9 kWel bis 1.500 kWel. Dem entspricht auf 
der thermischen Seite ein Leistungsintervall von 20 kWth bis 9.000 kWth. Die jeweiligen mittle-
ren Leistungen wurden für vier verschiedene Leistungsklassen der elektrischen Leistung 
errechnet (Tabelle 13). Da im Jahr 2004 nur fünf geförderte Anlagen in Betrieb gingen, er-
folgt bei der Mittelwertbildung keine Aufteilung auf die beiden Jahre. 

Tabelle 13: Mittelwerte der elektrischen und thermischen Leistungen in kW der geförderten 
Biomasse-KWK-Anlagen nach Leistungsklassen der elektrischen Leistung. 

 

Am häufigsten ist die Leistungsklasse 100 – 500 kWel mit 25 Anlagen vertreten (Anteil 68 %), 
während die übrigen Leistungsklassen fünf oder weniger Anlagen umfassen. 

Ergänzend zu den Leistungsmittelwerten und der Anzahl der Systeme zeigt Tabelle 13 auch 
die mittlere Stromkennzahl, die durch Division der elektrischen und der thermischen Leistung 
gebildet wird. Erstaunlicherweise sind die aus den KfW-Daten errechneten Stromkennzahlen 
in der kleinsten Leistungsklasse am größten und umgekehrt. Auf Grund der technischen Ei-
genschaften der für Holzheizkraftwerke einsetzbaren Aggregate müsste hier genau das ent-
gegengesetzte Ergebnis zu beobachten sein (Abschnitt 5.2). Möglicherweise sind die in 
Tabelle 13 dokumentierten Zahlen ein Beleg dafür, dass die technischen Daten der über das 
MAP geförderten KWK-Anlagen nicht genau genug erfasst wurden. 

Obwohl in der Leistungsklasse 100 bis 500 kW mehr als fünfmal so viele Anlagen wie ober-
halb der Grenze von 1000 kW gefördert wurden, verhalten sich die pro Klasse kumulierten 
thermischen Leistungen entgegengesetzt. 31,5 MWth bei den leistungsstärksten Systemen 
stehen 25,8 MWth im Intervall 100 bis 500 kW gegenüber (Abbildung 56). Der Vergleich der 
kumulierten elektrischen Leistungen fällt dagegen zugunsten der kleineren Leistungsklasse 
aus: Bis 500 kW sind es 7 MWel im Vergleich zu 5,7 MWel bei den größten Projekten. Die 

Leistungsklasse Pel [kW] Mittelwert Pel Mittelwert Pth Anzahl SK
0-100 61,8 214,0 5 0,29
100-500 280,0 1.032,6 25 0,27
500-1000 641,7 3.109,3 3 0,21
>1000 1.425,0 7.875,0 4 0,18
Gesamtergebnis 403,6 1.830,1 37 0,22
SK = Stromkennzahl (Pel/Pth)
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kleinste Leistungsklasse spielt nur eine marginale Rolle, doch auch die Leistungsklasse 500 
bis 1.000 kW fällt mit ihrem Beitrag zur gesamten installierten Leistung deutlich ab. 

Abbildung 56: Kumulierte elektrische und thermische Leistung pro Leistungsklasse der von 
der KfW geförderten Holzheizkraftwerke. Datenbasis 2004 und 2005. 

5.1.3 Nahwärmenetze 
Beim Bau der geförderten 632 Holzheizwerke wurden insgesamt 84,7 km Nahwärmetrasse 
verlegt. Rein rechnerisch entfallen demnach 134 m Nahwärmetrasse auf jedes Holzheiz-
werk. Die Analyse der Systeme mit Nahwärme auf der Grundlage von Klassen der Rohrlei-
tungslänge mit einer Intervallbreite von jeweils 100 m zeigt, dass die Klassen bis 400 m am 
häufigsten vorkommen. Allerdings ist beim Merkmal Rohrleitungslänge eine deutlich stärkere 
Streuung festzustellen als beim Merkmal Nennleistung. Auf einzelne, vergleichsweise aus-
gedehnte Wärmenetze (Länge bis zu 6 km) entfällt ein großer Teil der insgesamt geförderten 
Rohrlänge (Buschmann 2006). 

Für Heizkraftwerke liegen keine Angaben darüber vor, ob eine Wärmeverteilung über Nah-
wärmenetze erfolgt und wie groß ggf. die Netze sind, da Nahwärmenetze von KWK-Anlagen 
nicht Bestandteil der MAP-Förderung sind. 

Berücksichtigt man, dass bei der Nahwärmeversorgung ausgedehnter Siedlungsgebiete 
Trassenlängen im Bereich von einigen Kilometern erforderlich sind, sind die oben genannten 
134 m pro Heizzentrale ein sehr geringer Wert. Andererseits stagniert die in Deutschland 
verfügbare Trassenlänge von Nah- und Fernwärmenetzen auf dem derzeitigen Wert von 
rund 18.700 km, der Zuwachs liegt allenfalls bei 100 km/a. Insofern machen die durch das 
MAP induzierten Nahwärmetrassen einen beträchtlichen Teil des insgesamt bescheidenen 
Wachstums aus. 
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5.2 Technische Entwicklung 

5.2.1 Thermische Nutzung 
Die Techniken im Bereich der thermischen Biomassenutzung im Leistungsbereich über 
100 kW sind im Vergleich zu KWK-Techniken weitgehend ausgereift. Dennoch lassen sich 
einige interessante Entwicklungsperspektiven für bestimmte technische Komponenten und 
Anwendungsgebiete identifizieren. Insgesamt existiert bei den betrachteten Technologien ein 
großer Anbietermarkt mit einem relativ breiten Spektrum an unterschiedlichen Anlagenkon-
zepten. Ein relevanter Teil der Anlagen kommt aus dem Ausland (Österreich, Schweiz, 
Schweden). Diese Länder spielen bei thermischen Biomassetechnologien eine große Rolle 
und betreiben teilweise Technologieentwicklung unter besonderer Berücksichtigung der Be-
sonderheiten des deutschen Marktes. Graduelle Verbesserungen der bestehenden Anlagen-
konzepte erfolgen insbesondere im Bereich der Regelungstechnik, der Rauchgasreinigung 
sowie auf dem Gebiet der gestuften Verbrennung. Dies ist eine kontinuierliche technische 
Entwicklung, die seit einigen Jahren anhält. Ein Sonderproblem bei der thermischen Nutzung 
von Biomasse betrifft die Tatsache, dass die Brennstoffe durch unterschiedliche Eigenschaf-
ten und Materialzusammensetzungen gekennzeichnet sind. Anlagenkonzepte müssen daher 
sehr projektspezifisch entwickelt werden (z. B. braucht man für feuchte Brennstoffe andere 
Kessel als für trockene Hackschnitzel) und dabei müssen häufig relativ komplexe technische 
Fragestellungen beantwortet werden. 

Generell bedingt die Struktur des Marktes (starke Konkurrenz unter den Herstellern), dass 
sich die Hersteller in einem permanenten Entwicklungsprozess befinden. Das MAP hat die-
sen Markt mit angestoßen und hat damit Hersteller dazu motiviert, ihre Produkte weiterzu-
entwickeln. Ein weiterer wichtiger Faktor für die Qualität und die Zuverlässigkeit von Holz-
heizwerken sind Ingenieurbüros, die für die Auslegung und Planung von Anlagen verantwort-
lich zeichnen. Um vor allem auf dieser Ebene einheitliche und gute Qualitätsstandards zu 
erzielen, haben Fachleute aus Baden-Württemberg, Bayern, der Schweiz und Österreich den 
Leitfaden „Qualitätsmanagement Holzheizwerke“ erarbeitet, in dem grenzüberschreitend 
Qualitätskriterien entwickelt wurden. Das QM-System steht seit Frühjahr 2004 Planern und 
Betreibern von Holzheizwerken zur Verfügung. Mittlerweile ist in Deutschland als weiteres 
Bundesland Rheinland-Pfalz dem Qualitätsmanagement Holzheizwerke beigetreten. 

Das Qualitätsmanagement richtet sich weniger an die großen Ingenieurbüros, die schon lan-
ge entsprechende Anlagen planen und somit auf eine reichhaltige Erfahrung zurückgreifen 
können. Dort werden die Qualitätskriterien vom Inhalt her schon seit einiger Zeit angewandt. 
Wirksam ist der Leitfaden vielmehr bei den Ingenieurbüros, die neu in das Gebiet der Holz-
heizungen einsteigen. Von diesen wird das QM insgesamt dankbar angenommen und führt 
damit zu einer Angleichung der realisierten technischen Standards. Auch Handwerksbetrie-
be, die vor allem kleinere Heizwerke bis maximal 200 kW (z.B. für Hotels) planen und aus-
führen, sind Nutznießer des QM-Systems. 
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Ein wichtiges Thema bei Holzheizwerken ist darüber hinaus die Rauchgasreinigung. Für 
Holzkessel über 500 kWth stehen dafür effektive Elektro- und Gewebefilter zur Entstaubung 
zur Verfügung. Ein Problem sind dagegen die Holzkessel mit kleineren Leistungen. Die Fil-
tertechnik ist bislang noch nicht richtig in den Leistungsbereich unter 500 kW vorgedrungen 
oder die Filter sind, falls es auf dem Markt welche gibt, vergleichsweise teuer und technisch 
häufig unzuverlässig. Somit steht für das größte Marktsegment, die Kessel von 100 bis 
500 kWth, praktisch noch keine Komponente für eine effektive Rauchgasreinigung, sprich 
Entstaubung zur Verfügung. In diesem Punkt besteht noch einiger Entwicklungsbedarf (Bunk 
2006). 

5.2.2 Kraft-Wärme-Kopplung 
Die am längsten zur Verfügung stehende Technik für die Stromerzeugung aus fester Bio-
masse sind Dampfkraftprozesse. Dazu wird das Holz in einer Dampfkesselanlage verbrannt. 
Anschließend erfolgt die Entspannung des Dampfes in einem Dampfmotor oder in einer 
Dampfturbine zum Antrieb des Generators. 

Von der Anwendung in der Geothermie her kommend, wurden in den letzten Jahren ver-
mehrt ORC-Turbinen (Organic Rankine Cycle) zur Stromerzeugung aus Holz eingesetzt. 
ORC-Turbinen sind im Prinzip Dampfturbinen, die jedoch nicht mit Wasserdampf, sondern 
mit einem organischen Fluid arbeiten, das ohne Druck schon bei niedrigeren Temperaturen 
verdampft. Der drucklose Betrieb hat den großen Vorteil, dass ORC-Anlagen nicht nach den 
Regeln der Dampfkesselverordnung ausgelegt und deshalb nicht ständig überwacht werden 
müssen. Weniger (teures) Personal wird für den Betrieb benötigt. Die Technik der ORC-
Turbine konnte im Wesentlichen von der Geothermie auf den Einsatz bei Holzverbrennung 
übertragen werden. Anpassungen waren lediglich im Detail notwendig. Entsprechend kon-
zentriert sich die technische Entwicklung auf die weitere Optimierung der Anwendung mit 
fester Biomasse. 

Eine ganz neue Technik zur Stromerzeugung aus Holz befindet sich derzeit an der Schwelle 
zum Markteintritt. Es handelt sich um Stirlingmotoren, deren Wärmetauscher in den heißen 
Rauchgasstrom eines Holzhackschnitzelkessels integriert werden. Um dieses Ziel zu errei-
chen, war die Entwicklung von Wärmetauschern notwendig, die sich nicht ständig durch die 
im Rauchgas eines Holzkessels befindlichen Partikel zusetzen. Derzeit befinden sich Stir-
lingmaschinen mit 35 und 70 kWel in der Phase der Markteinführung. Wenn sich diese Ma-
schinen in der Praxis bewähren, kann die Stromerzeugung aus Holz auch im kleinen Leis-
tungsbereich umgesetzt werden. 

Die wesentlichen Impulse für die beschriebene technische Entwicklung gehen allerdings vom 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) aus. Das MAP hat dagegen in diesem Bereich nur eine 
sekundäre Bedeutung, da über die Stromvergütungen des EEG eine deutlich höhere Förde-
rung gewährt wird. 
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Ein gemeinsames Merkmal aller Umwandlungstechniken für die Stromerzeugung aus fester 
Biomasse ist ein im Vergleich zur Stromerzeugung aus Biogas vergleichsweise geringer 
Stromwirkungsgrad (Abbildung 57). Eine Ausnahme bilden allenfalls Dampfturbinen mit einer 
Leistung von 10 MWel und mehr, die vorzugsweise in den mit Abfallholz betriebenen Holz-
kraftwerken zum Einsatz kommen. Die Wirkungsgrade bei der Stromerzeugung können in 
diesen Fällen im Bereich von 30 % und teilweise darüber liegen (Pel = 20 MW). 

Abbildung 57: Leistungsbereiche und typische Wirkungsgrade der Umwandlungstechniken für 
die Kraft-Wärme-Kopplung bei Holzverbrennung. 

Bewegt man sich dagegen in dem häufig anzutreffenden Leistungsbereich zwischen 50 kWel 
und 2 MWel, wird Strom mit einem Wirkungsgrad von 9 – 16 % produziert. Diese Wirkungs-
grade liegen deutlich unter denen von Motor-Blockheizkraftwerken, die mit Erdgas oder Bio-
gas betrieben werden können. Es ergeben sich typische Anwendungsbereiche für die unter-
schiedlichen Technologien. Der Stirlingmotor ist vorzugsweise für Leistungen von 10 bis 
höchstens 150 kWel geeignet, wobei es für die genannten Leistungsgrenzen derzeit noch 
keine auf dem Markt erhältlichen Maschinen gibt. Der vorzugsweise Einsatzbereich des 
Dampfmotors beginnt dagegen bei 150 kWel und erstreckt sich bis rund 1.000 kW. ORC-
Turbinen sind am besten geeignet für Leistungen von 500 bis 2.000 kWel. Während der Ein-
satz von Dampfturbinen unter 1.500 kWel nicht sinnvoll ist, können diese bei höheren Leis-
tungen ihre Vorteile ausspielen (Abbildung 57). 

Die Stromkennzahlen der genannten Aggregate (Verhältnis der elektrischen zur thermischen 
Nennleistung) liegen bei den Stirlingmaschinen üblicherweise bei 0,12. Bei den Dampfmoto-
ren sind Werte von 0,12 bis 0,14 möglich, während ORC-Turbinen auf Grund etwas höherer 
Wirkungsgrade eine Stromkennzahl von 0,18 bis 0,2 erreichen. Lediglich Dampfturbinen lie-
gen darüber, wobei mit steigender Leistung der Dampfturbine der Stromwirkungsgrad deut-
lich nach oben geht. Die hier genannten Kennzahlen unterscheiden sich deutlich von den in 
Tabelle 13 genannten Werten. 

Der Einsatz einer aufwändigeren Rauchgasbehandlung mit Filtern (Elektro- oder Gewebefil-
ter) ist bei Holz-KWK-Anlagen in der Regel kein Problem, da die eingesetzten Holzkessel 
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selbst bei den kleinsten Anlagen schon so groß sind, dass dafür zum einen effektive Filter-
technik zur Verfügung steht und zum anderen ein Filter im Vergleich zu den gesamten Inves-
titionskosten der Anlage auch bezahlbar ist. 

5.2.3 Nahwärmenetze 
Nahwärmenetze, die drucklos und mit Temperaturen unter 100ºC betrieben werden, sind 
eine ausgereifte Technik, die heute bereits einen hohen Entwicklungsstand erreicht hat. 
Beim Betrieb von Nahwärmenetzen ist es generell von Bedeutung, eine möglichst niedrige 
Rücklauftemperatur zu erreichen. Niedrige Rücklauftemperaturen sind jedoch in erster Linie 
von der Auslegung und der Betriebsweise des Netzes und der Übergabestationen abhängig 
und nicht von der Art der Wärmeerzeugung in der Heizzentrale. 

5.3 Kostenentwicklung 

5.3.1 Thermische Nutzung 
Die über den gesamten Untersuchungszeitraum und über alle geförderten Systeme gemittel-
ten spezifischen Investitionskosten belaufen sich auf 475 €/kW, das gesamte Investitionsvo-
lumen erreichte rund € 118 Mio.. Da im genannten Mittelwert die Anlagen mit und ohne Nah-
wärmenetz enthalten sind, ist seine Aussagekraft sehr begrenzt. Auf Grund der zusätzlichen 
Kosten der Wärmeleitungen müssen Biomasseheizungen mit Wärmenetz deutlich teurer sein 
als solche ohne Wärmeverteilung. Tabelle 14 bestätigt im Großen und Ganzen diese An-
nahme, wobei jedoch gerade bei den am häufigsten installierten Kesseln (weniger als 
200 kW Leistung) für 2005 genau das umgekehrte Ergebnis zu beobachten ist. 

Tabelle 14: Mittlere spezifische Investitionskosten in €/kW nach Leistungsklassen und Jah-
ren, mit und ohne Nahwärme. 

 

Bezüglich der mit zunehmender Leistung zu beobachtenden Kostenentwicklung liefert die 
Auswertung keine eindeutigen Zahlen. Im Jahr 2004 werden die mittleren Investitionskosten 
bei den Systemen ohne Nahwärme mit steigender Leistung höher, während im Jahr darauf 
eine abnehmende Tendenz festzustellen ist, jedoch nicht durchgehend. Vergleicht man die 
Systeme mit Nahwärme, ist ebenfalls ein Anstieg der Kosten bei steigender Leistung zu be-
obachten. Allerdings ist in diesem Fall die Aussage noch unsicherer, da verschieden lange 

ohne NW mit NW ohne NW mit NW
100-200 328,2 498,5 518,3 483,4 469,5
200-500 341,0 735,0 350,5 526,1 449,5
500-1000 357,4 769,7 395,9 782,8 539,9
>1000 413,7 760,5 270,3 757,7 440,9
Gesamtergebnis 360,1 690,9 383,7 637,5 475,0

2004 2005 GesamtLeistungsklassen [kW]
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Wärmeleitungen sich in unterschiedlichem Maße auf die spezifischen Kosten pro kW Kessel-
leistung auswirken. 

Eine Abnahme der Kosten von einem Jahr zum anderen ist in den Fällen der reinen Objekt-
versorgung (ohne Nahwärme) ebenfalls nicht zu beobachten. In der kleinsten Leistungsklas-
se stiegen die Investitionskosten sogar um 58 %. Auch in den zwei Leistungsklassen darüber 
ist ein - allerdings geringer - Anstieg festzustellen. Lediglich in der höchsten Leistungsklasse, 
die jedoch die geringste Anzahl von geförderten Systemen umfasst, wurden die Anlagen 
2005 kostengünstiger. Über alle Leistungsklassen gemittelt stiegen die Kosten von 2004 bis 
2005 leicht um 6,5 %. 

Ein entsprechender Vergleich bei den Systemen mit Nahwärme macht wenig Sinn, da der 
Einfluss der Nahwärmenetze auf die spezifischen Kosten nicht eindeutig ermittelt werden 
kann (siehe Abschnitt 5.3.2). 

5.3.2 Transparenz und Belastbarkeit der Kostendaten für Holzkessel mit Nah-
wärmenetz 

Für die im MAP geförderten Biomasse-Nahwärmesysteme wurden im Förderverfahren die 
Investitionskosten von der KfW erhoben und dokumentiert. Diese Kostendaten liegen aller-
dings nicht aufgeschlüsselt nach den Systemkomponenten Holzkessel, Spitzenlastkessel 
und Nahwärmenetz oder den Bereichen Wärmeerzeugung sowie Wärmeverteilung vor. Auf-
grund unterschiedlicher Verbraucherstrukturen sind diese beiden Bereiche und die zugeord-
neten Kostenblöcke unabhängig voneinander, eine sinnvolle Beschreibung der Kosten in 
Abhängigkeit von einer Größe (Biomasse-Nennleistung oder Trassenlänge) ist zunächst 
nicht möglich. Deshalb wurde mit Hilfe einer Regressionsanalyse untersucht, ob sich die 
vorliegenden Investitionssummen der geförderten Projekte mit Hilfe der beiden verfügbaren 
Merkmale Nennleistung des Biomassekessels und geförderte Rohrleitungslänge den beiden 
Kostenblöcken Wärmeerzeugung sowie Wärmeverteilung und –übergabe plausibel zuordnen 
lassen (Buschmann 2006) und damit eine tiefergehende Analyse über die Kostenentwicklung 
von Systemen zur Nutzung fester Biomasse erlauben. 

Multiple Regression 
Bei einer Aufteilung der Investitionssummen auf die beiden Regressoren „geförderte Rohrlei-
tungslänge“ und „Biomasse-Nennleistung“ mittels einer bivariaten linearen Regression erge-
ben sich Kosten von 404 € pro gefördertem Rohrleitungsmeter und 466 € pro Kilowatt Bio-
masse-Nennwärmeleistung. Das angepasste Bestimmtheitsmaß beträgt 0,804, so dass etwa 
80% der Abweichungen vom Mittelwert mit dem gewählten Modell beschreibbar sind. Aller-
dings entstehen ein negativer konstanter Term und damit mit der Nennleistung progressiv 
ansteigende spezifische Investitionskosten. 
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Zweistufige, einfache Regression 
Als Alternative zur bivariaten Regression wurde zunächst aus Förderfällen von Biomassehei-
zungen ohne Wärmenetze eine Kostenfunktion für die Wärmeerzeugung in Abhängigkeit von 
der Biomasse-Nennleistung hergeleitet. Diese Kostenfunktion enthält einen konstanten Term 
von etwa 21.000 € je Anlage und zusätzlich Kosten von 290 € je Kilowatt Biomasse-
Nennleistung. Das gewählte Modell beschreibt die Investitionskosten der betrachteten Da-
tensätze nur zu etwa 54%, gleichwohl ist dies die beste Funktion, die auf Basis der verwen-
deten Daten gefunden werden kann. Alternative Modelle (potenziell, polynomisch, logarith-
misch) liefern keine bessere Beschreibung. Der jeweilige Funktionswert der Kosten für die 
Wärmeerzeugung wurde von den Investitionskosten aller Datensätze mit Wärmenetzen sub-
trahiert, um eine Abschätzung der Investitionskosten zu für Wärmeverteilung und –übergabe 
zu finden. Aus diesen Schätzwerten wurde durch eine erneute eindimensionale Regression 
(wobei die Konstante zu null gesetzt wird, da für alle wesentlichen Kosten eine Abhängigkeit 
von der Rohrleitungslänge unterstellt wird) ein Kostensatz von etwa 430 € je gefördertem 
Rohrleitungsmeter gefunden. 

Fazit 
Die multiple Regression über die Regressoren „geförderte Rohrleitungslänge“ und „Biomas-
se-Nennleistung“ ergibt ein vergleichsweise hohes Bestimmtheitsmaß. Allerdings erscheinen 
die fünfstellige negative Konstante und die daraus folgende progressive Kostenstruktur nicht 
plausibel, da im Allgemeinen von degressiven Kosten für Biomasse-Nahwärmesysteme aus-
gegangen wird. Auch mit alternativen funktionalen Ansätzen ergaben sich entweder ähnlich 
progressive Kostensätze oder deutlich geringere Bestimmtheitsmaße. Auf Basis der verfüg-
baren Daten konnte nicht geklärt werden, ob dieses Ergebnis auf realen typischen Anlagen-
konfigurationen (etwa ein steigender Anteil an Anlagen mit eigenem Heizhaus und deshalb 
hohen Baukosten oder aufwändigere Anlagentechnik mit steigender Nennleistung) oder auf 
inkonsistenten Daten basieren. Gründe für diese Inkonsistenzen könnten etwa unterschiedli-
che Bilanzierungsgrenzen für die Investitionssumme oder unterschiedliche Anteile der geför-
derten Rohrleitungslänge an der gebauten Trassenlänge sein21. 

Die zweistufige einfache Regression ergab eine etwas plausiblere Kostenstruktur, allerdings 
ein geringeres Bestimmtheitsmaß.  

Letztlich bleiben erhebliche Unsicherheiten bezüglich der spezifischen Investitionskosten, die 
nur mit Hilfe einer verbesserten Datengrundlage (Erfassung u. a. nach Komponenten aufge-
schlüsselter Investitionskosten und zusätzlich zur geförderten Rohrleitungslänge die gebaute 
Trassenlänge) ausgeräumt werden können. 

                                                 

21 Die Rohrleitungslänge eines Nahwärmenetzes ist die aufsummierte Länge aller Vorlauf- und Rück-
laufleitungen. Die Trassenlänge entspricht praktisch der gesamten Länge der beim Bau notwendi-
gen Leitungsgräben. Sie ist halb so groß wie die Rohrleitungslänge 
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5.3.3 Kraft-Wärme-Kopplung 
Strom- und Wärmeerzeugung aus fester Biomasse hat gegenüber der reinen Wärmeproduk-
tion technisch aufwändigere Systeme zur Folge, so dass die spezifischen Investitionskosten 
zwangsläufig höher liegen. Auf der Basis der Daten von insgesamt 37 geförderten KWK-
Systemen können die spezifischen Kosten dargestellt werden (Tabelle 15). 

Tabelle 15: Mittlere spezifische Investitionskosten in €/kW nach Leistungsklassen sowie 
bezogen auf die elektrische und thermische Nennleistung des KWK-Aggregats. 

Leistungsklasse Pel [kW] Bezogen auf Pel Bezogen auf Pth

0-100 3.396,0 980,7
100-500 4.446,6 1.205,6
500-1000 4.626,4 954,7
>1000 3.573,4 646,6
Gesamtergebnis 4.114,7 907,5  

Bezieht man die mittleren Investitionskosten auf den Mittelwert der elektrischen Leistung in 
jeder Leistungsklasse, ergeben sich daraus spezifische Kosten im Bereich zwischen 3.400 
und 4.600 €/kW. Es gibt keine eindeutige Tendenz, dass größere Systeme spezifisch kos-
tengünstiger werden. In den drei unteren Leistungsklassen ist stattdessen das Gegenteil zu 
beobachten. Erst die ganz großen Anlagen weisen wieder sinkende Kosten auf. Statistisch 
am besten abgesichert sind allerdings die Mittelwerte für die Leistungsklasse 100 bis 
500 kW, da in diese Klasse 25 der 37 geförderten Anlagen fallen. 

Da die thermischen Leistungen von Biomasse-Heizkraftwerken deutlich höher sind als die 
elektrischen, liegen die spezifischen Investitionskosten, sofern sie auf die thermische Leis-
tung bezogen werden, entsprechend niedriger. Das Verhältnis zwischen den in Tabelle 15 in 
der rechten Spalte stehenden Werten zu denen der mittleren Spalte ist gleich den Strom-
kennzahlen aus Tabelle 13. 

5.4 Antragszahlen, Bewilligungen und Förderung von Vorhaben 
Von den im Zeitraum zwischen 1.1.2004 und 31.12.2005 gestellten Förderanträgen erhielten 
669 große22 Anlagen zur Verbrennung von Biomasse eine Förderung. Damit bewegte sich 
die durchschnittliche jährliche Förderzahl auf mehr als doppelt so hohem Niveau wie in der 
Vorperiode 2002/2003. Es kam zusätzlich in 50 Fällen (7,5%) zu Stornierungen, das heißt, 
die Zusagen wurden im Nachhinein aufgrund geänderter Rahmenbedingungen vom Zuwen-
dungsgeber oder dem Antragsteller zurückgezogen. Die Zahl der abgelehnten Förderanträge 
in diesem Bereich ist nicht bekannt.  

                                                 

22 D.h. mit einer Nennwärmeleistung größer als 100 kW. 
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Abbildung 58: Verlauf der installierten Leistung nach Vertragsdatum. 

Das Volumen der ausgezahlten Darlehen betrug im Betrachtungszeitraum € 114,2 Mio. Im 
Durchschnitt über alle Anlagen deckten die vergebenen Darlehen 79 % der jeweiligen Inves-
tition ab. Bezogen auf das gesamte ausgelöste Investitionsvolumen wurden 64 % über diese 
Darlehen finanziert. 42 % der Darlehen flossen nach Bayern, gefolgt von Nordrhein-
Westfalen mit einem Anteil von 16 % und Baden-Württemberg mit 14 %. Selbst in den Stadt-
staaten Berlin und Hamburg wurden insgesamt vier Anlagen im Berichtszeitraum gefördert, 
während Bremen weiterhin leer ausging. 

In allen Förderfällen, die Holzheizwerke betreffen, werden Teilschulderlasse mit 60 €/kWth 
spezifisch je installiertem Kilowatt Nennwärmeleistung gewährt. Dazu kommen bei Heizwer-
ken mit Nahwärme Teilschulderlasse für das Netz zwischen 50 und 100 €/Trassenmeter. 
Weiterhin gibt es für KWK-Systeme eine Förderung in Höhe von 250 €/kWel. Die Teilschuld-
erlasse summieren sich über den Betrachtungszeitraum auf insgesamt € 19,0 Mio. Sie de-
cken im Durchschnitt über alle Anlagen 23,0 % der Investition ab. Der Anteil des gesamten 
Volumens der gewährten Teilschulderlässe bezogen auf das Volumen der gesamten ausge-
lösten Investitionen im Betrachtungszeitraum beträgt 9,5 %. Dieser gegenüber dem Durch-
schnitt des Teilschulderlass je Anlage deutlich niedrigere Wert erklärt sich aus der Begren-
zung des maximalen Teilschulderlasses je Anlage, die bei sehr großen Heizwerken und bei 
KWK schon im mittleren Leistungsbereich greift. 

38 % des Volumens der Teilschulderlässe flossen nach Bayern, gefolgt von Baden-
Württemberg mit 16 %. Die Abweichungen in der regionalen Verteilung gegenüber dem Kre-
ditvolumen ergeben sich aus unterschiedlichen durchschnittlichen Größen der geförderten 
Anlagen bei gleichzeitig unterschiedlichen spezifischen Investitionskosten je nach Größe. 
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Gut 36 % der Darlehensnehmer nahm die vollen drei möglichen tilgungsfreien Jahre in An-
spruch. Im Durchschnitt werden über alle Darlehen 1,67 tilgungsfreie Jahre gewährt. 

Setzt man den Zinsvorteil der gewährten Darlehen mit durchschnittlich einem Prozentpunkt 
gegenüber dem Marktzins an, so ergibt sich ein nominaler Zinsvorteil von € 11,091 Millionen. 
Zusammen mit den gewährten Teilschulderlässen (19,007 Mio. €) summiert sich die absolute 
Förderung von großen Biomassenanlagen im Betrachtungszeitraum auf € 30,097 Millionen, 
das sind 16,7 % des ausgelösten Investitionsvolumens. 

Abbildung 59: Verlauf der Anlagenzahl nach Vertragsdatum. 

Das mit den Zusagen verbundene Investitionsvolumen beträgt € 179,7 Mio. Noch im No-
vember / Dezember 2005 wurden Anträge mit einem Investitionsvolumen von € 48,7 Mio. 
gestellt, das sind über 33 % des Investitionsvolumens aller Anträge aus diesem Jahr. Sowohl 
die Antragszahl als auch das Investitionsvolumen haben im Jahr 2005 deutlich angezogen, 
was vermutlich durch die steigenden Ölpreise begründet ist. 

Die im Betrachtszeitraum beantragten und geförderten großen Biomasseanlagen haben ins-
gesamt eine Nennwärmeleistung von 310 MWth. Die Leistung wurde über den Betrachtungs-
zeitraum ungleichmäßig verteilt installiert, wobei im Jahr 2005 ein deutlicher Anstieg zu ver-
zeichnen war. Obwohl nur 4,3 % der Anlagen eine Nennwärmeleistung größer als 1 MWth 
besitzen, steht diese Größenklasse für 37 % der insgesamt installierten Leistung. Dagegen 
sind 45 % der Anlagen kleiner als 200 kWth, stellen aber nur 14,8 % der Leistung bereit. Die 
neu installierten Anlagen (ohne Kraft-Wärme-Kopplung) sind im Durchschnitt von 351 kWth 
auf 397 kWth Nennwärmeleistung angestiegen. Die insgesamt 37 Anlagen mit Kraft-Wärme-
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Kopplung sind meist bedeutend größer, vier Anlagen besitzen sogar mehr als 5 MWth Nenn-
wärmeleistung. 

Seit dem 1.1.2004 wird in Verbindung mit Biomassekesseln in Heizwerken auch die Errich-
tung von Nahwärmenetzen über vergünstigte Darlehen und Teilschulderlässe gefördert. Im 
Betrachtungszeitraum 2004 und 2005 wurden 273 Nahwärmenetze in Verbindung mit Bio-
masse gefördert, das sind 43 % aller in den ersten sieben Monaten geförderten Anlagen. Die 
Länge der geförderten Nahwärmenetze beträgt zusammen 84,7 km. 

Etwas mehr als 41 % der im Berichtszeitraum beantragten und geförderten Anlagen stehen 
in Bayern, gefolgt von Nordrhein-Westfalen (16,3 %) und Baden-Württemberg (13,9 %). 

Abbildung 60: In den Jahren 2004 und 2005 installierte thermische Leistung von Biomassean-
lagen größer 100 kWth pro Bundesland, bezogen auf die Waldfläche. 

Ein ganz anderes Ergebnis ergibt sich, wenn man die regionale Verteilung der installierten 
Leistung betrachtet. Berücksichtigt man bei dieser Analyse auch das regionale Potenzial an 
Brennstoffen und nimmt dafür als Indikator die Waldfläche, so verschiebt sich die Rangfolge 
der Bundesländer: Statt Bayern führt nun Schleswig-Holstein die Rangfolge mit 
64,2 kW/1000 ha Waldfläche an, an zweiter Stelle folgt Nordrhein-Westfalen mit 
49,8 kW/1000 ha Waldfläche und erst auf dem dritten Platz liegt Bayern, wo 48,4 kW pro 
1.000 ha Waldfläche zu verzeichnen sind (Abbildung 60). Selbst Thüringen liegt bei dieser 
Betrachtungsweise noch vor dem waldreichen Baden-Württemberg. 

Gut 30 % der Anlagen wird von Energieversorgern betrieben, was im Vergleich zum Unter-
suchungszeitraum 2002 bis Ende 2003 einen deutlichen Anstieg bedeutet. Die Energiewirt-
schaft dominiert ganz besonders bei den KWK-Anlagen, wo sie in 73 % der Fälle den Betrei-
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ber stellt, während der vergleichbare Wert bei den Heizwerken bei 29 % liegt. In der Holz 
verarbeitenden Industrie findet man etwas mehr als 10 % der geförderten Heizwerke und 
Heizkraftwerke. Weitere nennenswerte Betreibergruppen sind private Haushalte und öffentli-
che Einrichtungen. Ihr Anteil liegt bei knapp 9 % bzw. 8 %: Insgesamt stammen die Betreiber 
aus einer Vielzahl unterschiedlicher Branchen. 

Führend bei der Vergabe der Darlehen sind Genossenschaftsbanken mit etwas weniger als 
der Hälfte der geförderten Anlagen. Girozentralen folgen mit 27 % der Darlehensanzahl an 
zweiter Stelle. Andere Banktypen spielen bei der Vergabe praktisch keine Rolle. Auch das 
Kreditvolumen der Genossenschaftsbanken ist um einiges höher als der Girozentralen (38 % 
im Vergleich zu 30 % des gesamten Kreditvolumens). 

5.5 Wirtschaftlichkeitsberechnung 

5.5.1 Thermische Nutzung 

Auswahl der Referenzsysteme 
Die Auswahl der Referenzsysteme erfolgte mit dem Ziel, das Leistungsspektrum der Holz-
kessel der in den Jahren 2004 und 2005 geförderten Anlagen angemessen widerzuspiegeln. 
Wie bereits erwähnt, weisen 96 % der insgesamt 632 mit MAP-Mitteln unterstützten Biomas-
seheizwerke eine Leistung von weniger als 1.000 kWth auf und 83 % der Holzkessel sind 
sogar kleiner als 500 kWth. 

Die Referenzsysteme wurden als komplette Heizwerke konzipiert, d.h. sie bestehen aus ei-
nem Holzkessel, der die Grund- und Mittellast des Wärmebedarfs abdeckt sowie aus einem 
fossil befeuerten Spitzenlastkessel (Tabelle 16). Bei allen Holzkesseln wurde angenommen, 
dass die technisch aufwändigere Rostfeuerung eingebaut ist, was sich entsprechend auf die 
Investitionskosten auswirkt. Für die Spitzenlast ist Öl als Brennstoff vorgesehen. Weiterer 
Bestandteil der Heizzentrale ist ein Pufferspeicher, mit dem der Einsatz des Holzkessels 
besser an die stundenweise Schwankung des Wärmebedarfs angepasst werden kann. Die 
Folge davon sind höhere Volllaststunden und weniger Hoch- bzw. Abfahrvorgänge. 

Tabelle 16: Überblick über die Referenzsysteme zur Wirtschaftlichkeitsrechung für die ther-
mische Nutzung von Biomasse. 

A B C D

Wärmebedarf MWh/a 700 1.900 3.800 10.000

Leistung Holzkessel kW 150 400 800 2.000

Volumen Pufferspeicher m3 10 40 80 150

Leistung Spitzenkessel kW 450 1.000 2.000 5.000

Versorgungssituation Kommunale 
Gebäude

Kommunale 
Gebäude

Kommunale 
Gebäude

Gewerbe-
betrieb  
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Die Fälle A, B und C repräsentieren Heizzentralen zur Versorgung von öffentlichen oder an-
deren großen Gebäuden über ein kleines Nahwärmenetz. Die Netzlängen betragen jeweils 
wenige Hundert Meter. Der Fall D steht für die direkte Versorgung eines Gewerbebetriebs. 
Die komplette Liste der Parameter zur Beschreibung der Referenzsysteme kann der ausführ-
lichen Ergebnistabelle im Anhang entnommen werden. 

Die Wirtschaftlichkeitsrechnungen basieren auf der Annahme, dass der Holzkessel mit Un-
terstützung des Pufferspeichers 90% des gesamten Wärmebedarfs bereitstellt, während vom 
Spitzenkessel 10% geliefert werden. Einzige Ausnahme ist das System D, bei dem der Anteil 
des aus Holz gedeckten Wärmebedarfs 95% beträgt.  

Randbedingungen der Wirtschaftlichkeitsrechnung 
Die für die Referenzsysteme angesetzten Investitionskosten beziehen sich zu weiten Teilen 
auf Auswertungen der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (Bunk 2006) 
und orientieren sich außerdem an dem vom BMU herausgegebenen Leitfaden „Nutzung von 
Biomasse in Kommunen“ (BMU 2003). Außerdem wurden eigene Recherchen zur Bestim-
mung der Kosten herangezogen. Bei den Systemen A, B und C sind die Kosten für das 
Nahwärmenetz in den Investitionskosten berücksichtigt. Die Kosten für Baumaßnahmen in 
der Heizzentrale beruhen auf der Annahme, dass bei den Systemen A und B vorhandene 
Heizkeller ausgenutzt werden können, während bei C und D die Kosten für einen Neubau 
der Heizzentrale in die Rechnung eingingen. 

Unter die Betriebskosten fallen Instandhaltung (beim Holzkessel 3 % der Investitionskosten 
pro Jahr, für das Gesamtsystem im Mittel zwischen 1,6 und 2 % p.a.), Personal- und Verwal-
tungskosten sowie die Kosten für die Hilfsenergie (Hackschnitzelaustragung, Holzkesselge-
bläse, Pumpenstrom). Für alle genannten Kostenarten wurde ein jährlicher Preisanstieg be-
rücksichtigt, 0,5% p.a. bei Wartung und Instandhaltung sowie 1% p.a. bei Personal, Verwal-
tung und Hilfsenergie. 

Die Kosten für den regenerativen Brennstoff Holzhackschnitzel betragen zwischen 1,5 und 
1,8 ct/kWh. Der Wert orientiert sich an dem von CARMEN veröffentlichten Mittelwert des 
Hackschnitzelpreises.23 Bei den kleinen Holzkesseln gehen die höheren Hackschnitzelpreise 
in die Wirtschaftlichkeitsrechnung ein und umgekehrt. Das hat seinen Grund darin, dass klei-
ne Kessel aus technischen Gründen im Allgemeinen einen qualitativ besseren Brennstoff 
benötigen als große Kessel. Auch für die Hackschnitzel wird eine Preissteigerung von 0,3 % 
jährlich veranschlagt. Das Heizöl für den Spitzenlastkessel beziehungsweise für das konven-
tionelle Vergleichssystem kostet zwischen 0,46 und 0,49 €/Liter24. Die angenommene Preis-
steigerungsrate dafür beträgt 1 % pro Jahr. 

                                                 

23 http://www.carmen-ev.de/dt/energie/bezugsquellen/hackschnipreise.html 

24 Lt. Auskunft eines Stuttgarter Heizölhändlers, Mai 2006. 
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Die Wirtschaftlichkeitsrechnung erfolgt mit der Kapitalwertmethode, wobei ein Kalkulations-
zinsfuß von 6 % und eine Nutzungsdauer von 20 Jahren veranschlagt werden. 

Die Vergleichsrechnung mit den konventionellen fossilen Heizungssystemen basiert auf der 
Annahme, dass jedes versorgte Objekt einen eigenen Ölkessel hat, aus dem es mit Wärme 
versorgt wird. Die anlegbaren Wärmekosten wurden aus Gründen der Vereinfachung mit der 
Annuitätenmethode ermittelt. Ein Anstieg der Betriebs und Brennstoffkosten (Heizöl) über 
den Zeitraum der 20-jährigen Nutzungsdauer ging deshalb nicht in die Rechnung ein. 

Ergebnisse 
Die Wärmegestehungskosten der betreffenden Referenzanlagen bewegen sich zwischen 
77,7 €/MWh beim kleinsten System und 40,2 €/MWh beim größten (Abbildung 61). Schnitt-
stelle für die Kostenberechnung ist die Übergabestation bei Nahwärmeversorgung bzw. der 
Ausgang des Heizwerks. Die Förderung durch das MAP mit Teilschulderlass für Kessel und 
ggf. Nahwärmenetz sowie zinsverbilligtem Darlehen und tilgungsfreien Jahren reduziert die 
Wärmekosten zwischen 1,2 €/MWh (Holzkessel 2.000 kW) und 3,5 €/MWh (Holzkessel 
150 kW). 
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Abbildung 61: Wärmegestehungskosten von Holzheizwerken unter Berücksichtigung der För-
derung durch das Marktanreizprogramm. 

Die Wirtschaftlichkeitsrechnung der beiden kleineren Referenzanlagen mit Holzkesseln von 
150 kW und 400 kW umfasst jeweils Varianten mit und ohne Elektrofilter. Dabei wird zu-
nächst außer Acht gelassen, dass die Filtertechnik für Kessel mit einer Leistung deutlich un-
ter 500 kW derzeit technisch noch nicht ausgereift ist (siehe Abschnitt 5.2). Ziel des Ver-
gleichs ist, den Einfluss des Einbaus von hochwirksamen Staubfiltern auf die Wärmegeste-
hungskosten zu ermitteln. Beim Kessel mit 400 kW erhöhen sich die Wärmegestehungskos-
ten um gut 3 €/MWh, beim kleineren Holzkessel (150 kW) würde ein Elektrofilter die Wärme 
um mehr als 4 €/MWh verteuern. 

Ein Vergleich der Wärmekosten der Biomasseheizwerke mit den anlegbaren Wärmekosten 
zeigt, dass auf Grund der stark gestiegenen Heizölpreise die Wärme aus Holz bei allen Sys-



 116

temen über 150 kW kostengünstiger ist als die Wärme aus konventionellen Heizungsanlagen 
auf Heizölbasis (Abbildung 62). Lediglich das kleinste System weist unter den genannten 
Randbedingungen höhere Wärmekosten auf als vergleichbare konventionelle Ölkessel. Da-
bei ist jedoch zu berücksichtigen, dass dieser Vergleich sehr schnell anders ausfallen kann, 
sobald sich die Randbedingungen verschieben. Ist es möglich, preisgünstigere Hackschnit-
zel einzusetzen (1,5 statt 1,8 ct/kWh), sinkt der Wärmepreis des Heizwerks mit 150-kW-
Holzkessel um rund 3,5 €/MWh. Gibt es dagegen beim Heizöl einen vergleichbaren Preis-
schub nach oben wie in den Jahren 2004 und 2005, steigen die Wärmekosten der konventi-
onellen Systeme schnell um 10 €/MWh und mehr. 

Abbildung 62: Vergleich der Wärmegestehungskosten von Biomasseheizwerken ohne MAP-
Förderung mit den Kosten konventioneller Vergleichssysteme (Heizöl). 

Anmerkung 
Die Wärmegestehungskosten von Holzheizwerken mit mehr als 100 kW Leistung liegen teil-
weise deutlich über den Wärmekosten kleiner Hackschnitzelsysteme mit 70 kW (siehe Kapi-
tel 4.4.2). Der Grund dafür sind die unterschiedlich angenommenen Rahmenbedingungen, 
wie sie sich typischerweise in Abhängigkeit von der Anlagengröße einstellen. Die hier darge-
stellten großen Holzkessel sind Bestandteil von kompletten Heizzentralen mit Spitzenlast-
kessel einschließlich kleiner Nahwärmenetze zur Verteilung der Wärme. Diese Komponenten 
sind alle in den zugrunde gelegten Kosten enthalten, ebenso wie ggf. notwendige Baumaß-
nahmen (Umbau oder Neubau Heizhaus). Außerdem erfolgt der Betrieb dieser Heizzentralen 
unter anderen Gesichtspunkten (zuverlässige Wärmeversorgung eines Gebäudeensembles 
als Dienstleistung), was sich in den Betriebskosten niederschlägt. 
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5.5.2 Kraft-Wärme-Kopplung 

Auswahl der Referenzsysteme 
Ein grundlegender Aspekt bei der Auswahl der Referenzsysteme war der Einsatz von Bio-
masse-KWK-Anlagen in Verbindung mit Nahwärmeversorgung. Ergänzend wurde versucht, 
das Leistungsspektrum der im MAP geförderten Anlagen abzudecken. Insgesamt vier ver-
schiedene Referenzsysteme mit unterschiedlich strukturierten Versorgungsgebieten im Be-
reich der Wärme gingen in die Wirtschaftlichkeitsrechnung ein. Die komplette Liste der Pa-
rameter zur Beschreibung der Referenzsysteme Kraft-Wärme-Kopplung kann der ausführli-
chen Ergebnistabelle im Anhang entnommen werden. 

System A: Nahwärmeversorgung eines Neubaugebiets, das aus insgesamt 40 Einfamilien-, 
Reihen- und Doppelhäusern sowie einem Kindergarten besteht. Ergänzend kommen dazu 
10 Wohngebäude aus dem Bestand sowie eine Schule. Die Aufsiedlungszeit im Neubauge-
biet beträgt drei Jahre, ebenso werden die Bestandsgebäude innerhalb von drei Jahren an 
das Nahwärmenetz angeschlossen, während die Schule von Beginn an über Nahwärme ver-
sorgt wird. Während der Laufzeit von 20 Jahren erfolgt eine Verbesserung der Wärmedäm-
mung bei Schule und Bestandsgebäuden. Demzufolge sinkt der Wärmebedarf kontinuierlich 
(linear) vom 11. bis zum 20. Jahr ab. Die Strom- und Wärmeerzeugung erfolgt in einer ei-
gens erbauten Heizzentrale mit einem KWK-Aggregat bestehend aus Holzkessel und integ-
riertem Stirlingmotor. 

System B: Nahwärmeversorgung eines Ortsteils einer Landgemeinde mit rund 1.000 Ein-
wohnern. Der Gebäudebestand (315 Gebäude) setzt sich zu 98 % aus Ein- und Zweifamili-
enhäusern zusammen. Es gibt kein Gewerbegebiet und nur sehr wenige öffentliche Gebäu-
de. Der Anschlussgrad an das Nahwärmenetz beträgt zu Betriebsbeginn 25 %, steigt dann 
kontinuierlich innerhalb von sechs Jahren auf 60% an und erreicht nach 20 Jahren schließ-
lich 75 %. Infolge sukzessive durchgeführter Wärmedämmmaßnahmen nimmt der kumulierte 
Wärmebedarf des gesamten Gebäudebestands pro Jahr um 1 % bezogen auf den Anfangs-
wert ab. Diese Entwicklung überlagert sich mit dem zunehmenden Anschlussgrad. Die 
Strom- und Wärmeerzeugung erfolgt in einer neu errichteten Heizzentrale mit Holzkessel 
und integriertem Stirlingmotor. 

System C: Nahwärmeversorgung einer Wohnblocksiedlung in einer Großstadt. Angeschlos-
sen sind insgesamt 24 Wohnblocks, die nahezu 1.400 Wohneinheiten umfassen. Die Ein-
wohnerzahl beträgt rund 2.900. Die während der 60er Jahre errichteten Wohnblocks werden 
vor Anschluss an das Nahwärmenetz grundlegend saniert und der Wärmedämmstandard 
wesentlich verbessert. Die Heizzentrale befindet sich im bereits vorhandenen Heizkeller ei-
nes großen Schulzentrums, das ebenfalls einen Anschluss an das Nahwärmenetz erhält. Der 
Anschlussgrad beträgt praktisch von Betriebsbeginn an 100 %. Auf Grund der vorher durch-
geführten Sanierungsmaßnahmen sinkt der Wärmebedarf nachher nicht mehr. Die Strom- 
und Wärmeerzeugung erfolgt ebenfalls mit Holzkessel und Stirlingmotor. 
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System D: Nahwärmeversorgung eines Ortsteils einer mittleren Stadt mit gut 5.000 Einwoh-
nern. Der Ort umfasst etwa 1.000 Wohngebäude, wovon 87 % Einfamilien- und Reihenhäu-
ser sind. Nur 1% der Gebäude sind größere Wohnblocks, der Rest kleine Mehrfamilienhäu-
ser. Ergänzend kommt ein ausgedehntes Gewerbegebiet dazu, das weiter anwächst. Öffent-
liche Gebäude gibt es vergleichsweise wenige. Der Anschlussgrad an das Nahwärmenetz 
entwickelt sich in gleichem Maße wie bei System B. Der Einfluss sukzessiver Wärmedämm-
maßnahmen wird dagegen etwas höher angesetzt: Der Wärmebedarf des gesamten Be-
stands sinkt in 20 Jahren kontinuierlich auf 75 % des Anfangswertes ab. Der Neubau der 
Heizzentrale für die Nahwärmeversorgung wird im Gewerbegebiet errichtet. Die Anlagen-
technik umfasst einen großen Holzhackschnitzelkessel und eine ORC-Turbine (Organic 
Rankine Cycle) zur Stromerzeugung. 

Randbedingungen der Wirtschaftlichkeitsrechnung 
Die Kostendaten zur Ermittlung der für die Referenzsysteme notwendigen Investitionen be-
ziehen sich teilweise auf ausgeführte Projekte sowie auf Werte aus der Literatur. Die übrigen 
Randbedingungen wie Betriebskosten sowie die finanzmathematischen Randbedingungen 
entsprechen denen im Abschnitt 5.5.1 „Thermische Nutzung“. Bei den Kosten für die Holz-
hackschnitzel wurden abweichend von der Analyse bei den Heizwerken Werte zwischen 
1,8 ct/kWh (System A) und 2,8 ct/kWh (Systeme C und D) zugrunde gelegt. Die in der Wirt-
schaftlichkeitsrechnung berücksichtigen EEG-Vergütungen beziehen sich auf das Inbetrieb-
nahmejahr 2006. 

Ergebnisse 
Zur Berechnung der Stromgestehungskosten von KWK-Anlagen müssen Annahmen über die 
anlegbaren Wärmeerlöse getroffen werden. In den vier untersuchten Fällen orientieren sich 
die Wärmeerlöse an den jeweiligen Randbedingungen im Versorgungsgebiet sowie an den 
Wärmekosten von konventionellen fossilen Vergleichssystemen (Abbildung 63). Die höchs-
ten Wärmeerlöse können bei der Wärmeversorgung der Landgemeinde (System B) ange-
setzt werden, während die niedrigsten Werte charakteristisch für die Versorgung der großen 
Wohnblocks (System C) sind. 

Eine grundlegende Tendenz ist, dass die Stromgestehungskosten mit zunehmender Größe 
und Leistung der Systeme abnehmen. Dies gilt jedoch nicht durchgängig, da die geringsten 
Stromkosten bei der Wärmeversorgung der kompakten Großstadtsiedlung mit Wohnblocks 
und Schulzentrum (System C) zu beobachten sind. Hier macht sich vorteilhaft bemerkbar, 
dass nahezu genauso viel Wärme verteilt wird wie bei System B, jedoch über ein deutlich 
kürzeres Nahwärmenetz. 
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Abbildung 63: Vergleich der Stromgestehungskosten von Biomasse-KWK unter Berücksichti-
gung der MAP-Förderung mit der EEG Vergütung. Darstellung des Parameters 
„anlegbare Wärmeerlöse“. 

Die Stromgestehungskosten von D liegen ebenfalls deutlich unter den EEG-
Vergütungssätzen, was bedeutet, dass Nahwärmeversorgung auch bei ausgedehnten Net-
zen (Netzlänge 22 km) und eher niedrigen Wirkungsgraden bei der Stromerzeugung (ORC-
Turbine: 15 %) rentabel gestaltet werden kann, sofern die in der Konzeptstudie angenom-
menen Anschlussgrade an das Nahwärmenetz erreicht werden. 

Das einzige System, das unter den zugrunde gelegten Randbedingungen nicht wirtschaftlich 
arbeitet, ist die Versorgung des Neubaugebiets einschließlich Schule und Bestandsgebäu-
den (A). Bei mittleren Wärmeerlösen von 92 €/MWh ist auch die MAP-Förderung nicht aus-
reichend, um die Rentabilität zu erreichen, obwohl sich die Förderung in diesem Fall relativ 
gesehen am stärksten auswirkt. 

5.6 Förderprogramme der Bundesländer 
Die Nutzung biogener Festbrennstoffe zur Wärmeerzeugung wie auch zur gekoppelten 
Strom- und Wärmeerzeugung wird sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene ge-
fördert. Sowohl im MAP (Förderung von Anlagen über 100 kW, auch kombinierte Wärme- 
und Stromerzeugung) als auch in den Förderprogrammen der Bundesländer stehen dabei 
Projekte nahe oder an der Wettbewerbsschwelle im Vordergrund. Daneben fördern einzelne 
Länder auch Pilotvorhaben als Initialprojekte. 

Die in der Anlage dokumentierten Förderprogramme (kein Anspruch auf Vollständigkeit) 
wurden vom Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende 
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Rohstoffe (TFZ Straubing) zusammengestellt. Ein Vergleich der Fördermaßnahmen der Län-
der ermöglicht nicht immer eine Trennung zwischen "kleinen" und "großen" Biomasse-
Anlagen. Die in der Anlage zusammengestellten Fördermaßnahmen berücksichtigen deshalb 
nicht nur "große" Investitionen. 

Fast alle Bundesländer haben ein Förderprogramm für die Biomasse bzw. die Bioenergie 
allgemein aufgelegt. Teilweise sind die Programme speziell auf die Biomasse zugeschnitten 
oder Biomasse ist ein Teil der Förderung erneuerbarer Energien. Auffallend ist, dass in vie-
len Bundesländern die Programme zum Jahresende 2006 auslaufen und teilweise (zum Zeit-
punkt der Recherche) keine Mittel mehr für neue Projekte zur Verfügung standen. 

In nahezu allen Programmen ist eine Kumulierung mit anderen Förderungen möglich. Aus-
nahmen hierzu sind andere Landesprogramme. Meist darf der Subventionswert aller staatli-
chen Mittel einen bestimmten Prozentsatz (in der Regel 30 %) der förderfähigen Kosten nicht 
überschreiten. Ausnahme sind einige ostdeutsche Bundesländer wo ein Förderanteil bis 
50 % oder gar 60 % (Mecklenburg-Vorpommern) möglich ist. 

Mit Ausnahme von Schleswig-Holstein gibt es in allen Bundesländern zusätzlich noch Agrar-
förder- oder Zuschussprogramme (AFP bzw. AZP), die speziell auf den einzelnen landwirt-
schaftlichen Betrieb abzielen. In diesen Programmen ist die Errichtung von großen Biomas-
seanlagen eingeschlossen. Eine Kumulierung mit anderen Förderprogrammen ist dabei je-
doch immer ausgeschlossen. 

5.7 Zusammenfassung 
Im Betrachtungszeitraum wurden 669 große Biomassekessel mit einer Gesamtnennwärme-
leistung von 310 MW gefördert. Davon sind 632 Anlagen oder 242 MWth reine Heizwerke, 
wobei nur 2,5 % der Holzkessel eine thermische Leistung von mehr als 1 MW aufweisen. Die 
restlichen 68 MWth (22 % der Gesamtleistung) entfallen auf lediglich 37 Holzheizkraftwerke. 
Deutlich mehr als ein Drittel der Gesamtwärmeleistung wird trotz der niedrigen Stückzahl in 
Anlagen größer als 1 MWth dargestellt. 

Dominierend ist mittlerweile die Anwendung in der Betreibergruppe der Energieversorger. 
Die potenziell wichtige Gruppe der öffentlichen Einrichtungen sind als Anwender bisher noch 
nicht stark vertreten, obwohl die Antragsberechtigung im MAP bereits am 1.1.2004 begann. 

Die im MAP gewährten zinsgünstigen Darlehen entfalten in Zeiten niedriger Marktzinsen nur 
eine geringe Förderwirkung. Wichtiger sind die darüber hinaus gewährten Zuschüsse in 
Form des Erlasses eines Teils der Darlehensschuld. In den letzten Jahren war der stetig 
steigende Ölpreis ein weiteres wesentliches Argument für Investitionen in thermische Bio-
masseanlagen, was sich ganz besonders während des Jahres 2005 ausgewirkt hat. Der Öl-
preis ist mittlerweile so hoch, dass Heizwerke mit mehr als 150 kW Kesselleistung zur Errei-
chung der Wirtschaftlichkeit unter den gegenwärtigen Randbedingungen keiner weiteren 
Förderung bedürfen. 
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Das zum 1. August 2004 novellierte EEG hat die Rahmenbedingungen für die Stromerzeu-
gung aus Biomasse wesentlich verbessert. Trotzdem war die Nachfrage nach Holzheizkraft-
werken nicht so hoch, wie dies vielfach erwartet wurde. Heizkraftwerke können bei Vorhan-
densein eines ausreichenden, einfach zu erschließenden Wärmebedarfs zum großen Teil 
auch ohne die MAP-Förderung wirtschaftlich betrieben werden. Die Erschließung von Wär-
meverbrauchern im Siedlungsbereich (Nahwärmenetze im Gebäudebestand und u. U. auch 
in Neubaugebieten) ist jedoch nicht einfach und der wirtschaftliche Erfolg der KWK-Anlage 
sehr stark von der Entwicklung des Anschlussgrades abhängig. Es ist daher zu empfehlen, 
die Förderung des Baus von Nahwärmenetzen deutlich zu verstärken und den Anschluss 
von Gebäuden an Netze, in denen überwiegend regenerativ erzeugte Wärme verteilt wird, 
als neuen Fördertatbestand aufzunehmen. 

Die geförderten Anlagen sind sehr ungleichmäßig über Deutschland verteilt. Eine gleichmä-
ßigere Verteilung ist anzustreben letztlich auch, damit eine leistungsfähige Brennstofflogistik 
bundesweit verfügbar wird. 

Generell sollte die Förderung von Holzkesseln mehr auf die Rauchgasreinigung (Staubfilte-
rung) abgestellt werden, um einerseits im Leistungssegment unter 500 kWth die technische 
Entwicklung in diese Richtung anzustoßen und ansonsten den Einsatz von Staubfiltern zum 
Standard zu machen. Ein möglicher Ansatz dafür ist, von den 60 €/kW Teilschulderlass 
40 €/kW für die Förderung eines Elektro- oder Gewebefilters zu verwenden und die restli-
chen 20 €/kW für den Holzkessel selbst. Allerdings erscheint es angesichts der Ergebnisse 
der Wirtschaftlichkeitsrechnung sinnvoll, bei den Heizwerken eine Leistungsobergrenze für 
die MAP-Förderung einzuführen (z.B. 1.000 kW). Bei KWK-Anlagen ist es sinnvoll, den Ein-
bau von Staubfiltern für eine MAP-Förderung grundsätzlich zur Bedingung zu machen. 

Weitergehende Empfehlungen mit zugehörigen Begründungen werden im Kapitel 8.4 gege-
ben. 
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6 Biogas 

6.1 Marktentwicklung 
Die installierte elektrische Leistung der Biogasanlagen in Deutschland stieg im Zeitraum von 
Anfang 2004 bis Ende 2005 von 190 MWel auf 665 MWel an.25 Der wesentliche Grund für 
diesen rasanten Zuwachs waren die neu gestalteten Vergütungsregelungen für Strom aus 
Biomasse im novellierten Erneuerbare-Energien-Gesetz, das am 1. August 2004 in Kraft trat. 

Ende 2003 waren rund 1.760 Biogasanlagen mit einer Durchschnittsleistung von 108 kWel in 
Betrieb. Der Anstieg verlief im ersten Halbjahr 2004 zunächst noch sehr moderat und be-
schleunigte sich dann, nachdem das EEG Gültigkeit erlangt hatte. Ende 2004 gab es 2.015 
Anlagen in Deutschland, die Durchschnittsleistung war nur geringfügig auf 122 kWel gestie-
gen (+ 13 %). Im Jahr 2005 erfolgte schließlich ein Zubau von 680 Biogasanlagen, während 
sich die installierte Leistung um 250 % erhöhte. Aufgrund des starken Zuwachses im Leis-
tungssegment zwischen 70 und 499 kWel stieg die durchschnittliche Anlagenleistung aller in 
Betrieb befindlichen Anlagen Ende 2005 auf rund 241 kWel an, was nahezu eine Verdoppe-
lung bedeutet. Den Trend zu großen Biogasanlagen unterstreicht auch eine weitere Zahl: Die 
mittlere Leistung der 2004 und 2005 zugebauten Biogasanlagen beträgt 507 kWel. 

Der Anteil der Anlagen des mittleren Leistungssegments (70 – 499 kWel) wuchs von 38,5 % 
Ende 2004 auf 55 % Ende 2005. Die Zahl der kleinen Biogasanlagen mit weniger als 70 kW 
nahm sogar absolut betrachtet ab: von rund 1.140 Ende 2004 auf 1.025 ein Jahr später. Of-
fensichtlich wurde eine ganze Reihe bestehender kleiner Biogasanlagen erweitert. 

Von den im Betrachtungszeitraum zugebauten 475 MWel Biogasleistung wurden 129 MWel 
durch das Marktanreizprogramm gefördert. Das entspricht einem Leistungsanteil von 27 %. 
Die entsprechende Anzahl geförderter Biogasanlagen liegt deutlich höher: Für 403 von rund 
940 Anlagen wurden MAP-Mittel gewährt (Anteil 43 %). Das heißt, es waren mehrheitlich die 
Betreiber kleinerer Biogasanlagen, die einen Antrag bei der KfW stellten. Die gemittelte Leis-
tung der durch das MAP unterstützten Anlagen beträgt 321 kWel. 

Bei 225 der 403 geförderten Anlagen wird gemäß den vorliegenden Daten der KfW zumin-
dest ein Teil der im BHKW anfallenden Wärme außerhalb der Anlage genutzt. Dies ent-
spricht einem Anteil von knapp 58 %. Allerdings ist nicht bekannt, wie groß die Wärmemen-
gen tatsächlich sind, die an externe Nutzer geliefert werden. In Thrän et. al. wird angegeben, 
dass bei 12 % aller in Betrieb befindlichen Biogasanlagen eine Vergütung des KWK-Bonus 
erfolgt. In absoluten Zahlen sind das immerhin 320 Biogasprojekte mit Wärmenutzung. Aller-

                                                 

25  Die Daten zur Marktentwicklung sind Thrän et al (2006) entnommen, der wiederum auf dem EEG-
Monitoring Biomasse basiert (IE, izes, Fichtner, Öko-Institut, Thüringer Landesanstalt für Landwirt-
schaft, Prof. Dr. Klinski). 
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dings ist auch bei dieser Quelle nicht bekannt, in welchem Ausmaß die Wärmenutzung er-
folgt. 

Interessant ist auch ein Blick auf die regionale Verteilung der Biogasanlagen in Deutschland. 
Die meisten Projekte wurden bislang in Bayern (ca. 1025 Anlagen, Anteil 38 %) realisiert, 
gefolgt von Niedersachsen (ca. 500 Anlagen, Anteil 19 %) und Baden-Württemberg (knapp 
400 Anlagen, Anteil 15 %). Alle anderen Flächenländer weisen mit Ausnahme von Nord-
rhein-Westfalen (ca. 260 Anlagen) deutlich geringere Anlagenzahlen auf (Stand Ende 2005). 

Betrachtet man die regionale Verteilung der installierten Leistung, so liegt Niedersachsen mit 
38 % (250 MWel) deutlich an der Spitze, gefolgt von Bayern (19 %), Nordrhein-Westfalen 
(9 %) und Baden-Württemberg (8 %). Die größten Anlagen sind in Mecklenburg-
Vorpommern und Niedersachsen zu finden. Dort beträgt die durchschnittliche Anlagenleis-
tung 510 kWel bzw. 500 kWel. 

6.2 Technische Entwicklung 

Vergärung nachwachsender Rohstoffe dominiert 
Seit das EEG in seiner novellierten Form in Kraft getreten ist, hat die Vergärung von Ener-
giepflanzen (Nawaro) rasant zugenommen. Mittlerweile erhalten zwei Drittel der Anlagen im 
Rahmen der Stromvergütung den Nawaro-Bonus. Allein bei einem Drittel bereits vorher be-
stehender Anlagen wurde die Substratzugabe auf Energiepflanzen umgestellt (Thrän et al 
2006) 

Vorwiegend kommt Silomais zum Einsatz, daneben spielen Grünschnitt (Grassilage) von 
Grünlandflächen, Kleegras und Ganzpflanzensilage von milchreif geernteten Getreidepflan-
zen eine Rolle. Die Vergärung erfolgt dabei in den meisten Fällen gemeinsam mit Gülle, da 
vor allem die Rindergülle stabilisierend auf den Vergärungsprozess wirkt. Die Gülleanteile an 
der gesamten Substratzugabe variieren allerdings stark. Die Nassvergärung von Nawaro 
ohne Gülle wurde zwar auch schon verschiedentlich realisiert und getestet, hat sich jedoch 
bislang nicht durchgesetzt. 

Nassvergärung vorherrschend 
Die Nassvergärung ist weiterhin das weitaus am häufigsten kommerziell angewandte Verfah-
ren zur Biogaserzeugung aus organischen Stoffen. Die Trockenfermentation wird in Deutsch-
land jedoch zunehmend getestet und etabliert sich langsam (Thrän et al 2006). 

Entwicklung der mittleren Leistung von Biogasanlagen 
Die Durchschnittsleistung der im Untersuchungszeitraum installierten Biogasanlagen beträgt 
507 kWel. Gas-Otto-Motoren zur Strom- und Wärmeerzeugung dominieren mittlerweile bei 
den neu errichteten Anlagen. Damit einher gehen hohe Stromwirkungsgrade bis zu 40 % und 
im Vergleich zu Zündstrahlmotoren niedrigere Schadstoffemissionen. 
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Bau nach industriellem Standard 
Der Bau von Biogasanlagen folgt zunehmend industriellen Standards. Dies ist u. a. eine Fol-
ge der zunehmenden Leistungsgröße und der damit verbundenen höheren absoluten Investi-
tionen. Unter diesen Bedingungen sowie der zunehmenden energiewirtschaftlichen Bedeu-
tung von Biogasanlagen wird eine professionellere Ausführung wichtig, um einen zuverlässi-
gen Anlagenbetrieb zu gewährleisten. 

Stromerzeugung in Blockheizkraftwerken – Wärmenutzung immer noch unterentwickelt 
Der im Blockheizkraftwerk erzeugte Strom, bei dem es sich von seiner Charakteristik her um 
Grundlaststrom handelt, wird ins Nieder- bzw. Mittelspannungsnetz eingespeist und nach 
EEG vergütet. Die gleichzeitig erzeugte Wärme, von der nach Abzug des Bedarfs für die 
Fermenterheizung je nach Anlagenkonzept und Wärmedämmstandard des Fermenters un-
terschiedlich viel übrig bleibt, ist immer noch in vielen Fällen ein Abfallprodukt. 

Der Einsatz von ORC-Anlagen (Organic Rankine Cycle-Turbinen), mit denen aus den heißen 
Motorabgasen zusätzlich Strom gewonnen werden kann, befindet sich in Deutschland in der 
ersten Phase der Erprobung. Diverse Pilotanlagen dafür sind im Bau oder in Planung. Durch 
die Kombination von Motor-BHKW und ORC-Turbine kann der elektrische Wirkungsgrad der 
Stromerzeugung aus Biogas erhöht werden. 

Eine alternative Verwertung des Biogases durch Aufbereitung zu Erdgasqualität und an-
schließender Einspeisung in das Erdgasnetz wird in Deutschland mittlerweile ebenfalls in 
einigen Pilotanlagen praktisch umgesetzt und untersucht. Eine Anlage der Stadtwerke Aa-
chen befindet sich derzeit bereits im Bau, an weiteren Standorten, wie z.B. Mühlacker bei 
Stuttgart, laufen Vorbereitungen dazu. 

Innovative Umwandlungstechniken für Biogas 
Weitere Umwandlungstechniken zur Verwertung von Biogas und zur Erzeugung von Strom 
und Wärme wie Stirlingmotor, Mikrogasturbine oder Brennstoffzelle befinden sich noch wei-
terhin im Forschungsstadium. 

Biogasstrom für die Spitzenlasterzeugung 
Wird das pro Tag erzeugte Biogas in einem entsprechend großen Folienspeicher zwischen-
gespeichert, besteht die Möglichkeit, die Stromerzeugung auf wenige Stunden pro Tag (z.B. 
6 h) zu konzentrieren. Auf diese Weise kann mit Biogas Spitzenlaststrom erzeugt und zur 
Verfügung gestellt werden. Dies ist ein möglicher Ansatz, um Biogasstrom auch außerhalb 
der EEG-Vergütung verkaufen zu können. Entsprechende Konzepte wurden bereits mehr-
fach kalkuliert, eine Anlage dieser Art jedoch bislang noch nicht realisiert. 
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Umweltauswirkungen der Biogaserzeugung 
In diesem Zusammenhang sind einerseits die Umweltauswirkungen der bei der Biogaser-
zeugung im Vergleich zur reinen Güllelagerung auftretenden Emissionen von Methan, Am-
moniak und Lachgas zu nennen. Ihre Bestimmung gestaltet sich im Allgemeinen schwierig. 
Einfach auszuführende Gegenmaßnahmen, wie eine gasdichte Abdichtung des Gärrück-
standlagers, erfolgen allerdings nicht in allen Fällen. 

Ein weiterer Punkt sind die mit dem Energiepflanzenanbau verbundenen Schadstoff- und 
Treibhausgasemissionen (Feldbewirtschaftung, Ernte, Aufbereitung, Transport). Sie dürfen 
bei der Ermittlung der Energie- und Treibhausgasbilanz des Gesamtsystems nicht vernach-
lässigt werden. 

6.3 Kostenentwicklung 
Die spezifischen Investitionskosten einer Biogasanlage nehmen mit steigender Leistung 
deutlich ab (Tabelle 17). 

Tabelle 17: Mittlere spezifische Investitionskosten in €/kW der mit MAP-Mitteln geförderten 
Biogasanlagen in den Jahren 2004 und 2005. 

Leistungsklasse [kW] 2004 2005 Gesamt
0-100 3.200 3.894 3.569
100-500 2.684 2.987 2.906
500-1000 2.374 2.853 2.763
>1000 2.421 2.421
Gesamtergebnis 2.822 3.085 3.009  

In der Gesamtbetrachtung beider Jahre sinken die spezifischen Kosten von 3.569 €/kWel im 
untersten Leistungssegment auf 2.421 €/kWel bei Anlagen mit mehr als 1.000 kW elektri-
scher Leistung. Dies entspricht einer relativen Abnahme von 32 %. Gleichzeitig ist zu beo-
bachten, dass die Anlagen pro Kilowatt installierter Leistung im Jahr 2005 deutlich teurer 
geworden sind. Die Kostensteigerungen bewegen sich zwischen 11 % (100 – 500 kW) und 
22 % (0 – 100 kW).  

Kostensteigerungen haben auch Thrän et. al. festgestellt. Die spezifischen Investitionen lie-
gen demnach bei fast 5.000 €/kW. In der mittleren Leistungsklasse bis 500 kW ist dagegen 
nur ein geringer Anstieg zu verzeichnen. Der für 2005 angegebene Wert liegt bei ca. 
3.200 €/kW. In der Leistungsklasse oberhalb 500 kW ist nach dieser Quelle sogar ein Absin-
ken der spezifischen Investitionen zu verzeichnen (rund 2.900 €/kW in 2004 und knapp über 
2.000 €/kW ein Jahr später). 

6.4 Antragszahlen, Bewilligungen und Förderung von Vorhaben 
Von den zwischen Anfang 2004 und Ende 2005 gestellten Förderanträgen erhielten 403 Bio-
gasanlagen eine Zusage. Das sind 182 mehr als im Zweijahreszeitraum davor. Darüber hin-
aus kam es in 42 Fällen (10,4 %) zu Stornierungen. Das heißt, die Zusagen wurden im 
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Nachhinein vom Zuwendungsgeber oder dem Antragsteller zurückgezogen. Die Zahl der 
abgelehnten Förderanträge für Biogasanlagen ist nicht bekannt. 

Das Volumen der ausgezahlten Kredite betrug im Betrachtungszeitraum € 276,6 Millionen. 
Im Durchschnitt deckten die vergebenen Kredite 77 % der jeweiligen Investition ab. 41 % der 
Kredite flossen nach Niedersachsen, gefolgt von Bayern mit einem Anteil von 23 % sowie 
Nordrhein-Westfalen mit 12 %. Für insgesamt 46 Anlagen mit weniger als 70 kWel Leistung 
wurden Teilschulderlasse von jeweils € 15.000 gewährt, die sich auf € 682.500 summieren. 
Von dieser Summe gingen 71,5 % nach Bayern, was sich auch aus dem gegenüber dem 
Bundesdurchschnitt höheren Anteil kleinerer Anlagen in diesem Bundesland erklären lässt. 
Das mit den Zusagen verbundene Investitionsvolumen beträgt € 360 Mio. Sowohl die Zahl 
der Zusagen (von 118 auf 285) als auch das ausgelöste Investitionsvolumen (von € 75 Mio. 
auf € 285 Mio.) sind im Jahr 2005 gegenüber dem Jahr 2004 deutlich angestiegen 
(Abbildung 64). Hier spiegeln sich die deutlich verbesserten Bedingungen des novellierten 
EEG für Biogasanlagen wider, das zum 1. August 2004 in Kraft getreten ist. 

Abbildung 64 Anzahl der geförderten Biogasanlagen nach Vertragsmonat. 

Geht man angesichts des allgemein niedrigen Zinsniveaus von einem Zinsvorteil durch die 
MAP-Darlehen von einem Prozent aus, so ergibt sich ein absoluter Zinsvorteil in Höhe von 
€ 26,8 Mio. im Betrachtungszeitraum. Die gewährten Teilschulderlässe beliefen sich auf 
€ 0,69 Millionen, so dass Biogasanlagen insgesamt mit € 27,5 Millionen, das entspricht 
7,6 % des ausgelösten Investitionsvolumens, gefördert wurden. Die im Betrachtszeitraum 
beantragten und geförderten Biogasanlagen haben eine Gesamtleistung von 129 MWel. Lag 
die installierte Gesamtleistung 2004 noch bei 29,4 MWel, so wurden 2005 sogar fast 
100 MWel installiert (Abbildung 65). 
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Abbildung 65: Verteilung der installierten Leistung der mit MAP-Mitteln geförderten Biogasan-
lagen nach Leistungsklassen und Jahren. Datenbasis 2004 und 2005. 

Die Anlagen sind im Durchschnitt mit 321 kWel signifikant größer geworden. Gegenüber dem 
Untersuchungszeitraum 2002 bis Mitte 2004 hat sich die mittlere Leistung um den Faktor 1,5 
erhöht. Insbesondere die Gruppe der Anlagen zwischen 100 kWel und 500 kWel hat ihren 
Anteil bezüglich der Anzahl (von 59 % auf 67 %) von 2004 bis 2005 erheblich ausgebaut. 
Bezüglich der Leistung dreht sich dieses Verhältnis jedoch um (69 % in 2004 gegenüber 
58 % in 2005), was an dem deutlichen Zuwachs noch größerer Anlagen (mehr als 500 kWel) 
liegt. Deren Leistung macht im zweiten Jahr schon 39 % der insgesamt installierten Leistung 
aus. 

35 % der im Berichtszeitraum beantragten und geförderten Anlagen stehen in Bayern, ge-
folgt von Niedersachsen (28 %) und Baden-Württemberg (13 %). Da die bayerischen Anla-
gen im Durchschnitt mit 120 kWel deutlich kleiner als der Gesamtdurchschnitt (321 kWel) und 
insbesondere als die Anlagen in Niedersachsen (500 kWel) sind, entfallen nur ein Viertel der 
gesamten Leistung (und Investitionen) auf Bayern, während in Niedersachsen deutlich mehr 
als ein Drittel (38 %) der gesamten im Berichtszeitraum geförderten Leistung (und Investitio-
nen) vorzufinden ist (Abbildung 66). 
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Abbildung 66 Verteilung der absoluten installierten Leistung der mit MAP-Mitteln geförderten 
Biogasanlagen auf die Bundesländer. Datenbasis 2004 und 2005. 

6,9

8,6

2,8
2,2

16,5

8,9

1,0
1,9

0,2
0,6

3,53,5

5,3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

BAD.-W
UERTTEMB.

BAYERN

BRANDENBURG

HESSEN

MECKL.-
VORPOMM.

NIEDERSACHSEN

NORDRHEIN
-W

ESTF

RHEIN
LA

ND-P
FALZ

SAARLA
ND

SACHSEN

SACHSEN-A
NHALT

SCHLE
SW

.-H
OLS

T.

THUERIN
GEN

kW
el
 je

 1
.0

00
 h

a 
La

nd
w

irt
sc

ha
fts

flä
ch

e

 

Abbildung 67: Verteilung der installierten Leistung der im MAP geförderten Biogasanlagen auf 
die Bundesländer, bezogen auf die landwirtschaftliche Nutzfläche. 

Die großen regionalen Unterschiede erklären sich teilweise aus dem unterschiedlichen Bio-
gaspotenzial des Energiepflanzenanbaus. Werden die installierten Leistungen auf das Bio-
gaspotenzial - näherungsweise dargestellt über die jeweilige landwirtschaftlichen Nutzfläche 
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- bezogen, zeigt sich die noch immer herausragende Stellung Niedersachsens (Abbildung 
67). Die weitere Reihenfolge mit Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg, bil-
det zwar nicht genau die Rangfolge wie im Fall der absoluten installierten Leistung ab, je-
doch sind die dieselben vier Bundesländer in der Spitzengruppe zu finden wie in Abbildung 
66. 

88 % der Anlagen, die 94 % der installierten Leistung darstellen, werden von Betrieben der 
Energieversorgung betrieben. Die zweitgrößte Betreibergruppe stellen mit 6,7 % der Anlagen 
bzw. 3,8 % der installierten Leistung Betriebe der Landwirtschaft dar. Gegenüber dem vor-
hergehenden Untersuchungszeitraum von Anfang 2002 bis Mitte 2004 hat sich somit das 
Gewicht nahezu ausschließlich auf die Seite der Energieversorger verschoben. 

Die Darlehen werden zu gut der Hälfte von Genossenschaftsbanken vergeben (Anteil Kredit-
volumen von 44 %), die im ländlichen Raum eine traditionell starke Stellung besitzen. Giro-
zentralen folgen mit knapp einem Viertel der Darlehensanzahl an zweiter Stelle und stehen 
auch für 25 % des Kreditvolumens. Bezüglich des Kreditvolumens sind noch Regionalban-
ken mit einem Anteil von 23 % von Bedeutung, andere Banktypen spielen dagegen keine 
Rolle. 

6.5 Wirtschaftlichkeitsrechnung 

Definition der Referenzsysteme 
Das Leistungsspektrum der durch das MAP geförderten Biogasanlagen reicht von kleinen 
Einheiten mit weniger als 20 kWel bis zu großen Anlagen, die weit über 1.000 kWel aufwei-
sen. Um die gesamte Leistungsbandbreite abzubilden, wurden vier Referenzleistungen aus-
gewählt: 

• 30 kWe: repräsentiert die ganz kleinen landwirtschaftlichen Anlagen bis maximal 70 kWe, 
die hauptsächlich Gülle vergären. 

• 100 kWe: steht für den unteren Rand der Gruppe von Anlagen im dreistelligen kW-
Bereich bei denen neben Gülle weitere Kofermente zum Einsatz kommen (nachwach-
sende Rohstoffe oder organische Abfälle wie Fette, etc.). 

• 350 kWe: repräsentiert die mittlere Anlagengröße in einem Leistungsbereich, der wäh-
rend des Untersuchungszeitraums am häufigsten realisiert wurde. Einsatz von Gasmo-
tor-BHKW. 

• 800 kWe ist der Referenzfall für die großen Biogasanlagen der Leistungsklasse 500 bis 
1.000 kW. Ein eigenes Referenzsystem für die insgesamt fünf geförderten Anlagen mit 
deutlich mehr als 1.000 kW elektrischer Leistung wurde nicht berücksichtigt. 

Die Beschickung der Biogasanlagen mit organischem Material verteilt sich gemäß der Vor-
gaben des EEG auf die zwei Gruppen Gülle mit Energiepflanzen (nachwachsende Rohstof-
fe) einerseits sowie Gülle in Kombination mit organischen Reststoffen andererseits. Von der 
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Vielzahl der bei der anaeroben Vergärung einsetzbaren organischen Abfälle werden stellver-
tretend die Fettabfälle (Fettabscheiderinhalte) und die Speisereste in den Wirtschaftlichkeits-
rechnungen betrachtet. Bei den Nawaro-Anlagen gibt es zudem eine Fallunterscheidung 
zwischen niedrigem und hohem Masseanteil an Pflanzensilage. 

Die Nutzung der im BHKW erzeugten und unter Berücksichtigung der Fermenterheizung 
übrigen Wärme wird unter zwei Gesichtspunkten betrachtet. Zum einen gibt es den Fall der 
marginalen Wärmenutzung, die sich im Wesentlichen auf die Beheizung eines einzelnen 
Gebäudes (z.B. das Wohnhaus des Landwirts, auf dessen Hof die Biogasanlage steht) be-
schränkt. Alternativ dazu wird die signifikante Wärmenutzung betrachtet, d.h. die weitgehen-
de Einspeisung der frei zur Verfügung stehenden Wärmemenge in ein Nahwärmenetz zur 
Gebäudeheizung und Bereitstellung von Warmwasser. 

Sämtliche Fallunterscheidungen, die sich auf der Basis der genannten vier Leistungsstufen 
ergeben, sind hier noch einmal in tabellarischer Form zusammengefasst. 

Tabelle 18: Referenzanlagen Biogas bei geringfügiger Wärmenutzung. 

kWe 30
Gülle % 100 70 70 70 20 70 70 20 70

NawaRo % 0 30 0 30 80 0 30 80 0
Fett/org. Abf. % 0 0 30 0 0 30 0 0 30

EEG 2004 (marginale Wärmenutzung)

800

Substratmix Masseanteile

Elektrische Leistung 100 350

 

Tabelle 19: Referenzanlagen Biogas bei umfangreicher Wärmenutzung. 

kWe

Gülle % 70 70 70 20 70 70 20 70 0

NawaRo % 30 0 30 80 0 30 80 0 0
Fett/org. Abf. % 0 30 0 0 30 0 0 30 100

Elektrische Leistung 100 350

EEG 2004 (KWK - signifikante Wärmenutzung)

800

Substratmix Masseanteile

 

Insgesamt wurden 18 Fälle untersucht, die das breite Anwendungsspektrum der Biogastech-
nik beschreiben. Auf innovative Verfahren und Techniken wie z.B. Trockenfermentation oder 
Gasaufbereitung auf Erdgasqualität wurde im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsrechnung nicht 
eingegangen. 

Investitionskosten 
Die in der Wirtschaftlichkeitsrechnung berücksichtigten spezifischen Investitionskosten pro 
Kilowatt installierter elektrischer Leistung orientieren sich an verschiedenen Quellen. Grund-
lage sind die Kostenangaben in den Gutachten von Fichtner (2002) und des Instituts für E-
nergetik und Umwelt (IE 2003 und IE 2005). Darüber hinaus erfolgte eine Orientierung an 
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der Förderstatistik der KfW für den Untersuchungszeitraum 2004 und 2005. Zudem wurden 
zur Aktualisierung der Kostenentwicklung bei Biogasanlagen weitere Fachleute befragt26. 

Die spezifischen Investitionen nehmen im Prinzip mit zunehmender BHKW-Leistung ab, un-
terscheiden sich jedoch bei gleicher Anlagengröße je nach Konzept und Ausführung der An-
lage. So benötigt eine reine Gülleanlage auf Grund der geringeren Energiedichte bzw. Gas-
ausbeute einen größeren Fermenter als eine Biogasanlage gleicher Leistung, in der zusätz-
lich Energiepflanzen vergärt werden. Kommen statt nachwachsender Rohstoffe Fettabschei-
derinhalte zum Einsatz, kann der Fermenter auf Grund höherer Energiedichten nochmals 
etwas kleiner gebaut werden. Da der Gärbehälter einen Großteil der Investitionskosten be-
stimmt, schlagen die genannten Effekte entsprechend auf die Investitionskosten durch.  

Für die Systeme mit signifikanter Wärmenutzung (Einspeisung in ein Nahwärmenetz) werden 
die spezifischen Investitionen höher angesetzt als bei den Anlagen mit der Präferenz Strom-
einspeisung. Dem liegt die Annahme zu Grunde, dass die Wärmeauskopplung z.B. auf 
Grund eines höheren Planungsaufwandes oder der notwendigen Vergrößerung des Be-
triebsgebäudes auch innerhalb der Systemgrenze Biogasanlage einschließlich BHKW höhe-
re Kosten verursacht. Ein Sonderfall stellen die Investitionskosten der Anlage zur Vergärung 
von Speiseresten oder ähnlichen organischen Abfällen dar (Tabelle 19, System erste Spalte 
von rechts). Auf Grund der notwendigen aufwändigen Hygienisierung des Substrats, dem 
Bau einer Anlieferungshalle sowie der unumgänglichen Geruchsbarrieren in Form von zu-
sätzlichen Gebäudehüllen, steigen die Investitionskosten für diese Art von Biogasanlagen 
deutlich an. 

Die detaillierten Zahlen für jeden der betrachteten Referenzfälle können den ausführlichen 
Ergebnistabellen im Anhang entnommen werden. 

Laufende Kosten während des Betriebs 
Als vor allem für Nawaro-Anlagen wichtiger Kostenfaktor werden zunächst die Aufwendun-
gen für die in den Fermenter eingebrachten Substrate betrachtet. Gülle und Fettabscheider-
inhalte werden in der Wirtschaftlichkeitsberechnung als kostenneutral angesetzt. Bei den 
Speiseresten geht sogar ein Entsorgungserlös von 5 €/t in die Rechnung ein. Im Gegensatz 
dazu sind der Anbau und die Aufbereitung von nachwachsenden Rohstoffen (Energiepflan-
zen) mit erheblichen Kosten verbunden. Die Rechnungen erfolgen mit einem mittleren Kos-
tensatz von 30 €/t. Dies beruht auf der Annahme, dass derzeit bereits ansatzweise und be-
sonders in Zukunft eine breitere Palette von Energiepflanzen bei der Vergärung zum Einsatz 
kommen wird, die zum Teil teurer als Maissilage sind. Die Anschaffungskosten für die nach-
wachsenden Rohstoffe unterliegen über die gesamte Laufzeit von 20 Jahren einer mittleren 
Preissteigerungsrate von 0,5 % pro Jahr.  

                                                 

26  Mündliche Auskunft von M. Köttner, Internationales Biogas- und Bioenergie-Kompetenzzentrum in 
Kirchberg/Jagst vom 20. 10. 2006. 
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Die Wartungs- und Instandhaltungskosten sowie die Verwaltungskosten orientieren sich ei-
nerseits an der VDI 2067, andererseits an den Herstellerangaben für die Vollwartung von 
BHKW-Modulen. Bei Wartung und Instandhaltung wird eine jährliche Steigerung von 0,5 % 
p.a. zu Grunde gelegt. Die Personalkosten entsprechen dem mittleren Personalaufwand, der 
für den Betrieb von Biogasanlagen verschiedener Leistungen in Fachkreisen angegeben 
wird. Dazu kommen noch die Kosten für Hilfsenergie (Strom für Pumpen und Rührwerke). 
Die Personal- und Verwaltungskosten sowie der Aufwand für Prozessstrom unterliegen einer 
Steigerung von durchschnittlich 1 % p.a. 

Reinvestitionen wurden für den Ersatz der BHKW-Module am Ende ihrer Lebensdauer sowie 
für den Austausch hoch belasteter Teile, wie z. B. die Rührwerke im Fermenter berücksich-
tigt. 

Wärmegutschriften 
Bei Systemen mit geringfügiger Wärmenutzung wird im Allgemeinen Heizöl verdrängt, wenn 
das Wohnhaus des Landwirts bzw. ein ähnliches Gebäude beheizt wird. Demzufolge beträgt 
die Wärmegutschrift auf Grund der mittlerweile gestiegenen Ölpreise 50 €/MWh. 

Bei Einspeisung der Wärme in ein Nahwärmenetz wird an der Schnittstelle zur Wärmevertei-
lung ein Betrag von 25 €/MWh als Gutschrift angesetzt. Dies bedeutet eine Erhöhung der 
Wärmeerlöse gegenüber dem Untersuchungszeitraum 2002 bis 2004 um ein Viertel, be-
gründet in den gestiegenen Preisen für fossile Brennstoffe. Es wird angenommen, dass 60 % 
der vom BHKW erzeugten Wärme außerhalb der Anlage genutzt werden können. Demzufol-
ge wird nach EEG auch für 60 % der Stromerzeugung der KWK-Bonus in Rechnung gestellt. 

Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsrechnung 
In den Diagrammen in Abbildung 68 und Abbildung 69 sind für jeden Referenzfall die resul-
tierenden Stromgestehungskosten ohne und mit MAP-Förderung ausgewiesen. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass sich aus den Referenzfällen auf Grund der Annahmen zwangsläufig 
nur typische Kosten ableiten lassen, die in der Praxis erheblich unter- oder überschritten 
werden können.  

Die Stromgestehungskosten der ausschließlich mit Gülle betriebenen kleinen Biogasanlagen 
(30 kW-Systeme) sind aufgrund der verbesserten Vergütungssätze im novellierten EEG nicht 
mehr so weit von der Rentabilität entfernt wie früher. Trotzdem ist auch unter den neuen Be-
dingungen kein kostendeckender Betrieb möglich (Abbildung 68). Daran ändert auch der 
Teilschulderlass in Höhe von € 15.000 pro Anlage nichts Wesentliches. Um die Gewinn-
schwelle zu erreichen, müsste bei solchen Anlagen entsprechend der Kostenrechnungen ein 
Teilschulderlass in Höhe der gesamten Investitionskosten gewährt werden. 
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Abbildung 68: Vergleich der Stromgestehungskosten von Biogasanlagen bei geringfügiger 
Wärmenutzung mit den Vergütungssätzen des EEG 2004. 

Die Stromgestehungskosten der Nawaro-Anlagen unterliegen im Leistungsbereich zwischen 
100 und 800 kWel einer eindeutigen Kostendegression. Während eine Leistung von 100 kWel 
auch mit MAP-Förderung noch keine Rentabilität ermöglicht, liegen die Stromkosten der 
größeren Systeme (350 und 800 kWel) eindeutig unter den resultierenden Vergütungssätzen 
aus Grundvergütung und Nawaro-Bonus. Die Überschreitung der Grenze zur Wirtschaftlich-
keit dürfte nach der Darstellung in Abbildung 68 bei Leistungen zwischen 150 und 200 kWel 
erfolgen. 

Im Prinzip dasselbe gilt für den Anlagentyp, der auf die Vergärung von organischen Reststof-
fen (hier: Gülle in Kombination mit Fettabscheiderinhalten) ausgelegt ist. Auch hier ist zwi-
schen 100 und 800 kWel eine signifikante Kostendegression feststellbar, wobei ebenfalls nur 
die beiden größeren Systeme wirtschaftlich sind. 

Die ebenfalls betrachteten Fallstudien, die durch einen hohen Masseanteil nachwachsender 
Rohstoffe (80 %) und einen geringen Anteil von Gülle (20 %) gekennzeichnet sind, weisen 
zwar höhere Stromgestehungskosten als die Vergleichsfälle mit 70 % Gülle und 30 % Nawa-
ro auf (die Ursache dafür liegt in den bei gleicher Gasausbeute höheren jährlichen Aufwen-
dungen für die Energiepflanzensilage), trotzdem liegen die Kosten entweder im Bereich (350 
kWel) oder knapp unter (800 kWel) den Vergütungssätzen des EEG. 
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Abbildung 69: Vergleich der Stromgestehungskosten von Biogasanlagen mit signifikanter 
Wärmenutzung (Kraft-Wärme-Kopplung) mit den Vergütungssätzen des EEG 
2004. 

Bei der Gruppe der Anlagen mit signifikanter Wärmenutzung über Kraft-Wärme-Kopplung 
wurde das Referenzsystem mit der kleinsten Leistung (30 kWel) nicht mehr berücksichtigt, da 
an den Standorten solcher Anlagen die Wärme im Allgemeinen nicht sinnvoll genutzt werden 
kann. 

Wird möglichst viel der frei verfügbaren Wärmemenge genutzt, ist die Gewinnspanne für alle 
Anlagengrößen und –typen größer, als das bei lediglich geringfügiger Wärmenutzung 
(Abbildung 68) der Fall ist. Dafür gibt es zwei Ursachen: Zum einen den KWK-Bonus des 
EEG für die Strommenge, die der Menge der Nutzwärme entspricht. Zweitens die Wärmeer-
löse selbst, die z. B. bei der 350 kW-Anlage 16 mal so hoch sind wie bei geringfügiger Wär-
menutzung. 

Deutlich ist auch in den in Abbildung 69 dargestellten Fällen die Degression der Stromgeste-
hungskosten mit zunehmender Größe zu erkennen. Die kleinen Systeme mit 100 kW liegen 
bei Nawaro-Einsatz praktisch auf der Gewinnschwelle und überschreiten diese bei Einsatz 
von Reststoffen (Gülle und Fette) sogar knapp, während Anlagen mit 350 kWel oder 800 kWel 
deutlich wirtschaftlicher sind. Besonders günstig steht das mit Gülle und Fett betriebene Bio-
gasheizkraftwerk mit 800 kWel Leistung da. Seine Stromgestehungskosten liegen bei knapp 
über 6 ct/kWh, d.h. rund 42 % unter dem entsprechenden Vergütungssatz des EEG. Ergän-
zend muss jedoch erwähnt werden, dass dieser Referenzfall nicht für alle Regionen reprä-
sentativ ist, da ein Güllebedarf von mehr als 17.000 t/a für eine derartige Anlage nur an we-
nigen Standorten in Deutschland zur Verfügung stehen dürfte. Dies gilt in verstärktem Maße 
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für die 800 kW-Anlage, die auf der Zugabe von 70 % Masseanteil Gülle und 30 % Massean-
teil Energiepflanzen basiert. In diesem Fall beträgt der Güllebedarf sogar knapp 23.000 t/a. 

Die Vergärung von problematischeren organischeren Reststoffen wie z.B. Speisereste wurde 
ebenfalls als Referenzfall aufgenommen (Abbildung 69). Der zusätzliche Aufwand für Anlie-
ferungshalle, Hygienisierung und Geruchsbarrieren schlägt sich in diesem Fall in deutlich 
höheren Investitionskosten nieder. Trotzdem kann eine solche Anlage rentabel betrieben 
werden, wobei auch in diesem Fall die umfassende Wärmenutzung zusätzliche ökonomische 
Vorteile mit sich bringt. 

6.6 Förderprogramme der Bundesländer 
Neben der Förderung von Biogasanlagen über das EEG sowie ergänzend über das Marktan-
reizprogramm, stellen auch einzelne Bundesländer Fördergelder für solche Anlagen zur Ver-
fügung. Im Anhang sind die Programme tabellarisch dargestellt. 

In Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen sowie 
Saarland und Sachsen werden Biogasanlagen über Landesprogramme gefördert. Mit Aus-
nahme von Hamburg und Sachsen ist dabei auch eine Kumulation mit Bundesmitteln mög-
lich. Allerdings ruhen einige der Länderprogramme derzeit laufen Ende des Jahres 2006 aus. 
Lediglich das REN-Programm in Nordrhein-Westfalen hat eine Laufzeit bis Ende 2010. NRW 
ist auch das Bundesland, in dem von allen oben genannten Ländern mit Biogasförderung am 
meisten Anlagen installiert wurden (13 %). 

Förderprogramme der Bundesländer speziell für die Zielgruppe der landwirtschaftlichen Be-
triebe, die bis vor rund zwei Jahren Bestandteil der Agrarinvestitionsförderprogramme waren, 
sind mittlerweile praktisch durchweg eingestellt worden. 

6.7 Zusammenfassung 
Etwa 27 % der im Betrachtungszeitraum installierten Biogasleistung wurde über das MAP 
gefördert. Bestimmend für die Wirtschaftlichkeit der Anlagen sind die Regelungen des EEG, 
das in seiner Fassung vom 1. August 2004 die Vergütung von Biogasanlagen weiter diffe-
renziert und verbessert hat. Während sich die Wirtschaftlichkeit großer Anlagen, das sind 
Anlagen über 150 bis 200 kWel, durch das EEG gut bis sehr gut darstellt, bleiben kleine An-
lagen bei landwirtschaftlichen Einzelbetrieben in der Regel unwirtschaftlich. Daraus ergibt 
sich, dass große Biogasanlagen aus der MAP-Förderung entlassen werden könnten, wäh-
rend der Teilschulderlass in Höhe von € 15.000 für Anlagen unter 70 kWel für einen wirt-
schaftlichen Betrieb bei weitem nicht ausreicht. Eine 30 kW-Hofanlage, die ausschließlich 
Gülle vergärt, müsste sogar einen Teilschulderlass in Höhe der gesamten Anfangsinvestition 
erhalten, um bei Vollkostenrechnung die Gewinnschwelle zu erreichen. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass es bei Anlagen, die auf landwirtschaftlichen Hö-
fen stehen und die Leistungen unter 100 bis 150 kWel aufweisen, auch in Zukunft kaum Mög-
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lichkeiten geben wird, die anfallende Wärme umfänglich und sinnvoll zu nutzen. Aus Grün-
den des effizienten Ressourceneinsatzes ist aber eine möglichst weitgehende Wärmenut-
zung anzustreben. Daraus ergibt sich für die Förderpolitik ein Widerspruch: Sollen kleine, 
meistens hofeigene Anlagen auch ohne Wärmenutzung in Zukunft stärker gefördert werden 
oder lenkt man die Förderung nur auf die Lösungen, bei denen die Wärmenutzung von An-
fang an eine zentrale Rolle bei Planung und Konzeption spielt? 

Ohne Zweifel ist es trotzdem wichtig, dass in Zukunft in Einzelfällen auch kleine Biogasanla-
gen gebaut werden, z.B. um die Gülle von großen landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhal-
tung aufzuwerten. Für diese Anlagen muss ein Fördermechanismus gefunden werden, der 
einen wirtschaftlichen Betrieb erlaubt. Da es sich hierbei jedoch um ein landwirtschaftliches 
Problem handelt, ist es sinnvoller, diesen Fördertatbestand nicht ins MAP aufzunehmen, 
sondern eine Lösung im Rahmen der in jedem Bundesland vorhandenen Agrarinvestitions-
programme zu suchen. 

Zur Wärmenutzung in Biogasanlagen spielen Anlagenstandort und Logistik der Einsatzstoffe 
eine große Rolle. Biogasanlagen, die in KWK betrieben werden, müssen dort gebaut wer-
den, wo die Wärme benötigt wird. Da jedoch Biogasanlagen häufig nicht in unmittelbarer 
Nähe zur Wohnbebauung errichtet werden können (Gerüche, Anlieferung von Substraten, 
Geräuschentwicklung beim Aufbereiten der Silage), sind angepasste Lösungen gefragt. Eine 
Möglichkeit ist z.B. die räumliche Trennung von Fermenter und Heizzentrale mit Biogas-
BHKW und entsprechender Überbrückung der beiden Standorte durch den Gastransport 
über eine Gasleitung. 

Im Sinne einer effizienten Ressourcennutzung ist eine weitgehende Nutzung der frei verfüg-
baren Wärme aus Biogasanlagen anzustreben. Dazu muss in der Nähe des Anlagenstandor-
tes ein entsprechender Wärmeverbrauch vorliegen. Das Problem ist hier insbesondere der 
Aufbau geeigneter Nahwärmenetze zur Wärmeversorgung von Siedlungen und Ortschaften 
im Gebäudebestand und zum Teil auch beim Neubau. Konsequenterweise sollte hier die 
Förderung durch das Marktanreizprogramm ansetzen. Eine Möglichkeit besteht darin, die 
Verlegung von Nahwärmenetzen wie bei den Biomasse-Heizwerken mit Teilschulderlässen 
zu fördern. Ein zweiter Ansatzpunkt ist, direkt jenen Hausbesitzern einen Zuschuss zu zah-
len, die ihr Gebäude an ein Nahwärmenetz anschließen, in dem Wärme aus erneuerbaren 
Energien verteilt wird. 
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7 Geothermie 

7.1 Marktentwicklung 
Derzeit sind in Deutschland insgesamt rund 50 MW thermische Leistung installiert, die sich 

vor allem auf 24 größere Anlagen mit installierten thermischen Leistungen zwischen 100 kW 

und 20 MW verteilen. Im Jahr 2005 wurden insgesamt 1.586 GWh Wärme aus Geothermie 

gewonnen (AGEE Stat 2006). Das entspricht einem Anstieg von lediglich gut 11 Prozent in 

den vergangenen zehn Jahren. Die Geothermie bleibt damit in der Marktentwicklung bislang 

weit hinter den anderen erneuerbaren Wärmequellen zurück. Die geothermische Stromer-

zeugung betrug 2005 wie schon im Vorjahr 200.000 kWh – die allesamt vom 2003 in Betrieb 

gegangenen Kraftwerk Neustadt-Glewe stammten.  

Es gibt jedoch viel versprechende Anzeichen für ein größeres Wachstum in den kommenden 

Jahren: Die Anzahl der inzwischen genehmigten bzw. beantragten Erlaubnisfelder lässt al-

lein im süddeutschen Molassebecken etwa 70 bis 80 Geothermieprojekte vermuten, die ei-

nem Investitionsvolumen von etwa € 2 Mrd. entsprächen (Rödl & Partner 2006). Bundesweit 

wird das geplante Investitionsvolumen auf knapp das doppelte geschätzt. 2005 wurden ins-

gesamt € 270 Mio. in die geothermische Wärme- und Stromerzeugung investiert. Die Bran-

che rechnet für die Zukunft mit einem jährlichen Wachstum des Geothermie-Marktes von 14 

Prozent.  

Es kann davon ausgegangen werden, dass der ganz überwiegende Teil der derzeit konkre-

ter geplanten Projekte reine Stromerzeugungsanlagen auf der Basis des EEG sind. Dieses 

bietet eine langfristig verlässliche Kalkulationsgrundlage, die für Investoren interessant ist 

und das Erschwernis, dass für die Stromerzeugung geeignete Wärmequellen schwerer zu 

finden sind als solche für reine Wärmenutzung, aufwiegt. 

7.2 Bisherige Förderung von Anlagen 
Die Förderung der tiefen Geothermie durch das Marktanreizprogramm ist bisher nur verhal-

ten angenommen worden. So sind im Betrachtungszeitraum nur fünf Anlagen zur Wärme-

nutzung im Rahmen des Marktanreizprogramms mit einer Kreditsumme von € 15,5 Mio. und 

einem Teilschulderlass von € 3,5 Mio. gefördert worden. Damit wurde allerdings ein beachtli-

ches Investitionsvolumen von über € 100 Mio. angestoßen. Ursächlich für die verzögerte 

Annahme des Programms sind auf der einen Seite die langen Umsetzungszeiten für solche 

Anlagen, bedingt durch die aufwändige Suche nach geeigneten Standorten, welche sowohl 

durch günstige geologische Verhältnisse wie auch einen ausreichenden Wärmebedarf ge-

kennzeichnet sein müssen. Der so bedingte lange zeitliche Vorlauf lässt vermuten, dass zu-
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künftig mehr Förderung in diesem Bereich beantragt wird. Andererseits ist die Förderung des 

MAP bislang ausschließlich auf reine Wärmeerzeugung beschränkt, die bezüglich der Erlöse 

und der kontinuierlichen Ausnutzung einer geothermen Quelle weitaus attraktivere Stromer-

zeugung dagegen selbst als KWK ausgeschlossen.  

7.3 Technische Entwicklung 
Für die Wärmenutzung werden in Deutschland bisher hauptsächlich thermale Tiefenwässer 

aus einer Tiefe von 1000-2500 Metern mit Temperaturen zwischen 40 und 100 Grad Celsius 

genutzt. Hierfür besteht seit Jahren auch ein Deutschland ein solides Know-How. In den letz-

ten Jahren hat insbesondere durch die Novellierung des Erneuerbare Energien Gesetzes 

(EEG) im Jahr 2004 auch die geothermale Stromerzeugung bzw. gekoppelte Strom- und 

Wärmeerzeugung an Bedeutung gewonnen. Hierfür sollen geothermale Quellen bzw. (beim 

Hot Dry Rock Verfahren) Gesteinsformationen in Tiefen zwischen 3000 und 5000 Meter ge-

nutzt werden. Da auch hier keine Temperaturen vorgefunden werden, die den Direktantrieb 

von Turbinen mit Wasserdampf erlauben, werden neuere Verfahren angewandt, die schon 

Temperaturen ab etwa 80 Grad Celsius zur Stromerzeugung nutzen können.  

Im ersten deutschen Geothermiekraftwerk in Neustadt-Glewe wird das ORC-Verfahren (Or-

ganic Rankine Cycle) angewandt, bei dem ein organisches Medium verdampft und über eine 

Turbine den Stromgenerator antreibt. Als weitere – und aktuell viel diskutierte – Option gilt 

das bereits in den 70er Jahren entwickelte Kalina-Verfahren, bei dem ein Ammoniak-

Wasser-Gemisch als Medium eingesetzt wird. Kalina-Anlagen gelten als viel versprechend, 

da es die Wärme mit höherem Wirkungsgrad in Strom umwandeln kann als ORC-Anlagen. 

Zudem ist die Technik insbesondere für KWK-Anlagen interessant, da Kalina-Anlagen das 

Thermalwasser weniger stark abkühlen. Es resultieren höhere Rücklauftemperaturen, die 

das Aufheizen durch die Redundanz für eine nachgeschaltete Wärmenutzung verringern 

oder im günstigen Fall überflüssig machen. Weiterer ökologischer Vorteil von Kalina-Anlagen 

gegenüber ORC-Anlagen ist, dass Ammoniak als ökologisch unbedenkliches Medium einge-

stuft werden kann. Im ORC-Kraftwerk Neustadt-Glewe wird hingegen beispielsweise Perfluo-

ropentan als Medium eingesetzt, das wie alle perfluorierten Kohlenwasserstoffe ein hohes 

Treibhauspotenzial (GWP-Wert = 7500) besitzt, womit hohe Anforderungen an die Dichtigkeit 

des Systems verbunden sind. Bislang gibt es jedoch weltweit nur sehr wenige Erfahrungen 

mit Kalina-Anlagen. In Deutschland befindet sich das erste Kalina-Kraftwerk mit KWK in Un-

terhaching in der Entstehung. 
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7.4 Hemmnisse 
Nach wie vor besteht ein entscheidendes Hemmnis für die Realisierung von Geothermie-

Projekten im Fündigkeitsrisiko. Die Bohrungen sind der bedeutendste Kostenfaktor, doch ist 

keineswegs immer sicher davon auszugehen, dass im Rahmen der Bohrungen jeweils Ver-

hältnisse vorgefunden werden, die eine Projektrealisierung gewährleisten. Dabei sind die 

Temperaturen noch relativ sicher voraussagbar, eine hohe Unsicherheit besteht jedoch be-

züglich der Schüttung. Die Risiken können von einzelnen Projektentwicklern zumindest in 

der jetzigen Phase der Marktentwicklung nicht alleine getragen werden. Notwendig wäre, sie 

beispielsweise über eine entsprechende Versicherung breit zu streuen. Einen Durchbruch 

hat es diesbezüglich im Jahr 2004 gegeben, als Rödl & Partner für das Geothermie-

Kraftwerk Unterhaching eine so genannte Fündigkeitsversicherung mit der Münchner Rück-

versicherungs AG aushandelte. Inzwischen sind auch bei der Swiss Re entsprechende Ver-

sicherungen im Gespräch (fesa 2005). Das BMU hat von Rödl & Partner eine Studie zur Ein-

führung solcher Versicherungen anfertigen lassen (Rödl & Partner 2005).  

Es ist davon auszugehen, dass mit allgemeiner Verfügbarkeit von Fündigkeitsversicherun-

gen ein wesentliches Hemmnis zur Realisierung von Projekten zur Nutzung tiefer Geother-

mie beseitigt werden könnte. Doch dies wird erst der Fall sein, wenn für die Versicherungs-

branche ein ausreichender Markt vorhanden ist, der das Risiko hinreichend streut. Heute ist 

dieser Markt noch unzureichend und die Risiken für die Versicherungswirtschaft schwer zu 

kalkulieren, woraus in der Regel sehr hohe Versicherungsprämien resultieren würden, vor 

denen Planer ebenfalls zurückschrecken.  

Untersuchungen zu Hemmnissen bei der Realisierung tiefer Geothermie-Projekte ist zudem 

zu entnehmen, dass die Verfügbarkeit entsprechender Bohranlagen begrenzt ist und eine 

stark steigende Nachfrage derzeit gar nicht befriedigt werden könnte. Dies wird dadurch ver-

stärkt, dass in der jüngeren Vergangenheit auf Grund der hohen Energiepreise eine Konkur-

renzsituation mit Bohrungen zur Erschließung von Öl- und Gasvorkommen entstanden ist. 

Heute sind weltweit deutlich weniger Bohranlagen verfügbar sind als noch zu Hochzeiten der 

Exploration, daher werden teilweise Bohranlagen ins Ausland abgezogen. In der Regel sind 

für die Anbieter solche Aufträge lukrativer, da sie aufgrund von Mehrfachbohrungen mit län-

geren Standzeiten verbunden sind. Dies führt also schon jetzt zu einer ungenügenden Ver-

fügbarkeit von Bohrgeräten und zu überhöhten Preisen, die das vorhandene Hemmnis Bohr-

kosten noch verschärfen.  

Die Marktentwicklung und ihre Prognose für die nächsten Jahre zeigen deutlich, dass ein 

erhebliches Wachstum vor allem bei den Anlagen zur Stromerzeugung, weniger bei der 

Wärmenutzung zu erwarten ist. Obwohl sich für die Stromerzeugung wegen der erforderli-
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chen höheren Temperaturen und Volumenströme der geothermen Quelle weniger Standorte 

eignen, liegen also die stärkeren Hemmnisse auf der Wärmeseite. Dies hat vor allem den 

Grund in der guten ökonomischen Planungssicherheit für die Stromerzeugung Dank der 

Vergütungsregelungen des EEG. Die Planung von Anlagen zur Wärmenutzung ist – insbe-

sondere bei privaten Investoren – mit viel höherem Planungsaufwand und größeren Unsi-

cherheiten verbunden. Falls die Planung nicht einvernehmlich in kommunalen Strukturen mit 

bestehendem ausgelastetem Wärmenetz erfolgt, müssen insbesondere Energieabnehmer 

oft aufwändig erschlossen werden. Zudem sind die erzielbaren Einnahmen weniger verläss-

lich kalkulierbar, da sie von der allgemeinen Entwicklung der Brennstoffkosten (insbesondere 

Gas) abhängig sind. Dies bezieht sich nicht nur auf den Wert der zu vermarktenden Wärme. 

Bei geothermischen Heizwerken müssen vielmehr Redundanzen vorgehalten werden, die 

den Vorlauf in Spitzenlastzeiten auf die erforderliche Temperatur bringen. Auch hierfür müs-

sen Brennstoffkosten, i.d.R. Gas, kalkuliert werden und die vergangenen Jahre zeigen, wie 

unsicher Gaspreise insbesondere wegen ihrer Kopplung an die Ölpreisentwicklung, kalku-

lierbar sind.  

Soweit absehbar, sieht der überwiegende Teil der geplanten geothermischen Kraftwerkspro-

jekte keine Kraft-Wärme-Kopplung vor. Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen besitzen jedoch 

klare ökologische Vorteile sowohl gegenüber reinen Wärme- als auch reinen Stromerzeu-

gungsanlagen. Vergleicht man das CO2-Minderungspotenzial für einen Standort, der grund-

sätzlich auch für die Stromerzeugung geeignet ist (Beispiel Unterhaching), so ergibt sich ein 

um rund 50 Prozent höheres Minderungspotenzial bei KWK gegenüber reiner Stromerzeu-

gung und ein doppelt so hohes Minderungspotenzial wie bei reiner Wärmegewinnung.  

Gegenüber reinen Stromprojekten weist ein KWK-Projekt schon in der Planungsphase Er-

schwernisse auf. Während die Stromabnahme über das EEG gewährleistet ist und die Ein-

nahmen klar kalkulierbar sind, ist dies für die Wärme – insbesondere bei privaten Investoren 

- zumeist nicht der Fall. Verhandlungen über den Anschluss an das Fernwärmenetz bzw. 

dessen Auf- oder Ausbau und die Vermarktung gestalten sich in der Regel kompliziert und 

langwierig. Wenn daher kein klar kalkulierbarer wirtschaftlicher Vorteil mit der Wärmenutzung 

verbunden ist, nehmen Investoren davon in der Regel Abstand.  

Werden geothermische Anlagen statt auf reine Stromgewinnung auf Strom- und Wärmege-

winnung ausgelegt, so resultiert im Regelfall ein verminderter Stromertrag. Der Grund dafür 

ist, dass eine rein der Stromerzeugung nachgeschaltete Wärmenutzung oftmals ökonomisch 

unvorteilhaft ist. Fernwärmenetze arbeiten beispielsweise mit einer Vorlauftemperatur von 

80-90 Grad Celsius. Geothermische Stromerzeugungsanlagen können das Wasser jedoch je 

nach verfügbarer Temperatur und eingesetzter Technik auf bis zu 60 Grad - abkühlen. In 
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solchen Fällen müsste mit der Redundanz fortlaufend wesentlich nachgeheizt werden, was 

vor dem Hintergrund der Brennstoffkosten wirtschaftlich keinen Sinn macht und zudem we-

gen der unsicheren Brennstoffkostenentwicklung mit zusätzlichen wirtschaftlichen Risiken 

verbunden ist. In der Regel wird daher entweder die Stromerzeugungsanlage kleiner ausge-

legt werden und zwar auf voller Leistung fahren, aber nur einen Teil des verfügbaren Volu-

menstroms nutzen, so dass über den restlichen Volumenstrom eine ausreichende Vorlauf-

temperatur für das Wärmenetz gewährleistet bleibt und ein Nachheizen überflüssig oder nur 

in Spitzenlastzeiten notwendig ist. Oder aber die Anlage wird so ausgelegt, dass die Stro-

merzeugung in Zeiten hoher Wärmeabnahme gedrosselt wird und i.d.R. unterhalb einer Teil-

last von etwa 60% abgeschaltet werden muss. In beiden Fällen resultiert eine geringere Stro-

merzeugung als bei reinen Stromanlagen.  

Im günstigen Fall können die Mindererträge beim Strom durch Erträge des Wärmeverkaufs 

ausgeglichen werden. Es verbleibt jedoch ein bereits skizziertes Risiko bestehen. Denn wäh-

rend die Erträge für den Strom über das EEG sicher zu kalkulieren sind, bleibt bei der Wär-

meabnahme immer die Anschlussquote bzw. die tatsächlich absetzbare Wärmemenge mit 

Unsicherheit behaftet.  

KWK-Anlagen besitzen aber auch gegenüber reinen Heizwerken Nachteile in der Planungs- 

und Realisierungsphase. So müssen KWK-Anlagen in der Regel einen größeren Abstand 

von den Wärmeabnehmern (insbesondere Wohngebäude) einhalten als reine Heizwerke. 

Der Grund dafür sind insbesondere höhere Lärmemissionen durch die Kühlung der Stromer-

zeugung. Zudem sind für die geothermische Strom- bzw. Strom- und Wärmegewinnung 

deutlich höhere Volumenströme sowie höhere Temperaturen erforderlich als für reine Wär-

megewinnung. Dies erschwert nicht nur die Suche nach einem geeigneten Standort. In der 

Planung bewegt man sich auch bezüglich hierfür notwendiger Pumptechnik an der Grenze 

des derzeit technisch Machbaren. Es existieren wenige Erfahrungen und zudem gibt derzeit 

nur einen einzigen Hersteller für solche Pumpen, was die Kosten zusätzlich erhöht. 

7.5 Förderungen der Bundesländer 
Eine Förderung der tiefen Geothermie auf Ebene der Bundesländer findet nur in Einzelfällen 

statt. Seit Anfang 2006 besteht jedoch Baden-Württemberg ein Förderprogramm im Hinblick 

auf das Fündigkeitsrisiko. Die Zuwendung beträgt im Falle des Scheiterns 25 Prozent der 

Kosten der ersten Bohrung, höchstens jedoch 1 Million €. 
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7.6 Expertenbefragungen 
Bei der Befragung von Experten im Bereich der Geothermie zeigte sich die allgemeine Ein-

schätzung, dass das MAP bisher keinen Impuls für einen Aufschwung bei der Nutzung tiefer 

Geothermie geben konnte. Ein entscheidender Impuls sei jedoch durch das EEG erreicht 

worden. Im Ergebnis stünden bei der Geothermie derzeit alle Zeichen auf Boom, in manchen 

Gebieten seien bereits alle Erlaubnisfelder vergeben. Wie viel in den kommenden Jahren 

tatsächlich realisiert werde, hänge jedoch neben den Förderbedingungen auch von der Ent-

wicklung der Energiepreise ab. Als größte Hemmnisse wurden die Verfügbarkeit von Bohran-

lagen sowie das Fündigkeitsrisiko genannt. Bei letzterer Bestand jedoch die Zuversicht, dass 

es bald zu einer Lösung kommt. Einvernehmlich ist bei Experten das Votum, KWK-Anlagen 

und die zugehörigen Wärmenetze in die Förderung aufzunehmen. Teilweise wurde ein noch 

immer mangelhafter Informationsstand über die Möglichkeiten tiefer Geothermie beklagt.  

7.7 Zusammenfassung 
Die Nutzung der tiefen Geothermie ist in Deutschland nach wie vor gering. Es gibt jedoch viel 

versprechende Anzeichen für ein größeres Wachstum in den kommenden Jahren: Die An-

zahl der inzwischen genehmigten bzw. beantragten Erlaubnisfelder lässt allein im süddeut-

schen Molassebecken etwa 70 bis 80 Geothermieprojekte vermuten, die einem Investitions-

volumen von etwa € 2 Mrd. entsprächen. Diese konzentrieren sich aber bislang auf die 

Stromerzeugung und sehen nur in seltenen Fällen auch eine Nutzung als Wärme vor.  

Im Betrachtungszeitraum wurden nur fünf Anlagen zur Wärmenutzung im Rahmen des 

Marktanreizprogramms mit einer Kreditsumme von € 15,5 Mio. und einem Teilschulderlass 

von € 3,5 Mio. gefördert. Damit wurde allerdings ein beachtliches Investitionsvolumen von 

über € 100 Mio. angestoßen. 

Die bisherige Förderung sollte beibehalten werden. Darüber hinaus sollten im Zusammen-

hang mit geotherme KWK-Anlagen die Errichtung und der Anschluss an Nahwärmenetze im 

selben Umfang wie bei der reinen Wärmebereitstellung gefördert werden. 
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8 Nahwärmenetze mit erneuerbaren Energien 
Zur Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien stehen Solarstrahlung, Biomasse und 
Geothermie zur Verfügung. Um diese Quellen möglichst optimal in den Wärmemarkt zu in-
tegrieren, ist eine zentrale Wandlung in Wärme mit anschließender Verteilung über Nahwär-
menetze an die Verbraucher häufig vorteilhaft gegenüber einer Wandlung in vielen Einzelan-
lagen. Größenvorteile können realisiert werden, was sich vorteilhaft sowohl bezüglich der 
technischen Effizienz wie auch der Kosten auswirkt. Darüber hinaus können im Fall der Bio-
masse Emissionen wirkungsvoller vermieden werden. Teilweise ermöglicht die zentrale 
Wandlung überhaupt erst bestimmte Anwendungen wie etwa eine Raumwärmebereitstellung 
mit hohen solaren Deckungsanteilen. Oder den Einsatz bestimmter Techniken wie die Kraft-
Wärme-Kopplung mit Biomasse sind effizient erst ab einer bestimmten Leistungsgröße um-
setzbar. Nahwärmenetze sind deshalb eine wichtige strategische Plattform für den Bau von 
Heizwerken und Heizkraftwerken zur Nutzung regenerativer Energiequellen.  

In diesem Abschnitt wird die Bedeutung von Nahwärmenetzen für die Wärmeerzeugung aus 
erneuerbaren Energien in geschlossener Form dargestellt, um so der großen Bedeutung von 
Nahwärmenetzen gerecht zu werden. Sich daraus ergebende Überschneidungen mit ande-
ren Kapiteln sind dieser geschlossenen Darstellung geschuldet. 

8.1 Umsetzung von Nahwärmesystemen 
Generell gilt, dass ein Nahwärmenetz umso wirtschaftlicher betrieben werden kann, um so 
höher die Anschlussdichte ist. Daher sollten möglichst alle Wärmeverbraucher in der Reich-
weite des Netzes angeschlossen werden. Wie die Praxis zeigt, ist dies häufig gerade im Ge-
bäudebestand problematisch. Hausbesitzer wollen sich häufig nicht von einer zentralen Ver-
sorgung abhängig machen, sondern ziehen eigene Heizungskessel vor. Weiterhin stehen 
zum Teil zum Zeitpunkt der Netzerrichtung die vorhandenen Kessel noch nicht zum Ersatz 
an. Beide Punkte führen dazu, dass der maximal mögliche Anschlussgrad, falls überhaupt, 
erst nach Jahren erreicht wird. Durch Dämmmaßnahmen kann darüber hinaus der Wärme-
bedarf über die Zeit sinken. Dies wie auch die beiden vorgenannten Punkte führen zu einer 
großen Unsicherheit über den künftigen Wärmeabsatz über das Netz,27 als entsprechend 
risikobehaftet wird eine Investition in ein solches Netz betrachtet. Schließlich ist die Umset-
zung eines Wärmenetzes im Allgemeinen zeitaufwändig. 

8.2 Nahwärme mit Solarthermie  
Die thermische Solarenergienutzung mit Kollektoren dient gegenwärtig überwiegend zur Er-
wärmung von Trinkwasser. Dafür gibt es bereits viele kleine solare Warmwasseranlagen, die 
bislang überwiegend von Hausbesitzern im Bereich der Ein- und Zweifamilienhäuser instal-
                                                 

27 Siehe dazu auch die Berechnungen für Nahwärmenetze mit Biomasse bzw. Biogas. 
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liert werden. Sie werden im Rahmen des Marktanreizprogramms (MAP) mit Hilfe von Investi-
tionszuschüssen gefördert. Mittlerweile werden - nicht zuletzt in Folge der geänderten För-
derbedingungen des MAP - neu errichtete Warmwasseranlagen vermehrt um eine solare 
Heizungsunterstützung ergänzt, die vor allem während der Übergangszeiten des Jahres 
wirksam ist. Mit solarer Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung, die bei solchen 
Anlagen zur Versorgung nur eines einzelnen Gebäudes immer auf dem Prinzip des Tages-
speichers (Kurzzeit-Wärmespeicher) beruhen, können solare Deckungsraten des Gebäude-
wärmebedarfs von 20 bis maximal 25 % erreicht werden. 

Will man aber über 35 % des Wärmebedarfs und mehr durch Solarenergie decken, d.h. auch 
einen beträchtlichen Teil des Raumwärmebedarfs im Winter solar bereitstellen, ist der Schritt 
zu saisonalen Wärmespeichern (Langzeit-Wärmespeicher) als zentralem Bestandteil des 
Systems unumgänglich. Die Energieverluste solcher Speicher sind dabei umso geringer, je 
größer sie sind, gleichzeitig sinken die Kosten je Speichervolumen drastisch. Dies erklärt 
sich aus dem Umstand, dass die Oberfläche des Speichers pro Speichervolumen mit der 
Größe des Speichers abnimmt,28 die Oberfläche aber wesentliche Bestimmungsgröße so-
wohl für die Speicherverluste wie auch für die Investitionskosten für den Speicher ist. Sowohl 
unter dem Gesichtspunkt der Effizienz als auch ökonomisch betrachtet lassen sich saisonale 
Speicher im allgemeinen nur als große zentrale Anlagen realisieren, was wiederum den Ein-
satz eines Nahwärmenetzes nach sich zieht, mit dessen Hilfe die während des Sommers 
zentral gespeicherte Wärme im Verlauf der Heizperiode an die Verbraucher verteilt wird. 

Ein Zwischenschritt auf dem Weg zur solaren Nahwärme mit Langzeit-Wärmespeicher ist die 
solare Nahwärme mit Kurzzeit-Wärmespeicher, mit der solare Deckungsanteile ähnlich wie 
die der Kleinanlagen von bis zu 25 % erreicht werden können. Hierzu werden mehrere Mehr-
familiengebäude oder kleine Siedlungen über ein Nahwärmenetz an eine gemeinsame solar-
thermische Großanlage angeschlossen. Dies hat drei Vorteile: Zum einen können auch Ge-
bäude solar versorgt werden, bei denen durch Architektur oder Ausrichtung keine eigene 
Solaranlage installiert werden kann. Zum anderen ist die Solaranlage aufgrund ihrer Größe 
i.d.R. je m² Kollektorfläche wesentlich kostengünstiger als dies mehrere kleinere Solaranla-
gen sind, die auf jedes Einzelgebäude zu montieren wären. Und zum dritten ermöglicht die-
ser Einstieg einen späteren Ausbau der Solaranlage zur Erhöhung des solaren Deckungsan-
teiles oder eine Ergänzung der Heizzentrale durch andere umweltfreundliche Technologien 
wie z.B. Biomasse, KWK o.ä.. Somit bedeutet die solare Nahwärme den Einstieg in eine 
dauerhaft zukunftsfähige Wärmeversorgung größerer Liegenschaften oder ganzer Siedlun-
gen. 

Die Wärmegestehungskosten auch großer Solaranlagen liegen nach wie vor über denen 
fossil betriebener Kessel. Umso mehr gilt daher, dass Gebäude gut wärmegedämmt sein 

                                                 

28 Im Idealfall eines kugelförmigen Speichers wächst das Volumen mit der dreifachen Potenz des Ra-
dius, die Oberfläche aber nur mit dem Quadrat des Radius.  
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müssen, bevor der Einsatz solarer Nahwärmesysteme sinnvoll und ökonomisch vertretbar 
ist. Im Neubaugebiet können diese Randbedingungen leichter erfüllt werden, da die Planung 
von Gebäuden und Energiebereitstellungssystem von Grund auf und an einem Stück mög-
lich ist. Dagegen ist die Voraussetzung für solare Nahwärme im Gebäudebestand, dass die-
ser erst auf einen deutlich besseren Wärmedämmstandard gebracht werden muss, um die 
Kollektoren und den saisonalen Speicher vernünftig dimensionieren zu können. Die Realisie-
rung eines solaren Nahwärmesystems im Bestand setzt demzufolge bei den Hausbesitzern 
die Bereitschaft zu zwei wesentlichen Investitionsentscheidungen voraus: Die Sanierung und 
den Nahwärmeanschluss ihres Gebäudes. 

In vielen Szenarien zur zukünftigen Nutzung und Integration erneuerbarer Energien (z.B. 
„Ökologisch optimierter Ausbau der Nutzung EE in Deutschland“), spielt die solare Nahwär-
me im Wärmemarkt mittel- bis langfristig eine bedeutende Rolle. So können z.B. größere 
Siedlungsbereiche wie Innenstädte, Siedlungen mit Mehrfamilienhäusern etc. nur über Nah-
wärmesysteme CO2-neutral wärmeversorgt werden. Solare Nahwärmesysteme stellen durch 
die solarthermische Anlage neue Anforderungen an Nahwärmenetze. 

Die technische Umsetzung der Niedertemperatursysteme im Nahwärmebereich ist allerdings 
für viele Beteiligte oft noch Neuland. Dadurch besteht neben den durch die Niedertempera-
turtechnik verursachten, meist moderaten Mehrkosten im Vergleich zu konventionellen Nah-
wärmesystemen ein zusätzliches Risiko des Neuen. Daher ist die Förderung solarer Nah-
wärmesysteme zur Markteinführung nicht nur im Neubau, sondern auch oder gerade im Ge-
bäudebestand für die mittelfristige Zukunft eine wichtige Aufgabe. 

8.3 Nahwärme mit Tiefengeothermie 
Wesentliches Kennzeichen der Tiefengeothermie (hydrothermale Schichten, Hot-Dry-Rock) 
ist, dass bei jeder Bohrung große Wärmemengen auf vergleichsweise niedrigem Tempera-
turniveau von 90-140 °C in Deutschland erschlossen werden. Es bestehen, neben der mögli-
chen stofflichen Nutzung des Thermalfluids, insgesamt drei verschiedene Nutzungsmöglich-
keiten für die geothermische Wärme: 

1. Reine Stromerzeugung mit niedrigem Bruttowirkungsgrad von ca. 8 - 12 %. 
2. Reine Wärmenutzung in Nah- und Fernwärmenetzen. 
3. Gekoppelte Strom- und Wärmeerzeugung. 

Bei der geothermischen Kraft-Wärme-Kopplung handelt es sich in Deutschland um eine "se-
quentielle" Kraft-Wärme-Kopplung: Die Bereitstellung von Wärme geht zumindest in Spitzen-
lastzeiten mit größeren Einbußen bei der Stromerzeugung einher, da die Wärmequelle eine 
vergleichsweise geringe Temperatur aufweist, und das Temperaturniveau der Abwärme bzw. 
des Rücklaufs der Kraftmaschine nicht ausreicht, ein Wärmenetz zu speisen. Die parallel 
gekoppelte Wärmeerzeugung geht damit zu Lasten der Stromerzeugung und vice versa. 
Daher wird die geothermale Kraft-Wärme-Kopplung meist sequentiell betrieben: ist ein ent-
sprechender Wärmeabsatz gegeben, wird die Stromerzeugung gedrosselt oder abgeschaltet 
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Vergleich der Emissionsvermeidungsbeiträge:  
Aus der Wärmequellentemperatur von z. B. 120°C ergibt sich eine mit Kalina-Maschinen 
oder ORC-Maschinen nutzbare Temperaturspreizung von 40 - 60 K. Die genannten Maschi-
nen können dann mit einem Bruttowirkungsgrad von ca. 10 % Strom erzeugen. Unter Be-
rücksichtigung von Pumpverlusten etc. ergibt sich ein Nettowirkungsgrad von ca. 5,4 %. Da 
mit Geothermie Grundlaststrom bereitgestellt wird, wird typischerweise Braunkohlestrom mit 
einem CO2-Emissionsfaktor von 1030 g/kWhel verdrängt, damit lässt sich bezogen auf den 
Wärmegehalt der geothermischen Quelle 55 g CO2/kWhelGeothermie vermeiden.  

Die selbe Wärmequelle lässt sich zur Wärmebereitstellung unter Berücksichtigung von Netz-
verlusten und anderen Übertragungsverlusten mit einem Wirkungsgrad von 85 % nutzen bei 
einem spezifischen CO2-Vermeidungsfaktor von 229 g/kWhth Endenergie und 194 g/kWhth Geother-

mie. Berücksichtigt man den Aufwand für Pumpstrom von 0,109 kWhel/kWhthGeothermie und be-
wertet diesen mit dem Grundlaststrommix Braunkohle/Kernenergie von 471 g/kWhel, so lässt 
sich bezüglich des Wärmegehalts der geothermischen Quelle 142 g CO2/kWhthGeothermie ver-
meiden, also fast dreimal so viel wie durch eine geothermische Stromerzeugung.  

Entscheidend für den ökologischen Vergleich ist damit, in welchem Umfang die Wärmeab-
nahme gewährleistet ist. Denn während die Stromerzeugung mit 8000 Volllaststunden pro 
Jahr kalkuliert werden kann, resultieren bei Wärmenetzen in der Regel weniger als 2000 
Volllaststunden.  

Vergleich der finanziellen Erträge: 
Bei einer Wärmevergütung von durchschnittlich 55 €/MWhth lassen sich abzüglich der Pump-
kosten bei einer reinen Wärmebereitstellung Nettoerlöse von 3,6 ct/ kWhGeothermie erzielen. Mit 
einer Vergütung nach EEG von 15 ct/kWhel und abzüglich der Kosten für Pumpstrom lassen 
sich mit einer reinen Stromerzeugung Nettoerlöse von 1,13 ct/ kWhGeothermie erzielen, also nur 
ein Drittel der Erlöse wie bei der Wärmebereitstellung. Unberücksichtigt bleiben bei dieser 
Betrachtung die Abschreibungen, welche allerdings vom Anteil her vergleichbar sind. 

Der Vergleich der finanziellen Erträge macht deutlich, dass eine sequentielle KWK in der 
Regel wärmegeführt betrieben werden wird, d.h. der Wärmeabsatz führt zu Mindererträgen 
beim Strom. 

Durch eine erfolgreiche Bohrung fallen üblicherweise große Wärmemengen an, die eine Ver-
teilung über Wärmenetze unumgänglich macht. Beispielsweise würde die Wärmeleistung 
des bekannten Unterhachinger Projektes für die Wärmeversorgung von über 3.000 Wohnun-
gen ausreichen. Würde nur die Wärmegrundlast der Wohnungen gedeckt, um damit eine 
gleichmässige Auslastung der geothermalen Wärmequelle über das ganze Jahr zu ermögli-
chen, müssten sogar 15.000 Wohnungen angeschlossen werden. Selbst kleinere Projekte 
können schon 500 Wohnungen voll versorgen. Die Erschließung eines solchen Wärmebe-
darfs über Wärmenetze ist jedoch zeitaufwendig und risikobehaftet; zusätzliche Kosten fallen 
an. Geothermie zur Wärmebereitstellung kann nur in örtlicher Nähe zu einem entsprechen-
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den Wärmebedarf realisiert werden, was aber hinsichtlich der Lärmemissionen der notwen-
digen Tiefbohrungen sowie des Betriebs der Kraftmaschine problematisch sein kann. 

Trotz der ökologischen wie auch ökonomischen Vorteilen der Wärmenutzung haben diese 
Probleme dazu geführt, dass Geothermieprojekte nur zur reinen Stromversorgung genutzt 
werden. Diese Fehlentwicklung sollte über eine Förderung der Errichtung von Nahwärme-
netzen wie auch des Anschlusses an ein solches korrigiert werden. 

Dabei sollten Nahwärmenetze nicht nur wie bisher im Zusammenhang mit einer ausschließli-
chen Wärmeversorgung gefördert werden, sondern auch im Zusammenhang mit KWK. Zwar 
hat KWK im Zusammenhang mit Niedrigenthalpie-Geothermie, wie sie in Deutschland vor-
herrscht, nicht die gleichen energetischen Vorteile wie etwa beim Einsatz mit Biogas oder 
Biomasseverbrennung. Über KWK kann allerdings eine bessere Ausnutzung des geothermi-
schen Bodenschatzes herbeigeführt werden, so dass der ökologische Nutzen maximiert wird 
bzw. eine größtmögliche CO2-Einsparung erreicht wird. 

8.4 Nahwärme aus Bioenergie  

Kleine vs. große Heizanlagen 
Die einfachste und kostengünstigste Art der Wärmebereitstellung aus Biomasse ist deren 
Verbrennung. Meist kommt dabei Holz in Form von Scheitholz, Holzhackschnitzeln oder Pel-
lets zum Einsatz. Vereinzelt wird auch Getreide verbrannt. Diese Brennstoffe eignen sich 
prinzipiell alle zum Einsatz sowohl in Einzelöfen, in zentralen Hausheizungskesseln wie auch 
in zentralen Großanlagen. Darüber hinaus kommt auch Stroh und Abfallholz zum Einsatz, 
beides Brennstoffe, die nur in zentralen Großanlagen ökonomisch sinnvoll und ökologisch 
vertretbar verbrannt werden können und daher im allgemeinen Nahwärmenetze zur Sicher-
stellung des Wärmeabsatzes bedürfen.  

Die spezifischen Kosten von Holzkesseln nehmen mit zunehmender Kesselgröße deutlich 
ab. Dies gilt unabhängig von der Form des Brennstoffes (Scheitholz, Hackschnitzel, Pellets). 
Die Emissionsgrenzwerte nach der 1. BImSchV bzw. der TA Luft werden mit wachsender 
Anlagengröße deutlich schärfer. Das Gleiche gilt für die Emissionsgrenzwerte nach DIN EN 
303-5. Bei größeren Anlagen kann ein deutlich höherer technischer Aufwand zur Emissi-
onsminderung durch eine verbesserte Kontrolle der Verbrennung und Abgasbehandlung 
betrieben werden. In der Praxis ergibt sich, dass größere Anlagen deutlich geringere CO-, 
Staub-, Stickoxid- und Emissionen organischer Kohlenstoffverbindungen aufweisen als klei-
ne Kessel für einzelne Gebäude. Größere Biomasseheizanlagen sind also dem Einsatz vie-
ler kleinerer Anlagen vorzuziehen, falls sich ein entsprechender Wärmeabsatz über Nah-
wärmenetze technisch und organisatorisch darstellen lässt. Bei der Umsetzung solcher 
Nahwärmenetze sind vergleichbare Probleme anzutreffen, wie sie weiter unten exemplarisch 
für Nahwärmenetze mit Biomasse-KWK beschrieben werden. 
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Kraft-Wärme-Kopplung mit Biomasse 
Gegenüber der reinen Wärmebereitstellung ist der Einsatz von Bomasse in Kraft-Wärme-
Kopplung zur gleichzeitigen Bereitstellung von Wärme und Strom energetisch vorteilhaft, da 
die auf hohem Temperaturniveau anfallende Wärme effizient zur Stromerzeugung genutzt 
werden kann. Mit der gleichen Menge Biomasse lassen sich so mehr fossile Energieträger 
einsparen und mehr Klimagase vermeiden als bei der reinen Wärmeerzeugung. Mit 1 TJ 
Waldholz lassen sich beispielsweise in einem reinen Heizwerk 58 t CO2 einsparen, in einer 
KWK-Anlage mit Dampfturbine dagegen 73 bis 86 t CO2 je nach zugrunde gelegtem Strom-
mix.29 Effiziente Technologien zur Stromerzeugung aus Biomasse setzen jedoch zumindest 
bisher eine gewisse Mindestgröße der Anlage voraus, entsprechend fallen große Wärme-
mengen an, deren Absatz an Wärmeverbraucher im allgemeinen nur über Nahwärmnetze 
sichergestellt werden kann. Auch für die Umsetzung biomassebefeuerter KWK-Anlagen sind 
Nahwärmenetze also entscheidend.  

Biomasse steht in drei verschiedenen Fraktionen für die energetische Nutzung in KWK-
Anlagen zur Verfügung: 

• Organische Reststoffe aus Haushalten, Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft, 
• Energiepflanzen vom Acker, 
• Holz aus der Forstwirtschaft in verschiedenen Verwertungsstufen. 
Daraus ergeben sich je nach Art und Zusammensetzung der Einsatzstoffe sowie der ent-
sprechenden Anlagentechnik die verschiedenen Nutzungspfade der Bioenergie im stationä-
ren Bereich (Abbildung 70).  

Abbildung 70: Nutzungspfade der Bioenergie zur Strom- und Wärmeerzeugung, einschließlich 
den jeweils einsetzbaren Umwandlungstechniken. (ICE-Motor: Internal Com-
bustion Engine (Hubkolbenmotor mit interner Verbrennung), ORC-Turbine: Or-
ganic Rankine Cycle Turbine (Turbine mit organischem Arbeitsmedium)). 

                                                 

29 Nitsch, J. et al: Ökologisch optimierter Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien in Deutschland. 
Stuttgart, Heidelberg, Wuppertal 2004.  
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Biogas kann aus allen feuchten Biomassen erzeugt werden, die kein oder nur sehr geringe 
Anteile Lignin enthalten (z.B. Gülle, Speisereste, Klärschlamm, Energiepflanzen). Holz, das 
einen hohen Ligninanteil aufweist, kann entweder in automatischen Anlagen verbrannt 
(Holzhackschnitzel, Holzpellets) oder mit Hilfe der thermochemischen Vergasung in Synthe-
segas umgewandelt werden.  

Über Ölsaaten wie z.B. Raps, Sonnenblumen, etc. kann ein flüssiger Bioenergieträger be-
reitgestellt werden. Einige Eigenschaften dieses Nutzungspfades sprechen allerdings gegen 
einen breiten Einsatz zur Wärmebereitstellung: 

• Beim Anbau von Raps zur Herstellung von kaltgepresstem Rapsöl wird für denselben 
Energieertrag eine dreimal so große Anbaufläche benötigt, wie bei der Herstellung von 
Biogas aus Energiepflanzen. 

• Innerhalb der Verwertungskette Rapsanbau – Rapsöl – BHKW – Strom/Wärme kann der 
Mineralstoffkreislauf auf den Anbauflächen im Gegensatz zur Biogaserzeugung aus 
nachwachsenden Rohstoffen (Energiepflanzen) nicht besser geschlossen werden, da 
keine Gärreste entstehen, die wieder auf den Acker ausgebracht werden können. 

• Der mittlerweile aufkommende Import von Pflanzenöl für die energetische Nutzung, z.B. 
in Form von Palmöl aus den Ländern Südostasiens ist derzeit eine noch sehr umstrittene 
Alternative, da es bislang kein international gültiges Zertifizierungssystem gibt, das den 
nachhaltigen Anbau zur Herstellung des importierten Pflanzenöls gewährleistet. 

Bei der Kraftstoffbereitstellung aus Ölsaaten mögen diese Nachteile mangels kurzfristig ver-
fügbarer Alternativen hinnehmbar sein. Angesichts heute schon verfügbarer Alternativen der 
Biomasseanwendung zur Wärmeerzeugung scheint der Einsatz von Pflanzenölen in diesem 
Bereich nicht sinnvoll und wird daher nicht weiter betrachtet. Dagegen wird im Weiteren nä-
her auf Holz-Heizkraftwerke und Biogas-Heizkraftwerke eingegangen.  

Holz-Heizkraftwerke mit Holzverbrennung 
Kraft-Wärme-Kopplung in Verbindung mit Holzverbrennung (Holzhackschnitzel) ist mit Hilfe 
des Einsatzes von Stirlingmotoren, Dampfmotoren, ORC-Turbinen und Dampfturbinen mög-
lich. Ein gemeinsames Merkmal aller Umwandlungstechniken ist ein vergleichsweise gerin-
ger Stromwirkungsgrad (Abbildung 57 in Abschnitt 5.2.2). Eine Ausnahme bilden dabei allen-
falls Dampfturbinen mit einer Leistung von 10 MWel und mehr, die vorzugsweise in mit Ab-
fallholz betriebenen Holzkraftwerken zum Einsatz kommen. Die Wirkungsgrade bei der 
Stromerzeugung können in diesen Fällen im Bereich von 30 % und darüber liegen. 

Bewegt man sich dagegen in dem häufig anzutreffenden Leistungsbereich zwischen 50 kWel 
und 2 MWel, wird Strom mit einem Wirkungsgrad von 9 – 16 % produziert. Diese Wirkungs-
grade liegen deutlich unter denen von Motor-Blockheizkraftwerken, die mit Erdgas oder Die-
sel betrieben werden können, nicht aber mit festem Holz als Brennstoff. Die Holzverbren-
nung ist somit in diesem Leistungsbereich nicht zur ausschließlichen Stromerzeugung ge-
eignet. Die erzeugte Strommenge wäre, bei Behandlung der Wärme als Abfallprodukt, zu 
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gering, um ein solches Projekt rentabel betreiben zu können. Das heißt, es sind nicht nur 
ökologische, sondern auch handfeste wirtschaftliche Gründe, die dafür sprechen, Strom und 
Wärme gleichzeitig zu nutzen. 

Konzeptstudien von insgesamt vier Holzheizkraftwerken verschiedener Größe zur Nahwär-
meversorgung zeigen, dass in allen Fällen ein wirtschaftlicher Betrieb möglich ist, sofern ein 
genügend hoher Wärmeabsatz über das Nahwärmenetz gewährleistet ist (Tabelle 20). Die 
Struktur der in den Berechnungen zugrunde gelegten Versorgungsgebiete sieht wie folgt 
aus: 

1. Versorgungsgebiet A: Neubaugebiet bestehend aus 39 Gebäuden (Einfamilien-, 
Doppel- und Reihenhäuser) ergänzt um 10 Bestandsgebäude (50er- bis 70er-
Jahre) sowie eine Schule  Tabelle 20, 4. Spalte von rechts 

2. Versorgungsgebiet B: Ortsteil einer Landgemeinde mit rund 1.100 Einwohnern; Ge-
bäudebestand setzt sich zu 98 % aus Einfamilienhäusern zusammen, der Rest sind 
kleine Mehrfamilienhäuser. Kein Gewerbegebiet und wenige öffentliche Gebäude 

 Tabelle 20, 3. Spalte von rechts 

3. Versorgungsgebiet C: Großstädtisch geprägtes Wohngebiet, das sich aus 24 gro-
ßen Wohnblocks und einem Schulzentrum zusammensetzt; knapp 1.400 Wohnun-
gen und rund 2.900 Einwohner. Alle Wohnblocks wurden vor Anschluss an das 
Nahwärmenetz vom Eigentümer (Wohnbaugesellschaft) rundum saniert und ein 
Erdgas-BHKW mit Nahwärmenetz errichtet. Die hier vorgestellte Konzeptstudie be-
zieht sich auf die nicht realisierte Variante Holzheizkraftwerk  Tabelle 20, 2. Spal-
te von rechts 

4. Versorgungsgebiet D: Ortsteil einer Mittelstadt mit gut 5.000 Einwohnern und relativ 
kompakter Bebauung. Der Gebäudebestand besteht zu 87 % aus Einfamilien- und 
Reihenhäusern. Nur 1 % große Wohngebäude. Ausgedehntes, weiterhin wachsen-
des Gewerbegebiet sowie wenige öffentliche Gebäude  Tabelle 20, Spalte ganz 
rechts 

In der dargestellten Konstellation können, im Fall des Systems A unter Berücksichtigung der 
MAP-Förderung, alle Systeme wirtschaftlich betrieben werden, wenngleich die Eigenkapital-
verzinsung dabei unterschiedlich ausfällt. Eine wichtige Grundlage des wirtschaftlichen Be-
triebs sind die Stromvergütungen des EEG (§ 8, Biomasse), wobei in den beschriebenen 
Fällen neben der Grundvergütung alle Boni voll ausgeschöpft werden können. 
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Tabelle 20: Technische und wirtschaftliche Daten von vier Referenzsystemen (Holzheiz-
kraftwerke unterschiedlicher Leistung) zur Nahwärmeversorgung. 

 

A B C D
35/270 150/1170 150/1170 1050/5000

a 20 20 20 20
%/a 6,0 6,0 6,0 6,0

€/kWh 0,018 0,025 0,028 0,028
%/a 1,6 1,2 1,4 1,2
T€/a 50 50 50 50
%/a 0,5 0,7 0,5 0,5

€/MWhth 0,7 0,4 0,3 0,2

Nach Haus-
übergabestation

Nach Haus-
übergabestation

Nach Haus-
übergabestation

Nach Haus-
übergabestation

€/MWh 92 110 70 85
%/a 0,5 0,5 0,5 0,5
%/a 1,0 1,0 1,0 1,0
%/a 1,5 1,5 1,5 1,5

2006 2006 2006 2006

ja ja ja ja
kW 440 1.500 1.500 7.000
kW 35 150 150 1.050

Stirlingmotor Stirlingmotor Stirlingmotor ORC-Turbine
Ausgekoppelte Wärmeleistung (Netzeinspeisung) kW 355 1.170 1.170 5.000

m3 43 100 25 200
Nahwärmenetz 

Schule +  50 
Wohngeb.(EFH)

Nahwärmenetz 
Landgemeinde 

1.000 EW

Nahwärmenetz 
Schule + 24 
Wohnblocks

Nahwärmenetz 
Gemeinde    
5.000 EW

% 100% (n. 3 J.) 25%-60%-75% 100% 25%-60%-75%
m 1.300 5.700 1.700 22.000
h/a 4.500 5.250 4.960 4.600

MWh/a 1.600 6.100 5.800 23.000
MWh/a 1.780 7.500 8.100 27.700
MWh/a 160 790 750 4.800
cap/a 0,3 0,3 0,3 1,6

€/kWel 17.170 8.273 11.667 5.050

T€ 906 2.940 2.600 11.120

10. Jahr 10. Jahr
T€/a 32,5 203,0 232,0 949,0

9,5 59,3 120,0 243,0
T€/a 9,9 44,0 35,0 143,0
T€/a 15,0 17,2 15,0 91,5
T€/a 4,5 23,5 13,0 64,0
T€/a 2,3 5,5 2,3 12,0
T€/a 73,7 352,5 417,3 1.502,5
T€ 50,0 100,0
T€ 25,0 500,0
T€ 675,0 3.742,0

€/kWh 0,2457 0,2021 0,1425 0,1683
€/kWh 0,2164 0,1800 0,1237 0,1586

€/kWh 0,2116 0,2116 0,2116 0,2034

Art der Wärmenutzung

Art des KWK-Aggregats

HOLZHEIZKRAFTWERKE

Elektrische Leistung / Thermische Leistung
BIOMASSE GROSS (HOLZ-KWK)

Kalkulatorische Betrachtungsdauer

Spezifische Personalkosten

Kalkulationszinssatz
Hackschnitzelkosten

Summe jährliche Kosten

Spez. Hilfsenergiekosten (bez. auf Energiegehalt Holz)

Anlegbare Wärmeerlöse 

Jährlich genutzte Wärmemenge (Holzkessel)

Schnittstelle Wärmeerlösberechnung

Preissteigerung Holzhackschnitzel

Netzlänge

Volumen Pufferspeicher

Preissteigerung Personal, Verwaltung, Hilfsenergie
Jahr der Inbetriebnahme

Personalkosten
Verwaltungskosten
Hilfsenergiekosten

Biomassekosten

Instandhaltungskosten
Brennstoff für Spitzenkessel

Vergütung nach EEG

Reinvestitionen während der Betrachtungsdauer
Erweiterungsinvestitionen Heizzentrale
Erweiterungsinvestitionen Netzausbau in 20 Jahren

spezifische Stromgestehungskosten ohne Förderung
spezifische Stromkosten mit MAP-Förderung

Stromkosten

Laufende Kosten

Gesamtinvestition

Spez. Investitionskosten Heizzentrale

Basisdaten

Technische Daten

Spezifische Instandhaltungskosten

Personalbedarf

Volllaststunden Wärmenutzung

Spezifische Verwaltungskosten

Investition

Preissteigerung Instandhaltungskosten

Feuerungswärmeleistung Holzkessel
Staubabscheidung mit Elektrofilter

Gesamte Netzeinspeisung
Stromerzeugung

Elektrische Leistung KWK-Aggregat

Anschlussgrad Nahwärmenetz
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Die Einnahmen für den produzierten und eingespeisten Strom sind jedoch nur die eine Seite. 
Eine wichtigere Rolle bei Holzheizkraftwerken spielen jedoch die Wärmeerlöse. Sie sind bei 
allen vier Referenzsystemen wesentlich größer als die Stromerlöse, was ebenfalls eine Folge 
der niedrigen Stromwirkungsgrade ist. Die nachfolgend genannten Faktoren drücken das 
Verhältnis der jährlichen Wärmeerlöse zu den Stromerlösen aus: 

• Versorgungsgebiet A: Faktor 4,3 

• Versorgungsgebiet B: Faktor 3,5 

• Versorgungsgebiet C: Faktor 3,4 

• Versorgungsgebiet D: Faktor 2,2 

Die Zahlenverhältnisse machen deutlich, dass stärkere Abstriche beim Wärmeabsatz die 
Rentabilität eines Nahwärmeprojekts, das auf einem Holzheizkraftwerk aufbaut, ernsthaft 
gefährden können. Der Wärmeabsatz in einem Nahwärmenetz zur Gebäudeenergieversor-
gung ist sehr stark mit der Entwicklung des Anschlussgrades gekoppelt. Solange nicht alle 
Gebäude im Einzugsgebiet eines Nahwärmenetzes angeschlossen werden, solange ist der 
wirtschaftliche Betrieb ernsthaft gefährdet. Weiterhin kann der Wärmeabsatz durch nachträg-
lich im Gebäudebestand durchgeführte Wärmedämmmaßnahmen sinken, wieder mit ent-
sprechenden Konsequenzen für die Wirtschaftlichkeit. 

Um diese Effekte eingehender zu untersuchen, wurden exemplarisch für das Versorgungs-
gebiet D verschiedene Wärmebedarfsszenarien entwickelt und für jedes dieser Szenarien 
die Wirtschaftlichkeit eines jeweils gleich ausgelegten Holzheizkraftwerkes analysiert 
(Abbildung 71). 
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Abbildung 71: Verkaufte Nutzwärme in nahwärmeversorgten Gebäuden in Abhängigkeit von 
Anschlussgrad und zunehmender Wärmedämmung für Versorgungsgebiet D. 

Der Rechnung in Tabelle 20 basiert auf dem mittleren Wärmebedarfsszenario, der Grundva-
riante (Fall mit Wärmedämmung). Bleibt jedoch der Wärmeabsatz hinter den Erwartungen 
zurück und entwickelt sich gemäß der in dargestellten ungünstigsten Variante („Langsame 
Entwicklung“), dann ist auf dieser Grundlage kein wirtschaftlicher Betrieb des Holzheizkraft-
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werks und der Nahwärmeversorgung möglich. Die Stromgestehungskosten würden anstatt 
der in Tabelle 20 genannten 0,159 €/kWh auf 0,25 €/kWh ansteigen und wären durch die 
EEG-Vergütung nicht mehr gedeckt. Die Investition in ein Nahwärmenetz ist also mit erhebli-
chen Risiken bezüglich des tatsächlich zu realisierenden Wärmeabsatzes verbunden. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass die Wärmeerlöse im Versorgungsgebiet D noch den vergleichs-
weise geringsten Anteil an den Gesamterlösen haben. In den anderen betrachteten Versor-
gungsgebieten haben die Wärmeerlöse einen höheren Anteil, entsprechend vermindert ein 
verringerter Wärmeabsatz die Wirtschaftlichkeit stärker. Daraus folgt, dass kleineren Projekte 
schneller in die Unwirtschaftlichkeit rutschen, wenn der Wärmeabsatz geringer ausfällt als 
erwartet.  

Bisher wird im Rahmen des Marktanreizprogramms nur Nahwärmenetze im Zusammenhang 
mit reinen Biomasseheizwerken gefördert. Aufgrund der erwähnten Vorteile scheint eine 
Ausweitung auf Biomasseheizkraftwerken angemessen. Dabei sollten nicht nur die Errichter 
des Wärmenetzes gefördert werden, sondern gesondert auch Gebäudebesitzer direkte An-
reize erhalten, sich an ein Wärmenetz anzuschließen, um so hohe Anschlussgrade sicherzu-
stellen. Dies kann beispielsweise in Form von Zuschüssen zu den Anschlusskosten erfolgen. 

Biogas-Heizkraftwerke 
Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) mit Biogas, die in Motor-Blockheizkraftwerken erfolgt, 
erzielt deutlich höhere Stromwirkungsgrade als die KWK auf der Basis von Holzverbrennung. 
Im angesprochenen Leistungsbereich von 50 kWel bis 2.000 kWel sind mit den überwiegend 
eingesetzten Zündstrahlmaschinen (bis ca. 250 kW) und den Gas-Otto-Motoren (über 
200 kW) Stromwirkungsgrade im Bereich von knapp unter 30 % bis über 40 % möglich. Das 
heißt, die pro Jahr erzeugte Strommenge ist deutlich größer als bei einem Holzheizkraftwerk, 
wenn man dasselbe Versorgungsgebiet zugrunde legt.  

Drei Konzeptstudien, die auf dem vorher beschriebenen Versorgungsgebiet B (Ortsteil einer 
Landgemeinde) aufbauen, zeigen die Verhältnisse bei der Nahwärmeversorgung mit Biogas 
(Tabelle 21). Der Fall in der dritten Spalte von rechts ist aus Tabelle 20 übernommen, um die 
Unterschiede zwischen KWK bei Holzverbrennung und bei Biogas deutlich zu machen. 

Vergleicht man die Holz-KWK mit dem Biogas-Heizkraftwerk, wird schnell deutlich, dass die 
Rentabilität der Biogasvariante deutlich höher ist als bei Holznutzung. Dies wird nicht nur an 
der bei Biogas höheren Differenz zwischen Stromgestehungskosten und Vergütung nach 
EEG deutlich, sondern auch an den wesentlich niedrigeren anlegbaren Wärmeerlösen. Das 
Verhältnis von Wärme- zu Stromerlösen hat sich außerdem deutlich verschoben: 

• Versorgungsgebiet B (Biogas-KWK): Faktor 0,68 

• Versorgungsgebiet B (Holz-KWK): Faktor 3,5 

Bei der Biogasvariante haben die Stromerlöse gegenüber den Wärmeerlösen ein höheres 
Gewicht, trotzdem machen sie noch immer über ein Drittel der Gesamterlöse aus. 
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Tabelle 21: Technische und wirtschaftliche Daten der Kraft-Wärme-Kopplung und Nahwär-
meversorgung mit Biogas im Vergleich zur ausschließlichen Stromeinspeisung 
bei Biogas und zum Holzheizkraftwerk 

 

HOLZ BIOGAS BIOGAS

150/1170 510/680 510

a 20 20 20
%/a 6,0 6,0 6,0

€/kWh 0,025
Substratkosten Nawaro (gemittelt) €/t 42,0 42,0

%/a 1,6 2,3 5,0
T€/a 50 50 50
%/a 0,7 0,5 0,9

Nach Haus-
übergabestation

Nach Haus-
übergabestation

Nur 
Stromnutzung

€/MWh 110 90
%/a 0,5 0,75 0,75
%/a 1,0 1,0 1,0
%/a 1,5 1,5 1,5

2006 2006 2006

Elektrische Leistung KWK-Aggregat kW 150 510 510
Art des KWK-Aggregats Stirlingmotor Biogas-BHKW Biogas-BHKW

1.500
500

ja ja
Ausgekoppelte Wärmeleistung (Netzeinspeisung) kW 1.170 1.180
Wärmeleistung Spitzenlastkessel kW 3.600 3.600

m3 100 100
Nahwärmenetz 
Landgemeinde 

1.000 EW

Nahwärmenetz 
Landgemeinde 

1.000 EW

% 25%-60%-75% 25%-60%-75%
m 5.700 5.700
h/a 5.250 7.800

MWh/a 6.100 6.400
Gesamte Netzeinspeisung MWh/a 7.500 7.500
Stromerzeugung MWh/a 790 4.000 4.000

cap/a 0,3 0,8 0,8

T€ 2.940 4.280 1.575

10. Jahr 10. Jahr
T€/a 203,0 362,0 332,0

Brennstoff für Spitzenkessel T€/a 59,3 61,8
T€/a 44,0 109,0 75,0
T€/a 17,2 40,0 40,0
T€/a 23,5 24,5 16,2
T€/a 5,5 27,4 24,7
T€/a 352,5 624,7 487,9
T€ 30,0 370,0 370,0
T€ 500,0
T€ 675,0 675,0

€/kWh 0,2021 0,1536 0,1598
€/kWh 0,1800

€/kWh 0,2116 0,1812 0,1612

Spezifische Instandhaltungskosten

Basisdaten

Gesamtinvestition
Investition

Personalbedarf

Volllaststunden Wärmenutzung

Spezifische Verwaltungskosten

Preissteigerung Instandhaltungskosten

Technische Daten

Vergütung nach EEG

Reinvestitionen während der Betrachtungsdauer
Erweiterungsinvestitionen Heizzentrale
Erweiterungsinvestitionen Netzausbau in 20 Jahren

spezifische Stromgestehungskosten ohne Förderung
spezifische Stromkosten mit MAP-Förderung

Anlegbare Wärmeerlöse 

Jährlich genutzte Wärmemenge (regenerativ)

Schnittstelle Wärmeerlösberechnung

Preissteigerung Holzhackschnitzel / Substrate

Netzlänge

Volumen Pufferspeicher

Preissteigerung Personal, Verwaltung, Hilfsenergie
Jahr der Inbetriebnahme

Art der Wärmenutzung

Feuerungswärmeleistung Holzkessel
Wärmeleistung Zusatzholzkessel
Staubabscheidung mit Elektrofilter

Summe jährliche Kosten

Personalkosten
Verwaltungskosten
Hilfsenergiekosten

Biomassekosten

Instandhaltungskosten

Laufende Kosten

Stromkosten

BIOENERGIE GROSS (HOLZ, BIOGAS)

Anschlussgrad Nahwärmenetz

Kalkulatorische Betrachtungsdauer

Spezifische Personalkosten

Kalkulationszinssatz
Hackschnitzelkosten
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Seit der Novellierung des EEG im August 2004 werden sehr viele Biogasanlagen in Deutsch-
land gebaut. Die Praxis zeigt jedoch, dass eine signifikante Wärmenutzung zur Gebäudebe-
heizung oder zu anderen Zwecken nur in den seltensten Fällen erfolgt. Die hohe Strompro-
duktion führt im Leistungsbereich oberhalb 300 kWel dazu, dass Biogasanlagen auch ohne 
Wärmenutzung wirtschaftlich betrieben werden können. Das heißt, allein die Vergütung des 
eingespeisten Stromes nach EEG ergibt einen genügend hohen Kapitalrückfluss, um die 
Rentabilität des Projekts zu gewährleisten. Dieser Sachverhalt kommt im dritten Fallbeispiel 
in Tabelle 21 zum Ausdruck, bei dem die gleiche Biogasanlage wie im Fall der Nahwärme-
versorgung (510 kWel) ohne Wärmenutzung kalkuliert ist. Die Stromgestehungskosten sind 
auch in diesem Fall niedriger als die EEG-Vergütung, auch wenn der Abstand deutlich gerin-
ger ist als mit Wärmenutzung. Dies wird durch die interne Verzinsung des Eigenkapitals bei 
alleiniger Stromnutzung in Höhe von 7,9 % ebenso deutlich. Im Vergleich dazu beträgt sie im 
Fall der Kraft-Wärme-Kopplung 11,2 %. 

Im Unterschied zur Stromerzeugung aus Holz, die nur mit Auskopplung von Wärme ökono-
misch Sinn macht, können Biogasanlagen auch ohne Nutzung der Wärme wirtschaftlich be-
trieben werden. Darin liegt u.a. ein wesentlicher Grund für den Boom der Biogasanlagen 
während der letzten zwei Jahre. Dies gilt allerdings nur für Anlagen über 150 kWel, unterhalb 
dieser Grenze reicht die Stromvergütung allein nur in Ausnahmefällen für einen wirtschaftli-
chen Betrieb aus. Soweit die Auswahl zwischen Holz und feuchten Biomassen gegeben ist, 
ist der Betrieb einer Biogasanlage damit wirtschaftlich attraktiver als der eines Holzheizkraft-
werkes. Da es sich lohnt, Biogasanlagen nur zur Stromerzeugung zu betreiben, ist die Wär-
meauskopplung und Verteilung über ein Nahwärmenetz nicht unbedingte Voraussetzung 
dafür, die Anlage überhaupt bauen zu können. Das heißt, im Fall der Biogasnutzung sind es 
viel mehr ökologische (Klimaschutz) und auch volkswirtschaftliche Argumente (Verringerung 
der Ölabhängigkeit), die für die Nahwärmeversorgung sprechen. 

Im Sinne einer effizienten Ressourcennutzung ist also eine weitgehende Nutzung der Wärme 
aus Biogasanlagen anzustreben. Über Nahwärmenetze kann der Absatz der Wärme gesi-
chert werden. Nahwärmenetze sollten daher auch im Zusammenhang mit Biogasanlagen im 
MAP gefördert werden. Die Errichtung oder Erweiterung eines Nahwärmenetzes sollte dabei 
sowohl bei neuen wie auch bei bestehenden Biogasanlagen gefördert werden. Die Errich-
tung und Erweiterung von Nahwärmnetzen sollte auch unabhängig von der Größe der Bio-
gasanlage gefördert werden, eine Leistungsgrenze wie bei der Förderung der eigentlichen 
Biogasanlage sollte also keine Anwendung finden. 

Liniendichte des Nahwärmenetzes 
Gegenwärtig werden im Marktanreizprogramm nur jene Nahwärmenetze (oder Teile davon) 
mit 50 €/m Rohrlänge gefördert, die einen jährlichen spezifischen Wärmeabsatz von mindes-
tens 1,5 MWh pro Meter Rohrleitungslänge nachweisen können. Die sonst üblicherweise 
verwendete "Liniendichte" bezieht den jährlichen Wärmeabsatz dagegen nicht auf die Rohr-
leitungslänge, sondern auf die Trassenlänge. Da Rohre für Vor- und Rücklauf zu legen sind, 
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entspricht die Trassenlänge der Hälfte der Rohrlänge. Als Konsequenz aus dieser derzeiti-
gen Formulierung der Förderrichtlinie ergibt sich, dass  

1. Projekte erst ab einer Liniendichte von mindestens 1,5 MWh/mTrassenlänge eine För-
derung erhalten und 

2. die Förderung bezogen auf die Trassenlänge von minimal 50 €/mTrassenlänge bis zu 
maximal 100 €/mTrassenlänge bei einer Liniendichte von 3 MWh/mTrassenlänge betragen 
kann. 

In Tabelle 22 sind die Liniendichten für die Fallstudien aus dem Bereich Biogas und Biomas-
se dargestellt. Obwohl die Rentabilität des Nahwärmeprojekts in allen Fällen gewährleistet 
ist, sofern die in Tabelle 22 genannten Wärmemengen verkauft werden, übersteigt die Li-
niendichte nur in zwei Fällen (Versorgungsgebiet C und sehr hoher Anschlussgrad in Ver-
sorgungsgebiet D) den gegenwärtig im MAP geltenden Mindestwert von 1,5 MWh/m. Diese 
Beispiele zeigen, dass dieser Mindestwert kein geeigneter Parameter zur Bestimmung der 
Sinnhaftigkeit von Nahwärmeprojekten darstellt.  

Tabelle 22: Vergleich der Liniendichten der verkauften Wärmemengen in den analysierten 
Versorgungsgebieten. 

 

8.5 Zusammenfassung 
Zur Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien stehen Solarstrahlung, Biomasse und 
Geothermie zur Verfügung. Um diese Quellen möglichst optimal in den Wärmemarkt zu in-
tegrieren, ist eine zentrale Wandlung in Wärme mit anschließender Verteilung über Nahwär-
menetze an die Verbraucher häufig vorteilhaft gegenüber einer Wandlung in vielen Einzelan-
lagen. Größenvorteile können realisiert werden, was sich vorteilhaft sowohl bezüglich der 
technischen Effizienz wie auch der Kosten auswirkt. Darüber hinaus können im Fall der Bio-
masse Emissionen wirkungsvoller vermieden werden. Teilweise ermöglicht die zentrale 
Wandlung überhaupt erst bestimmte Anwendungen wie etwa eine Raumwärmebereitstellung 
mit hohen solaren Deckungsanteilen. Oder den Einsatz bestimmter Techniken wie die Kraft-
Wärme-Kopplung mit Biomasse sind effizient erst ab einer bestimmten Leistungsgröße um-
setzbar. Nahwärmenetze sind deshalb eine wichtige strategische Plattform für den Bau von 
Heizwerken und Heizkraftwerken zur Nutzung regenerativer Energiequellen.  

Anschluss- 
grad 

Abnahme Wärmeabgabe 
durch verbesserte 
Wärmedämmung

Wärmeabgabe 
[MWh/a]

Trassenlänge  
Netz  [m] 

Liniendichte 
[kWh/m]

Versorgungsgebiet A 1.570 1.310 1.198

Versorgungsgebiet B  75% 6.550 5.770 1.135

Versorgungsgebiet C 7.700 1.700 4.529

31.500 21.500 1.465

-25% 24.000 21.500 1.116

37.200 23.000 1.617

-25% 28.700 23.000 1.248
90% 

75% 
Versorgungsgebiet D 
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9 Empfehlungen 
Aus der umfassenden Analyse der Förderfälle wie auch den Ergebnissen der Befragungen 
lassen sich Empfehlungen für die zukünftige Gestaltung der Förderung ableiten. In Ermange-
lung expliziter quantitativer Ziele des MAP kann diese Ableitung aber leider nicht systema-
tisch im Sinne eines Soll-Ist-Vergleiches geleistet werden. Die allgemeinen Zweck-
bestimmungen der Förderung, formuliert im § 1.1 der MAP-Richtlinie, können diesbezüglich 
nur einen Rahmen für die Bewertung des Programmerfolges darstellen. Zur Bewertung im 
Sinne eines Soll-Ist-Vergleichs wurden daher im Auftrag des Bundesumweltministeriums 
erstellte Szenarien einer zukünftig nachhaltigen Energieversorgung herangezogen (siehe 
Abschnitt 9.1).  

Die Weiterentwicklung des MAP unterliegt bestimmten Restriktionen. Zum einen ist das heu-
te und zukünftig für das MAP zur Verfügung stehende Budget zu berücksichtigen. Obwohl 
kein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Förderung besteht, so sollte dennoch vermieden 
werden, dass Antragsteller aufgrund ausgeschöpfter Budgets nicht gefördert werden können. 
Andernfalls würde eine positive Marktentwicklung durch Unsicherheit gefährdet werden. 
Auch sind die Restriktionen des Gemeinschaftsrahmens für Umweltschutzbeihilfen zu be-
rücksichtigen. Diese Restriktionen gelten allerdings nur für die Förderung gewerblicher An-
wender, nicht aber für die Förderung privater Haushalte.  

Die Anpassung der Förderung kann in vier Dimensionen erfolgen:  

1. Hinzunahme oder Ausschluss bestimmter Technologien oder Berechtigter.  

2. Erhöhung oder Absenkung der spezifischen Förderhöhe. 

3. Veränderung der technischen Anforderungen an die geförderten Techniken. 

4. Art der Förderung (Zuschuss, Teilschulderlass, vergünstigte Darlehen). 

Anpassungen sind insbesondere dann geboten, wenn für eine bestimmte Technik eine wei-
tere Marktdurchdringung im angemessenen Umfang auch ohne oder mit geringerem För-
dermitteleinsatz wahrscheinlich ist. Andererseits ist die Förderung zu verbessern, falls eine 
Technologie kein ausreichendes Marktwachstum aufzeigt. 

9.1 Zielerreichung 
Zweck des MAP ist es, den „…Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien im Energiemarkt 
zu erhöhen.“ (Richtlinie 2006). Damit soll das MAP zur mittelfristigen Zielsetzung der Bun-
desregierung, den Anteil erneuerbarer Energien an der Strombereitstellung von gegenwärtig 
(2003) 7,9 % auf 12,5 % und an der Deckung des Primärenergieverbrauchs von gegenwärtig 
3,1 % auf 4,2 % bis zum Jahr 2010 zu erhöhen. Bis zum Jahr 2020 soll der Anteil an der 
Primärenergiebereitstellung auf 10 % gesteigert werden. Das im Koalitionsvertrag von 2002 
formulierte Ziel, die Fläche von Solarkollektoren bis zum Jahr 2006 gegenüber 2002 zu ver-
doppeln, wird voraussichtlich um eine Million Quadratmeter verfehlt. Darüber hinaus hat die 
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Bundesregierung für andere Technologien und Verbrauchssektoren keine weiteren Ziele 
formuliert. 

Im Auftrag des BMU wurde jedoch ein Szenario für den langfristigen, ökologisch optimierten 
Ausbau erneuerbarer Energien erstellt (Nitsch et al. 2004). Aus der Forderung nach einer 
Angleichung der Wachstums unterschiedlicher Technologien und damit auch einer effektiven 
Ausschöpfung von Kostensenkungspotenzialen werden in dieser Studie Zielwerte der Jah-
resumsätze für unterschiedliche Technologien abgeleitet (Tabelle 23). Demnach müssen 
sich die Jahresumsätze bei Solarkollektoren bis 2010 gegenüber 2003 verdoppeln, im Be-
reich wärme gestehender Biomasseanlagen vervierfachen und in der Tiefengeothermie zur 
Wärmebereitstellung (von allerdings sehr niedrigen Ausgangswert) sogar verzehnfachen. 

Tabelle 23: Erforderliche Mindestjahresumsätze zur effektiven Ausnutzung von Kosten-
senkungspotenzialen (Nitsch et al 2004). 

Kollektoren Geothermie Biomasse, 
Biogas 

 

1000 m²/a MWel/a; MWth/a MWel/a; MWth/a 

2003 850 0,3 ; 10 120 ; 600 

2010 1.900 20 ; 100 200; 2.500 

2020 10.000 50 ; 900 300 ; 3.500 

 
Die Gegenüberstellung von Status und Zielwerten macht folgendes deutlich: 

1. Die Ziele für Biomasse/Biogas bezüglich Wärme erzeugender Systeme werden vor-
aussichtlich erreicht. Dies ist derzeit dagegen weder für die Geothermie noch für So-
larkollektoren absehbar.  

2. Die Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmebereich muss verstärkt 
werden. 

Speziell im Solarkollektorbereich leitet sich daraus eine anzustrebende Marktgröße von einer 
Million Quadratmeter Kollektorfläche für das Jahr 2004 bzw. 1,1 Millionen Quadratmeter in 
2005 ab. Tatsächlich betrug dieser Markt in 2004 aber nur 750.000 m² bzw. 950.000 m² in 
2005. Der Markt sollte danach im Durchschnitt weiter um jährlich 100.000 m² wachsen. 

Vergleichbare Entwicklungen wie im Stromsektor sind im wichtigen Raumwärmemarkt, der 
unter Berücksichtigung der Warmwasserbereitung knapp ein Drittel des Primärenergie-
verbrauchs ausmacht (Geiger und Wittke 2004), bisher ausgeblieben. Das MAP sollte daher 
als bundesweites, zentrales Förderinstrument für die Wärme aus erneuerbaren Energien 
weiter gestärkt werden. 
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9.2 Anpassungsbedarf im Bereich Solarthermie 
Um einem organischen Wachstum weitere Impulse zu verleihen, sollten stärkere Anreize für 
bisher vernachlässigte Anwendungen geschaffen werden. Erfolgreich ist dies für die solare 
Heizungsunterstützung mit der Novellierung der Förderrichtlinie im Jahr 2005 praktiziert wor-
den. Es ist eine deutliche Verlagerung der Nachfrage hin zu Heizungsunterstützung zu beo-
bachten verbunden mit einer deutlichen Steigerung der mittleren Anlagengröße. Mit Hilfe der 
angestammten Käuferschicht der Ein- und Zweifamilienhausbesitzer konnte der Markt aus-
geweitet werden.  

Um das Wachstum des Kollektormarktes weiter anzuregen, sind neue Käuferschichten und 
Anwendungen zu erschließen. Hierbei ist insbesondere die Warmwasserbereitstellung auch 
in größeren Anlagen mit Kollektorflächen zwischen 15 und 30 m² stärker voranzubringen. Es 
ist jedoch zu beachten, dass aufgrund der starken Kostendegression bei großen Anlagen die 
Förderung, ausgedrückt als Anteil an den Investitionskosten, bereits unter dem bestehenden 
Förderregime bedeutend höher ist als für die Kleinanlagen, ohne dass davon bisher entspre-
chende Wachstumsimpulse ausgingen. Offensichtlich müsste die Kostenlücke zwischen So-
larthermie und fossiler Wärmegestehung stärker abgedeckt werden, um Wohnungsbau-
gesellschaften zu Investitionen in Solarkollektoren in Mehrfamilienhäusern zu motivieren. 30 
Darüber hinaus sind Maßnahmen außerhalb des MAP, wie etwa eine vereinfachte Überwäl-
zung der Solaranlagenkosten auf die Mieter als Nutznießer dringend erforderlich. 

Um das im Jahr 2005 und voraussichtlich auch im Jahr 2006 beobachtete Marktwachstum 
weiterhin aufrecht zu erhalten, ist eine Förderung mindestens in gegenwärtiger Höhe not-
wendig. In Folge der rapide angestiegenen Antragszahlen wurden die Fördersätze für So-
larkollektoranlagen im Jahr 2006 zweimal um insgesamt 48 % abgesenkt, ohne dass die 
Zahl der Anträge dadurch fiel. In der Vergangenheit hatten wesentlich geringere Absenkun-
gen der Fördersätze zu deutlichen Einbrüchen in den Antragszahlen geführt, etwa beim Jah-
reswechsel 2003/2004 mit einer Absenkung der Förderung von 125 €/m² auf 110 €/m². Of-
fensichtlich wird zumindest derzeit das weitere Wachstum der Märkte von anderen Faktoren 
wie etwa den hohen Heizölpreisen getragen. Vermutlich spielt die öffentliche Förderung aber 
weiterhin als eine Art Hygienefaktor eine wichtige Rolle als letztendlicher Anreiz zur Investiti-
on, wie auch Befragungsergebnisse der letzten Evaluation bestätigten (Evaluation 2004). Ein 
Indiz für die nach wie vor große Steuer- und Anreizwirkung des MAP im Bereich der So-
larthermie stellt nicht zuletzt die beobachtete starke Verschiebung zugunsten von Anlagen 
zur Heizungsunterstützung nach Einführung der gespreizten Fördersätze im Sommer 2005 
dar. Diese Verschiebung konnte erreicht werden, obwohl die Spreizung mit ursprünglich 
30 €/m² nur geringfügig ist und die absoluten Aufwendungen wie auch der Eigenanteil der 
Investoren zur Abdeckung des spezifischen Kostennachteils gegenüber der fossilen Wärme-
gestehung größer sind als bei Warmwasseranlagen. 

                                                 

30  Zur Förderung der Markteinführung größerer Solaranlagen im Rahmen des MAP liegt ein gesonder-
tes Gutachten der Firma Solites vor (Mangold 2006). 
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Umstellung der Förderung auf Pauschalen 
Angesichts begrenzter Haushaltsmittel ist zu diskutieren, ob die Förderung der Warmwas-
seranlagen als mittlerweile gut am Markt etablierte Systeme eingestellt werden sollte, falls 
andernfalls die Förderung der Heizungsanlagen in jetziger Höhe nicht mehr aufrecht erhalten 
werden könnte. Vertreiber von Solaranlagen haben allerdings in Interviews bestätigt, dass 
sie die Förderung von Warmwasseranlagen als eine wesentliche Säule des Kollektormarktes 
nach wie vor für unerlässlich halten. Sollte das Fördervolumen für Solarkollektoren begrenzt 
werden, dann befürworteten die Befragten eher eine gleichmäßige Absenkung der Förde-
rung sowohl von Warmwasser- als auch Heizungsanlagen. 

Da sich bei Warmwasseranlagen mittlerweile eine gewisse Standardkonfiguration bezüglich 
Kollektorfläche und Speicher durchgesetzt hat, ist zu überlegen, ob die flächenbezogene 
Förderung zugunsten einer pauschalen Förderung aufgegeben werden sollte, was zu einer 
Vereinfachung des Verfahrens beitragen würde. Weiterhin würden damit auch bevorzugt 
Komplettsysteme anstatt aus einzelnen Komponenten zusammengestellte Anlagen gefördert 
werden, was eine Verbesserung der Qualität und Leistungsfähigkeit der Anlagen erwarten 
lässt. Schließlich ist auch keine Differenzierung mehr nach Röhren- und Flachkollektoren 
notwendig. Bezogen auf die mittlere Größe von Warmwasseranlagen von 7 m² könnte bei-
spielsweise eine Pauschale von 350 € je Anlage gewährt werden, was einer durchschnittli-
chen Absenkung der Förderung von 8 % gegenüber den gegenwärtigen Fördersätzen be-
deuten würde. 

Dagegen sollte bei Heizungsanlagen an der flächenbezogenen Förderung pro Quadratmeter 
Kollektorfläche festgehalten werden. Ein Mehr an Kollektorfläche führt hier zu höheren sola-
ren Deckungsbeiträgen. Über die flächenbezogene Förderung wird ein Anreiz zur Installation 
einer möglichst großen Kollektorfläche geschaffen. Das derzeit wichtige Motiv, sich stärker 
von fossilen Brennstoffen unabhängig zu machen, wird verstärkt. Ein stärkeres finanzielles 
Engagement wird zusätzlich belohnt, was bei Pauschalen nicht der Fall wäre. 

Innovationsbonus 
Innovationen im Bereich der solarthermischen Wärmeerzeugung könnte mit Hilfe eines zu-
sätzlichen Bonus gefördert werden, um so den Einsatz neuer Techniken zu stimulieren. Ge-
rade die Steigerung solarer Deckungsbeiträge über effiziente, aber dennoch kompakte Lang-
zeitspeicher stellt eine große Herausforderung dar. Der zusätzliche Bonus könnte einfach-
heitshalber die gleiche Höhe wie die normale Förderung aufweisen, was dann zu einer Ver-
dopplung der gewährten Förderung führen würde. Als innovative Fördertatbestände könnten 
dabei beispielsweise gelten: 

o Solaranlagen mit Latentwämespeicher; 

o Solaranlagen mit Erdwärmespeichern; 

o Solaranlagen zur Bereitstellung von Prozesswärme. 
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Nahwärmenetze im Zusammenhang mit Solaranlagen sollten ebenso wie alle anderen Nah-
wärmenetze mit erneuerbaren Energien gesondert gefördert werden (vergleiche Abschnitt 
9.7). 

Anforderung nach Solar-Keymark 
Zur Sicherstellung eines hohen Qualitätsstandards sollten nach einer Übergangsfrist nur 
noch Kollektoren gefördert werden, die die Anforderungen des einheitlichen europäischen 
Qualitätszeichens Solar-Keymark erfüllen. Da dieses Qualitätszeichen schon mehreren Län-
dern als Fördervoraussetzung gilt, würde die Einführung dieses Qualitätslabels zu einer wei-
teren Harmonisierung des europäischen Solarmarktes beitragen. Im Rahmen des Zertifizie-
rungsverfahrens von Solar-Keymark werden die thermische Leistung, die Gebrauchstaug-
lichkeit und die Langlebigkeit des Kollektors überprüft. Über regelmäßige Werksbegehungen 
bei den Herstellern wird eine gleich bleibende Qualität der zertifizierten Kollektoren sicherge-
stellt. Neue Kollektoren, die bisher noch nicht in den BAFA-Listen der zulässigen Anlagen 
geführt werden, sollten so sofort den Anforderungen nach Solar-Keymark unterliegen. Für 
bereits beim BAFA gelistete Kollektoren sollten Übergangsfristen eingeräumt werden, bis zu 
der die Zertifizierung nach Solar-Keymark nachzureichen ist. Eine Frist von zwei Jahren, wie 
vom "Erfahrungsaustauschkreis für thermische Solaranlagen und deren Bauteile" am 
16.10.2006 empfohlen, scheint dabei angemessen. 

Gleichzeitig kann die wenig praxisgerechte Forderung nach spezifischen Mindesterträgen 
von 525 kWh/m²*a entfallen. Diese Forderung gibt dem Markt falsche Signale. Es kommt 
letztlich nicht auf besonders leistungsfähige Kollektoren, sondern auf eine kostengünstige 
Wärmegestehung aus Sonnenenergie an. Die Größe der Kollektoren ist dabei unerheblich, 
zumal Potenzialrestriktionen, etwa bei der verfügbaren Dachfläche, nicht zu erkennen sind. 
Für Anwender ist diese Forderung irreführend, da die bescheinigten Werte in der Praxis 
kaum erreicht werden. Mit den Anforderungen des Solar-Keymark Label wird bereits eine 
ausreichende Leistungsfähigkeit und Qualitätshaltigkeit der Anlagen sichergestellt. Schließ-
lich ist zu beachten, dass der ganz überwiegende Teil der Mehrkosten aus der Installation 
einer Solarkollektoranlage trotz Förderung bei dem Investor verbleibt, man ihm also ausrei-
chendes Eigeninteresse unterstellen darf, selbst die günstigste Kombination aus Leistungs-
fähigkeit und Kosten der Anlage ausreichend genau zu bewerten. 

Einstufiges Förderverfahren 
Zur Vereinfachung des Förderverfahrens bietet es sich an, das gegenwärtige zweistufige 
Verfahren durch ein einstufiges Verfahren zu ersetzen. Das zweistufige Verfahren ist wenig 
effizient, da bei einer Abrufquote von rund 75 % ein Viertel der bewilligten Anträge letztlich 
nicht zur Auszahlung kommt, deren Bearbeitung also unnötigen Aufwand verursacht hat. Mit 
dem zweistufigen Verfahren sollen insbesondere Mitnahmeeffekte verhindert werden, indem 
erst nach Bewilligung ein Baubeginn zulässig ist. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die 
Anreizwirkung des Programms sehr häufig schon vor dem Zeitpunkt der Bewilligung ansetzt. 
Potenzielle Investoren erhalten Impulse zur Investition allein durch die Kenntnis über die 
Existenz des MAP und deren potenziellen Förderung und weniger durch die letztendliche 
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Bewilligung. Die Anreizwirkung des MAP über das zweistufige Verfahren sicherzustellen und 
abzuprüfen, ist demnach wenig zielführend. Auch für die Programmsteuerung zeigt das 
zweistufige Antragsverfahren wenig Vorteile, da die Abrufquoten stark schwanken und somit 
nicht eindeutig ist, wie viel der bewilligten Mittel tatsächlich abgerufen werden. Auch das blo-
ße Anzeigen eines geplanten Antrags würde hier keine Verbesserung bringen, sondern im 
Gegenteil die Vorhersehbarkeit des Mittelabrufs sogar weiter verschlechtern. Um in einem 
einstufigen Verfahren dennoch den potenziellen Antragstellern und den Marktakteuren An-
haltspunkte über den aktuellen Status des MAP zu geben, wird empfohlen, laufend perio-
disch, aber mindestens monatlich die Summe der im laufenden Jahr bereits ausgezahlten 
Förderungen im Verhältnis zum verfügbaren Budget zu veröffentlichen. Mit Hilfe einer sol-
chen "Förderampel" können potenzielle Investoren ihre Chancen abwägen, eine Förderung 
zu erhalten, falls das Budget droht, vorzeitig ausgeschöpft zu sein. 

Darüber hinaus gelten einige der bereits in der vergangenen Evaluierung gemachten Vor-
schläge weiterhin: 

1. Förderung von Planungen mit Solarkollektoren.  

2. Verstärkte Ansprache öffentlicher Investoren. 

Zu Details dieser Vorschläge vergleiche (Evaluierung 2004). 

9.3 Anpassungsbedarf bei kleinen Biomassekesseln bis 100 kW Leistung 
Das MAP hat wesentlich zur Verbreitung von kleinen Biomassekesseln beigetragen. Ange-
sichts der in den vergangenen drei Jahren deutlich gestiegenen Preise für Heizöl und Erdgas 
ist die Nutzung biogener Brennstoffe auch unter ökonomischen Gesichtspunkten immer att-
raktiver geworden. Während die Anlagen im Durchschnitt über den Betrachtungszeitraum 
2004-2005 nicht wirtschaftlich betrieben werden konnten und daher der öffentlichen Förde-
rung bedürfen, können mit den Brennstoffpreisen im Juli 2006 bis auf kleine automatisch 
beschickte Kessel mit 15 kW Leistung alle anderen betrachteten Referenzfälle auch ohne 
Förderung wirtschaftlich betrieben werden. Zwischenzeitlich (November 2006) haben die 
Preise fossiler Brennstoffe allerdings wieder etwas nachgelassen, während die Preise bioge-
ner Brennstoffe aufgrund von Nachfrageüberhängen deutlich angezogen haben. Voraus-
sichtlich wird man auch zukünftig mit deutlich schwankenden Brennstoffpreisen rechnen 
müssen mit der Folge, dass die Preisrelation von biogenen und fossilen Brennstoffen nicht 
konstant, sondern dauernden Veränderungen unterworfen ist. Damit lassen sich für jene 
Referenzsysteme, die derzeit gegenüber fossilen Kesseln nur knapp wirtschaftlich sind, auch 
keine eindeutigen Aussagen zu ihrer langfristigen Wirtschaftlichkeit treffen. Um dieses beim 
Anlagenbetreiber verbleibende Risiko zu mindern, sollte in diesen Fällen die Förderung wei-
ter aufrechterhalten werden, obwohl kurzfristig eine knappe Wirtschaftlichkeit gegeben ist. 
Dabei handelt es sich insbesondere um alle Kessel bis zu einer thermischen Leistung von 
30 kW.  
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Ein wesentliches Hemmnis stellt auch weiterhin der deutlich höhere Investitionsbedarf für 
Biomassefeuerungen dar, der beispielsweise bei kleinen und mittleren Pelletfeuerungen et-
wa doppelt so hoch ist wie bei Heizölfeuerungen. Da bei allen Biomassefeuerungen somit 
eine deutlich breitere Kapitalgrundlage erforderlich ist, kann es sinnvoll sein, dieses Hemm-
nis und zugleich die vorgenannten nichtmonetären Nachteile auch dann durch eine Förde-
rung zu kompensieren, wenn die Wärmegestehungskosten im Durchschnitt nicht über denen 
einer Heizölfeuerung liegen. Insbesondere bei Scheitholz- und Pelletkesseln erscheint es 
daher weiterhin sinnvoll, eine maßvolle Bezuschussung aufrecht zu erhalten, zumal sich das 
MAP nach Aussage der befragten Hersteller und Anbieter trotz der geringen Förderhöhe 
nach wie vor verkaufsentscheidend auswirkt. 

Um das Marktwachstum weiter kontinuierlich anzuregen, wird empfohlen, die Förderung von 
allen Biomassekesseln bis zu einer Leistung von 30 kW in gegenwärtiger Höhe auf-
rechtzuerhalten. In Folge der rapide angestiegenen Antragszahlen wurden die Fördersätze 
für Biomasseanlagen im Jahr 2006 zweimal um insgesamt 48 % abgesenkt, ohne dass die 
Zahl der Anträge dadurch fiel. Erfahrungen aus der Vergangenheit im Bereich der So-
larthermie zeigen, dass wesentlich geringere Absenkungen der Fördersätze zu deutlichen 
Einbrüchen in den Antragszahlen führen können (vergleich Abschnitt 9.2). Offensichtlich wird 
zumindest derzeit das weitere Wachstum der Märkte von anderen Faktoren wie insbesonde-
re den hohen Heizölpreisen getragen. Vermutlich spielt die öffentliche Förderung aber wei-
terhin als eine Art Hygienefaktor eine wichtige Rolle als letztendlicher Anreiz zur Investition, 
wie auch Befragungsergebnisse der letzten Evaluation bestätigten (Evaluation 2004). 

Verschärfung der Emissionsstandards 
Die Evaluation der Stichprobe hat gezeigt, dass der überwiegende Teil der Kessel schon 
heute deutlich die im MAP zulässigen maximalen Staubemissionen unterschreiten. Um die-
sen Trend weiter anzuregen, sollten die zulässigen Staubemissionen von heute 50 mg/m³ 
auf 30 mg/m³ abgesenkt werden. 

Herabsetzung der Mindestleistung einheitlich für automatisch beschickte Kessel und für 
Scheitholzvergaserkessel 
Kessel sollten schon ab einer Nennwärmeleistung von 5 kWth gefördert werden, um so auch 
Anwendungen in der wachsenden Zahl von Niedrigenergiehäusern zu fördern. Die Anforde-
rung an die Mindestleistung von Scheitholzvergaserkesseln sollte dabei derselben Leis-
tungsgrenze unterliegen. Eine sachliche Begründung für eine Differenzierung nach Techno-
logien ist nicht zu erkennen und angesichts der Förderung von Kombikesseln als automa-
tisch beschickte Kessel auch nicht vertretbar. Solange eine feste Mindestförderung besteht, 
muss allerdings weiterhin eine untere Leistungsgrenze gefordert werden, um einen Miss-
brauch zu vermeiden. 

Gleichstellung von Kesseln ohne Wärmedämmung 
Öfen, die konstruktionsbedingt auch Wärme an den Aufstellraum abgeben, sollten die glei-
che Mindestförderung von € 1.000 erhalten (gegenüber gegenwärtig € 640) wie Öfen, die 
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ihre gesamte Wärme an das Zentralheizungssystem abgeben. Da auch für diese Kessel der 
Anschluss an ein Zentralheizungssystem gefordert wird, sind die Investitionskosten, falls 
überhaupt, nur geringfügig niedriger als für Kessel, die die Wärme vollständig an das Zent-
ralheizungssystem abgeben. Die Effizienz beider Systeme ist dabei vergleichbar. Strah-
lungskessel in Wohnräume erfreuen sich aber zunehmender Beliebtheit. Bereitstellung von 
Strahlungswärme stellt dabei ein Alleinstellungsmerkmal von Biomassekesseln gegenüber 
fossil befeuerten Heizkesseln dar. Von der Gleichbehandlung in der Mindestförderung kann 
daher ein zusätzlicher Nachfrageschub ausgehen.  

Innovationsbonus 
Innovationen im Bereich der biogenen Wärmeerzeugung könnte mit Hilfe eines zusätzlichen 
Bonus gefördert werden, um so den Einsatz neuer Techniken zu fördern. Insbesondere die 
Einführung emissionsarmer Kessel sollte verstärkt gefördert werden. Als innovative Förder-
tatbestände könnten dabei beispielsweise gelten: 

o Kessel mit Brennwertnutzung; 

o Kessel mit sekundären Emissionsminderungsmaßnahmen wie Filter; 

o Kessel, die über entsprechende technische Regelungen auch im Alltagsbe-
trieb emissionsarm betrieben werden können. 

Einstufiges Förderverfahren 
Zur Vereinfachung des Förderverfahrens bietet es sich an, das gegenwärtige zweistufige 
Verfahren durch ein einstufiges Verfahren zu ersetzen. Das zweistufige Verfahren ist wenig 
effizient, da bei einer Abrufquote von rund 75 % ein Viertel der bewilligten Anträge letztlich 
nicht zur Auszahlung kommt, deren Bearbeitung also unnötigen Aufwand verursacht hat. Mit 
dem zweistufigen Verfahren sollen insbesondere Mitnahmeeffekte verhindert werden, indem 
erst nach Bewilligung ein Baubeginn zulässig ist. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die 
Anreizwirkung des Programms sehr häufig schon vor dem Zeitpunkt der Bewilligung ansetzt. 
Potenzielle Investoren erhalten Impulse zur Investition allein durch die Kenntnis über die 
Existenz des MAP und deren potenziellen Förderung - und weniger durch die letztendliche 
Bewilligung. Die Anreizwirkung des MAP über das zweistufige Verfahren sicherzustellen und 
abzuprüfen, ist demnach wenig zielführend.  

Auch für die Programmsteuerung zeigt das zweistufige Antragsverfahren wenig Vorteile, da 
die Abrufquoten stark schwanken und somit nicht eindeutig ist, wie viel der bewilligten Mittel 
tatsächlich abgerufen werden. Auch das bloße Anzeigen eines geplanten Antrags würde hier 
keine Verbesserung bringen, im Gegenteil die Vorhersehbarkeit des Mittelabrufs sogar ver-
schlechtern. Um in einem einstufigen Verfahren dennoch den potenziellen Antragstellern und 
den Marktakteuren Anhaltspunkte über den aktuellen Status des MAP zu geben, wird emp-
fohlen, laufend periodisch, aber mindestens monatlich die Summe der im laufenden Jahr 
bereits ausgezahlten Förderungen im Verhältnis zum verfügbaren Budget zu veröffentlichen. 
Mit Hilfe einer solchen "Förderampel" können potenzielle Investoren ihre Chancen abwägen, 
eine Förderung zu erhalten, falls das Budget droht, vorzeitig ausgeschöpft zu sein. 
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9.4 Anpassungsbedarf bei großen Biomassekesseln über 100 kW Leistung 
Die Inanspruchnahme des Marktanreizprogramms hat bei den großen Holzkesseln mit einer 
thermischen Leistung von mehr als 100 kW infolge der stark gestiegenen Ölpreise deutlich 
zugenommen. Im Falle der Kraft-Wärme-Kopplung ist innerhalb der Förderung durch die 
KfW im Jahr 2005 zwar auch ein deutlicher Anstieg bei den geförderten Systemen zu beo-
bachten gewesen, allerdings sind dafür eher die verbesserten Einspeisebedingungen für 
Strom entsprechend dem EEG die wesentliche Ursache. 

Für die Förderung der großen Biomasse im MAP erscheint folgende Anpassung angemes-
sen: 

1. Ausweitung der Förderung von Nahwärmenetzen. 

2. Im Fall der Förderung mit Teilschulderlass bei Heizwerken Verschiebung des 
Schwerpunkts auf die Förderung der Rauchgasreinigung. 

3. Einführung einer Leistungsobergrenze bei der Gewährung von Teilschulderlassen für 
Heizwerke. 

Begründung: Ausweitung der Förderung von Nahwärmenetzen 
Die bereits bestehende Förderung von Nahwärme in Verbindung mit Holzheizwerken muss 
beibehalten und auf die Kraft-Wärme-Kopplung ausgedehnt werden.  

Heizkraftwerke können bei Vorhandensein eines genügend hohen und auch räumlich nahen 
Wärmebedarfs zum großen Teil ohne die MAP-Förderung wirtschaftlich betrieben werden. 
Die Erschließung der strategisch wichtigen Wärmeverbraucher im Siedlungsbereich (Nah-
wärmenetze im Gebäudebestand und u. U: auch in Neubaugebieten) ist allerdings schwierig. 
Der wirtschaftliche Erfolg hängt insbesondere davon ab, ob und wie schnell sich potenzielle 
Verbraucher dann tatsächlich an ein Nahwärmenetz anschließen. Es ist daher zu empfehlen, 
die Förderung von Holzheizkraftwerken über den Bau von Nahwärmenetzen deutlich zu ver-
stärken. 

Begründung: Verschieben des Schwerpunkts der Förderung auf Rauchgasreinigung 
Die Umweltauswirkungen der Rauchgase aus Biomasseheizwerken werden in der öffentli-
chen Wahrnehmung immer wichtiger. Insofern ist es angemessen, diesen Tatbestand bei der 
Förderung von Holzheizwerken entsprechend zu berücksichtigen. Generell sollte die Förde-
rung von Holzkesseln mehr auf die Rauchgasreinigung (Staubfilterung) abgestellt werden, 
um einerseits im Leistungssegment unter 500 kWth die technische Entwicklung in diese Rich-
tung anzustoßen und ansonsten in höheren Leistungsbereichen den Einsatz von Staubfiltern 
zum Standard zu machen. Ein möglicher Ansatz dafür ist, von den 60 €/kW Teilschulderlass 
40 €/kW für die Förderung eines Elektro- oder Gewebefilters zu verwenden und die restli-
chen 20 €/kW für den Holzkessel selbst. Das heißt, wenn ein Elektrofilter vom Betreiber vor-
gesehen ist und eingebaut wird, bekommt das Projekt dieselbe Förderung über Teilschulder-
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lass wie bisher auch. Wird die Anlage dagegen ohne Staubfilter gebaut, reduziert sich der 
Teilschulderlass auf 20 €/kW. 

Bei KWK-Anlagen ist es sinnvoll, den Einbau von Staubfiltern für eine MAP-Förderung 
grundsätzlich zur Bedingung zu machen. 

Begründung: Leistungsobergrenze für Holzkessel Heizwerken 
Wie die Wirtschaftlichkeitsrechnungen gezeigt haben, weisen Heizwerke mit sehr großen 
Holzkesseln aufgrund der gegenwärtig hohen Öl- und Gaspreisen sehr gute Rentabilitäten 
auf. Insofern erscheint es angemessen, für die Förderung mit Teilschulderlass eine Leis-
tungsobergrenze einzuführen. Es bietet sich an, als Grenzwert 1.000 kWth zu wählen. 

Sind große Holzkessel Bestandteil einer ausgedehnten Nahwärmeversorgung auf der Basis 
eines Heizwerks (keine Kraft-Wärme-Kopplung), wofür deutlich höhere Investitionskosten zu 
veranschlagen sind, dann wäre in diesem Fall eine MAP-Förderung weiterhin über die För-
derung von Nahwärmenetzen gewährleistet. 

9.5 Anpassungsbedarf im Bereich Biogas 
Die Bedeutung des MAP bei der Förderung von Biogasanlagen hat sich im hier betrachteten 
Untersuchungszeitraum 2004 und 2005 gegenüber den zwei Jahren davor deutlich reduziert: 
Nur noch 27 % statt 60 % der installierten Biogasleistung wurden über das Marktanreizpro-
gramm gefördert. Außerdem ist die Förderung der Länder seit Inkrafttreten des novellierten 
EEG im August 2004 drastisch zurückgefahren worden. Das novellierte EEG setzt offenbar 
ausreichende Anreize für den beschleunigten Ausbau dieser Technologie. 

Die durchschnittliche Leistung der geförderten Anlagen hat sich deutlich auf 321 kWel erhöht. 
Anderseits ging die Zahl der Biogasprojekte, deren Leistung 70 kWel und geringer ist, auf 53 
zurück. Diese Anlagen wurden von den Betreibern errichtet, obwohl der Teilschulderlass in 
Höhe von € 15.000 nicht ausreicht, um eine betriebswirtschaftliche Rentabilität auf der 
Grundlage einer Vollkostenrechnung zu erreichen. Gemäß der Wirtschaftlichkeitsrechnung 
für das Referenzsystem mit 30 kWel müsste der Teilschulderlass im Bereich der gesamten 
Investitionskosten liegen, um die Gewinnschwelle zu erreichen. 

Insgesamt ergibt sich folgender Anpassungsbedarf: 

1. Übergang der Förderung kleiner Biogasanlagen unter 70 kWel vom MAP auf anderes 
Förderinstrument. 

2. Förderung von Nahwärmenetzen zur Wärmeauskopplung auch schon bei bestehen-
den Biogasanlagen. 

3. Förderung von Biogasleitungen zur Überbrückung einer räumlichen Distanz zwischen 
Fermenter und BHKW auch schon bei bestehenden Biogasanlagen 
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Begründung: Übergang der Förderung kleiner Biogasanlagen 
Trotz immer größer werdenden Anlagen mit guter Ökonomie können in einzelnen Anwen-
dungsfälle kleinere Biogasanlagen Sinn machen, z.B. um die Gülle von großen landwirt-
schaftlichen Betrieben mit Viehhaltung aufzuwerten. Um diese Art von Anlagen auch für den 
Betreiber wirtschaftlich interessant zu machen, muss ein entsprechender Fördermechanis-
mus gefunden werden. Aufgrund der bisherigen Regelung der Gewährung eines Teilschuld-
erlasses in Höhe von 15.000 € ist das nicht in ausreichendem Maß der Fall. 

Um jedoch die Förderung der kleinen Biogasanlagen mit Inkrafttreten der neuen MAP-
Förderrichtlinie nicht abrupt auslaufen zu lassen, ist es sinnvoll, den Teilschulderlass noch 
solange beizubehalten, bis eine alternative Förderung etabliert wurde. Da es sich hierbei 
jedoch vorwiegend um ein landwirtschaftliches Problem handelt, käme es in Betracht, für 
diesen Fördertatbestand eine Lösung im Rahmen der in jedem Bundesland vorhandenen 
Agrarinvestitionsprogramme zu suchen. 

Begründung: Förderung des Baus von Nahwärmenetzen 
Die in Biogasanlagen anfallende Wärme wird - außer für den Fermentierungsprozess selbst - 
bisher viel zu selten genutzt. Aus Gründen des effizienten Ressourceneinsatzes ist aber eine 
möglichst weitgehende Wärmenutzung anzustreben. Das EEG schafft zwar über den KWK-
Bonus zusätzliche Anreize für die Wärmenutzung, die jedoch im Fall der Nahwärmeversor-
gung in vielen Fällen nicht ausreichen. Zudem gelten diese Anreize nur für neue Anlagen, 
während der Anlagenbestand vernachlässigt wird. Diese Lücke kann über eine zusätzliche 
Förderung der Wärmenutzung auch bei bestehenden Anlagen gefüllt werden. 

Entsprechende Wärmeverbraucher können durch den Bau von Nahwärmenetzen für die Ge-
bäudeenergieversorgung erschlossen werden. Die Errichtung oder Erweiterung von Nah-
wärmenetzen, die aus Biogasanlagen gespeist werden, sollte analog zur bereits bestehen-
den Förderung von Nahwärmenetzen bei Biomasse- und Geothermie-Anlagen gefördert 
werden. Die Errichtung oder Erweiterung eines Nahwärmenetzes sollte dabei sowohl bei 
neuen als auch bei bestehenden Biogasanlagen und unabhängig von der Größe der Biogas-
anlage gefördert werden. Eine Leistungsgrenze wie bei der Förderung der eigentlichen Bio-
gasanlage sollte also keine Anwendung finden. Die Auflage eines Mindestwärmeabsatzes 
kann dabei ebenso wie im Bereich der Biomasse oder der Geothermie entfallen. Da der Auf-
bau von Nahwärmenetzen in der Startphase häufig mit dem Problem niedriger Anschluss-
grade und damit niedrigen Wärmeabsatzes mit entsprechend schlechter anfänglicher Erlös-
situation zu kämpfen hat, sollten darüber hinaus gezielte direkte Anreize für potenzielle 
Wärmeabnehmer geschaffen werden, sich an das Nahwärmenetz anzuschließen.31 

                                                 

31 Vergleiche auch Abschnitt 9.7. 
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Begründung: Förderung des Baus von Biogasleitungen 
Zur Wärmenutzung in Biogasanlagen spielen Anlagenstandort und Logistik der Einsatzstoffe 
eine große Rolle. Biogasanlagen mit Wärmenutzung müssen dort errichtet werden, wo die 
Wärme benötigt wird. Da jedoch Biogasanlagen häufig nicht in unmittelbarer Nähe zur 
Wohnbebauung errichtet werden können (Gerüche in instabilen Betriebszuständen oder bei 
Verwertung organischer Abfälle, Anlieferung von Substraten, Geräuschentwicklung beim 
Aufbereiten der Silage), sind hier angepasste Lösungen gefragt. Eine Möglichkeit ist z.B. 
eine räumliche Trennung von Fermenter und Biogas-BHKW in der Heizzentrale und der Bau 
einer Gasleitung zwischen beiden. Die Errichtung von Gasleitungen zum Transport von Bio-
gas ist gegenüber der direkten energetischen Nutzung des Biogases am Standort des Fer-
menters mit zusätzlichen Kosten verbunden, jedoch ab einer bestimmten Entfernung kosten-
günstiger als der Bau einer langen Wärmeleitung. Es wird daher empfohlen, die Errichtung 
von Leitungen zum ausschließlichen Transport von Biogas mit einen Festbetrag von 10 € je 
Meter Leitungstrasse, dies entspricht etwa 15 % der typischen Leitungskosten, zu bezu-
schussen. Diese Regelung sollte auch auf schon bestehende Biogasanlagen, die aber noch 
keine entsprechenden Leitungen oder Einspeisungen aufweisen dürfen, Anwendung finden. 

Die Multiplikatoreninterviews im Bereich Biogas konzentrierten sich auf das Thema Biogas-
leitungen zur Überbrückung einer räumlichen Distanz zwischen Fermenter und Heizzentrale 
mit Blockheizkraftwerk. Alle interviewten Fachleute waren einhellig der Meinung, dass die 
Bedeutung solcher Biogasleitungen in Zukunft zunehmen wird und dass eine Förderung auf 
Grund der gestiegenen Kosten sinnvoll ist. Die Ausdehnung auf Altanlagen erfordert jedoch 
auch, dass Altanlagen in Zukunft in den Genuss des KWK-Bonus kommen können. 

9.6 Anpassungsbedarf im Bereich Geothermie 

Zuschüsse zur Absicherung des Fündigkeitsrisikos 
Da das Fündigkeitsrisiko noch immer zu den größten Hemmnissen beim Ausbau der Geo-

thermienutzung zählt, sollte in Erwägung gezogen werden, mit Hilfe des Marktanreizpro-

gramms an dieser Stelle einen Impuls zu geben. Gegebenenfalls könnte mit der Versiche-

rungswirtschaft über eine Anschubfinanzierung von Fündigkeitsversicherungen verhandelt 

werden, um die Etablierung zu beschleunigen. Prinzipiell kommt auch eine Förderung der 

Versicherungsprämien – so lange diese sehr hoch sind – in Frage. 

Als Zwischenlösung ist aber auch ein Fondsmodell denkbar, das über das Marktanreizpro-

gramm bezuschusst werden könnte. Auf der Grundlage noch festzulegender Qualitätsstan-

dards werden Projekte in den Fonds aufgenommen (und zahlen selbst auch eine Prämie ein) 

und bekommen im Falle eines Scheiterns der Bohrungen (wobei noch zu definieren wäre, 

wann ein Scheitern vorliegt) einen Betrag ausgezahlt. Eine Zuschussförderung zur Risikoab-

sicherung, wie sie beispielsweise derzeit auf Länderebene in Baden-Württemberg praktiziert 
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wird, wäre unter diesen Gegebenheiten nicht mehr notwendig. Daher könnte der Fonds auch 

zusammen mit den betroffenen Bundesländern konstruiert werden. 

Verlässliche Rahmenbedingungen für Investitionen der Bohrindustrie 
Das Problem der unzureichend verfügbaren und überteuerten Bohrgeräte ist hingegen nicht 

mit Hilfe des MAP lösbar. Um den derzeitigen Markt zu befriedigen, wären auch Investitionen 

der Bohrindustrie notwendig, die jedoch nur dann realistisch sind, wenn längerfristig ein ver-

lässlicher Bedarf kalkulierbar ist. Das MAP mit seiner gerade aus der Sicht von Entwicklern 

von Projekten mit langen Vorlaufzeiten mittelfristig unsicheren und wechselnden Förderbe-

dingungen kann dies nicht gewährleisten. Das EEG hingegen bietet schon heute einen sol-

chen Rahmen für die Stromerzeugung, was sich an der Vielzahl geplanter Kraftwerksprojek-

te bemerkbar macht. Dies sollte der Bohrindustrie bereits einen Impuls geben. Dieser könnte 

aber noch deutlicher ausfallen, wenn auch die Erschließung der noch größeren Potenziale 

der tiefen Geothermie zur Wärmegewinnung nachhaltig voran gebracht werden würde. Dafür 

bedarf es jedoch eines langfristig verlässlichen Förderinstruments, das nur im Sinne eines 

regenerativen Wärmegesetzes vorstellbar ist, das so wie das EEG unabhängig von Haus-

haltsmitteln für längere Zeit festgeschrieben werden kann. 

Aufnahme der geothermen Kraft-Wärme-Kopplung in das MAP 
Es ist dargelegt worden, dass es ökologisch sinnvoll ist, an Standorten, die von Temperatur 

und Volumenstrom der geothermen Quelle her für die Stromerzeugung geeignet sind, Anla-

gen zur gleichzeitigen Strom- und Wärmegewinnung zu errichten. Daher ist es sinnvoll, zu-

künftig nicht mehr nur Anlagen zur Wärmegewinnung, sondern auch KWK-Anlagen im Rah-

men des Marktanreizprogramms zu fördern. Auf Grund der derzeitigen Marktentwicklung 

sollte eine solche Förderung insbesondere einen Anreiz geben, bei Stromprojekten, die auf 

der Grundlage des EEG geplant werden, eine zusätzliche Wärmenutzung vorzusehen.  

Dazu ist insbesondere die Förderung von Nahwärmenetzen geeignet. Konsistent mit den 

Vorschlägen zur Förderung von mit erneuerbaren Energien gespeisten Nahwärmenetzen 

unabhängig von der Förderung der zugehörigen Anlage zur erneuerbarer Energien (siehe 

Abschnitt 9.7) wird empfohlen, die Förderung von Nahwärmenetzen auf geotherme KWK-

Anlagen analog zu reinen Wärmenutzungsanlagen auszudehnen. Dadurch werden die In-

vestitionsmehrkosten und insbesondere die mit der Wärmelieferung verbundenen spezifi-

schen Absatzrisiken geeignet abgedeckt.  

Weiterhin sollten auch geotherme KWK-Anlagen von zinsvergünstigten Darlehen analog zu 

reinen Wärmeerzeugungsanlagen profitieren. Um eine Überförderung aus EEG und MAP zu 
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vermeiden, sollte dagegen ein Teilschulderlass wie bei reiner Wärmeerzeugung nicht ge-

währt werden, wenn Nahwärmenetze wie oben beschrieben eine Förderung erhalten.  

Zusätzliche Anreize zur Wärmenutzung könnten auch außerhalb des MAP gesetzt werden. 

Hier ist insbesondere an die Gewährung eines KWK-Bonus für Geothermie im Rahmen des 

EEG analog zum KWK-Bonus bei der Biomasse zu denken. 

Schließlich soll nicht unerwähnt bleiben, dass grundsätzlich auch zur Verminderung der In-

vestitionsrisiken bei der geothermischen Wärmenutzung die Einführung eines regenerativen 

Wärmegesetzes sinnvoll wäre, da ein solches insbesondere geeignete wirtschaftliche Rah-

menbedingungen für einen langfristigen Absatz der Wärme schafft.  

9.7 Empfehlungen im Bereich der Nahwärme 
Die Errichtung und der Ausbau von Nahwärmenetzen, die aus erneuerbaren Energien ge-
speist werden, sollten im Rahmen des Marktanreizprogramms weiter gefördert werden und 
dabei alle Arten erneuerbarer Energien einschließen. Es wird empfohlen, die bisher bereits 
bestehende Förderung von Nahwärmenetzen im Bereich der festen Biomasse und der Geo-
thermie auf alle anderen erneuerbaren Energieträger auszudehnen. Somit sollte auch Wär-
me aus KWK-Anlagen gefördert werden, soweit diese mit erneuerbaren Energien betrieben 
werden. Die Förderung sollte dabei gewährt werden, wenn mindestens 50 % der ins Nah-
wärmenetz eingespeisten Wärme aus erneuerbaren Energien stammt. Dabei sollte der Auf- 
und Ausbau eines Nahwärmenetzes zur Nutzung erneuerbarer Energien in die Förderung 
aufgenommen werden,  

• als eigener Fördertatbestand 
• unabhängig von dem verwendeten erneuerbaren Energieträger,  
• unabhängig davon, ob die einspeisende Wärmeerzeugungsanlage bereits besteht 

oder nicht,  
• unabhängig davon, ob die Wärmeerzeugungsanlage selbst durch das MAP gefördert 

wird und  
• unabhängig davon, ob das Netz aus einer reinen Wärmeerzeugungsanlage oder aus 

einer KWK-Anlage gespeist wird.  

Bezug der Förderung auf die Trassenlänge 
Die Errichtung eines Nahwärmenetzes sollte wie bisher schon bei Biomasse und Geothermie 
mit 50 €/m gefördert werden, jedoch nunmehr bezogen auf den Meter Trassenlänge und 
nicht mehr auf die Rohrleitungslänge, um so eine Überförderung zu vermeiden (vergl. dazu 
auch Abschnitt 8.4). Diese Förderung sollte jedes Nahwärmenetz erhalten, das nachweisen 
kann, dass mindestens 50 % der eingespeisten Wärme aus erneuerbaren Energien stammt.  
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Entfall der Forderung nach einem Mindestwärmeabsatz 
Die Auflage, einen Mindestwärmeabsatz von 1,5 MWh pro Jahr und Meter Rohrleitungslänge 
nachweisen zu müssen, wie dies gegenwärtig die MAP-Richtlinie an Nahwärmenetzen mit 
Biomasse bzw. Geothermie fordert, kann dabei entfallen. Die spezifischen Investitionen für 
ein Nahwärmenetz betragen je nach örtlichen Gegebenheiten, den notwendigen Nennweiten 
und dem eingesetzten Rohrmaterial zwischen 180 € und 350 € je Meter Trassenlänge32, da-
mit deckt der gewährte Teilschulderlass zwischen 15 % und maximal 28 % der Investition ab. 
Damit verbleibt der deutlich überwiegende Teil der Kosten bei den Investoren, so dass die-
sen eine ausreichende Motivation unterstellt werden darf, das Nahwärmenetze optimal aus-
zulegen und nur dann solche zu installieren, wenn ein ausreichender Wärmeabsatz gegeben 
ist. 

Förderung des Anschlusses an überwiegend mit erneuerbaren Energien gespeisten Nah-
wärmenetzen 
Dem Problem anfänglich niedriger Anschlussraten sollte durch direkte Zuschüsse an Wär-
menutzer begegnet werden, so dass aus Sicht der Wärmenutzer der Anschluss an eine Nah-
wärmeversorgung auf der Basis erneuerbarer Energien mit einer eigenen Nutzung erneuer-
barer Energien etwa in Form von Solarkollektoren oder Biomassekessel gleichgestellt wird. 
Es wird empfohlen, einen Festzuschuss von € 1.000 je Hausanschluss zu gewähren. 33  

Für die Übergabestation eines Hausanschlusses ist im Durchschnitt von Kosten in Höhe von 
€ 2.000 auszugehen. Für Stichleitungen und Wanddurchbruch ist von durchschnittlich weite-
ren € 3.000 auszugehen. Dazu kommt noch, entsprechend der AVB Fernwärme, die Umlage 
von maximal 70 % der Kosten der Hauptleitungen auf die angeschlossenen Wärmekunden, 
so dass für einen Hausanschluss typischerweise Kosten von € 6.000 bis € 7.500 entstehen. 
Eine Förderung von € 1.000 entspräche demnach einem Anteil von 13,3 % bis 16,7 %. Geht 
man von einem jährlichen Wärmebedarf von 15.000 kWh34 aus, so ergäbe sich bei einer 
Nutzungsdauer von 20 Jahren ein spezifischer Zuschuss je Kilowattstunde Wärme von 
0,3 ct/kWh. 

                                                 

32 Vergl. ZSW 2004. 
33 Gegebenfalls ist die Höhe dieser Förderung noch mit zukünftig geänderten Förderungen für Solar-

kollektoren und kleine Biomassekessel abzustimmen. 

34 Was sich eher an der unteren Grenze typischer Haushaltsverbräuche für Raumwärme und Warm-
wasserbedarf bewegen dürfte.  
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Anhang 1: Wirtschaftlichkeitsberechnungen von 
Solarkollektoranlagen. 

Referenzsysteme Flachkollektoren zur Brauchwassererwärmung. 

Kalkulatorische Lebensdauer 20
Kalkulatorischer Zinssatz 6%
Jährliche Kosten Wartung & Betrieb 1,50% der Investitionskosten

Jahr 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
Kollektorfläche m² 6 6 10 10 25 25 75 75
Faktor Ertrag Kollektoren kWh/m²a 400 400 400 400 400 400 400 400
Jährliche Wärmeerzeugung kWh/a 2400 2400 4000 4000 10000 10000 30000 30000
Spezifische Investition nach BAFA-Daten €/m² 804 808 652 656 590 583 551 597

Bruttoinvestitionen nach BAFA 4824 4848 6520 6560 14750 14575 41325 44775
Kapitalkosten 421 423 568 572 1286 1271 3603 3904
Wartungs und Betriebskosten €/a 72 73 98 98 221 219 620 672
Jahreskosten €/a 493 495 666 670 1507 1489 4223 4575
spez. Wärmeerzeugungskosten €/kWh 0,205 0,206 0,167 0,168 0,151 0,149 0,141 0,153

Förderung spezifisch je m² €/m² 110 105 110 105 110 105 110 105
Förderung absolut € 660 630 1100 1050 2750 2625 8250 7875
Förderung spez. Wärmeertrag €/kWh 0,014 0,013 0,014 0,013 0,014 0,013 0,014 0,013
Spezifische Investition nach Förderung €/m² 694 703 542 551 480 478 441 492
spez. Wärmeerzeugungskosten nach 
Förderung €/kWh 0,192 0,193 0,153 0,154 0,137 0,136 0,127 0,139

6 m² 10 m² 25 m² 75 m² 

 

 

Referenzsysteme Flachkollektoren zur Brauchwassererwärmung und  
Heizungsunterstützung. 

Kalkulatorische Lebensdauer 20
Kalkulatorischer Zinssatz 6%
Jährliche Kosten Wartung & Betrieb 1,50%

Jahr 2004 2005 2004 2005 2004 2005
Kollektorfläche m² 10 10 25 25 75 75
Faktor Ertrag Kollektoren kWh/m²a 300 300 300 300 300 300
Jährliche Wärmeerzeugung kWh/a 3000 3000 7500 7500 22500 22500
Spezifische Investition nach BAFA-Daten €/m² 697 724 524 554 465 459

Bruttoinvestitionen nach BAFA 6970 7240 13100 13850 34875 34425
Kapitalkosten 608 631 1142 1208 3041 3001
Wartungs und Betriebskosten €/a 105 109 197 208 523 516
Jahreskosten €/a 712 740 1339 1415 3564 3518
spez. Wärmeerzeugungskosten €/kWh 0,237 0,247 0,178 0,189 0,158 0,156

Förderung spezifisch je m² €/m² 110 135 110 135 110 135
Förderung absolut € 1100 1350 2750 3375 8250 10125
Förderung spez. Wärmeertrag €/kWh 0,018 0,023 0,018 0,023 0,018 0,023
Spezifische Investition nach Förderung €/m² 587 589 414 419 355 324
spez. Wärmeerzeugungskosten nach 
Förderung €/kWh 0,219 0,224 0,160 0,166 0,140 0,134

10 m² 
Flachkollektor

en Heizung 

25 m² 
Flachkollektor

en Heizung 

75 m² 
Flachkollektoren 

Heizung 
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Referenzsysteme Vakuumröhrenkollektoren zur Brauchwassererwärmung. 

Kalkulatorische Lebensdauer 20
Kalkulatorischer Zinssatz 6%
Jährliche Kosten Wartung & Betrieb 1,50% der Investitionskosten

Jahr 2004 2005 2004 2005 2004 2005
Kollektorfläche m² 4 4 10 10 25 25
Faktor Ertrag Kollektoren kWh/m²a 580 580 580 580 580 580
Jährliche Wärmeerzeugung kWh/a 2320 2320 5800 5800 14500 14500
Spezifische Investition nach BAFA-Daten €/m² 1115 1082 992 1029 810 944

Bruttoinvestitionen nach BAFA 4460 4328 9920 10290 20250 23600
Kapitalkosten 389 377 865 897 1765 2058
Wartungs und Betriebskosten €/a 67 65 149 154 304 354
Jahreskosten €/a 456 442 1014 1051 2069 2412
spez. Wärmeerzeugungskosten €/kWh 0,196 0,191 0,175 0,181 0,143 0,166

Förderung spezifisch je m² €/m² 110 105 110 105 110 105
Förderung absolut € 440 420 1100 1050 2750 2625
Förderung spez. Wärmeertrag €/kWh 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009
Spezifische Investition nach Förderung €/m² 1005 977 882 924 700 839
spez. Wärmeerzeugungskosten nach 
Förderung €/kWh 0,187 0,182 0,165 0,172 0,133 0,157

4 m² 
Röhrenkollektor 
Brauchwasser

10 m² 
Röhrenkollektor 
Brauchwasser 

25 m² Röhren-
kollektor 

Brauchwasser 

 

Referenzsysteme Vakuumröhrenkollektoren zur Brauchwassererwärmung und  
Heizungsunterstützung. 

Kalkulatorische Lebensdauer 20
Kalkulatorischer Zinssatz 6%
Jährliche Kosten Wartung & Betrieb 1,50%

Jahr 2004 2005 2004 2005
Kollektorfläche m² 10 10 25 25
Faktor Ertrag Kollektoren kWh/m²a 370 370 370 370
Jährliche Wärmeerzeugung kWh/a 3700 3700 9250 9250
Spezifische Investition nach BAFA-Daten €/m² 1110 1133 817 803

Bruttoinvestitionen nach BAFA 11100 11330 20425 20075
Kapitalkosten 968 988 1781 1750
Wartungs und Betriebskosten €/a 167 170 306 301
Jahreskosten €/a 1134 1158 2087 2051
spez. Wärmeerzeugungskosten €/kWh 0,307 0,313 0,226 0,222

Förderung spezifisch je m² €/m² 110 135 110 135
Förderung absolut € 1100 1350 2750 3375
Förderung spez. Wärmeertrag €/kWh 0,015 0,018 0,015 0,018
Spezifische Investition nach Förderung €/m² 1000 998 707 668
spez. Wärmeerzeugungskosten nach 
Förderung €/kWh 0,292 0,295 0,211 0,204

25 m² 
Röhrenkollektor 

Heizung 

10 m² 
Röhrenkollektor 

Heizung 
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Anhang 2: Förderung von Solaranlagen durch die Bundesländer. 
Bundesland Bezeichnnung Förderinhalt Förderberechtigte Kumulierbarkeit Informationen/Antragstelle 

Energieeinsparpro-
gramm Altbau 

zinsgünstigen Darlehen in Höhe von mindestens 7.500 
EUR und höchstens 22.500 EUR je Wohnung.. 
Finanziert werden nur durch Rechnung nachweisbare Auf-
wendungen ohne Eigenarbeit. 
Kreditlaufzeit: 20 Jahre. 
Fördervoraussetzung ist eine energetische Bewertung des 
Gebäudes und der Heizungsanlage nach der Energieein-
sparverordnung (EnEV), beispielsweise durch einen „E-
nergiespar-Check“ durch Handwerker oder eine detaillierte 
„Vor-Ort-Energieberatung“ durch einen Fachingenieur 
oder Architekten. 
 

 Eigentümer Altbau-
ten  

Die Finanzierung des
Restbetrages von bis zu 
27.500 EUR je Wohnung 
kann durch
ein CO2-
Ergänzungsdarlehen erfol-
gen. Die Darlehen umfas-
sen zusammen je Woh-
nung höchstens 50.000 
EUR 

Landeskreditbank BaWü (L-Bank) 
Schlossplatz 10 
76113 Karlsruhe 
Telefon 0721 150-1040 
Telefax 0721 150-1001  
E-Mail: energiespar@l-bank.de  
 

Baden-
Württemberg 

Modernisierungs-
programm Miet-
wohnungen 

energetische Modernisierung größeren Mietwohnungsbe-
standes in Baden-Württemberg  
zinsgünstige Finanzierung  
 

Wohnungsunterneh-
men 
Das Programm rich-
tet sich an Investoren 
mit einem Finanzie-
rungsvolumen ab 
200.000 EUR. 
 

k.A. L-Bank 
Bereich Wohnungsunternehmen 
Schlossplatz 10 
76113 Karlsruhe 
Tel.: 0721 150-1856 
E-Mail: wohnungsunternehmen@l-
bank.de 
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Bundesland Bezeichnnung Förderinhalt Förderberechtigte Kumulierbarkeit Informationen/Antragstelle 
Bayerisches Pro-
gramm Rationellere 
Energiegewinnung 
und Verwendung 

Einführung und Anwendung neuer Energietechnologien 
(Demonstrationsvorhaben).  
Die Förderung erfolgt als Projektförderung in Form von 
Zuschüssen. Die Höhe des Zuschusses beträgt in der Regel 
bis zu 30% der zuwendungsfähigen Kosten, in Ausnahme-
fällen bis zu 50%.  
 
 

Unternehmen der 
gewerblichen Wirt-
schaft, Angehörige 
der freien Berufe, 
Kommunen, Zweck-
verbände und sonsti-
ge juristische Perso-
nen des öffentlichen 
Rechts mit Ausnah-
me des Staates, Trä-
ger kirchlicher und 
anderer gemeinnützi-
ger Einrichtungen. 
 

In Anspruch genommene 
Investitionszulagen (mit 
Ausnahme der regionalen 
Investitionszulage gemäß 
§1 InvZulG in der Fassung 
der Bek. vom 28.1.1986 
[BGBl.I S.231], geändert 
durch Gesetz vom 
25.7.1988 [BGBl.I 
S.1093]) und sonstige 
Beihilfen der öffentlichen 
Hand werden auf Zuwen-
dungen nach diesen Richt-
linien angerechnet. 

Bayerische Staatsministerium für 
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr 
und Technologie - Innovationsbe-
ratungsstelle Südbayern 
Prinzregentenstraße 26 
80525 München 
Tel. 089 / 2162 - 2537 
E-Mail: in-
foibs@stmwivt.bayern.de 

Bayern 

Bayerisches Moder-
nisierungsprogramm 
 

Die Kosten von Modernisierungs- und Erneuerungsmaß-
nahmen sind bis zu 50 % vergleichbarer Neubaukosten 
förderfähig (im begründeten Einzelfall bis zu 65 % ver-
gleichbarer Neubaukosten).  
Die Förderung erfolgt mit zinsverbilligten Darlehen der 
Bayerischen Landesbodenkreditanstalt. Die Anforderungen 
entsprechend der Energieeinsparverordnung müssen erfüllt 
sein. Maßnahmen mit förderfähigen Kosten von im Durch-
schnitt weniger als 5.000 € je Wohnung eines Gebäudes 
werden nicht gefördert. Das Gebäude muss mehr als drei 
Miet- oder Genossenschaftswohnungen umfassen und am 
31. Dezember des Jahres der Antragstellung mindestens 25 
Jahre alt sein.  
 

Darlehensempfänger 
sind natürliche Per-
sonen und juristische 
Personen des priva-
ten Rechts als Eigen-
tümer oder sonstige 
Verfügungsberech-
tigte eines Wohnge-
bäudes sowie Ge-
meinden, die Woh-
nungen im Bestand 
ehemals militärisch 
genutzter Liegen-
schaften modernisie-
ren. 
 

Eine Förderung ist ausge-
schlossen, wenn für die-
selbe Modernisierungs-
maßnahme 
Fördermittel aus einem 
anderen Programm (z. B. 
der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau) in An-
spruch genommen werden. 
Das gilt nicht, 
wenn Mittel nur zur Er-
gänzung der Förderung 
bestimmt sind (z. B. Städ-
tebauförderungsmittel, 
Mittel der Denkmalpfle-
ge). 
 

Anträge sind auf der Internetseite 
des Bayerischen Staatsministeri-
ums des Innern eingestellt und 
können unter der Adresse 
„www.wohnen.bayern.de“ herun-
ter geladen werden. 
 
Bewilligungsstellen sind die 
Regierungen, die Landeshaupt-
stadt München und die Städte 
Augsburg und Nürnberg. 
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Bundesland Bezeichnnung Förderinhalt Förderberechtigte Kumulierbarkeit Informationen/Antragstelle 
Berlin Berliner GASAG Die Berliner GASAG bezuschusst die Errichtung solar-

thermischer Anlagen, die im Rahmen einer Heizungsum-
stellung bei Energieträgerwechsel auf Erdgas installiert und 
in Ergänzung zu Erdgasheizungsanlagen betrieben werden, 
mit: 
 
· 125 € pro m² Netto-Kollektorfläche (Flachkollektoren) 
bzw. 
· 150 € pro m² Netto-Kollektorfläche (Vakuumkollekto-
ren).  
 

k.A. 
 

k.A. Investitionsbank Berlin, Abtlg. 6 
Bundesallee 210, 10719 Berlin 
Tel. 030/2125-3620, Fax –4300 
 
GASAG Berliner Gaswerke Akti-
engesellschaft 
 
 

Brandenburg REN-Programm: 
http://www.branden
burg.de/ 
 

Solartherm. Anlagen: 
bis zu 50 % der zuwendungsfähigen Ausgaben, max. 2 
Mio. EUR, die genaue Höhe der Zuwendung ist abhängig 
von der beantragten Maßnahme  
Bagatellgrenze: EUR 2.500  
Bei Antragstellung sollen öffentliche Genehmigungen 
sowie alle zum Errichten oder Betreiben notwendigen 
Verträge vorliegen (mind. beantragt oder vorbereitet sein)  
Eigenbeteiligung: mind. 25 % der förderfähigen Investiti-
onskosten.  
Die Richtlinie tritt am 5. Mai 2004 in Kraft und gilt bis 
zum 31. Dezember 2006.  
  

- juristische Personen 
des öffentlichen und 
privaten Rechts mit 
Ausnahme des Bun-
des  
- kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) 
der gewerblichen 
Wirtschaft 
 

Die Kumulation von Mit-
teln, die im Rahmen dieser 
Richtlinie bewilligt wer-
den, mit anderen Mitteln 
des Landes Brandenburg, 
für dieselbe Maßnahme, ist 
nicht zulässig 

InvestitionsBank des Landes 
Brandenburg 
Steinstraße 104 - 106  
14480 Potsdam 
Tel.: (0331) 660 - 0 
Fax: (0331) 660 - 1234 
E-Mail: postbox@ILB.de 
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Bundesland Bezeichnnung Förderinhalt Förderberechtigte Kumulierbarkeit Informationen/Antragstelle 
Klimaschutzpro-
gramm 
"Solarthermie": 

Thermische Solaranlagen  
Die Förderhöhe beträgt: 
- 160 €/m² bei Flachkollektoren  
- 180 €/m² bei Vakuumröhren-kollektoren.  
Zusätzlich können große Solarkollektoranlagen mit mehr 
als 30 m² Absorberfläche einen Zuschuss in Höhe von 90 
€/m² erhalten, wenn der installierende Betrieb einen Min-
destertrag von 400 kWh je m² Absorberfläche garantiert. 
Interessenten können sich an einen Hamburger Fachbetrieb 
ihrer Wahl wenden. 

installierende Fach-
handwerk 

k.A. Solarwärme: 
 
Komplette Förderrichtlinie des 
Klimaschutzprogramms 
"Solarthermie": 
http://arbeitundklimaschutz.de/30
_solar/foerder_hhsolar.htm 
Initiative Arbeit und Klima-
schutz: 
http://www.arbeitundklimaschutz.
de/ 

Hamburg 

Solarenergie zum 
Sonderpreis 

Die meisten der Hamburger Fachbetriebe bieten auch im 
Rahmen des "Solarprojekts" eine Standardanlage zum 
festen Sonderpreis an. 
 
- 4.000, - € im Neubau 
- 4.600, - € bei bestehenden Gebäuden  
- Die Förderhöhe kann in Zukunft bei Anlagen > 30 m² um 
90 EUR je m² erhöht werden, wenn der Installationsbetrieb 
gegenüber dem Investor einen jährlichen Mindest-Ertrag 
der Anlage von 400 kWh/m²a vertraglich zusichert. Bei 
Nichterreichung des Ertrags zahlt der Installationsbetrieb 
einen finanziellen Ausgleich. 

 k.A. Innung Sanitär Heizung Klemp-
ner 
Barmbeker Markt 19 · 
22081 Hamburg 
Tel. 040-299949-0 · 
Fax 040-299949-30 
SolarZentrum Hamburg 
21073 Hamburg  
  

Hessen  Solarthermische Anlagen 
zur Warmwasserbereitung:  
Nach dem 31.05.2004 werden nur noch solarthermische 
Absorberanlagen für kommunale Frei- und Schwimmbäder 
gefördert (zeitlich begrenzt bis 31.12.2006). Die Förderung 
sonstiger solarthermischer Anlagen sowie von Photovol-
taikanlagen wird zum 31.05.2004 beendet.  
 

Kommunale Frei- 
und Schwimmbäder 

k.A. Hess. Umweltministerium, Main-
zer Str. 80, 65189 Wiesbaden,  
Tel. 0611/815- 
LTH Landestreuhandstelle Hes-
sen 
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Bundesland Bezeichnnung Förderinhalt Förderberechtigte Kumulierbarkeit Informationen/Antragstelle 
Nordrhein- 
 Westfalen 
 

REN-
PROGRAMM: 

Thermische Solaranlagen für die Brauchwassererwärmung:
in Gebäuden mit ein oder zwei Wohneinheiten in Kombi-
nation mit Heizungsunterstützung und nur bei Vorhanden-
sein einer neuen Wärmeerzeugungsanlage  
600 € je Anlage zuzüglich 75 €/ m2 installierter Solarkol-
lektorfläche. Thermische Solaranlagen müssen eine Min-
destkollektorfläche von 10 m² bei Flachkollektoren und 6 
m² bei Vakuumröhrenkollektoren 
aufweisen.  
Bagatellgrenze: 500€  
- Passivhäuser und Gebäude mit drei und mehr Wohnein-
heiten und als Verbundanlage für die Versorgung mehrerer 
Gebäude (auch mit ein oder zwei Wohneinheiten), 
- Gewerbebetriebe 200 €/m2: installierter Solarkollektor-
fläche 
- Wohnungslüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung für 
eine Wohneinheit, Fest-Betragsfinanzierung:  
1.100 €.  
-Zentr. Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung für 
mehrere WE: Fördersatz 25% 
- Gewerbliche Wärmerückgewinnungsanlagen: Fördersatz 
15 %  
- Regeltechnische Einrichtungen computergestützter Mess-
, Regel- und Speichersysteme, die zu einer mindestens 
fünfzehnprozentigen Verbesserung der Energienutzung 
beitragen (außer Energieschirme): Fördersatz 15 %  
- Wärmepumpen mit kombinierter Raumwärme- und 
Warmwasserversorgung, die mit fossilen Energieträgern 
oder thermisch betrieben werden: Fördersatz 25 % 

- natürliche Perso-
nen, - juristische 
Personen,  
- kleine und mittlere 
Unternehmen nach 
der Definition der 
Europäischen Union 
(ABl. der EU Nr. L 
010 
0033-0042); 
 

Ja, aber nicht mit anderen 
Landesmitteln wie insbe-
sonder AFP;
Gemeinschaftsrahmen 
beachten 

REN-PROGRAMM 
http://www.ren-
breitenfoerderung.nrw.de/ 
 
Ministerium für Wirtschaft, Mit-
telstand und Energie (MWME)  
 
Bewilligungsstelle für die Pro-
grammbereiche REN-
Breitenförderung und REN-
Demonstratons-Programm ist seit 
dem 1.9.05 die Bezirksregierung 
Arnsberg, Abteilung 8, Dezernat 
85, Postfach 10 25 45,  
44025 Dortmund.  

Rheinland-
Pfalz 

Modernisierungs-
programm 

Nur bei Modernisierung: Solaranlagen für die Beheizung 
oder Erwärmung von Brauchwasser, solare Wandsysteme 
zur Raumheizung. 
  

Eigentümer und 
sonstige dinglich 
Nutzungsberechtigte, 
zum Beispiel Inhaber 
eines Nießbrauchs 
oder Wohnrechts. 
Mieter können keine 
Förderanträge stel-
len. 
 

k.A. Ministerium der Finanzen 
Kaiser-Friedrich-Straße 5 
55116 Mainz 
Tel: 06131 / 16 - 0 
Fax: 06131 / 16 - 4331  
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Bundesland Bezeichnnung Förderinhalt Förderberechtigte Kumulierbarkeit Informationen/Antragstelle 
Saarland Zukunftsenergie-

programm plus 
(ZEPplus): 

Thermische Solaranlagen:  
Zuwendungsfähig sind die Errichtung und die Erweiterung 
thermischer Solaranlagen einschließlich Luftkollektoren 
zur Warmwasserbereitung, zur Raumheizung sowie zur 
Bereitstellung von Prozesswärme. Die Errichtung oder 
Erweiterung muss mindestens umfassen: 20 m² Bruttoflä-
che bei Flach- und Luftkollektoren, 16 m² Bruttofläche bei 
Vakuumkollektoren. 
Die Richtlinie tritt spätestens am 31. Dezember 2007 außer 
Kraft 
 

Antragsberechtigt 
sind alle natürlichen 
und juristischen 
Personen, sofern sich 
nicht aus den Be-
stimmungen des 
besonderen Teils 
dieser Richtlinie eine 
Begrenzung des 
Kreises der Zuwen-
dungsempfänger 
ergibt. 
Keine KMU 
 

Ja, aber nicht mit anderen 
Landesmitteln; 
Gemeinschaftsrahmen 
beachten 

ARGE-Solar 
Altenkesselerstr. 17 
66115 Saarbrücken 
Tel. 0681/9762-470, Fax: -471  
Umweltministerium 
http://www.umwelt.saarland.de/1
1377.htm 

Sachsen Förderprogramm 
Immissions- und 
Klimaschutz 
 

Thermische Solaranlagen:  
- Zuschuss bis zu 200 €/m² Kollektorfläche 
- max. 60% der zuwendungsfähigen Ausgaben 
Gefördert wird die Errichtung von Sonnenkollektoranla-
gen, deren Energiegewinn mindestens 350 kWh je m² Kol-
lektorfläche und Jahr beträgt;  
 

Antragsberechtigt 
sind juristische Per-
sonen des öffentli-
chen Rechts oder 
gemeinnützige, sozi-
ale, kirchliche und 
karitative Einrich-
tungen. 

k.A. Landesamt für Umwelt und Geo-
logie  
Energieeffizienzzentrum  
Solarinitiative Sachsen 
 

Thüringen Wohnungsbauförde-
rung - Modernisie-
rung und Instand-
setzung von Miet-
wohnungen 
 

Nur in Verbindung mit einer Biomassenutzungsanlage 
(Kombinationsanlage) können solarthermische Anlagen 
(bei gleichzeitiger Errichtung) gefördert werden.  
 
Gefördert wird die Errichtung einer Thermischen Solaran-
lage mit einem Wärmespeicher von mindestens 250 l 
Zuschüsse: 
- Anlagen bis 8 m² Kollektorfläche: pauschal 600.- €  
- Anlagen über 8 m² Kollektorfläche: 75 € je m² Kollektor-
fläche 
- Förderhöchstbetrag: 50.000 € je Anlage 
- in Kombination mit einer Biomasseanlage werden zusätz-
lich 1.000 € gewährt 
Ob das Programm 2006 fortgeführt wird, steht gegenwärtig 
noch nicht fest. 
 

Natürliche und juris-
tische Personen des 
privaten u. öffentli-
chen Rechts als Ei-
gentümer und sonsti-
ge Verfügungsbe-
rechtigte der zu för-
dernden Mietwoh-
nungen. 

Nicht erlaubt. Thüringer Aufbaubank 
Postfach 90 02 44,  
99105 Erfurt 
Tel. 0361 / 7447 -378  
(Fax -231) 
Wohnungsbauförderung - Mo-
dernisierung und Instandsetzung 
von Mietwohnungen 
 

Quelle: http://www.solarserver.de/laender_programme.html 
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Anhang 3: Vergleich der Verteilung von 
Grundgesamtheit und Stichprobe 

Bauartenverteilung. Eine Verteilung der geförderten Anlagen nach Bauarten zeigt Abbil-
dung A-1. Damit die Verteilung durch unterschiedliche wechselnde Förderkriterien während 
des Evaluierungszeitraums nicht verzerrt wird (Scheitholzkessel waren erst ab Januar 2004 
förderfähig), wurden die Datensätze mit einem Beantragungszeitpunkt vor 2004 ausgeblen-
det. In den 904 verbliebenen Fällen wurden mehrheitlich Scheitholzkessel gefördert (54 %). 
Die zweitstärkste Gruppe bilden die Pelletkessel (33 %).  
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Abbildung A-1: Verteilung der ausgewerteten Anlagen (Stichprobe) auf die Bauarten. Hier nur 
Auswertungen ab 2004 (einheitliche Förderkonditionen). Anzahl gesamt: 904. 
WT = Wassertasche  

Zwischen der Bauartenverteilung aus der 1000-Anlagen-Stichprobe und der für den gleichen 
2-Jahreszeitraum vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erfassten 
Bauartenverteilung des gesamten Anlagenumfangs (36.964 Förderfälle) besteht eine relativ 
gute Übereinstimmung. Das zeigt der Vergleich der Daten, in die auch die vor 2004 bean-
tragten Förderfälle einbezogen werden (bis 2004 wurden Scheitholzkessel nicht gefördert). 
In der Stichprobe ergibt sich somit ein Anteil der Scheitholzfeuerungen von 49 % (BAFA-
Statistik: ebenfalls 49 %). Bei Hackgutfeuerungen sind es 10 % (BAFA: 6 %), bei Pelletkes-
seln 36 % (BAFA: 44 %) und bei Pelletöfen mit Wassertasche 1 % (BAFA ebenfalls 1 %). Bei 
einem Prozent der Anlagen in der Stichprobe war trotz Vorlage der Originalabrechnungs-
unterlagen keine Bauartzuordnung möglich.  

Verteilung auf die Bundesländer. Zur Überprüfung, in wie weit die hier verwendete 1000-
Anlagen-Stichprobe für die Gesamtheit der im Auswertungszeitraum insgesamt geförderten 
36.964 Anlagen repräsentativ ist, wurde die Verteilung auf die einzelnen Bundesländer fest-
gestellt. Diese Auswertung zeigt Tabelle A-1. Demnach ergibt sich eine sehr gute Überein-
stimmung der Verteilungen in der Stichprobe mit den Werten der Grundgesamtheit aller Da-
ten. Im Bundesland Bayern wurden mit Abstand die meisten Anlagen gefördert, gefolgt von 
den Ländern Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.  



 184

Tabelle A-1: Gegenüberstellung der Anlagenverteilung in den Bundesländern: 1000-
Anlagenstichprobe und Gesamtverteilung aller nach dem MAP geförderten An-
lagen 

1000-Anlagen-Stichprobe Alle Anlagen im MAP Bundesland 
Anzahl Anteil (%) Anzahl Anteil (%) 

Bayern 461 46,2 16.796 45,4 
Baden-Württemberg 169 17,0 6.352 17,2 
Nordrhein-Westfalen 87 8,7 3.360 9,1 
Hessen 59 5,9 2.140 5,8 
Niedersachsen 56 5,6 1.999 5,4 
Rheinland-Pfalz 37 3,7 1.462 4,0 
Sachsen 33 3,3 1.289 3,5 
Thüringen 33 3,3 1.262 3,4 
Brandenburg 23 2,3 782 2,1 
Sachsen-Anhalt 11 1,1 448 1,2 
Schleswig-Holstein 11 1,1 427 1,2 
Mecklenburg-Vorpommern 9 0,9 306 0,8 
Saarland 7 0,7 251 0,7 
Berlin 1 0,1 43 0,1 

Summe 997 100 36.964 100 
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Anhang 4:  Häufigkeit der verwendeten Verbrennungs-
prinzipien bei kleinen Biomassekesseln 

Häufigkeit der verwendeten Verbrennungsprinzipien (Hauptgruppen) bei den wichtigsten 
Herstellern für Holzfeuerungen für den häuslichen Bereich in Deutschland (Quelle: TFZ) 
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Arca Regovent 02 (= Harreither TS) 20 - 45 X        
Arca Regovent PK (= Biotech PZ) 12 - 35        X 
Atmos DC (= Ferro Turbo) 23 - 49  X       
Baxi Multi Heat 15 - 40       X  
Baxi Multi Heat 15 - 40     X    
Biotech PZ (= Arca Regovent PK) 12 - 35        X 
Buderus Logano SP251 (= En-Tech Fire 
Fox PK) 

15 - 25      X   

Buderus Logano SX231 (= Fischer GA-TX) 28 - 33 X        
Buderus Logano SH (= Eta Hack) 20 - 89    X     
Eder Biovent (= Wolf HVG) 20 - 48 X        
Eder Pellevent (= Wolf Pellevent) 17       X  
Eder Pellevent-M 15 - 30      X   
EnTech Fire Fox PK (= Buderus Logano 
SP251) 

15 - 47      X   

Eta SH 20 - 60  X       
Eta Hack (= Buderus Logano SH) 20 - 90    X     
Eta PE 15 - 30       X  
Ferro Biomat 11 - 193       X  
Ferro Biomat 19 - 160     X    
Ferro Turbo (= Atmos DC) 23 - 49  X       
Fischer Pelletra S 14        X 
Fischer Ixtra 22 - 33 X        
Fischer TX 38 F 32 - 43 X        
Fischer VX 23 - 30  X       
Fröling FHG Turbo 3000 20 - 70  X       
Fröling Turbomatic 28 - 110    X     
Fröling P3 10        X 
Fröling P2 15 - 25      X   
Gerlinger Biokompakt AWK 25 - 130   X      
Gilles Pelletkessel 5 - 60       X  
Gilles HPK-RA 10 - 145    X     
Grimm Pellino 15        X 
Guntamatic Biostar 12 - 23        X 
Guntamatic BMK 20 - 50 X        
Guntamatic Synchro 31 - 44 X        
Hargassner HSV 12 - 22       X  
Hargassner WTH 25 - 45       X  
Hargassner HSV 25 - 100    X     
Harreither TS (= Arca Regovent 02) 20 - 45 X        
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  Scheit-
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HDG Compact 15 - 200    X     
HDG Pelletmaster 15 - 25       X  
HDG Euro 30 - 50 X        
Heizomat HSK-RA 30 - 500    X     
Herlt HV 15 - 145  X       
Herz Pelletstar 15 - 35        X 
Herz Pelletfire 15 - 35        X 
Herz Firematic 30 - 150   X      
Herz Firestar 25 - 50  X       
Hoval Agrolyt 20 - 50  X       
Hoval Biolyt 15 - 25        X 
Köb Pyromat  24 - 120 X        
Köb Pyromat  35 - 90    X     
Künzel PL 15 - 25        X 
Künzel HV-BT 15 - 50  X       
KWB USP 10 - 30      X   
KWB USV 15 - 100   X      
KWB SHV (= Fröling FHG Turbo 3000) 20 - 50  X       
Lopper Drummer 15 - 800 X        
Lopper Turner 40 - 450    X     
Ökofen PE 8 - 32      X   
P & H Energy PH 12 - 47       X  
Perhofer PK 15       X  
Reka RS 20 - 60    X     
Rennergy Pelletkessel (= Hargassner HSV) 12 - 22       X  
Rennergy HS-Kessel (= Hargassner HSV) 25 - 100    X     
Rennergy SH-Kessel (= Fröling FHG Turbo) 20 - 50  X       
Sonnig (= Strebel Deutschland) 14 - 30        X 
Solarfocus Therminator 20 - 60  X       
Solarfocus Pellettop 15        X 
sht Thermocomfort PN 15 - 30       X  
sht Thermosolid VN 11 - 55  X       
Sommerauer & Lindner SL 30 - 150   X      
Sommerauer & Lindner SL-P 15 - 25      X   
Strebel Thermostrom Thermotec 15        X 
Strebel Thermostrom Turbotec 20 - 70  X       
Viessmann Vitolic 200 (= Windhager HMX) 26 - 40 X        
Viessmann Vitolic 300 (= Windhager PMX) 15        X 
Windhager HMX (= Viessmann Vitolic 200) 22 - 40 X        
Windhager PMX (= Viessmann Vitolic 300) 15 - 26        X 
Wolf HVG (= Eder Biovent) 20 - 48 X        
Wolf Pellevent (= Eder Pellevent) 15       X  
Gesamtanzahl 14 14 4 11 2 7 13 15 
Anteil der Nennungen 50% 50% 24% 65% 12% 20% 37% 43%
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Anhang 5: Förderung von kleinen Biomassekessel durch die Bundesländer. Stand Juli 2006. 
Bundesland Bezeichnung Förderinhalt Förderberechtigte Kumulation Infos 

Agrarinvestitions-
förderprogramm 
(AFP). 

Förderung der Energieeinsparung und –umstellung auf alternative Energiequellen (hier: 
Biomasseanlagen). 

- Zuschuss von bis zu 35 % (max. 17.500 €) für Investitionen bis 50.000 €.. 
- Zuschuss von bis zu 10 % (max. 1,25 Millionen €) für Investitionen bis ab 50.000 €. 
- Zinsverbilligtes Kapitalmarktdarlehen bis zu 200.000 € für die 1. und 2. Arbeitskraft und 
85.000 € für jede weitere Arbeitskraft, max. 1,25 Millionen € mit jeweils einer Zinsverbilli-
gung um 4 %. 

Bagatellgrenze 10.000 €. 

Anmerkung: 
Bis zur Verabschiedung des Bundeshaushaltes stehen keine Mittel zur Verfügung. Anträge 
können trotzdem gestellt werden. 

Landwirtschaftliche 
Unternehmen. 

nicht möglich. www.mlr.baden-
wuerttemberg.de 

EnergieHolz Ba-
den-Württemberg.

Erstmalige Erstellung von Energieerzeugungsanlagen auf Holz-Hackschnitzelbasis und 
damit verbundene Nahwärmeversorgungseinrichtungen. 

Zuschuss bis zu 20 % (max. 250.000 €). 

Bagatellgrenze 15.000 €. 

Voraussichtliches Ende: 31.12.2006.  

Anmerkung: 
Für dieses Programm stehen zur Zeit keine Mittel zur Verfügung. 

Körperschaftliche 
Waldbesitzer, Privat-
waldbesitzer und forst-
wirtschaftliche Zu-
sammenschlüsse oder 
Betreiber. 

Kumulation ist 
möglich, wenn 
eine Förderhöhe 
von 30 % der 
förderfähigen 
Kosten nicht ü-
berschritten wird. 

abteilung8@rpf. 
bwl.de 

Energieeinspar-
programm Altbau. 

Verbesserung des Wärmeschutzes und Nutzung erneuerbarer Energien (hier: Biomasse-
anlagen). 

- Zinsverbilligtes Darlehen mind. 7.500 € bis max. 22.500 €. 
- Zinsverbilligung 1 % für die Dauer von 10 Jahren (Kreditlaufzeit 20 Jahre). 

Juristische oder natür-
liche Personen, die an 
ihren selbstgenutzten 
Wohngebäuden Ener-
giesparmaßnahmen 
durchführen. 

Kumulation mit 
den KfW-
Programmen 
„Wohnraum mo-
dernisieren“ und 
„CO2-Gebäude-
sanierung“ nicht 
möglich. 

www.l-bank.de 

Baden-
Württemberg 

Allgemeines CO2-
Minderungs-
programm. 

CO2-Einsparungen durch energetische Sanierung von Gebäuden oder Einsatz regenerati-
ver Energien. Gefördert werden u. a. Holzpelletheizungen mit mind. 15 kW. 

- Zuschuss 20 %. 
- Zuschuss 50 € pro nachweislich vermiedener Tonne CO2 (maximal 100.000 €). 

Anmerkung: 
Für dieses Programm stehen zur Zeit keine Mittel zur Verfügung. 

Natürliche und juristi-
sche Personen des 
öffentlichen Rechts als 
Eigentümer oder Be-
sitzer von Gebäuden, 
die mehrheitlich nicht 
Wohnzwecken dienen 
sowie KMU´s nach 
Definition der EU. 

Kumulation nicht 
möglich. 

www.klimaschutz-
plus.baden-
wuerttemberg.de 
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Bundesland Bezeichnung Förderinhalt Förderberechtigte Kumulation Infos 

 Allgemeine Mo-
dellprojekte Kli-
maschutz. 

Modellhafte Anwendungen wie z. B. Passivhaus-Standard in Kombination mit Holzpellet-
heizungen oder Sanierung von Altbauten im Ultra-Niedrigenergiehaus-Standard. 

Der Zuschuss orientiert sich an der CO2-Minderung und beträgt maximal 50 %. 

Privatpersonen, Un-
ternehmen, Wohnbau-
gesellschaften, kirchli-
che Einrichtungen, 
Verbände und Vereine 
als Eigentümer oder 
Besitzer. 

 www.klimaschutz-
plus.baden-
wuerttemberg.de, 
www.l-bank.de 

Bayerisches Pro-
gramm zur Einzel-
betrieblichen 
Investitions-
förderung. 

Förderung von Investitionen zur Verbesserung der betrieblichen Produktions- und Arbeits-
bedingungen sowie Verbesserung der natürlichen Umweltbedingungen im Bereich der 
Landwirtschaft (hier Biomasseanlagen). 

Agrarzuschussprogramm (AZP): Zuschuss bis zu 20 % (max. 20.000 €). 

Bagatellgrenze 15.000 €. 

Agrarinvestitionsförderprogramm (AFP): 
Es können max. 90 % durch Bauzuschuss, Zinsverbilligte Darlehen bzw. Erschließungs-
kostenzuschuss abgedeckt werden. 
- Bauzuschuss bis zu 10 % (max. 30.000 €). 
- Zinsverbilligung bei Baumaßnahmen und Immobilien 2,5 % bei einer Laufzeit von 12 
Jahren. 
- Zinsverbilligung bei Maschinen bzw. Technikbeschaffung 2,5 % bei einer Laufzeit von 5 
Jahren. 

Bagatellgrenze 100.000 €. 

Landwirtschaftliche 
Unternehmen und 
Unternehmen, die 
einen landwirtschaft-
lichen Betrieb bewirt-
schaften und unmittel-
bar kirchliche, gemein-
nützige oder mildtätige 
Zwecke verfolgen. 

Kumulation ist 
möglich, wenn mit 
der Förderung 
aus anderen Pro-
grammen unter-
schiedliche Zwe-
cke verfolgt wer-
den oder soweit 
hierauf ein 
Rechtsanspruch 
besteht und in 
diesen Pro-
grammen nicht 
anders bestimmt 
ist. 

www.stmlf.bayern.
de/behoerden/amt
/ 

Bayern 

Bayerisches Mo-
dernisierungs-
programm. 

Förderung von Maßnahmen in Wohngebäuden, die mind. 25 Jahre alt sind und mehr als 3 
Wohnungen umfassen (hier: Erneuerung der Heizungstechnik auf Basis erneuerbarer 
Energien durch die Installation von Biomasseanlagen). 

- Förderfähig sind bis zu 50 % der vergleichbaren Neubaukosten. 
- Zinssatz 2,5 % über 10 Jahre, danach Anpassung an den Kapitalmarktzins. 

Eigentümer oder sons-
tige Verfügungs-
berechtigte von Miet- 
oder Genossen-
schaftswohnungen. 
Nicht antragsberech-
tigt sind juristische 
Personen des öffentli-
chen Rechts. 

Kumulation nicht 
möglich, außer 
wenn andere 
Mittel nur zur 
Ergänzung der 
Förderung be-
stimmt sind. 

www.innenministe
rium.bayern.de, 
www.wohnen.bay
ern.de 

Berlin Keine Förderung kleiner Anlagen. 
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Bundesland Bezeichnung Förderinhalt Förderberechtigte Kumulation Infos 

Rationelle Ener-
gieverwendung 
und Nutzung er-
neuerbarer Ener-
giequellen (REN-
Programm). 

Steigerung der Effizienz des Energieeinsatzes sowie Erhöhung des Anteils erneuerbarer 
Energien (hier: Biomasseanlagen). 

Förderhöhe maximal 766.937,82 € je Anlage. 
- Zuschüsse bis 35 % (Gewinnung von Gas aus Biomasse). 
- Zuschüsse bis 35 % (KWK- Anlagen, max. 1.170 €/kWel). 
- Zuschüsse bis 25 % (Ausschließliche Nutzung des rzeugten Stroms, max. 1.120 €/kWel).
- Zuschüsse bis 25 % (Ausschließliche thermische Nutzung (bei Anlagen mit weniger als 
40 kW max. 400 €/kWth; bei Anlagen mit mehr als 40 kW max. 300 €/kWth). 
- Zuschüsse bis 30 % (Nahwärmeanlagen mit Biomasse), maximal 250 €/kWth. 
- Zuschüsse bis 25 % (Infrastrukturmaßnehmen). 
  Höchstförderung 765.000 €. 

Voraussichtliches Ende: 31.12.2006. 

Anmerkung: 
Für dieses Programm stehen zur Zeit keine Mittel zur Verfügung. 

Juristische Personen 
des öffentlichen und 
privaten Rechts (nicht 
Bund). Gewerbliche 
Unternehmen nur 
dann, wenn sie die 
Festlegungen des 
Gemeinschafts-
rahmens für staatliche 
Beihilfen für KMU´s 
erfüllen. 

Kumulation ist 
grundsätzlich 
zulässig. Die 
Summe der Sub-
ventionswerte darf 
den Höchstbetrag 
von 50 % nicht 
überschreiten. In 
Berlin-
Brandenburg ist 
die Höchstgrenze 
bei 20 % netto 
zuzügl. 10 % 
brutto. 

www.ilb.de Brandenburg 

Einzelbetriebliche 
Förderung land-
wirtschaftlicher 
Unternehmen. 

Förderung der Verbesserung der Umweltbedingungen (hier. Biomasseanlagen). 

Förderung für kleine Investitionen (Investitionsvolumen 
10.000 € bis 100.000 €): 
- Zuschuss bis max. 35 % bei Investitionen bis 50.000 €. 
- Zuschuss bis max. 20 % bei Investitionen bis 100.000 €. 
- Zinsverbilligung von bis zu 5 % für die Dauer von maximal 10 Jahren. 
- Übernahme von Bürgschaften. 

Voraussichtliches Ende: 31.12.2006. 

Anmerkung: 
Für dieses Programm stehen zur Zeit keine Mittel zur Verfügung. 

Landwirtschaftliche 
Unternehmen. 

nicht möglich. www.ilb.de 

Bremen Rationelle Ener-
gienutzung in 
Industrie und 
Gewerbe (REN-
Richtlinie). 

Investitionen zur sparsamen und rationellen Energieverwendung und -erzeugung, der 
Nutzung von Abwärme und der Nutzung erneuerbarer Energien (hier: Biomasseanlagen). 

Zuschüsse bis zu 40 % der Ausgaben (bei Biomasse Zuschüsse bis zu 50 %). 

Industrie- und gewerb-
liche Unternehmen, 
Finanzierungs-, Lea-
sing- oder Dienstleis-
tungsunternehmen, 
Grund- und Gebäude-
eigentümer. 

Kumulation mit 
Beihilfen aus 
Programmen 
anderer Förder-
geber ist grund-
sätzlich zulässig. 
Sie werden je-
doch von der 
Landesförderung 
in Abzug ge-
bracht. 

www.umwelt.brem
en.de 
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Bundesland Bezeichnung Förderinhalt Förderberechtigte Kumulation Infos 

 Agrarinvestitions-
förderprogramm 
(AFP). 

Förderung der Energieeinsparung und –umstellung auf alternative Energiequellen (hier: 
Energieeinsparung und Emissionsminderung). 

Förderung für kleine Investitionen: 
- Zinsverbilligung von bis zu 5 % für die Dauer von maximal 10 Jahren bei Investitionsvo-
lumen bis 100.000 € oder alternativ: 
- Zuschuss bis max. 20. 

Anmerkung: 
Bis zur Verabschiedung des Bundeshaushaltes stehen keine Mittel zur Verfügung. Anträge 
können trotzdem gestellt werden. 

Landwirtschaftliche 
Unternehmen. 

nicht möglich. www.hdgbremen.
de 

Klimaschutz-
programm „Bio-
energie“. 

Förderung von Maßnahmen zum Klimaschutz. 

- Zuschuss 90 €/kW für Holzpellets- Heizungsanlagen bis 100 kW. 
- Zuschuss 90 €/kW für vollautomatisch arbeitende Biomasse- Anlagen über 100 kW bis 
500 kW. Bei größeren Anlagen Festlegung des Zuschusses im Einzelfall (maximal 
100.000 €). 
- Zuschuss 150 €/kW thermische Leistung für Pflanzenöl-BHKW bis 1.000 kW. Bei größe-
ren Anlagen Festlegung des Zuschusses im Einzelfall (maximal 100.000 €). 
- Andere vollautomatisch arbeitende Bioenergieanlagen wie z. B. Biogasanlagen: Festle-
gung des Zuschusses im Einzelfall (maximal 100.000 €). 

Bagatellgrenze 500 €. 

Für Holzpellets-
Heizungsanlagen: 
Handwerksbetriebe 
mit nachgewiesener 
fachlichen Qualifikati-
on für die Erstellung 
von Biomasseanlagen.

Für Biomasse-
Verbrennungsanlagen, 
BHKW und andere 
Bioenergieanlagen: 
Grundeigentümer oder 
dinglich Verfügungs-
berechtigte. 

 www.arbeitundkli
maschutz.de 

Hamburg 

Agrarinvestitions-
förderprogramm 
(AFP). 

Förderung der Energieeinsparung und –umstellung auf alternative Energiequellen (hier: 
Biomasse). 

Förderung für kleine Investitionen: 
- Zuschuss 35 % (max. 17.500 €) bei Investitionsvolumen bis 50.000 € oder alternativ: 
- Zinsverbilligung von bis zu 5 % für die Dauer von maximal 10 Jahren bei Investitionsvo-
lumen bis 100.000 €. 

Landwirtschaftliche 
Unternehmen. 

nicht möglich. www.bwa.hambur
g.de 



 191

Bundesland Bezeichnung Förderinhalt Förderberechtigte Kumulation Infos 

Modernisierungs-
förderung – Teil-
programm: Ener-
giespar- und Mo-
dernisierungs-
maßnahmen an 
Mietwohn-
gebäuden. 

Förderung von Modernisierungsmaßnahmen an erhaltungswürdigen, zu mind. zwei Drit-
teln zu Wohnzwecken dienenden Gebäuden (hier: Maßnahmen zur Energieeinsparung 
und Reduzierung der Wärmeverluste und Wärmeerzeugung). 

Die Höhe des Zuschusses richtet sich bei den energetischen Modernisierungsmaßnahmen 
nach dem Ausmaß der Energieeinsparung und ist umso höher, je größer die erzielte Ener-
gieeinsparung ausfällt. 

Grundeigentümer oder 
sonstige dinglich Ver-
fügungsberechtigte, 
die Mietwohnungen / 
Häuser modernisieren 
mit Wohnberechti-
gungsbescheinigung 
gemäß § 27 Abs. 1 
WoFG. 

Es besteht die 
Möglichkeit im 
Rahmen der Mo-
dernisierungs-
förderung Woh-
nungen auch mit 
dem Programm 
zur Schaffung 
barrierefreien 
Wohnraums um-
zurüsten. Außer-
dem können Maß-
nahmen zur E-
nergieeinsparung 
auch mit den 
entsprechenden 
Programmen der 
KfW gefördert 
werden. 

www.wk-
hamburg.de, 
www.bbv.hambur
g.de 

Modernisierungs-
förderung – Teil-
programm: Um-
fassende Ener-
giespar- und Mo-
dernisierungs-
maßnahmen an 
Mietwohn-
gebäuden. 

Förderung der Modernisierung und Instandsetzung von erhaltungswürdigen und zu mind. 
zwei Dritteln zu Wohnzwecken dienenden Gebäuden, die bis zum 31.12.1979 bezugsfertig 
wurden (hier: Maßnahmen zur Energieeinsparung durch Optimierung der Wärmeerzeu-
gung). 
Zuschuss von jährlich 4 % (Zeitraum 9 Jahre) oder alternativ ein degressiver Zuschuss bei 
einem Instandsetzungsaufwand 400 bis 700 €/m². 

Grundeigentümer und 
sonstige dinglich Ver-
fügungsberechtigte. 
Selbstgenutzte Eigen-
heime oder Woh-
nungseigentümer-
gemeinschaften wer-
den nicht gefördert. 

Kumulation mit 
Förderdarlehen 
der KfW zulässig 
Wiederholte För-
derung aus die-
sem Programm 
bis zur zulässigen 
Förderobergrenze 
möglich. 

www.wk-
hamburg.de, 
www.bbv.hambur
g.de 

 

Modernisierungs-
förderung – Teil-
programm: Mo-
dernisierungs- 
und Instand-
setzungsmaß-
nahmen in Sanie-
rungsgebieten. 

Förderung der Modernisierung und damit verbundener Instandsetzung von erhaltungswür-
digen die überwiegend zu Wohnzwecken dienen (hier: Modernisierung der Heizungsanla-
ge). 

Option 1: Baukosten- und Mietzuschüsse. 

Option 2: Pauschalförderung durch Zuschuss 357 /m² (Kosten mindestens 510 €/m²). 

Grundeigentümer und 
sonstige dinglich Ver-
fügungsberechtigte. 

Kumulation i. d. R. 
nicht möglich. 

www.wk-
hamburg.de, 
www.bbv.hambur
g.de, www.steg-
hh.de 

Hessen LTH / KfW-CO2-
Gebäude-
sanierungs-
programm. 

Förderung von Investitionen in Wohngebäuden, die im Jahr 1978 oder vorher fertiggestellt 
worden sind (hier: Austausch der Heizung im Paket mit weiteren Maßnahmen). 

Förderung von Maßnahmenpakten bis zu 100 % der Investitionskosten einschließlich 
Nebenkosten (Förderhöchstbetrag Maßnahmenpakete 0 – 3: 250 €/m²). 

Träger von Investiti-
onsmaßnahmen von 
vermieteten Wohn-
gebäuden. 

nicht möglich. www.lth.de 
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Bundesland Bezeichnung Förderinhalt Förderberechtigte Kumulation Infos 

Agrarinvestitions-
förderprogramm 
(AFP). 

Förderung der Energieeinsparung und –umstellung auf alternative Energiequellen (hier: 
Biomasse). 

Förderung für kleine Investitionen: 
- Zinszuschuss von 20 % bei Investitionsvolumen bis 100.000 € oder alternativ: 
- Zuschuss bis zu 35 % bei Investitionsvolumen bis 50.000 €. 

Bagatellgrenze 10.000 €. 

Landwirtschaftliche 
Unternehmen. 

nicht möglich. www.hmulv.hesse
n.de 

LTH / KfW-
Programm 
„Wohnraum mo-
dernisieren – 
ÖKO-PLUS“. 

Förderung der Modernisierung des Wohnraums (hier: Erneuerung der Heizungstechnik 
auf Basis erneuerbarer Energien – Biomasseanlagen). 
Finanzierungsanteil bis zu 100 %, für die Modernisierung max. 50.000 € je Wohneinheit. 

Träger von Investiti-
onsmaßnahmen von 
selbstgenutzten und 
vermieteten Wohn-
gebäuden. 

 www.lth.de 

 

Förderung der 
sparsamen und 
rationellen Ener-
gienutzung sowie 
der Nutzung 
erneuerbarer 
Energiequellen – 
Teilprogramm: 
Pilot-, De-
monstrations-, 
Forschungs-, und 
Entwicklungs-
vorhaben. 

Förderung von Pilot- und Demonstrationsvorhaben sowie Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben (hier: Biomassenutzung). 

Zuschuss bis zu 50 %  
Überschreitung des Fördersatzes in Ausnahmefällen möglich. Voraussetzung ist, dass ein 
oder mehrere Projektpartner mind. 30 % der förderfähigen Kosten übernehmen. 

Natürliche und juristi-
sche Personen. 

Zuwendungen 
anderer Stellen 
für den gleichen 
Zweck schließen 
die Förderung 
nicht aus und 
können ange-
rechnet werden, 
soweit sie 2.500 € 
übersteigen. Ins-
besondere ist die 
Kumulation mit 
einem KfW-
Darlehen möglich.

www.wirtschaft.he
sse.de 

Mecklenburg-
Vorpommern 

Programm zur 
verstärkten Nut-
zung zukunfts-
trächtiger Ener-
gietechniken – 
Teilprogramm 
Biomasse – Bio-
gas. 

Förderung von Anlagen zur Nutzung biogener Rohstoffe. 
Zuschuss bis zu 30 % (Anlagen zur Nutzung fester Biomasse sind mit einem Warmwas-
serspeicher auszurüsten (Bagatellgrenze 2.600 €). 

Voraussichtliches Ende: 31.12.2006. 

Anmerkung: 
Für dieses Programm stehen zur Zeit keine Mittel zur Verfügung. 

Kleine und mittlere 
Unternehmen, freie 
Berufe sowie einge-
tragene Vereine und 
Stiftungen. 

Bis zur Höchst-
grenze von 60 % 
der zuwendungs-
fähigen Gesamt-
ausgaben (Nach-
weis). Andere 
Fördermöglichkei-
ten sind auszu-
schöpfen. 

www.lfi-mv.de 
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Agrarinvestitions-
förderprogramm 
(AFP). 

Förderung der Energieeinsparung und –umstellung auf alternative Energiequellen (hier: 
Biomasse). 

Förderung für kleine Investitionen: 
- Zuschuss bis maximal 20 % bei Investitionsvolumen von 15.000 € bis 100.000 €.. 
- Zuschuss bis maximal 35 %, wenn Investitionen zur Erfüllung besonderer Anforderungen 
an den Emissionsschutz durchgeführt werden (Zuschussfähige Ausgaben von 15.000 € 
bis 50.000 €). 

Anmerkung: 
Bis zur Verabschiedung des Bundeshaushaltes stehen keine Mittel zur Verfügung. Anträge 
können trotzdem gestellt werden. 

Landwirtschaftliche 
Unternehmen. 

nicht möglich. www.mv-
regierung.de 

 

Klimaschutz-
konzept. 

Förderung von Maßnahmen zum Klimaschutz (hier: Einsatz von regenerativer Energie). 

Zuschuss bis zu 40 %. 

Voraussichtliches Ende: 31.12.2006. 

Körperschaften des 
öffentlichen Rechts, 
Unternehmen mit 
Gesellschaftsanteilen 
mehrheitlich in der 
öffentlichen Hand, 
Unternehmen der 
Wohnungswirtschaft, 
Vereine und Verbän-
de. 

Eine gleichzeitige 
Förderung aus 
anderen öffentli-
chen Förder-
programmen wird 
bei der Förderung 
angerechnet. 

www.lung.mv-
regierung.de 

Nieder-
sachsen 

Agrarinvestitions-
förderprogramm 
(AFP). 

Förderung der Energieeinsparung und –umstellung auf alternative Energiequellen (hier: 
Biomasse). 

Förderung für kleine Investitionen: 
 - Zuschuss bis maximal 20 % bei Investitionsvolumen von 20.000 € bis 100.000 €.. 
- Zuschuss bis maximal 35 %, wenn Investitionen zur Verbesserung der Umweltbedingun-
gen durchgeführt werden (Förderfähiges Investitionsvolumen max. 50.000 €). 

Voraussichtliches Ende: 31.12.2006. 

Anmerkung: 
Bis zur Verabschiedung des Bundeshaushaltes stehen keine Mittel zur Verfügung. Anträge 
können trotzdem gestellt werden. 

Landwirtschaftliche 
Unternehmen. 

nicht möglich. www.lwk-
hannover.de, lwk-
we.de 

Nordrhein-
Westfalen 

Rationelle Ener-
gienutzung – 
Technische Ent-
wicklung und 
Demonstration 
(REN-TE / Demo).

Förderung der Entwicklung und Demonstration neuartiger Produkte und Verfahren zur 
rationellen Energienutzung und für den Einsatz unerschöpflicher Energiequellen mit Pilot-
charakter (hier: Regenerative Energiequellen). 

Zuschuss bis zu 49 % (Bagatellgrenze 5.000 €). 

Juristische Personen 
des privaten und öf-
fentlichen Rechts, 
Unternehmen der 
Energietechnik, der 
Landwirtschaft, wie 
auch gewerbliche und 
industrielle Energie-
verbraucher. 

Kumulation ist 
nicht explizit aus-
geschlossen. 

www.fz-
juelich.de/etn 
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REN- Programm-
bereich Breiten-
förderung - Teil-
programm: Bio-
masse- und Bio-
gasanlagen. 

Förderung von Biomasseanlagen auch in Verbindung mit einer Solarkollektoranlage. 

Biomasseanlagen: 
Zuschuss 15 % (max. 50.000 €) und zusätzlich 15 % bis 
max. 40.000 € bei externer Wärmenutzung von mind. 30 %. 
(bei Ausgaben ab 500.000 € auch als zinsgünstiger Kredit). 

Biomasseanlagen in Verbindung mit Solarkollektoranlagen: 
Förderung über Einzelfallprüfung. Zuschuss 15 % (max. 50.000 €) und zusätzlich 15 % bis 
max. 40.000 € bei externer Nutzung von mind. 30 %. 

Voraussichtliches Ende: 31.12.2010. 

Bagatellgrenze 500 €. 

Natürliche und juristi-
sche Personen sowie 
KMU´s nach Definition 
der EU. (Ausnahmen 
sind möglich). 

Kumulation ist 
möglich, soweit es 
sich nicht um 
weitere Förderung 
aus NRW handelt.

www.bezreg-
arnsberg.nrw.de, 
www.ren-
breitenfoerde-
rung.nrw.de 

 

Agrarinvestitions-
förderprogramm 
(AFP). 

Förderung der Energieeinsparung und –umstellung auf alternative Energiequellen (hier: 
Biomasse). 

Förderung für kleine Investitionen: 
Förderfähige Investitionssumme 10.000 € bis 100.000 €): 
- Zuschuss bis maximal 30 %. 
- Junglandwirtförderung als Zuschuss von bis zu 10 % bei Investitionsvolumen von min-
destens 50.000 € (maximaler Zuschuss 10.000 €). 

Anmerkung: 
Bis zur Verabschiedung des Bundeshaushaltes stehen keine Mittel zur Verfügung. Anträge 
können trotzdem gestellt werden. 

Landwirtschaftliche 
Unternehmen. 

nicht möglich. www.lk-wl.de 

Erneuerbare E-
nergien. 

Förderung richtungsweisender Pilot- und Demonstrationsprojekte wie: 

Errichtung von handbeschickten Holzfeuerungsanlagen in Kombination mit thermischen 
Solaranlagen „100 % Energie aus der Sonne“ (Wärmebedarf muss aus Solaranlage und 
Holzfeuerung vollständig abgedeckt sein). 

Zuwendung 2.750 € (maximal 30 % der förderfähigen Kosten); Es werden nur Systeme 
gefördert, bei denen ein Bundeszuschuss für die Holzfeuerungsanlage nicht möglich ist 
(Bagatellgrenze 500 €). 

Natürliche und juristi-
sche Personen des 
privaten und öffentli-
chen Rechts. 

Für Biomassean-
lagen ab 100 kW 
ist eine Kumu-
lierung bis zum 
Anderthalbfachen 
des Förderbetra-
ges erlaubt. Sonst 
gilt das Kumulie-
rungsverbot. 

www.mwvlw.rlp.d
e 

Rheinland-
Pfalz 

Agrarinvestiti-
ons-
förderprogramm 
(AFP). 

Förderung der Energieeinsparung und –umstellung auf alternative Energiequellen (hier: 
Biomasse). 
Förderung für kleine Investitionen: 
Zuwendungsfähiges Investitionsvolumen 10.000 € bis 100.000 €) 
- Bei baulichen Maßnahmen Zuschuss von bis zu 20 % (Biomasseanlagen bis zu 10 %). 
- Bei baulichen Maßnahmen mit besonderen Anforderungen Zuschuss von bis zu 35 % 
(bis max. 50.000 € zuwendungsfähiges Investitionsvolumen). 
- bei Maschinen und Geräten Zuschuss von bis zu 10 %. 
Anmerkung: 
Bis zur Verabschiedung des Bundeshaushaltes stehen keine Mittel zur Verfügung. An-
träge können trotzdem gestellt werden. 

Natürliche und juristi-
sche Personen und 
ihre Unternehmen 
der Landwirtschaft. 

nicht möglich. www.mwvlw.rlp.
de, 
www.agrarinfo.rl
p.de, www.dlr-
mosel.rlp.de 
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 Soziale Wohn-
raumförderung – 
Modernisierung. 

Maßnahmen zur Nutzung alternativer und regenerativer Energien (hier: Biomasse). 
Gefördert werden Anlagen zur Nutzung der Energie aus Biomasse. 
Förderung für kleinere Investitionen: 
Bei Investitionen von mind. 2.000 €; Zuschuss von 25 % (max. 10.000 € förderungsfähige 
Kosten). 

Eigentümer von 
Wohnungen und 
sonstige dinglich 
Nutzungsberechtigte. 
Nicht antragsberech-
tigt sind Mieter. 

Im Behördenver-
fahren dürfen 
bereits mit Mit-
teln für die Mo-
dernisierung 
oder Energieein-
sparung geför-
derte Maßnah-
men nicht ein 
zweites Mal ge-
fördert werden. 
Die geförderten 
Maßnahmen 
sind von Fach-
betrieben auszu-
führen. 

www.fm.rlp.de, 
www.fmrlp.de/Ba
uen/fr_Bauen_ht
m 

Zukunftsenergie-
programm plus 
(ZEPP) 
nur in EU-Ziel 2-
Gebieten) des 
Saarlands. 

Förderung der Energieeinsparung und –umstellung auf alternative Energiequellen (hier: 
Biomasse). 

Zuwendungsfähig sind Holz- und Strohfeuerungsanlagen mit 6 kW bis 1 MW Leistung 
bzw. bei automatisch beschickten Anlagen bis 50 kW; 
Folgende Emissionswerte sind einzuhalten: 
- CO 325 mg/m³ 
- NOx 250 mg/m³ 
- Staub: 50 mg/m³ 

Zuwendung als Anteilsfinanzierung von bis zu 40%; keine Zuwendung wenn diese unter 
5.000 € (Bagatellgrenze). 

Kommunale Gebiets-
körperschaften des 
Saarlands und deren 
Eigenbetriebe sowie 
sonstige Körperschaf-
ten des öffentlichen 
Rechts. 

 www.umwelt.saarl
and.de 

Zukunftsenergie-
programm Tech-
nik (ZEP-Tech). 

Investitionen zur Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer Energien (hier: Biomasse).

Gefördert werden Modellvorhaben zur energetischen Nutzung von Biomasse und erneuer-
baren Energien. 

Zuschuss max. 30 % der zuwendungsfähigen Ausgaben (max. 100.000 €, Bagatellgrenze 
750 €). 

Voraussichtliches Ende: 31.12.2007. 

Natürliche und juristi-
sche Personen. 

möglich. www.argesolar-
saar.de 

Saarland 

Agrarinvestitions-
förderprogramm 
(AFP). 

Förderung der Energieeinsparung und –umstellung auf alternative Energiequellen (hier: 
Biomasse). 

Förderung für kleine Investitionen: 
- Bei Investitionen bis 50.000 €; Zuschuss von bis zu 35 % (max. 17.500 €) oder alternativ:
- Bei förderfähigen Investitionsvolumen bis zu 100.000 € Gewährung einer Zinsverbilligung 
von bis zu 5 % für eine Dauer von maximal 10 Jahren. 

Anmerkung: 
Für dieses Programm stehen zur Zeit keine Mittel zur Verfügung. 

Landwirtschaftliche 
Unternehmen. 

nicht möglich. www.lwk.saarland
.de 
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Vorhaben des 
Immissions- und 
Klimaschutzes 
einschließlich der 
Nutzung erneuer-
barer Energien im 
Freistaat Sachsen 
– Teilprogramm: 
Biomasse / Bio-
gas. 

Förderung der Errichtung von Anlagen zur Verfeuerung bzw. energetischen Nutzung von 
Biomasse (auch in Kombination mit Sonnenkollektoranlagen). 

Zuschuss bei Biomasse-Anlagen:  
- 80 € je kW bei einer Nennwärmeleistung bis zu 30 kW. 
- 40 € je kW bei Nennwärmeleistung über 30 kW. 
Zuschuss bei Anlagen zur energetischen Nutzung fester Biomasse in Kombination mit 
Sonnenkollektoren: 
- 60 € je kW bei automatisch beschickten Anlagen bei einer Nennwärmeleistung bis zu 

30 kW. 
- 50 € je kW bei automatisch beschickten Anlagen bei einer Nennwärmeleistung über 

30 kW. 
- 50 € je kW bei handbeschickten Anlagen. 
Anmerkung: 
Für Antragsteller aus anerkannten Kur- und Erholungsorten sowie Orten, die diesen Status 
anstreben, ist eine Förderung von Biomassefeuerungen ausgeschlossen. 

Juristische Personen 
des öffentlichen 
Rechts oder gemein-
nützige, soziale, kirch-
liche und karitative 
Einrichtungen. 

nicht möglich. www.umwelt.sach
sen.de/lfug/ 

Sachsen 

Agrarinvestitions-
förderprogramm 
(AFP). 

Förderung der Energieeinsparung und –umstellung auf alternative Energiequellen (hier: 
Biomasse). 

Förderung für kleine Investitionen: 
- Bei Investitionen bis 50.000 €; Zuschuss von bis zu 35 % oder alternativ: 
- Bei Investitionen bis 100.000 €; Zuschuss von bis zu 20 %. 

Bei einem förderfähigen Investitionsvolumen unter 10.000 € ist keine Förderung möglich. 

Voraussichtliches Ende: 01.01.2007. 

Anmerkung: 
Für dieses Programm stehen zur Zeit keine Mittel zur Verfügung. 

Landwirtschaftliche 
Unternehmen. 

nicht möglich. www.smul.sachse
n.de 

Sachsen-
Anhalt 

Agrarinvestitions-
förderprogramm 
(AFP). 

Förderung der Energieeinsparung und –umstellung auf alternative Energiequellen (hier: 
Biomasse). 

Förderung für kleine Investitionen: 
- Bei Investitionen bis zu 50.000 €; Zuschuss von 35 % 
  oder alternativ: 
- Gewährung einer Zinsverbilligung von bis zu 5 % für eine Dauer von maximal 10 Jahren. 

Förderung von Junglandwirten: 
- Zuschuss von bis zu 10 %, maximal jedoch 20.000 €: 

Anmerkung: 
Bis zur Verabschiedung des Bundeshaushaltes stehen keine Mittel zur Verfügung. Anträge 
können trotzdem gestellt werden. 

Landwirtschaftliche 
Unternehmen. 

nicht möglich. www.lfi-lsa.de 

Schleswig-
Holstein 

Biomasse und 
Energie. 

Förderung der Errichtung von Anlagen zur energetischen Nutzung (hier: Biomasse), ohne 
oder in Verbindung mit der Errichtung von Wärmenetzen sowie Peripherieaufwendungen: 

Für Investitionskosten Zuschuss 40 %. 

Träger öffentlicher 
Verwaltungen (Ge-
meinden, Kreise, Äm-
ter, Zweckverbände) 

Eine Kumulation 
wird nicht generell 
ausgeschlossen, 
die zusätzlichen 

www.ib-sh.de 
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Für Planungskosten Zuschuss 10 %. 

Voraussichtliches Ende: 31.12.2006. 

sowie natürliche und 
juristische Personen 
des privaten Rechts. 

Fördermittel sind 
jedoch auf den 
Förderbetrag 
anzurechnen. 

Förderung der 
rationellen und 
umweltfreund-
lichen Energie-
verwendung – 
Teilprogramm: 
Biomasse-
anlagen. 

Biomasseanlagen. 

Förderung: 50 € je kWth, (mindestens 500 € je Anlage bis zu einem Höchstbetrag von 
100.000 €). 

Voraussichtliches Ende: 31.12.2006. 

Anmerkung: 
Für dieses Programm stehen derzeit keine Mittel zur Verfügung. 

Natürliche Personen, 
Personengesellschaf-
ten und juristische 
Personen des privaten 
Rechts sowie Körper-
schaften und Anstalten 
des öffentlichen 
Rechts. 

Nicht kumulierbar 
mit anderen Lan-
desprogrammen, 
für Bundes-
programm keine 
Beschränkung. 

www.aufbaubank.
de 

Thüringen 

Agrarinvestitions-
förderprogramm 
(AFP). 

Förderung der Energieeinsparung und –umstellung auf alternative Energiequellen (hier: 
Biomasse). 

Förderung für kleine Investitionen: 
- Bei Investitionen bis zu 50.000 €; Zuschuss von 35 %. 
- Bei Investitionen bis zu 100.000 €; Zuschuss von 20 %. 

Anmerkung: 
Bis zur Verabschiedung des Bundeshaushaltes stehen keine Mittel zur Verfügung. Anträge 
können trotzdem gestellt werden. 

Landwirtschaftliche 
Unternehmen. 

nicht möglich. www.thueringen.d
e/tmlnu 

Quellen: 
• BINE Informationsdienst (2006): Förderkompass Energie (www.bine.info) 
• Technologie- und Förderzentrum (TFZ): Förderabteilung (www.tfz.bayern.de) 
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Anhang 6: Förderung von großen Biomassekessel durch die Bundesländer. Stand Juli 2006. 
 Bezeichnung Förderinhalt Förderberechtigte Kumulation Infos 

Agrarinvestitions-
förderprogramm 
(AFP). 

Förderung der Energieeinsparung und –umstellung auf alternative Energiequellen (hier: 
Biomasseanlagen). 
- Zuschuss von bis zu 35 % (max. 17.500 €) für Investitionen  
  bis 50.000 €.. 
- Zuschuss von bis zu 10 % (max. 1,25 Millionen €) für  
  Investitionen bis ab 50.000 €. 
- Zinsverbilligtes Kapitalmarktdarlehen bis zu 200.000 € für die 1. und 2. Arbeitskraft und 
85.000 € für jede weitere Arbeitskraft, max. 1,25 Millionen € mit jeweils einer Zinsverbilli-
gung um 4 %. 
Bagatellgrenze 10.000 €. 
Anmerkung: 
Bis zur Verabschiedung des Bundeshaushaltes stehen keine Mittel zur Verfügung. An-
träge können trotzdem gestellt werden. 

Landwirtschaftliche 
Unternehmen. 

nicht möglich. www.mlr.baden-
wuerttem-
berg.de 

EnergieHolz Ba-
den-Württemberg. 

Erstmalige Erstellung von Energieerzeugungsanlagen auf Holz-Hackschnitzelbasis und 
damit verbundene Nahwärmeversorgungseinrichtungen. 
Zuschuss bis zu 20 % (max. 250.000 €). 
Bagatellgrenze 15.000 €. 
Voraussichtliches Ende: 31.12.2006. 
Anmerkung: 
Für dieses Programm stehen zur Zeit keine Mittel zur Verfügung. 

Körperschaftliche 
Waldbesitzer, Privat-
waldbesitzer und 
forstwirtschaftliche 
Zusammenschlüsse 
oder Betreiber. 

Kumulation ist möglich, 
wenn eine Förderhöhe 
von 30 % der förderfä-
higen Kosten nicht 
überschritten wird. 

abtei-
lung8@rpf.bwl.d
e 

Energieeinspar-
programm Altbau. 

Verbesserung des Wärmeschutzes und Nutzung erneuerbarer Energien (hier: Biomas-
seanlagen). 
- Zinsverbilligtes Darlehen mind. 7.500 € bis max. 22.500 €. 
- Zinsverbilligung 1 % für die Dauer von 10 Jahren (Kreditlaufzeit 20 Jahre). 

Juristische oder natür-
liche Personen, die an 
ihren selbstgenutzten 
Wohngebäuden Ener-
giesparmaßnahmen 
durchführen. 

Kumulation mit den 
KfW-Programmen 
„Wohnraum moderni-
sieren“ und „CO2-
Gebäudesanierung“ 
nicht möglich. 

www.l-bank.de 

Baden-
Württemberg 

Allgemeines CO2-
Minderungs-
programm. 

CO2-Einsparungen durch energetische Sanierung von Gebäuden oder Einsatz regenera-
tiver Energien. Gefördert werden u. a. Holzpelletheizungen mit mind. 15 kW. 
- Zuschuss 20 %. 
- Zuschuss 50 € pro nachweislich vermiedener Tonne CO2 (maximal 100.000 €). 
Anmerkung: 
Für dieses Programm stehen zur Zeit keine Mittel zur Verfügung. 

Natürliche und juristi-
sche Personen des 
öffentlichen Rechts als 
Eigentümer oder Be-
sitzer von Gebäuden, 
die mehrheitlich nicht 
Wohnzwecken dienen 
sowie KMU´s nach 
Definition der EU. 

Nicht möglich. www.klimaschut
z-plus.baden-
wuerttem-
berg.de, www.l-
bank.de 
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Allgemeine Mo-
dellprojekte Kli-
maschutz. 

Modellhafte Anwendungen wie z. B. Passivhaus-Standard in Kombination mit Holzpel-
letheizungen oder Sanierung von Altbauten im Ultra-Niedrigenergiehaus-Standard. 
Der Zuschuss orientiert sich an der CO2-Minderung und beträgt maximal 50 %. 

Privatpersonen, Unter-
nehmen, Wohnbau-
gesellschaften, kirchli-
che Einrichtungen, 
Verbände und Vereine 
als Eigentümer oder 
Besitzer. 

 www.klimaschut
z-plus.baden-
wuerttem-
berg.de, www.l-
bank.de 

Kommunales 
CO2-Minderungs-
programm. 

CO2-Einsparungen durch energetische Sanierung von Gebäuden oder Einsatz regenera-
tiver Energien. Gefördert werden u. a. Holzpelletheizungen mit mind. 15 kW. 
Zuschuss 25 %. 
Voraussichtliches Ende: 31.12.2006. 
Anmerkung: 
Für dieses Programm stehen zur Zeit keine Mittel zur Verfügung. 

Kommunen und Land-
kreise, sowie Gesell-
schaften, an denen 
diese mehrheitlich 
beteiligt sind, als Ei-
gentümer oder Besit-
zer. 

Nicht möglich. www.klimaschut
z-plus.baden-
wuerttem-
berg.de, www.l-
bank.de 

Kommunale Mo-
dellprojekte Kli-
maschutz. 

Innovative und modellhafte Anwendungen wie z. B. Passivhaus-Standard in Kombinati-
on mit Holzpelletheizungen oder Sanierung von Altbauten im Ultra-Niedrigenergiehaus-
Standard. 
Der Zuschuss orientiert sich an der CO2-Minderung und beträgt maximal 50 %. 
Voraussichtliches Ende: 31.12.2006. 

Kommunen und Land-
kreise, sowie Gesell-
schaften, an denen 
diese mehrheitlich 
beteiligt sind, als Ei-
gentümer oder Besit-
zer. 

 www.klimaschut
z-plus.baden-
wuerttem-
berg.de, www.l-
bank.de 

Landeswohnraum-
förderungs-
programm 2006 – 
Teilprogramm: 
Modernisierung 
von Miet-
wohnungen. 

Umfassende Modernisierung von bestehendem Wohnraum, der vor dem 1. Januar 1984 
bezugsfertig geworden ist und mind. 10 Wohnungen modernisiert werden (hier: Maß-
nahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien wie z. B. Biomasse). 
- 10-jährige Zinsverbilligung mit einem Kapitalmarktdarlehen der Darlehensart OS 10. 
- Förderhöhe nach m² Wohnfläche (max. 350 €/m²). Bei Kosten unter 200 €/m² keine 
Förderung. 
Bagatellgrenze 5.000 €. 
Voraussichtliches Ende: 31.12.2006. 

Investoren, die Miet-
wohnungen für Famili-
en und Alleinerziehen-
de mit Kindern, für 
schwerbehinderte 
Menschen, für Senio-
rinnen und Senioren 
sowie für Wohnungs-
suchende mit beson-
deren Schwierigkeiten 
bei der Wohnraumver-
sorgung modernisie-
ren. 

Kumulation ist möglich. www.l-bank.de 

 

Infrastruktur-
programm „Kom-
munal Inves-
tieren“. 

Investitionen in die kommunale Infrastruktur wie z. B. die Umstellung auf umweltfreundli-
che Energieträger. 
Finanzierungsanteil maximal 100 % (max. 10 Millionen €). Kreditlaufzeit max. 30 Jahre 
bei höchstens 5 tilgungsfreien Anlaufjahren. 

Privatrechtliche Unter-
nehmen mit mehr-
heitlich kommunalem 
Gesellschafts-
hintergrund. 

Kumulation mit öffent-
lichen Fördermitteln ist 
möglich. Die gleichzei-
tige Inanspruchnahme 
des KfW-Umwelt-
programms sowie des 
Unternehmerkredits ist 
ausgeschlossen. 

www.l-bank.de 
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Infrastruktur-
programm „Sozial 
Investieren“. 

Investitionen in die soziale Infrastruktur, soweit diese einem gemeinnützigen Zweck die-
nen. 
Zinsverbilligte Darlehen um 0,1 % in den ersten 5 Jahren gegenüber den Zinssätzen des 
KfW-Infrastrukturprogramms. 
Darlehenshöchstbetrag 10 Millionen € bei max. 30 Jahren Laufzeit. 

Gemeinnützige Orga-
nisationen sowie Kir-
chen. 

Kumulation mit öffent-
lichen Fördermitteln ist 
möglich. Die gleichzei-
tige Inanspruchnahme 
des KfW-Umwelt-
programms ist ausge-
schlossen. 

www.l-bank.de  

Infrastruktur-
programm „Kom-
mune direkt“. 

Investitionen in die kommunale Infrastruktur. 
Zinsverbilligte Darlehen um 0,1 % in den ersten 5 Jahren gegenüber den Zinssätzen des 
KfW-Infrastrukturprogramms. 
Finanzierungsanteil max. 50 %. Max. Laufzeit 30 Jahre. 

Kommunale Gebiets-
körperschaften, un-
selbständige Eigenbe-
triebe von kommuna-
len Gebiets-
körperschaften sowie 
kommunale Zweck-
verbände. 

Kumulation ist möglich. www.l-bank.de 

Bayerisches Pro-
gramm zur Ein-
zelbetrieblichen 
Investitions-
förderung. 

Förderung von Investitionen zur Verbesserung der betrieblichen Produktions- und Ar-
beitsbedingungen sowie Verbesserung der natürlichen Umweltbedingungen im Bereich 
der Landwirtschaft (hier Biomasseanlagen). 
Agrarzuschussprogramm (AZP): 
Zuschuss bis zu 20 % (max. 20.000 €). 
Bagatellgrenze 15.000 €. 
Agrarinvestitionsförderprogramm (AFP): 
- Bauzuschuss bis zu 10 % (max. 30.000 €). 
- Zinsverbilligung bei Baumaßnahmen und Immobilien 2,5 % bei einer Laufzeit von 12 
Jahren. 
- Zinsverbilligung bei Maschinen bzw. Technikbeschaffung 2,5 % bei einer Laufzeit von 5 
Jahren. 
Bagatellgrenze 100.000 €. 

Landwirtschaftliche 
Unternehmen und 
Unternehmen, die ei-
nen landwirtschaft-
lichen Betrieb bewirt-
schaften und unmittel-
bar kirchliche, gemein-
nützige oder mildtätige 
Zwecke verfolgen. 

Kumulation ist möglich, 
wenn mit der Förde-
rung aus anderen Pro-
grammen unter-
schiedliche Zwecke 
verfolgt werden oder 
soweit hierauf ein 
Rechtsanspruch be-
steht und in diesen 
Programmen nicht 
anders bestimmt ist. 

www.stmlf.baye
rn.de/behoerde
n/amt/ 

Bayern 

Bayerisches Mo-
dernisierungs-
programm. 

Förderung von Maßnahmen in Wohngebäuden, die mind. 25 Jahre alt sind und mehr als 
3 Wohnungen umfassen (hier: Erneuerung der Heizungstechnik auf Basis erneuerbarer 
Energien durch die Installation von Biomasseanlagen). 
- Förderfähig sind bis zu 50 % der vergleichbaren Neubaukosten. 
- Zinssatz 2,5 % über 10 Jahre, danach Anpassung an den Kapitalmarktzins. 

Eigentümer oder sons-
tige Verfügungsbe-
rechtigte von Miet- 
oder Genossen-
schaftswohnungen. 
Nicht antragsberechtigt 
sind juristische Perso-
nen des öffentlichen 
Rechts. 

Nicht möglich, außer 
wenn andere Mittel nur 
zur Ergänzung der 
Förderung bestimmt 
sind. 

www.innenminis
teri-
um.bayern.de, 
www.wohnen.b
ayern.de 
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Gesamtkonzept 
für Nachwachsen-
de Rohstoffe in 
Bayern. 

Förderung von Biomasseheizwerken mit einem Mindest-Jahres-Energiebedarf von 500 
MWh. 
- Zuschuss 40 €/kWh Jahres-Energiebedarf: 
- Zuschuss 25 €/m neu errichtete Wärmetrasse. 
Anmerkung: 
Für dieses Programm stehen zur Zeit keine Mittel zur Verfügung. 

Natürliche und juristi-
sche Personen des 
öffentlichen Rechts. 

Kumulation ist möglich, 
jedoch darf die Ge-
samtförderung aus 
öffentlichen Mitteln 
30 % nicht über-
schreiten. 

www.tfz.bayern.
de 

 

Bayerisches 
Wohnungsbau-
programm – Teil-
programm: Mo-
dernisierung von 
Mietwohnraum in 
Mehrfamilien-
häusern unter 
Begründung einer 
Belegs- und Miet-
bindung. 

Erhöhung des Gebrauchswertes, Verbesserung der allgemeinen Wohnverhältnisse und 
sonstige Maßnahmen (hier: Erneuerung der Heizungstechnik auf Basis erneuerbarer 
Energien). 
- Baudarlehen als Festbetrag. 
- Förderhöhe max. 50 % der Kosten. 
- Zinssatz 0 % über 15 oder 25 Jahre, danach Anpassung an den Kapitalmarktzins 
(mind.1 %, wobei erste zwei Jahre tilgungsfrei). 
- Einmaliger Verwaltungskostenbeitrag 2 %. 
- Jährlicher Verwaltungskostenbeitrag 0,5 %. 
Bei einem förderfähigen Investitionsvolumen unter 5.000 € ist keine Förderung möglich. 

Eigentümer oder sons-
tige Verfügungsbe-
rechtigte von Miet- 
oder Genossen-
schaftswohnungen. 

Nicht möglich, außer 
wenn andere Mittel nur 
zur Ergänzung der 
Förderung bestimmt 
sind. 

www.innenmisni
steri-
um.bayern.de 

Berlin Keine Förderung großer Anlagen. 
Brandenburg Rationelle Ener-

gieverwendung 
und Nutzung er-
neuerbarer Ener-
giequellen (REN-
Programm). 

Steigerung der Effizienz des Energieeinsatzes sowie Erhöhung des Anteils erneuerbarer 
Energien (hier: Biomasseanlagen). 
Förderhöhe maximal 766.937,82 € je Anlage. 
- Zuschüsse bis 35 % (Gewinnung von Gas aus Biomasse). 
- Zuschüsse bis 35 % (KWK- Anlagen, max. 1.170 €/kWel). 
- Zuschüsse bis 25 % (Ausschließliche Nutzung des erzeugten Stroms, max. 1.120 
€/kWel). 
- Zuschüsse bis 25 % (Ausschließliche thermische Nutzung (bei Anlagen mit weniger als 
40 kW max. 400 €/kWth; bei Anlagen mit mehr als 40 kW max. 300 €/kWth). 
- Zuschüsse bis 30 % (Nahwärmeanlagen mit Biomasse), maximal 250 €/kWth. 
- Zuschüsse bis 25 % (Infrastrukturmaßnehmen). Höchstförderung 765.000 €. 
Voraussichtliches Ende: 31.12.2006. 
Anmerkung: 
Für dieses Programm stehen zur Zeit keine Mittel zur Verfügung. 

Juristische Personen 
des öffentlichen und 
privaten Rechts (nicht 
Bund). Gewerbliche 
Unternehmen nur 
dann, wenn sie die 
Festlegungen des 
Gemeinschafts-
rahmens für staatliche 
Beihilfen für KMU´s 
erfüllen. 

Kumulation ist grund-
sätzlich zulässig. Die 
Summe der Subventi-
onswerte darf den 
Höchstbetrag von 
50 % nicht überschrei-
ten. In Berlin-
Brandenburg ist die 
Höchstgrenze bei 
20 % netto zuzügl. 
10 % brutto. 

www.ilb.de 
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 Einzelbetriebliche 

Förderung land-
wirtschaftlicher 
Unternehmen. 

Förderung der Verbesserung der Umweltbedingungen (hier. Biomasseanlagen). 
Förderung für große Investitionen (Investitionsvolumen 
50.000 € bis 1,25 Millionen €): 
- Zuschuss bis max. 10 % ( Maximal 30.000 €). 
- Zinsverbilligung von bis zu 5 % für die Dauer von maximal 20 Jahren. 
- Erschließungskostenzuschuss bis zu 21.000 €. 
- Gewährung eines Zuschusses von 10 % bei Junglandwirten (maximal 20.000 €). 
- Zuschuss bis max. 60 %bei Betreuungsgebühren. 
Voraussichtliches Ende: 31.12.2006. 
Anmerkung: 
Für dieses Programm stehen zur Zeit keine Mittel zur Verfügung. 

Landwirtschaftliche 
Unternehmen. 

Nicht möglich. www.ilb.de 

Rationelle Ener-
gienutzung in In-
dustrie und Ge-
werbe (REN-
Richtlinie). 

Investitionen zur sparsamen und rationellen Energieverwendung und -erzeugung, der 
Nutzung von Abwärme und der Nutzung erneuerbarer Energien (hier: Biomasseanla-
gen). 
Zuschüsse bis zu 40 % der Ausgaben (bei Biomasse Zuschüsse bis zu 50 %. 

Industrie- und gewerb-
liche Unternehmen, 
Finanzierungs-, Lea-
sing- oder Dienstleis-
tungsunternehmen, 
Grund- und Gebäude-
eigentümer. 

Kumulation mit Beihil-
fen aus Programmen 
anderer Fördergeber 
ist grundsätzlich zuläs-
sig. Sie werden jedoch 
von der Landesförde-
rung in Abzug ge-
bracht. 

www.umwelt.br
emen.de 

Bremen 

Agrarinvestitions-
förderprogramm 
(AFP). 

Förderung der Energieeinsparung und –umstellung auf alternative Energiequellen (hier: 
Energieeinsparung und Emissionsminderung). 
Förderung für große Investitionen: 
- Zuschuss von bis zu 10 % für Baumaßnahmen. 
- Gewährung einer Zinsverbilligung von bis zu 5 % bei einer Laufzeit von max. 20 Jahren 
(Investitionsvolumen von 100.000 € bis 1,25 Mio. €). 
- Erschließungskostenzuschuss bei Aussiedlungen bis zu 21.000 €.. 
- Gewährung eines Zuschusses von 10 % bei Junglandwirten (maximal 20.000 €). 
Anmerkung: 
Bis zur Verabschiedung des Bundeshaushaltes stehen keine Mittel zur Verfügung. An-
träge können trotzdem gestellt werden. 

Landwirtschaftliche 
Unternehmen. 

Nicht möglich. www.hdgbreme
n.de 
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Klimaschutz-
programm „Bio-
energie“. 

Förderung von Maßnahmen zum Klimaschutz. 
- Zuschuss 90 €/kW für Holzpellets- Heizungsanlagen bis 100 kW. 
- Zuschuss 90 €/kW für vollautomatisch arbeitende Biomasse- Anlagen über 100 kW bis 
500 kW. Bei größeren Anlagen Festlegung des Zuschusses im Einzelfall (maximal  
100.000 €). 
- Zuschuss 150 €/kW thermische Leistung für Pflanzenöl-BHKW bis 1.000 kW. Bei grö-
ßeren Anlagen Festlegung des Zuschusses im Einzelfall (maximal 100.000 €). 
- Andere vollautomatisch arbeitende Bioenergieanlagen wie z. B. Biogasanlagen: Fest-
legung des Zuschusses im Einzelfall (maximal 100.000 €). 
Bagatellgrenze 500 €. 

Für Holzpellets- Hei-
zungsanlagen: 
Handwerksbetriebe mit 
nachgewiesener fach-
lichen Qualifikation für 
die Erstellung von 
Biomasseanlagen. 
Für Biomasse-
Verbrennungsanlagen, 
BHKW und andere 
Bioenergieanlagen: 
Grundeigentümer oder 
dinglich Verfügungs-
berechtigte. 

 www.arbeitundk
limaschutz.de 

Agrarinvestitions-
förderprogramm 
(AFP). 

Förderung der Energieeinsparung und –umstellung auf alternative Energiequellen (hier: 
Biomasse). 
Förderung für große Investitionen: 
- Zuschuss von bis zu 10 %, maximal jedoch 30.000 €. 
- Gewährung einer Zinsverbilligung von bis zu 5 % bei einer Laufzeit von 20 Jahren (In-
vestition bis 1,25 Mio. €). 
- Erschließungskostenzuschuss bis zu 21.000 €. 
- Gewährung einer 10 % höheren Beihilfe bei Junglandwirten. 

Landwirtschaftliche 
Unternehmen. 

Nicht möglich. www.bwa.hamb
urg.de 

Hamburg 

Modernisierungs-
förderung – Teil-
programm: Ener-
giespar- und Mo-
dernisierungs-
maßnahmen an 
Mietwohn-
gebäuden. 

Förderung von Modernisierungsmaßnahmen an erhaltungswürdigen, zu mind. zwei Drit-
teln zu Wohnzwecken dienenden Gebäuden (hier: Maßnahmen zur Energieeinsparung 
und Reduzierung der Wärmeverluste und Wärmeerzeugung). 
Die Höhe des Zuschusses richtet sich bei den energetischen Modernisierungsmaßnah-
men nach dem Ausmaß der Energieeinsparung und ist umso höher, je größer die erziel-
te Energieeinsparung ausfällt. 

Grundeigentümer oder 
sonstige dinglich Ver-
fügungsberechtigte, 
die Mietwohnungen / 
Häuser modernisieren 
mit Wohn-
berechtigungsbeschei-
nigung gemäß § 27 
Abs. 1 WoFG. 

Es besteht die Mög-
lichkeit im Rahmen der 
Modernisierungs-
förderung Wohnungen 
auch mit dem Pro-
gramm zur Schaffung 
barrierefreien Wohn-
raums umzurüsten. 
Außerdem können 
Maßnahmen zur Ener-
gieeinsparung auch 
mit den entsprechen-
den Programmen der 
KfW gefördert werden. 

www.wk-
hamburg.de, 
www.bbv.hamb
urg.de 
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Modernisierungs-
förderung – Teil-
programm: Um-
fassende Ener-
giespar- und Mo-
dernisierungs-
maßnahmen an 
Mietwohn-
gebäuden. 

Förderung der Modernisierung und Instandsetzung von erhaltungswürdigen und zu 
mind. zwei Dritteln zu Wohnzwecken dienenden Gebäuden, die bis zum 31.12.1979 
bezugsfertig wurden (hier: Maßnahmen zur Energieeinsparung durch Optimierung der 
Wärmeerzeugung). 
Zuschuss von jährlich 4 % (Zeitraum 9 Jahre) oder alternativ ein degressiver Zuschuss 
bei einem Instandsetzungsaufwand 400 bis 700 €/m². 

Grundeigentümer und 
sonstige dinglich Ver-
fügungsberechtigte. 
Selbstgenutzte Eigen-
heime oder Woh-
nungseigentümer-
gemeinschaften wer-
den nicht gefördert. 

Kumulation mit Förder-
darlehen der KfW zu-
lässig Wiederholte 
Förderung aus diesem 
Programm bis zur zu-
lässigen Förderober-
grenze möglich. 

www.wk-
hamburg.de, 
www.bbv.hamb
urg.de 

 

Modernisierungs-
förderung – Teil-
programm: Mo-
dernisierungs- und 
Instandsetzungs-
maßnahmen in 
Sanierungs-
gebieten. 

Förderung der Modernisierung und damit verbundener Instandsetzung von erhaltungs-
würdigen die überwiegend zu Wohnzwecken dienen (hier: Modernisierung der Hei-
zungsanlage). 
Option 1: Baukosten- und Mietzuschüsse. 
Option 2: Pauschalförderung durch Zuschuss 357 /m² (Kosten mindestens 510 €/m²). 

Grundeigentümer und 
sonstige dinglich Ver-
fügungsberechtigte. 

Kumulation i. d. R. 
nicht möglich. 

www.wk-
hamburg.de, 
www.bbv.hamb
urg.de, 
www.steg-hh.de 

LTH / KfW-CO2-
Gebäude-
sanierungs-
programm. 

Förderung von Investitionen in Wohngebäuden, die im Jahr 1978 oder vorher fertigge-
stellt worden sind (hier: Austausch der Heizung im Paket mit weiteren Maßnahmen). 
Förderung von Maßnahmenpakten bis zu 100 % der Investitionskosten einschließlich 
Nebenkosten (Förderhöchstbetrag Maßnahmenpakete 0 – 3: 250 €/m²). 

Träger von Investiti-
onsmaßnahmen von 
vermieteten Wohn-
gebäuden. 

Nicht möglich. www.lth.de 

Agrarinvestitions-
förderprogramm 
(AFP). 

Förderung der Energieeinsparung und –umstellung auf alternative Energiequellen (hier: 
Biomasse). 
Förderung für große Investitionen: 
Gleichzeitig Zinsverbilligung und Erschließungskostenzuschuss für Investitionen von 
50.000 € bis 1,25 Mio. €) 
- Zuschuss von bis zu 10 %, maximal jedoch 30.000 €. 
- Einmaliger Zinszuschuss von 31 % für Darlehen bis 200.000 € für die ersten beiden 
Vollarbeitskräfte und 85.000 € für jede weitere Arbeitskraft bei einer Laufzeit von 20 Jah-
ren. 
- Erschließungskostenzuschuss bis zu 21.000 €. 
- Zuschuss von bis zu 20.000 € bei Junglandwirten. 

Landwirtschaftliche 
Unternehmen. 

Nicht möglich. www.hmulv.hes
sen.de 

Hessen 

LTH / KfW-
Programm „Wohn-
raum modernisie-
ren – ÖKO-
PLUS“. 

Förderung der Modernisierung des Wohnraums (hier: Erneuerung der Heizungstechnik 
auf Basis erneuerbarer Energien – Biomasseanlagen). 

Finanzierungsanteil bis zu 100 %, für die Modernisierung max. 50.000 € je Wohneinheit. 

Träger von Investiti-
onsmaßnahmen von 
selbstgenutzten und 
vermieteten Wohnge-
bäuden. 

 www.lth.de 
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Ländliche Ent-
wicklung in Hes-
sen. 

Förderung der ländlichen Entwicklung: 

- Zuschuss 30 % für Biogasanlagen (max. 75.000 €). 
- Zuschuss 30 % für Holzfeuerungsanlagen über 50 kW (max. 10.000 € bei Anlagen bis 
100 kW; max. 200.000 € bei Anlagen ab 101 kW); Vorgegebene Wirkungsgrade müssen 
eingehalten werden. 
- Zuschuss 100 €/Trassenmeter und 250 € pro angeschlossenes Gebäude für Nahwär-
menetze (max. 100.000 €). 
- Zuschuss 50 % für Machbarkeitsstudien. 
- Zuschuss 40 % auf Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (bei kleinen und mittleren 
Unternehmen max. 50 % Zuschuss). 
- Individueller Zuschuss auf Schulungs- und Informationsveranstaltungen. 

Natürliche und juristi-
sche Personen des 
privaten und öffentli-
chen Rechts. Unter-
nehmen der Landwirt-
schaft, die die Voraus-
setzungen für eine 
Förderung nach dem 
AFP erfüllen sind nicht 
antragsberechtigt. 

Eine Kumulation ist 
grundsätzlich zulässig 
Eine Förderung durch 
andere öffentliche Mit-
tel begrenzen jedoch 
die Fördersumme. 

www.hmulv.hes
sen.de 

 

Förderung der 
sparsamen und 
rationellen Ener-
gienutzung sowie 
der Nutzung er-
neuerbarer Ener-
giequellen – Teil-
programm: Pilot-, 
Demonstrations-, 
Forschungs-, und 
Entwicklungs-
vorhaben. 

Förderung von Pilot- und Demonstrationsvorhaben sowie Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben (hier: Biomassenutzung). 

Zuschuss bis zu 50 %  
Überschreitung des Fördersatzes in Ausnahmefällen möglich. Voraussetzung ist, dass 
ein oder mehrere Projektpartner mind. 30 % der förderfähigen Kosten übernehmen. 

Natürliche und juristi-
sche Personen. 

Zuwendungen anderer 
Stellen für den gleichen 
Zweck schließen die 
Förderung nicht aus 
und können angerech-
net werden, soweit sie 
2.500 € übersteigen. 
Insbesondere ist die 
Kumulation mit einem 
KfW-Darlehen möglich.

www.wirtschaft.h
esse.de 

Programm zur 
verstärkten Nut-
zung zukunfts-
trächtiger Energie-
techniken – Teil-
programm Bio-
masse – Biogas. 

Förderung von Anlagen zur Nutzung biogener Rohstoffe. 
Zuschuss bis zu 30 % (Anlagen zur Nutzung fester Biomasse sind mit einem Warmwas-
serspeicher auszurüsten (Bagatellgrenze 2.600 €). 
Voraussichtliches Ende: 31.12.2006. 
Anmerkung: 
Für dieses Programm stehen zur Zeit keine Mittel zur Verfügung. 

Kleine und mittlere 
Unternehmen, freie 
Berufe sowie eingetra-
gene Vereine und Stif-
tungen. 

Bis zur Höchstgrenze 
von 60 % der zuwen-
dungsfähigen Ge-
samtausgaben (Nach-
weis). Andere Förder-
möglichkeiten sind 
auszuschöpfen. 

www.lfi-mv.de Mecklen-
burg-
Vorpommern 

Agrarinvestitions-
förderprogramm 
(AFP). 

Förderung der Energieeinsparung und –umstellung auf alternative Energiequellen (hier: 
Biomasse). 
Förderung für große Investitionen: 
- Zuschuss bis zu 31 % zur Verbilligung des Investitionsdarlehens von 50.000 € bis 1,25 
Millionen €). 
- Gewährung eines Zuschusses bis zu 10 % (max. 30.000 €). Bei der Durchführung der 
Investition zur Erfüllung besonderer Anforderungen an den Emissionsschutz, an Tierhal-
tung, zur Einkommenskombination u. a. 
Anmerkung: 
Bis zur Verabschiedung des Bundeshaushaltes stehen keine Mittel zur Verfügung. An-
träge können trotzdem gestellt werden. 

Landwirtschaftliche 
Unternehmen. 

Nicht möglich. www.mv-
regierung.de 
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 Klimaschutz-

konzept. 
Förderung von Maßnahmen zum Klimaschutz (hier: Einsatz von regenerativer Energie). 
Zuschuss bis zu 40 %. 
Voraussichtliches Ende: 31.12.2006. 

Körperschaften des 
öffentlichen Rechts, 
Unternehmen mit Ge-
sellschaftsanteilen 
mehrheitlich in der 
öffentlichen Hand, 
Unternehmen der 
Wohnungswirtschaft, 
Vereine und Verbände.

Eine gleichzeitige För-
derung aus anderen 
öffentlichen Förder-
programmen wird bei 
der Förderung ange-
rechnet. 

www.lung.mv-
regierung.de 

Nieder-
sachsen 

Agrarinvestitions-
förderprogramm 
(AFP). 

Förderung der Energieeinsparung und –umstellung auf alternative Energiequellen (hier: 
Biomasse). 
Förderung für große Investitionen: 
Förderfähiges Investitionsvolumen 100.000 € bis 1,25 Millionen €): 
- Zuschuss 10 % (maximal 30.000 €). 
- 5 % Zinsverbilligung für die Dauer von 20 Jahren für Kapitalmarktdarlehen von bis zu 
200.000 € je betriebsnotwendiger Vollarbeitskraft (für die ersten beiden Vollarbeitskräfte) 
und bis zu 85.000 € für jede weitere Vollarbeitskraft. 
Voraussichtliches Ende: 31.12.2006. 
Anmerkung: 
Bis zur Verabschiedung des Bundeshaushaltes stehen keine Mittel zur Verfügung. An-
träge können trotzdem gestellt werden. 

Landwirtschaftliche 
Unternehmen. 

Nicht möglich. www.lwk-
hannover.de, 
lwk-we.de 

Rationelle Ener-
gienutzung – 
Technische Ent-
wicklung und De-
monstration (REN-
TE / Demo). 

Förderung der Entwicklung und Demonstration neuartiger Produkte und Verfahren zur 
rationellen Energienutzung und für den Einsatz unerschöpflicher Energiequellen mit Pi-
lotcharakter (hier: Regenerative Energiequellen). 
Zuschuss bis zu 49 % (Bagatellgrenze 5.000 €). 

Juristische Personen 
des privaten und öf-
fentlichen Rechts, Un-
ternehmen der Ener-
gietechnik, der Land-
wirtschaft, wie auch 
gewerbliche und indus-
trielle Energie-
verbraucher. 

Kumulation ist nicht 
explizit ausgeschlos-
sen. 

www.fz-
juelich.de/etn 

Nordrhein-
Westfalen 

REN- Programm-
bereich  Breiten-
förderung - Teil-
programm: Bio-
masse- und Bio-
gasanlagen. 

Förderung von Biomasseanlagen auch in Verbindung mit einer Solarkollektoranlage. 
Biomasseanlagen: 
Zuschuss 15 % (max. 50.000 €) und zusätzlich 15 % bis max. 40.000 € bei externer 
Wärmenutzung von mind. 30 %. (bei Ausgaben ab 500.000 € auch als zinsgünstiger 
Kredit). 
Biomasseanlagen in Verbindung mit Solarkollektoranlagen: 
Förderung über Einzelfallprüfung. Zuschuss 15 % (max. 50.000 €) und zusätzlich 15 % 
bis max. 40.000 € bei externer Nutzung von mind. 30 %. 
Voraussichtliches Ende: 31.12.2010. 
Bagatellgrenze 500 €. 

Natürliche und juristi-
sche Personen sowie 
KMU´s nach Definition 
der EU. (Ausnahmen 
sind möglich). 

Kumulation ist möglich, 
soweit es sich nicht um 
weitere Förderung aus 
NRW handelt. 

www.bezreg-
arns-
berg.nrw.de, 
www.ren-
breitenfoerde-
rung.nrw.de 
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 Bezeichnung Förderinhalt Förderberechtigte Kumulation Infos 
 Agrarinvestitions-

förderprogramm 
(AFP). 

Förderung der Energieeinsparung und –umstellung auf alternative Energiequellen (hier: 
Biomasse). 
Förderung für große Investitionen: 
Förderfähige Investitionssumme 50.000 € bis 510.000 €): 
- Zuschuss von 21 - 27 % und / oder (für besondere Maßnahmen) ein Zuschuss von 
9 %, (maximal 27.000 €). 
- Junglandwirtförderung als Zuschuss von bis zu 10 % bei Investitionsvolumen von min-
destens 50.000 € (maximaler Zuschuss 10.000 €). 
Anmerkung: 
Bis zur Verabschiedung des Bundeshaushaltes stehen keine Mittel zur Verfügung. An-
träge können trotzdem gestellt werden. 

Landwirtschaftliche 
Unternehmen. 

Nicht möglich. www.lk-wl.de 

Erneuerbare E-
nergien. 

Förderung richtungsweisender Pilot- und Demonstrationsprojekte wie: 
Errichtung von Anlagen zur energetischen Nutzung fester Biomasse zur Wärmeerzeu-
gung mit einer installierten Nennwärmeleistung von mehr als 100 kW. 
Zuwendung 75 €/kW (maximal 50.000 €/Anlage; maximal 25 % der förderfähigen Ko-
sen). Bagatellgrenze 500 €. 
Anmerkung: 
Es werden auch handbeschickte Holzfeuerungsanlagen in Kombination mit thermischen 
Solaranlagen gefördert. 

Natürliche und juristi-
sche Personen des 
privaten und öffentli-
chen Rechts. 

Für Biomasseanlagen 
ab 100 kW ist eine 
Kumulierung bis zum 
Anderthalbfachen des 
Förderbetrages er-
laubt. Sonst gilt das 
Kumulierungsverbot. 

www.mwvlw.rlp.
de 

Rheinland-
Pfalz 

Agrarinvestitions-
förderprogramm 
(AFP). 

Förderung der Energieeinsparung und –umstellung auf alternative Energiequellen (hier: 
Biomasse). 
Förderung für große Investitionen: 
Zuwendungsfähiges Investitionsvolumen 50.000 € bis 1,25 Millionen €). 
- Zuschuss von bis zu 10 %, maximal jedoch 30.000 €. 
- Erschließungskostenzuschuss bei Aussiedlermaßnahmen bis zu 21.000 €. 
- Gewährung einer Zinsverbilligung von bis zu 5 % bei einer Laufzeit des Darlehens von 
maximal 20 Jahren. 
- Zuschuss bei baulichen Maßnahmen bis 20 % (Biomasseanlagen jedoch nur max. 10 
%). 
- Junglandwirtförderung als Zuschuss von bis zu 10 % bei Investitionsvolumen bis 
20.000 €. 
- Übernahme von Bürgschaften für zinsverbilligte Kapitalmarktdarlehen. 
Anmerkung: 
Bis zur Verabschiedung des Bundeshaushaltes stehen keine Mittel zur Verfügung. An-
träge können trotzdem gestellt werden. 

Natürliche und juristi-
sche Personen und 
ihre Unternehmen der 
Landwirtschaft. 

Nicht möglich. www.mwvlw.rlp.
de, 
www.agrarinfo.rl
p.de, www.dlr-
mosel.rlp.de 
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 Bezeichnung Förderinhalt Förderberechtigte Kumulation Infos 
Soziale Wohn-
raumförderung – 
Modernisierung. 

Maßnahmen zur Nutzung alternativer und regenerativer Energien (hier: Biomasse). 
Gefördert werden Anlagen zur Nutzung der Energie aus Biomasse. 
Förderung für größere Investitionen: 
- Gewährung einer Zinsverbilligung; während der ersten 10 Jahre Zinssatz 2 %; in den 
Folgejahren 4%. 

Eigentümer von Woh-
nungen und sonstige 
dinglich Nutzungsbe-
rechtigte. Nicht an-
tragsberechtigt sind 
Mieter. 

Im Behördenverfahren 
dürfen bereits mit Mit-
teln für die Modernisie-
rung oder Energieein-
sparung geförderte 
Maßnahmen nicht ein 
zweites Mal gefördert 
werden. Die geförder-
ten Maßnahmen sind 
von Fachbetrieben 
auszuführen. 

www.fm.rlp.de, 
www.fmrlp.de/B
au-
en/fr_Bauen_ht
m 

 

Technologie- und 
Energie. 

Investitionen zur Entwicklung und Umsetzung innovativer Produkte sowie die Umset-
zung innovativer Energietechniken  wie z. B. Pilot- und Demonstrationsprojekte oder 
Aufbereitungsanlagen von Biomassen (Holzhackschnitzel, Holzpellets, etc.). 
Gewährung einer Zinsverbilligung von höchstens 90 v. H. der förderfähigen Kosten, 
max. 2.000.000 € für Technologievorhaben und max. 4.000.000 € für Energievorhaben 
bei einer Laufzeit von mind. 10 Jahren. 
Voraussichtliches Ende: 31.12.2006. 

Gewerbliche Unter-
nehmen und Freiberuf-
ler sowie natürliche 
und juristische Perso-
nen des privaten und 
öffentlichen Rechts mit 
Wohnung, Sitz oder 
Niederlassung in 
Rheinland-Pfalz. 

Nicht möglich. www.isb.rlp.de 

Zukunftsenergie-
programm plus 
(ZEPP) 
nur in EU-Ziel 2-
Gebieten) des 
Saarlands. 

Förderung der Energieeinsparung und –umstellung auf alternative Energiequellen (hier: 
Biomasse). 

Zuwendungsfähig sind Holz- und Strohfeuerungsanlagen mit 6 kW bis 1 MW Leistung 
bzw. bei automatisch beschickten Anlagen bis 50 kW; 
Folgende Emissionswerte sind einzuhalten: 
- CO 325 mg/m³ 
- NOx 250 mg/m³ 
- Staub: 50 mg/m³. 

Zuwendung als Anteilsfinanzierung von bis zu 40%; keine Zuwendung wenn diese unter 
5.000 € (Bagatellgrenze). 

Kommunale Gebiets-
körperschaften des 
Saarlands und deren 
Eigenbetriebe sowie 
sonstige Körper-
schaften des öffentli-
chen Rechts. 

 www.umwelt.sa
arland.de 

Saarland 

Zukunftsenergie-
programm Tech-
nik (ZEP-Tech). 

Investitionen zur Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer Energien (hier: Biomas-
se). 
Gefördert werden Modellvorhaben zur energetischen Nutzung von Biomasse und erneu-
erbaren Energien. 
Zuschuss max. 30 % der zuwendungsfähigen Ausgaben (max. 100.000 €, Bagatellgren-
ze 750 €). 
Voraussichtliches Ende: 31.12.2007. 

Natürliche und juristi-
sche Personen. 

Kumulation ist möglich. www.argesolar-
saar.de 
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 Bezeichnung Förderinhalt Förderberechtigte Kumulation Infos 
 Agrarinvestitions-

förderprogramm 
(AFP). 

Förderung der Energieeinsparung und –umstellung auf alternative Energiequellen (hier: 
Biomasse). 
Förderung für große Investitionen: 
- Zuschuss von bis zu 10 %, maximal jedoch 30.000 €. 
- Gewährung einer Zinsverbilligung von bis zu 5 % bei einer   
  Laufzeit von 20 Jahren. 
- Erschließungskostenzuschuss bis zu 21.000 €. 
- Gewährung einer 5 % höheren Zinsverbilligung bei Junglandwirten (max. 20 Jahre alt, 
in den letzten 5 Jahren niedergelassen, 50.000 € mind. förderfähiges Investitionsvolu-
men) oder alternativ Zuschuss von max. 10.000 €. 
Anmerkung: 
Für dieses Programm stehen zur Zeit keine Mittel zur Verfügung. 

Landwirtschaftliche 
Unternehmen. 

Nicht möglich. www.lwk.saarla
nd.de 

Sachsen Vorhaben des 
Immissions- und 
Klimaschutzes 
einschließlich der 
Nutzung erneuer-
barer Energien im 
Freistaat Sachsen 
– Teilprogramm: 
Biomasse / Bio-
gas. 

Förderung der Errichtung von Anlagen zur Verfeuerung bzw. energetischen Nutzung von 
Biomasse (auch in Kombination mit Sonnenkollektoranlagen) sowie Demonstrations- 
und Modellvorhaben. 
Zuschuss bei Biomasse-Anlagen: 
- 80 € je kW bei einer Nennwärmeleistung bis zu 30 kW. 
- 40 € je kW bei Nennwärmeleistung über 30 kW. 
Zuschuss bei Anlagen zur energetischen Nutzung fester Biomasse in Kombination mit 
Sonnenkollektoren: 
- 60 € je kW bei automatisch beschickten Anlagen bei einer Nennwärmeleistung bis zu 
30 kW. 
- 50 € je kW bei automatisch beschickten Anlagen bei einer Nennwärmeleistung über 30 
kW. 
- 50 € je kW bei handbeschickten Anlagen. 
Zuschuss bei Demonstrations- und Modellvorhaben: 
- Maximal 80 % bei Gebietskörperschaften und Gesellschaften, die sich mehrheitlich in 
Besitz der öffentlichen Hand befinden, sowie bei gemeinnützigen, sozialen, kirchlichen 
und karitativen Einrichtungen. 
- Maximal 50 % bei KMU. 
- Maximal 40 % bei den übrigen Zuwendungsempfängern. 
Anmerkung: 
Für Antragsteller aus anerkannten Kur- und Erholungsorten sowie Orten, die diesen 
Status anstreben, ist eine Förderung von Biomassefeuerungen ausgeschlossen. 

Juristische Personen 
des öffentlichen 
Rechts oder gemein-
nützige, soziale, kirch-
liche und karitative 
Einrichtungen. 

Nicht möglich. www.umwelt.sac
hsen.de/lfug/ 
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 Bezeichnung Förderinhalt Förderberechtigte Kumulation Infos 
Agrarinvestitions-
förderprogramm 
(AFP). 

Förderung der Energieeinsparung und –umstellung auf alternative Energiequellen (hier: 
Biomasse). 
Förderung für große Investitionen (förderfähiges Investitionsvolumen von mehr als 
50.000 € bis zu 1,25 Millionen €): 
- Zuschuss von bis zu 10 %, maximal jedoch 30.000 €. 
- Gewährung einer Zinsverbilligung von bis zu 5 % bei einer Laufzeit des Darlehens von 
mindestens 5 Jahren und maximal 20 Jahren (Darlehensbetrag mindestens 10.000 €). 
- Zuschuss von bis zu 10 % im Rahmen der Junglandwirtförderung bei Investitionsvolu-
men bis 20.000 €. 
Bei einem förderfähigen Investitionsvolumen unter 10.000 € ist keine Förderung möglich.
Voraussichtliches Ende: 01.01.2007. 
Anmerkung: 
Für dieses Programm stehen zur Zeit keine Mittel zur Verfügung. 

Landwirtschaftliche 
Unternehmen. 

Nicht möglich. www.smul.sach
sen.de 

 

Nachhaltige Ent-
wicklung der 
Landwirtschaft. 

Förderung der Erzeugung und Nutzung regenerativer Energien überwiegend im eigenen 
Unternehmen (hier: Biomasse). 
Zuschuss von bis zu 30 % der Investitionskosten. 
Voraussichtliches Ende: 31.12.2006. 

Vor allem landwirt-
schaftliche Unterneh-
men. 

Eine Kumulation mit 
anderen aus öffentli-
chen Mitteln finanzier-
ten Programmen ist 
nicht zulässig. 

www.umwelt.sa
chsen.de/lfug 

Sachsen-
Anhalt 

Agrarinvestitions-
förderprogramm 
(AFP). 

Förderung der Energieeinsparung und –umstellung auf alternative Energiequellen (hier: 
Biomasse). 
Förderung für große Investitionen: 
- Zuschuss von bis zu 10 %, maximal jedoch 30.000 €. 
- Gewährung einer Zinsverbilligung von bis zu 5 % bei einer Laufzeit von 20 Jahren. 
- Erschließungskostenzuschuss bis zu 21.000 €. 
- Gewährung einer 5 % höheren Beihilfe bei Junglandwirten. 
Förderung von Junglandwirten: 
- Zuschuss von bis zu 10 %, maximal jedoch 20.000 €. 
Anmerkung: 
Bis zur Verabschiedung des Bundeshaushaltes stehen keine Mittel zur Verfügung. An-
träge können trotzdem gestellt werden. 

Landwirtschaftliche 
Unternehmen. 

Nicht möglich. www.lfi-lsa.de 

Schleswig-
Holstein 

Biomasse und 
Energie. 

Förderung der Errichtung von Anlagen zur energetischen Nutzung (hier: Biomasse), 
ohne oder in Verbindung mit der Errichtung von Wärmenetzen sowie Peripherieaufwen-
dungen: 
Für Investitionskosten Zuschuss 40 %, 
Für Planungskosten Zuschuss 10 %. 
Voraussichtliches Ende: 31.12.2006. 

Träger öffentlicher 
Verwaltungen (Ge-
meinden, Kreise, Äm-
ter, Zweckverbände) 
sowie natürliche und 
juristische Personen 
des privaten Rechts. 

Eine Kumulation wird 
nicht generell ausge-
schlossen, die zusätz-
lichen Fördermittel 
sind jedoch auf den 
Förderbetrag anzu-
rechnen. 

www.ib-sh.de 
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 Bezeichnung Förderinhalt Förderberechtigte Kumulation Infos 
Agrarinvestitions-
förderprogramm 
(AFP). 

Förderung der Energieeinsparung und –umstellung auf alternative Energiequellen (hier: 
Biomasse). 
Förderung für große Investitionen: 
- Zuschuss von bis zu 10 %, maximal jedoch 30.000 €. 
- Gewährung einer Zinsverbilligung von bis zu 5 % bei einer Laufzeit von 20 Jahren. 
- Erschließungskostenzuschuss bis zu 21.000 €. 
- Gewährung einer 10 % höheren Beihilfe bei Junglandwirten. 
Anmerkung: 
Bis zur Verabschiedung des Bundeshaushaltes stehen keine Mittel zur Verfügung. An-
träge können trotzdem gestellt werden. 

Landwirtschaftliche 
Unternehmen. 

Nicht möglich. www.thueringen
.de/tmlnu 

Thüringen 

Förderung der 
rationellen und 
umweltfreund-
lichen Energie-
verwendung – 
Teilprogramm: 
Biomasseanlagen.

Biomasseanlagen. 
Förderung: 50 € je kWth, (mindestens 500 € je Anlage bis zu einem Höchstbetrag von 
100.000 €). 
Voraussichtliches Ende: 31.12.2006. 
Anmerkung: 
Für dieses Programm stehen derzeit keine Mittel zur Verfügung. 

Natürliche Personen, 
Personengesellschaf-
ten und juristische 
Personen des privaten 
Rechts sowie Körper-
schaften und Anstalten 
des öffentlichen 
Rechts. 

Nicht kumulierbar mit 
anderen Landespro-
grammen, für Bundes-
programm keine Be-
schränkung. 

www.aufbauban
k.de 

Quellen: 
BINE Informationsdienst (2006): Förderkompass Energie (www.bine.info). Technologie- und Förderzentrum (TFZ): Förderabteilung (www.tfz.bayern.de) 
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Anhang 7:  Wirtschaftlichkeitsberechnungen von großen 
Holzheizwerken. 

C D
800 2.000

a 20 20 20 20 20 20
%/a 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

€/kWh 0,018 0,018 0,017 0,017 0,016 0,015
%/a 1,7 1,6 1,7 1,7 1,6 2,0
T€/a 50 50 50 50 50 50
%/a 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

€/MWh 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,3
Übergabe-

station
Übergabe-

station
Übergabe-

station
Übergabe-

station
Übergabe-

station
Ausgang 
Heizwerk

%/a 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
%/a 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
%/a 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2006 2006 2006 2006 2006 2006

ja nein ja nein ja ja
kW 150 150 400 400 800 2.000
% 82 82 83 83 83 84

Volumen Pufferspeicher m3 10 10 40 40 80 150
Thermische Leistung Spitzenkessel kW 450 450 1.000 1.000 2.000 5.000

Kommunale 
Gebäude

Kommunale 
Gebäude

Kommunale 
Gebäude

Kommunale 
Gebäude

Kommunale 
Gebäude

Gewerbe-
betrieb

Gesamter Wärmebedarf MWh/a 700 700 1.900 1.900 3.800 10.000
m 200 200 300 300 400 0
h/a 4.300 4.300 4.360 4.360 4.350 4.750

MWh/a 645 645 1.744 1.744 3.480 9.500
cap/a 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 1,0

€/kW 1.653 1.487 1.210 1.073 1.071 555
T€ 248 223 484 429 857 1.110

T€/a 14,3 14,3 35,1 35,1 66,1 170,0
Öl für Spitzenkessel T€/a 4,2 4,2 10,5 10,5 20,2 26,3

T€/a 4,1 3,6 8,4 7,4 13,9 21,7
T€/a 5,0 5,0 10,0 10,0 20,0 50,0
T€/a 2,4 2,2 4,8 4,3 8,6 11,1
T€/a 1,3 1,3 3,4 3,4 6,8 14,2
T€/a 31,3 30,6 72,2 70,7 135,6 293,3
T€ 20,0 20,0 30,0 30,0 40,0 80,0
T€
T€

€/MWh 77,7 73,6 61,6 58,4 56,5 40,2
€/MWh 74,6 70,1 58,9 55,8 54,2 39,0

€/MWh 70,0 70,0 63,0 63,0 58,0 51,0
€/kWh 0,024 0,027 0,023 0,026 0,021 0,027

Wärmekosten

Holzheizwerke

Anlegbare Wärmekosten (konv. Vergleichssystem)

Spezifische gemittelte Instandhaltungskosten

Art der Wärmenutzung

Personalbedarf

Volllaststunden Holzkessel

Spezifische Verwaltungskosten

Preissteigerung Instandhaltungskosten

Hilfsenergiekosten

Biomassekosten

Instandhaltungskosten

Max. Hackschnitzelkosten bei anlegbaren Wärmekosten

Reinvestitionen während der Betrachtungsdauer
Erweiterungsinvestitionen Heizzentrale
Erweiterungsinvestitionen Netzausbau in 20 Jahren

spezifische Wärmekosten ohne Förderung
spezifische Wärmekosten mit MAP-Förderung

Summe jährliche Kosten

Spez. Hilfsenergiekosten (bez. auf Energiegehalt Holz)

Jährlich genutzte Wärmemenge Holzkessel

Schnittstelle Wärmekostenberechnung

Preissteigerung Holzhackschnitzel

Trassenlänge Wärmeleitungen

Wirkungsgrad Holzkessel

Personalkosten
Verwaltungskosten

Laufende Kosten

Leistung Holzkessel in kW

Preissteigerung Personal, Verwaltung, Hilfsenergie
Jahr der Inbetriebnahme

Kalkulatorische Betrachtungsdauer

Spezifische Personalkosten

Kalkulationszinssatz
Hackschnitzelkosten

Basisdaten

Investition

Thermische Leistung Holzkessel
Staubabscheidung mit Elektrofilter

BIOMASSE GROSS (HOLZHEIZWERKE) A B
400150

Spez. Investitionskosten (bez. auf Holzkesselleistung)
Gesamtinvestition

Technische Daten
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Anhang 8: Wirtschaftlichkeitsberechnungen von 
Holzheizkraftwerken. 

A B C D
35/270 150/1170 150/1170 1050/5000

a 20 20 20 20
%/a 6,0 6,0 6,0 6,0

€/kWh 0,018 0,025 0,028 0,028
%/a 1,6 1,2 1,4 1,2
T€/a 50 50 50 50
%/a 0,5 0,7 0,5 0,5

€/MWhth 0,7 0,4 0,3 0,2

Nach Haus-
übergabestation

Nach Haus-
übergabestation

Nach Haus-
übergabestation

Nach Haus-
übergabestation

€/MWh 92 110 70 85
%/a 0,5 0,5 0,5 0,5
%/a 1,0 1,0 1,0 1,0
%/a 1,5 1,5 1,5 1,5

2006 2006 2006 2006

ja ja ja ja
kW 440 1.500 1.500 7.000
kW 35 150 150 1.050

Stirlingmotor Stirlingmotor Stirlingmotor ORC-Turbine
Ausgekoppelte Wärmeleistung (Netzeinspeisung) kW 355 1.170 1.170 5.000

m3 43 100 25 200
Nahwärmenetz 

Schule +  50 
Wohngeb.(EFH)

Nahwärmenetz 
Landgemeinde 

1.000 EW

Nahwärmenetz 
Schule + 24 
Wohnblocks

Nahwärmenetz 
Gemeinde    
5.000 EW

% 100% (n. 3 J.) 25%-60%-75% 100% 25%-60%-75%
m 1.300 5.700 1.700 22.000
h/a 4.500 5.250 4.960 4.600

MWh/a 1.600 6.100 5.800 23.000
MWh/a 1.780 7.500 8.100 27.700
MWh/a 160 790 750 4.800
cap/a 0,3 0,3 0,3 1,6

€/kWel 17.170 8.273 11.667 5.050

T€ 906 2.940 2.600 11.120

10. Jahr 10. Jahr
T€/a 32,5 203,0 232,0 949,0

9,5 59,3 120,0 243,0
T€/a 9,9 44,0 35,0 143,0
T€/a 15,0 17,2 15,0 91,5
T€/a 4,5 23,5 13,0 64,0
T€/a 2,3 5,5 2,3 12,0
T€/a 73,7 352,5 417,3 1.502,5
T€ 50,0 100,0
T€ 25,0 500,0
T€ 675,0 3.742,0

€/kWh 0,2457 0,2021 0,1425 0,1683
€/kWh 0,2164 0,1800 0,1237 0,1586

€/kWh 0,2116 0,2116 0,2116 0,2034

Art der Wärmenutzung

Art des KWK-Aggregats

HOLZHEIZKRAFTWERKE

Elektrische Leistung / Thermische Leistung
BIOMASSE GROSS (HOLZ-KWK)

Kalkulatorische Betrachtungsdauer

Spezifische Personalkosten

Kalkulationszinssatz
Hackschnitzelkosten

Summe jährliche Kosten

Spez. Hilfsenergiekosten (bez. auf Energiegehalt Holz)

Anlegbare Wärmeerlöse 

Jährlich genutzte Wärmemenge (Holzkessel)

Schnittstelle Wärmeerlösberechnung

Preissteigerung Holzhackschnitzel

Netzlänge

Volumen Pufferspeicher

Preissteigerung Personal, Verwaltung, Hilfsenergie
Jahr der Inbetriebnahme

Personalkosten
Verwaltungskosten
Hilfsenergiekosten

Biomassekosten

Instandhaltungskosten
Brennstoff für Spitzenkessel

Vergütung nach EEG

Reinvestitionen während der Betrachtungsdauer
Erweiterungsinvestitionen Heizzentrale
Erweiterungsinvestitionen Netzausbau in 20 Jahren

spezifische Stromgestehungskosten ohne Förderung
spezifische Stromkosten mit MAP-Förderung

Stromkosten

Laufende Kosten

Gesamtinvestition

Spez. Investitionskosten Heizzentrale

Basisdaten

Technische Daten

Spezifische Instandhaltungskosten

Personalbedarf

Volllaststunden Wärmenutzung

Spezifische Verwaltungskosten

Investition

Preissteigerung Instandhaltungskosten

Feuerungswärmeleistung Holzkessel
Staubabscheidung mit Elektrofilter

Gesamte Netzeinspeisung
Stromerzeugung

Elektrische Leistung KWK-Aggregat

Anschlussgrad Nahwärmenetz
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Anhang 9: Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
Biogasanlagen mit EEG-Vergütung. 
Systeme mit marginaler Wärmenutzung 

 

30

a 20 20 20 20 20 20 20 20 20
%/a 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
€/t 30 30 30 30 30
€/t 0 0 0 0 0 0 0 0 0

%/a 4,8 5,2 5,4 3,9 3,9 4,2 3,9 4,0 4,1
T€/a 50 50 50 50 50 50 50 50 50
%/a 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

€/MWh 3,6 3,6 3,6 3,1 3,1 3,1 3,6 3,6 3,6
€/MWh 50 50 50 50 50 50 22 22 22

%/a 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
%/a 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
%/a 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

Gülle % 100 70 70 70 20 70 70 20 70
NawaRo % 0 30 0 30 80 0 30 80 0

Fett % 0 0 30 0 0 30 0 0 30
Gülle t/a 3.900 3.400 2.650 11.600 1.600 9.000 22.600 3.100 17.400

NawaRo t/a 0 1.470 0 5.000 6.350 0 9.700 12.300 0
Fett t/a 0 0 1.130 0 0 3.850 0 0 7.460

kW 30 100 100 350 350 350 800 800 800
KW 53 175 175 470 470 470 1.000 1.000 1.000
% 30 33 33 34 34 34 40 40 40
h/a 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

Wohnhaus Wohnhaus Wohnhaus Wohnhaus Wohnhaus Wohnhaus Wohnhaus Wohnhaus Wohnhaus
h/a 755 340 340 130 130 130 60 60 60

MWh/a 210 700 700 2.450 2.450 2.450 5.600 5.600 5.600
MWh/a 40 60 60 60 60 60 60 60 60
cap/a 0,12 0,30 0,30 0,80 0,80 0,80 1,60 1,60 1,60

€/kWe 4.500 3.450 3.300 2.800 2.800 2.600 2.500 2.500 2.400

T€ 135 345 330 980 980 910 2.000 2.000 1.920

T€/a 0,0 44,1 0,0 150,0 190,5 0,0 291,0 369,0 0,0
T€/a 3,4 10,2 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
T€/a 6,4 16,8 16,7 38,3 38,3 37,9 76,8 76,2 75,6
T€/a 6,0 15,0 15,0 40,0 40,0 40,0 80,0 80,0 80,0
T€/a 1,6 3,9 3,7 11,8 11,8 10,8 24,0 23,0 22,0
T€/a 2,7 7,6 7,6 22,1 22,1 22,1 50,4 50,4 50,4
T€/a 20,1 97,6 53,2 262,2 302,7 110,8 522,2 598,6 228,0
T€ 121,0 258,0 258,0 270,0 270,0 270,0 520,0 520,0 520,0

T€/a 2 3 3 3 3 3 3 3 3
T€/a 2 3 3 3 3 3 3 3 3

€/kWh 0,1723 0,2025 0,1347 0,1513 0,1684 0,0846 0,1330 0,1475 0,0774
€/kWh 0,1621 0,1995 0,1319 0,1488 0,1660 0,0823 0,1308 0,1453 0,0753

€/kWh 0,1100 0,1700 0,1100 0,1629 0,1629 0,1043 0,1518 0,1518 0,0962

Stromerzeugungskosten

Basisdaten

Technische Daten

Investition

Laufende Kosten

Spezifische Personalkosten

Summe jährliche Erlöse

Jährliche Erlöse

Reinvestitionen während der Betrachtungsdauer

EEG 2004 (marginale Wärmenutzung)

Spezifische Verwaltungskosten

100 350 800

Kalkulatorische Betrachtungsdauer
Kalkulationszinssatz

BIOGASANLAGEN

Vergütung nach EEG 2004

Preissteigerung Personal, Verwaltung, Hilfsenergie
Jahr der Inbetriebnahme

Elektrische Leistung
Thermische Leistung

spezifische Erzeugungskosten ohne Förderung
spezifische Erzeugungskosten mit MAP-Förderung

Nutzwärme

Personalkosten im 1. Jahr

Substratmix Masseanteile

Eingebrachte Substratmengen

Substratkosten NawaRo
Substratkosten Gülle, Fett
Spezifische Instandhaltungskosten

Spez. Hilfsenergiekosten (bez. auf Energiegehalt Biogas)
Wärmegutschrift (Verdrängung von Heizöl)
Preissteigerung NawaRo

Summe jährliche Kosten (1. Jahr)

Brennstoffkosten, Zündöl

Spez. Investitionskosten

Gesamtinvestition

Verwaltungskosten im 1. Jahr

Jährliche Stromeinspeisung

Hilfsenergiekosten im 1. Jahr

Volllaststunden Stromerzeugung

Biomassekosten im 1. Jahr

Instandhaltungskosten im 1. Jahr

Art der Wärmenutzung

Personalbedarf
Jährlich genutzte Wärmemenge

Elektrischer Wirkungsgrad

Preissteigerung Instandhaltungskosten

Volllaststunden Wärmenutzung
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Anhang 10: Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
Biogasanlagen mit EEG-Vergütung. 
Systeme mit signifikanter Wärmenutzung 

 

a 20 20 20 20 20 20 20 20 20
%/a 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
€/t 30 30 30 30 30
€/t 0 0 0 0 0 0 0 0 0

%/a 4,7 4,7 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 2,4
T€/a 50 50 50 50 50 50 50 50 50
%/a 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

€/MWh 3,6 3,6 3,1 3,1 3,1 3,6 3,6 3,6 3,6
€/MWh 25 25 25 25 25 25 25 25 25

%/a 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
%/a 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
%/a 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

Gülle % 70 70 70 20 70 70 20 70 0
NawaRo % 30 0 30 80 0 30 80 0 0
Fett/o.A. % 0 30 0 0 30 0 0 30 100

Gülle t/a 3.400 2.650 11.600 1.600 9.000 22.600 3.100 17.400 0
NawaRo t/a 1.470 0 5.000 6.350 0 9.700 12.300 0 0
Fett/o.A. t/a 0 1.130 0 0 3.850 0 0 7.460 13.000

kW 100 100 350 350 350 800 800 800 800
KW 175 175 470 470 470 1.000 1.000 1.000 1.000
% 33 33 34 34 34 40 40 40 40
h/a 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 6.250

Nahwärme Nahwärme Nahwärme Nahwärme Nahwärme Nahwärme Nahwärme Nahwärme Nahwärme
% 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
h/a 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200

MWh/a 700 700 2.450 2.450 2.450 5.600 5.600 5.600 5.000
MWh/a 735 735 1.974 1.974 1.974 4.200 4.200 4.200 4.200
cap/a 0,30 0,30 0,80 0,80 0,80 1,60 1,60 1,60 2,00

€/kWe 3.650 3.500 3.170 3.170 2.940 2.825 2.725 2.625 4.125

T€ 365 350 1.110 1.110 1.029 2.260 2.180 2.100 3.300

T€/a 44,1 0,0 150,0 190,5 0,0 291,0 369,0 0,0 0,0
T€/a 16,9 16,8 38,5 38,5 38,1 77,3 76,7 76,1 85,0
T€/a 15,0 15,0 40,0 40,0 40,0 80,0 80,0 80,0 100,0
T€/a 4,4 4,2 13,3 13,3 12,4 27,1 26,2 25,2 39,6
T€/a 7,6 7,6 22,1 22,1 22,1 50,4 50,4 50,4 50,4
T€/a 88,0 43,6 263,9 304,4 112,6 525,8 602,3 231,7 275,0
T€ 258,0 258,0 270,0 270,0 270,0 520,0 520,0 520,0 520,0

T€/a 18,4 18,4 49,4 49,4 49,4 105,0 105,0 105,0 105,0
T€/a 65,0
T€/a 18,4 18,4 49,4 49,4 49,4 105,0 105,0 105,0 170,0

€/kWh 0,1833 0,1155 0,1377 0,1549 0,0706 0,1195 0,1324 0,0624 0,0871
€/kWh 0,1801 0,1125 0,1350 0,1522 0,0681 0,1170 0,1301 0,0601 0,0831

€/kWh 0,1820 0,1220 0,1749 0,1749 0,1149 0,1638 0,1638 0,1082 0,1082

Stromerzeugungskosten

Technische Daten

Investition

Laufende Kosten

Jährliche Erlöse

Verwaltungskosten im 1. Jahr
Hilfsenergiekosten im 1. Jahr

Volllaststunden Stromerzeugung

Instandhaltungskosten im 1. Jahr

EEG 2004 (KWK - signifikante Wärmenutzung
100BIOGASANLAGEN 350 800

Jährliche Stromeinspeisung

Biomassekosten im 1. Jahr

Personalbedarf

Spez. Hilfsenergiekosten (bez. auf Energiegehalt Biogas)
Wärmegutschrift

Jährlich genutzte Wärmemenge

Anteil Nutzwärme aus Wärmeproduktion BHKW

Preissteigerung Instandhaltungskosten

Spez. Investitionskosten

Gesamtinvestition

Summe jährliche Erlöse

Substratmix Masseanteile

Eingebrachte Substratmengen

Volllaststunden Wärmenutzung

Elektrischer Wirkungsgrad

Art der Wärmenutzung

Preissteigerung NawaRo

Spezifische Verwaltungskosten

Vergütung nach EEG 2004

Preissteigerung Personal, Verwaltung, Hilfsenergie
Jahr der Inbetriebnahme

Elektrische Leistung
Thermische Leistung

spezifische Erzeugungskosten ohne Förderung
spezifische Erzeugungskosten mit MAP-Förderung

Nutzwärme

Personalkosten im 1. Jahr

Reinvestitionen während der Betrachtungsdauer

Entsorgungsgutschrift Speisereste

Basisdaten
Kalkulatorische Betrachtungsdauer
Kalkulationszinssatz
Substratkosten NawaRo
Substratkosten Gülle, Fett
Spezifische Instandhaltungskosten
Spezifische Personalkosten

Summe jährliche Kosten (1. Jahr)
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